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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 11.01.2007 


Beschluss-Nummer 0311/2007 
Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
Der Stadtrat beschließt, dass für die Wahlvorstände zu den Kommunalwahlen 
am 22. April 2007 ein Erfrischungsgeld in Höhe von 25,00 Euro pro Mitglied 
gezahlt wird.


Beschluss-Nummer 0312/2007 
Berufung des Wahlleiters für die Kommunalwahl am 22. April 2007
Der Stadtrat beruft gemäß § 9 KWG LSA  


               Herrn Gerd Stegmann zum Wahlleiter sowie
Herrn Martin Hennig zum Stellvertreter des Wahlleiters 


für die Kommunalwahl am 22. April 2007. 


Beschluss-Nummer 0321/2007 
Einlegung einer Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Salzland-
Kreissitz-Gesetz vom 20.12.2005
Der Stadtrat beschließt die Einlegung einer Kommunalverfassungsbeschwerde 
gegen das Salzland-Kreissitz-Gesetz vom 20.12.2005 (GVBl. LSA Nr. 67/2005 
vom 27.12.2005, S. 767). Mit der gerichtlichen Vertretung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) vor dem Landesverfassungsgericht Dessau wird die Anwaltskanzlei 
Tintelnot Pruggmayer Vennemann, 04109 Leipzig, Nikolaistraße 10, gemäß 
Honorarvereinbarung mit einem Stundensatz von 190,-- € für Partner sowie  
160,-- € für Associate netto beauftragt.  


Wahlbekanntmachung  
Gemeindewahlleiter und Stellvertreter Kommunalwahl 2007 


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift  
des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters öffentlich bekannt.                                                    


Gemeindewahlleiter:  Gerd Stegmann                                      
Anschrift:            Stadt Schönebeck (Elbe)                              
                                Grabenstraße 9 


39218 Schönebeck                    
                                Tel. 03928/71 03 90                   
stellvertretender                                                                
Gemeindewahlleiter:  Martin Hennig                                      
Anschrift:            Stadt Schönebeck (Elbe)                          
                                Breiteweg 12 


39218 Schönebeck                   
Tel. 03928/71 04 90                                 


Stegmann                                                                 
Gemeindewahlleiter                                                     
                                                                                 


 B E K A N N T M A C H U N G  
der 16. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 29.01.2007 


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr 
   


Sitzungsort:   Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 
Markt 1 


     39218 Schönebeck (Elbe) 


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0313/2007 


Zustimmung zum Beitritt  der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) "ELBE-
SAALE" im Netzwerk  Leader 


6. Vorlagen-Nummer: 0314/2007 
Entlastung Jahresrechnung 2005 der Stadt Schönebeck (Elbe) 


7. Vorlagen-Nummer: 0322/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 
"Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 


8. Vorlagen-Nummer: 0324/2007 
"VERWALTUNGSKOSTENSATZUNG der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für den eigenen Wirkungskreis" 


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


Nichtöffentlicher Teil 
10.       Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


Beschluss des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 14.12.2006 


Beschluss-Nummer 0296/2006
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für das Haushaltsjahr 2007
Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 94 Abs. 1 Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales 
Haushalts- und Rechnungswesen im Land Sachsen-Anhalt  vom 22. März 
2006 (GVBl. LSA S. 128), die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der 
Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2007. 


H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr  2007 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung      


1.   Haushaltssatzung 
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen im Land 
Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 128), hat der Stadtrat der 
Stadt Schönebeck (Elbe) am 14.12.2006 folgende Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan 2007 beraten und beschlossen: 


§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 


im Verwaltungshaushalt 
            in der Einnahme auf                                     47.688.900 €  
            in der Ausgabe auf                    47.688.900 € 


im Vermögenshaushalt
 in der Einnahme auf                                10.396.900 € 
 in der Ausgabe auf                                     10.396.900 € 
festgesetzt.


§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.              


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.827.300 € 
festgesetzt.


§ 4 
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2007 zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 
   6.000.000  € 
festgesetzt.


§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2007 wie folgt festgesetzt:                                                 
1. Grundsteuer 


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)         290 v.H.     


         b)      für die Grundstücke (Grundsteuer B)                 390 v.H.     


2.      Gewerbesteuer          350 v.H. 


§ 6 
Entsprechend des § 95 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 
Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen 
Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des 
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen 
(Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamt- 
haushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
müssen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes). 


Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen    
         Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen, 


        -        die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 


Schönebeck (Elbe), den   15.01.2007   
              


                                         


                            
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit 
öffentlich  bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 21.01.2007  bis 30.01.2007 zur Einsichtnahme 
im Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus. 


Schönebeck (Elbe), den  15.01.2007                                                                       


                                          


       Amtliche Bekanntmachung 
Ablauf von Grabstellen auf den Friedhöfen der Stadt Schönebeck (Elbe) 


Das Nutzungsrecht an Grabstellen erlischt nach Ablauf folgender Fristen: 
- Urnenreihenstellen                                         15 Jahre 
- Reihengräber                                                  25 Jahre 
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen                30 Jahre 
- Erb – Grabstellen                                           40 Jahre 
nach dem Beisetzungstag. 


Demnach verfallen 2007 die Nutzungsrechte an  Grabstellen für nachstehend  
aufgeführte Bestattungsjahre: 
- Urnenreihenstellen                                        von 1992 
- Reihengräber                                                 von 1982 


- Wahlgräber und Urnenwahlstellen               von 1977 
- Erbgräber                                                      von 1967 


Für Wahlgräber und Erbgräber sowie Urnenwahlstellen kann eine 
Verlängerung durch Zahlung der entsprechenden Gebühr beantragt werden. 
Eine Grabstellenaufgabe dieser Grabarten muß schriftlich erfolgen. 


Grabsteine sind von den Angehörigen innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf 
des Nutzungsrechtes zu entfernen, ansonsten beräumt die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten. Eine Verwahrung des Steines 
erfolgt nicht. Für die Grabsteinberäumung ist bei der Friedhofsverwaltung eine 
kostenlose Bescheinigung einzuholen. 


Nutzer von Reihengräbern und Urnenreihenstellen werden vor der Beräumung 
der Grabstellen nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen nicht mehr 
benachrichtigt.


Turnusmäßige Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Friedhofsverwaltung 
gesetzlich gehalten, jährlich die Grabmale auf Standfestigkeit zu überprüfen. 
Diese Kontrollen beginnen im Frühjahr auf allen Friedhöfen der Stadt 
Schönebeck. 


Grabstelleninhaber haben ihrer Überwachungspflicht nachzukommen und 
Schäden an eigenen Grabsteinen zu beseitigen. Sie haften, wenn durch einen 
umstürzenden Grabstein Schaden entsteht. 


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des  
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Albert- 
Schweitzer-Straße (Erschließungsgebiet) von  Albert-Schweitzer-Straße bis 
Albert-Schweitzer-Straße als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG 
LSA gewidmet.  Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke der 
Gemarkung Plötzky, Flur 2: Flurstück 57/125, 57/128, 57/129, 57/131, 57/134, 
57/135, 57/140, 57/142, 57/143, 57/146, 57/147 und 57/150. Ein Plan, aus  
dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienst-
stunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 
11.30 Uhr  und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 
11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218  
Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe  
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt  
Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich  
oder zur Niederschrift einzulegen. 


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) 
 vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße  
Am Efeueck, gelegen zwischen Asternweg und Holunderweg, als Gemeinde-
straße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt 
einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung 
erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: 
Flurstück 13/35 und Teilstück aus Flurstück 1110. Ein Plan, aus dem die Lage 
der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße  
Am Sandkuhlenfeld von Magdeburger Straße bis Bebauungsende als Ge-
meindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung 
tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung 
erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 1:Flur- 
stück 59/11, 67/5 sowie Teilstücke aus 10013, 10015 und 10020. Ein Plan, aus 
dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienst-
stunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 
11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 
11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 
Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4  
des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße  
Am Stremsgraben, gelegen zwischen Magdeburger Straße und Frohser 
Brücke, als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. 
Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Frohse, 
Flur 3:Flurstück 161/20, 164/7, 163/10, 164/15, 164/18, 167/9, 167/12, 167/17, 
167/20, 170/14, 170/15, 170/16, 172/2, 173/11, 173/17, 173/19, 173/20, 
173/21, 177/9, 178/4, 178/13, 179/1, 180/7 und 180/15. Ein Plan, aus dem die 
Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der  Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.
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Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4  
des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße  
An der Füllkuhle (Erschließungsstraße mit Wendehammer) von An der 
Füllkuhle bis Bebauungsende, als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 
StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke 
der Gemarkung Salzelmen, Flur 3: Flurstück 6064. Ein Plan, aus dem die Lage 
der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Asternweg,
gelegen zwischen Blauer Steinweg und Lilienweg, als Gemeindestraße im 
Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf 
folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Teilstück aus Flurstück 
1110. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt 
während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breite-
weg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Buchsbaum-
weg von Holunderweg bis Bebauungsende als Gemeindestraße im Sinne des 
§ 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf 
folgendes Flurstück der Gemarkung Salzelmen, Flur 7:Flurstück 9/23. 
Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt 
während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Dahlienweg,
gelegen zwischen Rosenweg und Nelkenweg, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf 
folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 15/51 und 
Teilstücke aus den Flurstücken 1123 und 1131. Ein Plan, aus dem die Lage der 
gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der  Dienststunden (montags 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im 
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Fahrrad-
abstellanlage am Bahnhof Schönebeck (Elbe) als sonstige öffentliche Straße 
im Sinne des § 3 (1) Nr. 4 StrG LSA gewidmet. Die Anlage darf ausschließlich 
zum Abstellen von Fahrrädern benutzt werden. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgende Flurstücke der Gemarkung Schönebeck, Flur 1: Flurstück 10391 
und 10392.Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, 
liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen-
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Grundweg
(Gewerbegebiet) vom Grundweg bis Grundweg, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der  
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf fol-
gende Flurstücke der Gemarkung Schönebeck, Flur 5: Flurstück 373/23, 
373/33, 373/35 und Teilstück aus 373/34. Ein Plan, aus dem die Lage der 
gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der  Dienststunden (montags 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von  
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im 
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Holunder-
weg, gelegen zwischen Luisenstraße und Blauer Steinweg, als Gemeindestraße 
im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 9/20, 
9/26 13/37und 1104. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche 
ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 
15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Hüttenroder 
Straße, gelegen zwischen Ilsenburger Straße und Paul- Illhardt- Straße, als Ge-
meindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt 
einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung 
erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 3: 
Flurstück 87/3, 6296, 6297, 6405, 6525, 6572, 10037 sowie Teilstücke aus 
6285 und 6402. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich 
ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen-
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Krokusweg,
gelegen zwischen Tulpenweg und Asternweg, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf 
folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 16/63, 16/83, 
16/95 und Teilstück aus 1131. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten 
Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 
Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tief- 
bau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur 
Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Kuckucks-
weg von der Straße Am Sandkuhlenfeld bis Bebauungsende als Gemeinde-
straße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt 
einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung 
erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 1: 
Flurstück 10013 (Teilstück). Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten 
Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 
Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, 
Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe)  
zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  
39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Lilienweg,
gelegen zwischen Narzissenweg und Asternweg, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf fol-
gende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 16/70, 16/90, 
16/103 und Teilstücke aus 1110 und 1131.Ein Plan, aus dem die Lage der 
gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Luisenstraße
von Grundstück Luisenstraße 28 bis Rosenweg als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf fol-
gende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 13/19, 13/30, 
13/31, 13/79, 13/80, 16/93, 16/108, 16/110, 1128 sowie Teilstücke aus 11/12, 
16/73 und 1131. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich 
ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen- 
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Margeriten-
weg, gelegen zwischen Rosenweg und Tulpenweg, als Gemeindestraße im 
Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 15/37 
und Teilstück aus 1131. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche 
ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 
15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Narzissen-
weg, gelegen zwischen Luisenstraße und Lilienweg, als Gemeindestraße im 
Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgendes Flurstück der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 1131 
(Teilstück). Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, 
liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen-
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Nelkenweg,
gelegen zwischen Dahlienweg und Jakobstraße, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf fol-
gende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 16/13, 16/81 
und Teilstück aus 1131. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche 
ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 
15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.
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Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Neue Gasse,
gelegen zwischen Steinstraße und Baderstraße, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt ein Tag nach der 
öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf folgende 
Flurstücke der Gemarkung Schönebeck, Flur 1, Flurstück 38/211, 38/295, 
38/309, 38/312, 38/316, 38/357 und 38/370. Ein Plan, aus dem die Lage der 
gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im 
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) 
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Parkplatz 
Am Randel, gelegen zwischen Birkenweg und Meisenstieg als sonstige 
öffentliche Straße im Sinne des § 3 (1) Nr. 4 StrG LSA gewidmet. Der 
Parkplatz darf nur zum Parken von Personenkraftwagen benutzt werden. 
Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Die Widmung erstreckt sich auf folgendes Flurstück der Gemarkung 
Schönebeck, Flur 3: Flurstück 10009 (Teilstück). Ein Plan, aus dem die Lage 
der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Parkplatz 
Dr. Tolberg-Straße , gelegen zwischen Dammstraße und Dr. Tolberg-Straße, 
als sonstige öffentliche Straße im Sinne des § 3 (1) Nr. 4 StrG LSA gewidmet. 
Der Parkplatz darf nur zum Parken von Personenkraftwagen benutzt werden. 
Die Widmung tritt nach dem Ausbau des Parkplatzes zum Zeitpunkt der 
Verkehrsfreigabe in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf folgendes 
Flurstück der Gemarkung Salzelmen, Flur 3: Flurstück 9131 (Teilstück). 
Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt 
während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags 
von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breite-
weg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Kiefernweg
von Waldstraße bis Bebauungsende als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) 
Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke 
der Gemarkung Plötzky, Flur 2: Flurstück 2034, 10072, 10074, 10076, 10077, 
10079, 10081, 10083, 10085 und 10087. Ein Plan, aus dem die Lage der 
gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im 
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße  
Am kleinen Damm, gelegen zwischen August- Bebel-Straße und Hafenstraße, 
als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die 
Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Pretzien, 
Flur 1: Flurstück 1122. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche  


ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 
15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße Am 
Mühlberg von Magdeburger Straße bis Bebauungsende als Gemeindestraße 
im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgende Flurstücke der Gemarkung Pretzien, Flur 1: Flurstück 250/15, 
823/26 und 823/30. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche 
ersichtlich ist, liegt während der  Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 
15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Radweg vom 
Streckenweg bis Friedhofsweg als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 
StrG LSA gewidmet. Der Radweg darf nur von Radfahrern benutzt werden. 
Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Schöne-
beck, Flur 1: Flurstück 15/12, 15/14 und Teilstücke aus 15/8, 15/9, 15/10, 
15/11, 15/13, 10377, 10379, 10381 und 10383, der Gemarkung Salzelmen, 
Flur 19: Teilstücke aus Flurstück 2/1 und 2/9 sowie der Gemarkung Frohse, 
Flur 3: Teilstücke aus Flurstück 461/205 und 10017. Ein Plan, aus dem die 
Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße Am 
Sportplatz, gelegen zwischen der Straße Am Sportplatz und Dorfstraße, als 
Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung 
tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung 
erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Ranies, Flur 4: Flurstück 
1015 und Teilstück aus 1001. Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche 
ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 
Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen-
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Resedaweg,
gelegen zwischen Rosenweg und Narzissenweg, als Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf 
folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 15/39, 15/89, 
15/90, 15/91 und Teilstück aus 1131. Ein Plan, aus dem die Lage der gewid-
meten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden (montags von 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, 
Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur 
Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Rosenweg,
gelegen zwischen Blauer Steinweg und Dahlienweg, als Gemeindestraße im 
Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgendes Flurstück der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 1123 
(Teilstück). Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, 
liegt während der  Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen-
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße 
Trappensteig, beidseitig begrenzt von der Straße Am Sandkuhlenfeld, als 
Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung 
tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung 
erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 1: 
Flurstück 10013 (Teilstück). Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten 
Fläche ersichtlich ist, liegt während der  Dienststunden (montags von 13.00 
Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, 
Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur 
Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Tulpenweg,
gelegen zwischen Blauer Steinweg und Luisenstraße, als Gemeindestraße im 
Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich 
auf folgendes Flurstück der Gemarkung Salzelmen, Flur 7: Flurstück 1131 
(Teilstück). Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, 
liegt während der  Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen- 
amt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1,  39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) vom 
06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird der Wacholderweg von 
Holunderweg bis Bebauungsende, als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 
StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke der 
Gemarkung Salzelmen, Flur 7:Flurstück 9/31 und 9/35. Ein Plan, aus dem die 
Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 
im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
(Elbe) zur Einsicht aus. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)   
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 


Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g.,hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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             Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 014/2006 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2007. 


Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Gemeinde Plötzky für das Haushaltsjahr 2007 


1. Haushaltssatzung
Aufgrund der  §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen Anhalt 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S.568) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 
(GVBl. LSA Nr. 32 S. 522), hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky in 
der Sitzung am 13.12.2006 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2007 beschlossen: 


§ 1 


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird


im Verwaltungshaushalt 
                                           in der Einnahme auf 1.256.400,00 € 
                                           in der Ausgabe auf 1.256.400,00 € 
und


im Vermögenshaushalt 
                                            in der Einnahme auf 201.900,00 € 
                                            in der Ausgabe auf 201.900,00 € 
festgesetzt.


§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 


§ 3   
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 


§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in  Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf       250.000 €       festgesetzt. 


§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze)für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2007 wie folgt festgesetzt: 


1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)    235v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)        335 v.H. 
2. Gewerbesteuer        300 v.H. 


§ 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt ist 
eine Nachtragssatzung zu erlassen wenn  
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 
Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine 
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann  (Erheblichkeitsgrenze: 
bei mehr als 3 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),  
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen 
Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des 
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen 
(Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v. H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),  
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen 
(Erheblichkeitsgrenze: 3 v. H. des Vermögenshaushaltes).  
Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragsplan alle erheblichen 
Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner 
Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v. T. je 
Haushaltsstelle).


Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
� die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 


Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen 
�   die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 


Plötzky, d. 18.12.2006                 


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 22.01.2007 bis 22.02.2007 zur Einsichtnahme 
im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105 und im 
Gemeindebüro Plötzky, Salzstr. 11 öffentlich aus. 
Plötzky, d. 16.01.2007 


Schönebeck ehrte Sportler des Jahres 2006 
(Einzelsportler und Mannschaften) 


1. Schönebecker Judo-Club e.V.  Sonntag, Erik      2. und 3. Platz Intern. Meisterschaft 
                                                      Alvarez, Orlando    2. und 3. Platz Intern. Meisterschaft 


SSV 1861 e.V.
Abt. Schwimmen
 Schäfer, Aron   Landesmeister 
 Volk, Tobias   Landesmeister 
 Heller, Florian   Landesmeister 
 Suck, Andreas   Landesmeister 
 Barnick, Laura   Landesmeister 
 Schierhorn, Julia   3 x Landesmeister 
 Schedler, Stefan   Landesmeister 
 Wenig, Stefanie   Landesmeister 
 Luz, Hendrik   4 x Landesmeister 
 Schneider, Karola   4 x Landesmeister 
 Schüler, Ingo   7 x Landesmeister 
 Dänicke, Dieter   4 x Landesmeister 
 Schubert, Walter   4 x Landesmeister 


Abt. Tischtennis Grobleben, Ulrike   Landesmeister


Taekwondo Gemeinschaft Schönebeck e.V.
 Günther, Ernst  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Obenauff, Chris  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Dobrauer, Deborah  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Alfermann, Melanie  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Jäger, Julia   3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Plaschnik, Sebastian  1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Jacob, Sarah Maria  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    1. Platz Landesmeister 
 Polczyk, Victoria  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Moosdorf, Tina  3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Prößel, Florian  2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Goldschmidt, Martin  1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 


Schützenverein „Hubertus 1990“ e.V.
 Nehrkorn, Mario  Landesmeister Pistole 
 Mähne, Burghard  Landesmeister Pistole 
 Schulze, Steffen  Landesmeister Doppeltrap 
 Hollburg, Marco  Landesmeister Trap 
 Liebe, Marcel  Landesmeister Skeet 
 Voigtländer, Jörg  Landesmeister Skeet 


 Mähn 
 Nehrkorn   Landesmeister Mannschaft 
 Bierig   Großkaliber 


 Hellwig 
 Schulze   Landesmeister Mannschaft 
 Hollburg   Doppeltrap 


 Voigtländer 
 Meistrock   Landesmeister Mannschaft 
 Bohmüller   Skeet 


 Jana Beckmann  Deutsche Meisterin 


Fliegerclub Schönebeck e.V.    Prof. Molitor, Martin    Landesmeister 
                                Krull, Dennis                Landesmeister 


1. Shotokan-Karate-Do Verein
 Droste, Melina  Landesmeister Kinder 
 Droste, Fabian  Landesmeister Kinder 
 Knoblauch, Johannes  Landesmeister Kinder 
 Hennemann, Christian  Landesmeister Senioren 
 Hennemann, Stefan  1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
 Mothes, Jan   2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 


SG Lokomotive e.V.
 Bauer, Tobias Landesmeister im K II 500 m (in Renngemeinschaft) 


2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
   im K IV 6.000 m (in Renngemeinschaft) 
 Ebeling, Steven 3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft im K I über 2.000 m 
 Nitsche, Lukas 
 Bartels, Julian Landesmeister im K II über 200 m 


Polizeisportverein 1990 Schönebeck e.V./Abt. Boxen
 Hinz, Rocco  Internat.      Deutscher Meister 
   Landesmeister 
 Muradjan, Cerun Landesmeister 
 Pfanne, Nico Landesmeister 


Wünsche, Christian Landesmeister 


SV Pädagogik e.V.
D-Jugend weiblich


 Kowarsch, Charleen 
 Stodtmeister, Maxi 
 Stock, Lisa 
 Auer, Vanessa  Landesmeister 
 Rudolph, Anne 
 Tobsch, Katharina 


F-Jugend weiblich
 Stock, Lisa 
 Werdermann, Janine 
 Polter, Melanie  Landesmeister 
 Horrmann, Verena 
 Horn, Katharina 


Damenmannschaft
 Amend, Yvonne 
 Große, Annika 
 Rausch, Claudia 
 Schultze, Steffi 
 Malchau, Manja 
 Reuleke, Antje  Landespokalsieger 
 Sido, Michaela 
 Osterburg, Jenny 
 Trübe, Carolin 
 Leder, Peggy 
 Stodtmeister, Lysann 
 Schaer, Jessica 


Beachvolleyball
 Amend, Yvonne 
 Sido, Michaela  Landesmeister 


Ju-Jutsu-Bushido Verein e.V.
 Knauft, Marcus  1. Platz Landesmeisterschaft 
    2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    1. Platz Pokal des Präsidenten 
    3. Platz Hamburg Open 
    2. Platz Europameisterschaft U 20 
 Patschke, Nico  1. Platz Landesmeisterschaft 
    1. Platz Pokal des Präsidenten 
    1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    2. Platz Europameisterschaft U 18 
 Germer, Alexander  1. Platz Landesmeisterschaft 
    1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    3. Platz German Open 
    1. Platz Europameisterschaft U 18 
 Germer, Maxim  1. Platz Landesmeisterschaft 
    3. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    1. Platz Pokal des Präsidenten 
    1. Platz German Open 
 Seever, Konrad  2. Platz Landesmeisterschaft 
    1. Platz German Open 
    1. Platz Pokal des Präsidenten 
    3. Platz Hamburg Open 
    1. Platz Deutsche Meisterschaft 


 Mogge, Miguel  1. Platz German Open 
    2. Platz Europameisterschaft U 18 
    2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    1. Platz Pokal des Präsidenten 
    1. Platz Landesmeisterschaft 
 Bartsch, Carolin  2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    1. Platz Landesmeisterschaft 
    1. Platz Pokal des Präsidenten 
 Seever, Tomas  1. Platz Landesmeisterschaft 


1. Platz Landratspokal ASL 
                       2. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft 
 Breitfeld, Marcus  1. Platz Landesmeisterschaft 
    1. Platz Landratspokal ASL 
 Vu, Nam   1. Platz German Open 
    1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    1. Platz Landesmeisterschaft 
 Hallerbach, Ulli  1. Platz Landesmeisterschaft 
    1. Platz Landratspokal ASL 
                       1. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft 
    3. Platz German Open 
 Drushini, Max  1. Platz Landesmeisterschaft 
    3. Platz Deutsche Meisterschaft 
    1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 
    2. Platz German Open 
SSC e.V.
Abt. Kraftsport


Mainka, Torsten Deutscher Meister im Kraftdreikampf 
Podas, Steven Landesmeistertitel im Dreikampf 
Schulze, Tobias Landesmeistertitel im Dreikampf 


Abt. Leichtathletik
Volley, Jörg  Landesmeister Speerwerfen 
  Landesmeister Dreikampf 
Michna, Sunny Hallenlandesmeister Speerwerfen 
Weidner, René Hallenlandesmeister Kugelstoßen 
  4. Platz Dt. Hochschulmeisterschaft-Kugel 
Amft, Michael Landesmeister Kugelstoßen 
Weber, Michael 1. Platz Dt. Hochschulmeisterschaft 
  12. Platz Dt. Meisterschaft über 200 m 


 Gubenko, Marija Landesmeister – Kugel 
  2. Pl. Bundesländervergleich Kugelstoßen 
Müller, Franziska Hallenlandesmeister über 800 und 2.000 m 


                                                            1. Platz Mitteldt. u. Norddt. Meisterschaften  2.000 m 
Groth, Adina 2. Platz Mitteldt. Hallenlandesm.schaft -Weitsprung 


 Bußmann, Marianne Hallenlandesmeisterin Dreisprung 
   2. Platz Freiluftlandesmeisterschaft 


  2. Platz Länderkampf - Dreisprung 
Abt. Tennis  Huhn, Uwe 2 x Landesmeister
Abt. Rudern


Meier, Robert             Landesmeister Doppelzweier 
 Burkhardt, Philip        5. Platz Dt. Jugendmeisterschaft Doppelzweier – 3000 m 
                                                        4. Platz Dt. Jugendmeisterschaft Doppelzweier – 1000 m 
 Krüger, André 
 Burkhardt, Philip Landesmeister Doppelzweier 


 Höhler, Sarah Landesmeister – Einer 


 Burkhardt, Philip Landesmeister – Einer 


 Falke, Rebecca 1. Platz Landesfinale „Jugend trainiert 
 Höhler, Sarah für Olympia“ – Doppelzweier 


 Höhler, Sarah 
 Falke, Rebecca 1. Platz Landesfinale „Jugend trainier 
 Meier, Robert für Olympia“ – Mix Doppelvierer 
 Krüger, André 


 Köppel, Julia 
 Behrent, Mareike 1. Platz Landesfinale „Jugend trainiert 
 Wölfer, Anika für Olympia“ – Mix Doppelvierer 
 Zeller, Rainer 


 Krüger, André                  5. Platz Dt. Jugendmeisterschaft Einer 3000 m              
                                                             4. Platz Dt. Jugendmeisterschaft Einer 1000 m 


 Schnaidtmann, Robert 2. Platz Dt. Jugendmeisterschaft 
 Waschkus, Erik Doppelvierer 3000 m 
                      4. Platz Jugendmeisterschaft Doppelvierer 1000 m 


 Wölfer, Gabi               1. Platz Dt. Meisterschaften Masters Mix – Doppelzweier 
                  1. Platz Dt. Meisterschaften Master Mix - Doppelvierer 
                                     2. Platz Dt. Meisterschaften Masters Einer 
                  1. Platz Landesmeisterschaft Frauen Doppelvierer 
                  1. Platz Landesmeisterschaft Frauen  Einer 
                  1. Platz Europameisterschaft Masters Achter 
                  2. Platz Europameisterschaft Masters Einer A und B 


Schulke, Elke              3. Platz Europameisterschaft Masters Doppelvierer 
Wölfer, Gabi  


                  Sydlik, Wieland    1. Platz Deutsche Meisterschaft Masters Doppelvierer D 
         1. Platz Deutsche Meisterschaft Masters Mix – Doppelvierer C 
         3. Platz Deutsche Meisterschaft Masters Einer – D 
         3. Platz Europameisterschaft Masters  Doppelvierer C 


 Sydlik, Karin       Ostküstenmeisterin in den USA im Achter Frauen 


Abt. Kanu 
 Buhle, Markus 1. Platz Landesmeisterschaft K I 2000 m 
   3. Platz Landesmeisterschaft K I 500 m 
   3. Platz Landesmeisterschaft K I 200 m 
   1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft K I 2000 m 
 Panicke, Anna Landesmeister im K I über 200 m 
   Landesmeister im K I über 500 m 


 Panicke, Anna 2. Platz Landesmeisterschaft K II 2000 m 
 Wolf, Dianna 3. Platz Landesmeisterschaft K II   500 m 


 Panicke, Anna 2. Platz Ostdt. Meisterschaft K IV 2000 m 
 Wolf, Dianna 2. Platz Landesmeisterschaft K IV  200 m 
 Buß, Melanie 1. Platz Regionalmeisterschaft Ost 
 Baijen, Isabel K IV 2000 m 


 Westphal, Niels Landesmeister K I 
   3 x 2. Platz Landesmeisterschaft 
                      1 x 3. Platz Landesmeisterschaft 
   4. Platz Deutsche Meisterschaft 


2. + 4. Platz Regional-Meisterschaft Ost 


Westphal, Niels 2. Platz Ostdeutsche Meisterschaft im 
Borges, Stephan K IV über 6000 m in Renngemeinschaft 


   4. Platz Juniorenmeisterschaft im K IV 
   über 500 m in Renngemeinschaft 


Westphal, Linda Landesmeister im K II über 500 m 
Schmidt, Ines 4 x 2. Platz Landesmeisterschaft 


   1 x 3. Platz Landesmeisterschaft 


Übungsleiter 
1. Schönebecker Judo-Club e.V.  Uwe Schedler 
SSV 1861 e.V.   Herbert Reinke 
Taekwondo Gemeinschaft e.V.  Stefan Schober 
Schützenverein „Hubertus 1990“ e.V.   Sven Meistrock 
1. Shotokan-Karate-Do Verein e.V.  Uwe Herrmann 
Polizeisportverein 1990 e.V.  Uwe Papst 
WSG Einheit e.V.   Helga Spiegelberg 
Ju-Jutsu-Bushido Verein e.V.  Christel Weinhold 
SSC e.V., Abt. Leichtathletik  Manfred Steffan 
Fliegerclub Schönebeck e.V.  Thomas Schart 


Nachruf
Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien 


Hauptfeuerwehrmann 
Holger Kluger


am 14.01.2007 plötzlich und nach schwerer Krankheit im Alter von  
49 Jahren verstorben ist. 


Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr Pretzien einen engagierten 
Kameraden, der sich in ehrenamtlicher Tätigkeit durch sein Fach-
wissen und seine große Einsatz- und Hilfsbereitschaft hohes Ansehen 
erworben hat. 


Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung. 


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 


Hans-Jürgen Haase    Friedrich Harwig     Uwe Tandler     Uwe Ballerstedt 
Verwaltungsleiter        Bürgermeister         Abschnittsleiter    Gemeindewehrleiter 
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                           B E K A N N T M A C H U N G  
der 24. Sitzung des Hauptausschusses am 05.02.2007 
 
Sitzungsbeginn:    17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:                Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 
               Markt 1 


                               39218 Schönebeck (Elbe) 
 


      T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0313/2007 


Zustimmung zum Beitritt  der Lokalen Aktionsgruppe (LAG)  
 "ELBE-SAALE" im Netzwerk  Leader 
6. Vorlagen-Nummer: 0314/2007 


Entlastung Jahresrechnung 2005 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
7. Vorlagen-Nummer: 0322/2007 


Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 
"Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 


8. Vorlagen-Nummer: 0323/2007 
Einleitungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan Nr. 17 
"Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 


9. Vorlagen-Nummer: 0324/2007 
"VERWALTUNGSKOSTENSATZUNG der Stadt Schönebeck 
(Elbe) für den eigenen Wirkungskreis" 


10. Vorlagen-Nummer: 0325/2007 
Verwendung eines Elementes des Stadtwappens der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


Nichtöffentlicher Teil 
12. Vorlagen-Nummer: 0315/2007 


Ankauf des Grundstückes Steinstraße 6 
13. Vorlagen-Nummer: 0316/2007 


Verkauf des Grundstückes  Heinrich-Heine-Straße 11 
14. Vorlagen-Nummer: 0317/2007 


Verkauf eines Eigentumsanteiles an einem Grundstück 
15. Vorlagen-Nummer: 0318/2007 


Ankauf von Flächen für den Straßenbau 
16. Vorlagen-Nummer: 0319/2007 


Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtsanteiles 
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 


 
Hinweise zur Einschulung 2008 
 
Die Gemeinde Plötzky bittet die Eltern der schulpflichtig werdenden Kinder 
aus den Gemeinden Pretzien, Plötzky und Ranies, sowie aus den Ortsteilen 
Grünewalde und Elbenau, ihr Kind in der Grundschule Plötzky, Schulstraße 
7, anzumelden. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden von der aufneh-
menden Grundschule schriftlich eingeladen. Schulpflichtig sind alle Kinder, 
die bis zum 30. Juni 2008 das sechste Lebensjahr vollenden. Das 
schulpflichtig werdende Kind ist persönlich in der Schule vorzustellen, das 
Familienstamm-buch oder die Geburtsurkunde ist vorzulegen. 
 


 
 
Hinweise zur Einschulung 2008 
 
Das Schulverwaltungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) gibt hiermit die 
Schul-bezirke der Schönebecker Grundschulen bekannt. Wir möchten die 
Eltern bitten, die Anmeldung ihres Kindes im Sekretariat der betreffenden 
Grund-schule ihres Schulbezirkes vorzunehmen. Die Erziehungsberechtigten 
der schulpflichtig werdenden Kinder werden dazu schriftlich von der aufneh-
menden Grundschule eingeladen. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 
30.06.2008 das sechste Lebensjahr vollenden. Bei der Anmeldung ist die 
Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch vorzulegen. Das 
anzumeldende Kind ist von den Erziehungsberechtigten persönlich 
vorzustellen.  
 


 
   
Anlage 1                 Grundschulen 
 
Schulbezirk der Grundschule "Dr. Salvador Allende"  W.-Hellge-Straße 77 
Am Malzmühlenfeld, Am Stadtfeld, Erich-Weinert-Straße, Franz-Vollbring- 
Straße, Garbsener Straße, Gustav-Zenker-Straße, H.-Rau-Straße, Joh.-R.-Becher- 
Straße 54 - 88, Karl-Jänecke-Straße, Otto-Kohle-Straße, Stadionstraße, Welsleber 
Straße 22 - 45, 50, Wilhelm-Hellge-Straße (ungerade Hausnummern 1 bis 205; 
gerade Hausnummern 2 - 206), Willi-Sonnenberg-Straße 
 
Schulbezirk der Grundschule "Käthe Kollwitz" St.-Jakobi-Straße 3-4 
Am Glindeschen Weg, Am Holländer, Am Markt, Baderstraße, Barbarastraße, 
Barbyer Straße, Barbyer Tor, Bauhofstraße, Bodengasse, Böttcherstraße, Breite-
weg, Broihansgasse, Brückenaufgang, Burgstraße, Buschweg, Cokturhof, Damm-
weg, Elbstraße, Elbtor, Elbweg, Ernst-Thälmann-Straße, Felgeleber Straße, 
Friedrich-Engels-Straße, Geschw.-Scholl-Straße 1-40, 136-158, Grabenstraße, 
Grundweg, Heinitzhof, Hermannstraße, Hoher Weg, Karl-Marx-Straße, Maxim-


Gorki-Straße, Müllerstraße, Neue Gasse, Petersstraße, Republikstraße, R.-Breit-
scheid-Straße, Salinenkolonie, Salzer Straße, Salztor, Schornsteinfegerstraße,  
St.-Jakobi-Straße, Steinstraße, Streckenweg, Thimannstraße, Tischlerstraße, 
Worth, Zimmererstraße, 
 
Schulbezirk  der Grundschule "K. Liebknecht" Pestalozzistraße 1 
Alt Frohse, Am Hummelberg, Am Sandkuhlenfeld, Am Stremsgraben, An der 
Blumenberger Bahn, An der Eisenbahn, An der Käuzchenkuhle, Annastraße,  
Bahnhofstraße, Bertolt-Brecht-Straße, Bullenwiesenweg, Burgwall, Dorotheen-
straße, Dr.-M.-Luther-Straße, Freiligrathstraße, Friedhofsweg, Geschw.-Scholl-
Straße 41 - 130, Goethestraße, Großer Steinklump, Helenenstraße, Herderstraße, 
Hohendorfer Straße1,3, Joh..-R.-Becher-Straße (ungerade Hausnummern 1 - 69, 
gerade Hausnummern 2 - 52 d), Karl-Liebknecht-Straße, Kleiner Steinklump, 
Körnerstraße, Krausestraße, Krummer Ellenbogen, Kuckucksweg, Lessingstraße, 
Magazinstraße, Magdeburger Straße 261,263, Magdeburger Straße 199, 201, 203, 
205, 206, 219, 221, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 245 d, 246, 247 a, 247 b, 250,  
253, Margaretenstraße, Paulstraße, Pestalozzistraße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Reuterplatz, Schillerstraße, Straße der Jugend, Trappensteig, Valentin-Feldmann-
Straße, Wallstraße, Welsleber Straße 1 - 21, 52 - 64, Wilhelm-Hellge-Straße 
(ungerade Hausnummern 227 - 339, gerade Hausnummern 212 - 332) 
 
Schulbezirk der Grundschule "Am Lerchenfeld" Berliner Straße 8 a 
Adolfstraße, Albrechtstraße, Alt Felgeleben, Am Anger, Am Gänsewinkel,  
Am Randel, Am Röhrenstieg, Am Streitfeld, An der Füllkuhle, An der Güstener 
Bahn, An der Seilerbahn, An der Steiermärker Straße, Bahnhof Felgeleben, 
Ballenstedter Straße, Bangestraße, Berliner Straße, Birkenweg, Blankenburger 
Straße, Blumenstraße, Clara-Zetkin-Straße, Dr.-W.-Külz-Straße, Ernststraße, 
Feldstraße, Fliederstraße, Folkewitzer Straße, Friedrichstraße, Gartenstraße, 
Gnadauer Straße, Graseweg, Heckenweg, Heinrich- Hertz-Straße, Heinrichstraße,  
Hermann-Kasten-Straße, Hüttenroder Straße, Ilsenburger Straße, Im Lerchenfeld, 
Innsbrucker Straße, Jahnstraße, Joachimstraße, Johannisstraße, Karl-Jänecke- 
Platz, Kärntener Straße, Karlstraße, Köthener Straße, Kurze Straße, Lange Straße, 
Leutenberger Straße, Liebensteiner Straße, Martinstraße, Meisenstieg, Moskauer 
Straße, Otto-Hahn-Straße, Otto-Kresse-Straße, Pappelstraße, Paul-Illhardt-Straße, 
Prager Straße, Quedlinburger Straße, Querstraße, Richardstraße, Rübeländer Stra-
ße, Sachsenlandstraße, Salzburger Straße, Schulstraße, Schwarzer Weg, Siedler-
straße, Staßfurter Straße, Steiermärker Straße, Warschauer Straße, Wasserwerk 
Felgeleben, Wernigeröder Straße, Wiener Platz 
Schulbezirk der Grundschule "Ludwig Schneider" Kirchstraße 22 
Ahornstraße, Akazienstraße, Alleestraße, Am Alten Stadtbad, Am Efeueck, Am 
Finkenherd, Am Gradierwerk, Am Grünen Stein, Am Gutjahr, Am Solgraben,  
An der Arche, Asternweg, August-Bebel-Straße, Bäckerstraße, Badepark, Baum-
hauer Straße, Blauer Hof, Blauer Steinweg, Boeltzigstraße, Bornstraße, Brunnen-
straße, Buchsbaumweg, Calbesche Straße, Chausseestraße, Dahlienweg, Damm-
straße, Dr.-Lohmeyer-Straße, Dr.-Tolberg-Straße,  Edelmannstraße, Eggersdorfer 
Straße, E.-Weißbach-Straße, Elmener Straße, Eschenstraße, Esebeckstraße, Ester-
huser Straße, Geyerstraße, Görtzker Straße, Gretnitzer Straße, H.-Heine-Straße,  
Holunderweg, Idastraße, Immermannstraße, Jakobstraße, Kantorstieg, Kastanien-
weg, Kirchstraße, Krokusweg, Kunstanger, Leipziger Straße, Lilienweg, 
Lindenstraße, Luisenstraße, Magdeburger Straße 1 - 176, Margaritenweg, 
Mittelstraße, Mühlenstraße, Narzissenweg, Nelkenweg, Parkstraße, Pfännerstraße, 
Pfuehlstraße, Rathausstraße, Reitbahnstraße, Resedaweg, Ritterstraße, Rosenweg, 
Rosmarinstraße, Rüsternstraße, Schadeleber Straße, Schäferhof, Scheunenstraße, 
Schneidewindstraße, Schützenweg, Sieboldstraße, Sorgestraße, Tränkestraße, 
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Triftweg, Tulpenweg, Turnierstraße, Wacholderweg, Wasserstraße, 
Welchhausenstraße, Winkelmannstraße, Wüstenhoffstraße.  


 
 


Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 


01.02.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:                Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, 


Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


09.11.2006 
3.  Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 09.11.2006 
5.  Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zu Möglichkeiten der Durchführung eines Dorffestes im Jahr 


2007 
7. Beratung zu Möglichkeiten der Nutzung des Weges parallel zum 


Steinhafen  
8. Beratung zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 
9. Beratung und Beschluss zum Beitritt der Lokalen Aktionsgruppe 


(LAG) „ELBE-SAALE“ im Netzwerk Leader 
Beschlussvorlage Nr. 001/2007 


10. Beratung und Beschluss zur Erhöhung des Erfrischungsgeldes für den 
Wahlvorstand 
Beschlussvorlage Nr. 002/2007 


 
nichtöffentlicher Teil: 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
 im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  


Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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                                                  Bekanntmachung 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 
14.12.2006 die Hebesätze der Grundsteuer für das Jahr 2007 wie folgt 
festgesetzt: 
 
                                  Grundsteuer A            290 v.H. 
                                  Grundsteuer B            390 v.H. 
 
Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im ELBE REPORT 
dem Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), der Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck (Elbe) sowie der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies am 
21.01.2007 öffentlich bekannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 
2006 sind die Hebesätze unverändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung 
von schriftlichen Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2007 
verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen 
(Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung nicht geändert haben, 
wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2007 in der zuletzt für das Kalenderjahr 
2006 veranlagten Höhe festgesetzt. 
Die Grundsteuer 2007 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
besitzabgabebescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch 
gemacht haben, wird die Grundsteuer 2007 in einem Betrag am 01. Juli des 
Jahres fällig. 
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das 
Kalenderjahr 2007 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu 
entrichten. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern 
sich die Steuer-messbeträge, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag 
dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann 
innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser 
Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 
Schönebeck (Elbe), angefochten werden. 
 
Schönebeck (Elbe), den  04.02.2007 
 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
SCHÖNEBECK (ELBE) 
i.A. Warnke 
- STEUERAMT - 
 
 
 
Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g 
 
Die am 21.01.2007 öffentlich bekannt gegebene Widmung der Straße  
Am Stremsgraben wird hiermit widerrufen. Im Ergebnis der Offenlegung 
verbleibt die Straße Am Stremsgraben, gelegen zwischen Magdeburger Straße 


und Südrampe Frohser Brücke weiterhin im Zuständigkeitsbereich des 
Landesbetriebes Bau Magdeburg. Die nördlich und südlich gelegenen Straßen 
im Gewerbegebiet Am Stremsgraben sind gewidmete Gemeindestraßen. 
 


 
 
 
 
      Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 
Beschluss Nr. 013/2006 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
vom 16.11.2006  (GVBl. LSA     Nr. 32 S. 522), die Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2005 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den 
Vollzug der Haushaltsführung 2005 die Entlastung. 
 


               
 
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2005 der Gemeinde Plötzky 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom  05.02.2007 bis 05.03.2007  
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 
105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2005 erteilt die Kämmerei 
der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17 – 19, 39164 Wanzleben  


 
Öffentliche Bekanntmachung 
             - L a d u n g – 


Einleitung einer Flurbereinigung 
„Ortsumgehung Schönebeck B 246 a, Landkreis Schönebeck 113“ 
 
Es ist beabsichtigt, in Teilen der Gemeinden Eggersdorf, Gnadau, Großmüh- 
lingen, Kleinmühlingen, Pömmelte und Schönebeck aus Anlass des geplanten 
Baus der Ortsumgehung Schönebeck B 246 a ein Flurbereinigungsverfahren nach 
§§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) einzuleiten.  Das Verfahren wird aus-
gelöst durch den Bau des 2. Planungsabschnitts der Ortsumgehung Schönebeck 


zwischen den Anschlussstellen der B 246 a von der Landstraße L65 bis zum Kno-
tenpunkt der Landstraße L51. Da das Planfeststellungsverfahren für diesen Pla-
nungsabschnitt seit dem 29.11.2006 vorliegt, soll nun dafür ein Unternehmens- 
flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden. Durch die Einleitung des Flurbe-
reinigungsverfahrens nach §§ 87 ff. FlurbG soll der durch den Neubau der Orts-
umgehung entstehende Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern 
verteilt werden, soweit der Landbedarf nicht bereits durch vorhandenes 
Vorratsland gedeckt werden kann. Des weiteren sollen Zerschneidungsschäden 
soweit wie möglich, gemildert bzw. ganz vermieden werden und das 
unterbrochene örtliche Wege- und Gewässernetz den neuen Verhältnissen 
angepasst werden. Der Ablauf des Unternehmensverfahrens ist durch die 
gesetzlichen Vorschriften des FlurbG geregelt. Bevor die obere 
Flurbereinigungsbehörde, das Landesverwaltungsamt Halle, die Einleitung des 
Verfahrens anordnet, sind nach § 5 (1) FlurbG die voraussichtlich beteiligten 
Grundeigentümer in geeigneter Weise eingehend über das geplante Verfahren 
einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten, aufzuklären.  Es werden 
hiermit alle Grundeigentümer und Pächter im geplanten Flurbereinigungsgebiet zu 
einem Aufklärungstermin geladen, der am Dienstag,  
den 27.02.2007 um 17.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Schönebeck, 
Markt 1, 39128 Schönebeck stattfinden soll. 
 
Im Auftrag 
Lothar Lehmann 
         
              


Wahlbekanntmachung 
 
Bildung von Wahlvorständen in den Wahlbezirken  
der Stadt Schönebeck (Elbe) für die Kommunalwahl 2007 
Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA) i.V.m. § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in der z. Zt. gültigen Fassung ist für jeden 
Wahlbezirk ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlvorstand besteht aus der 
Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem 
Stellvertreter, der Schriftführerin/dem Schriftführer und den 
Beisitzerinnen/den Beisitzern. Entsprechend § 6 Abs. 2 KWO LSA fordere ich 
die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, mir bis zum  
26. Februar 2007 schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für den 
Wahlvorstand  an folgende Anschrift einzureichen: Stadt Schönebeck (Elbe), 
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe). Wahlberechtigte, die Wahlbewerber 
sowie Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge sind, können ein 
Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2 KWG LSA).  Jeder Wahlberech-
tigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem Zusammen-
hang wird auf den  
§ 28 und § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
und den § 13 Abs. 1 und 3 KWG LSA hingewiesen.  
 


 
Stegmann 
Gemeindewahlleiter  
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Wahlbekanntmachung Nr. 2 
des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Plötzky 


 
Bildung eines Wahlvorstandes im Wahlbezirk der Gemeinde Plötzky 
für die Kommunalwahl 2007 
Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA)  i.V.m. § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in der zur Zeit gültigen Fassung, ist für jeden 
Wahlbezirk ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlvorstand besteht aus der 
Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem Stell-
vertreter, der Schriftführerin/dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/ den 
Beisitzern. Entsprechend § 6 Abs. 2 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet 
vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, mir bis zum  26. Februar 2007 
schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für den Wahlvorstand an 
folgende Anschrift einzureichen: Gemeinde Plötzky, Salzstr. 11, 39245 
Plötzky Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sowie Vertrauenspersonen für 
Wahl-vorschläge sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 
2 KWG LSA). Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu 
übernehmen. In diesem Zusammenhang wird auf den § 28 und § 29 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und den § 13 Abs. 1 
und 3 KWG LSA hingewiesen.  
 


 
Schmeißer 
Gemeindewahlleiter 
 
 


Wahlbekanntmachung Nr. 2 
des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Pretzien 


 
Bildung eines Wahlvorstandes im Wahlbezirk der Gemeinde 
Pretzien für die Kommunalwahl 2007 
Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA)  i.V.m. § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in der zur Zeit gültigen Fassung, ist für jeden 
Wahlbezirk ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlvorstand besteht aus der 
Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem Stellver-
treter, der Schriftführerin/dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/den Bei-
sitzern.  Entsprechend § 6 Abs. 2 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet 
vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, mir bis zum  26. Februar 2007 
schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für den Wahlvorstand an folgende 
Anschrift einzureichen: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, 39245 Pretzien 
Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sowie Vertrauenspersonen für Wahlvor-
schläge sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2 KWG 
LSA).  Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu überneh-
men. In diesem Zusammenhang wird auf den § 28 und § 29 der Gemeindeord-
nung für das Land  Sachsen-Anhalt (GO LSA) und den § 13 Abs. 1 und 3 
KWG LSA hingewiesen.  
 


 
Harwig 
Gemeindewahlleiter 
 
 


Wahlbekanntmachung Nr. 2 
des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Ranies 


 
Bildung eines Wahlvorstandes im Wahlbezirk der Gemeinde Ranies 
für die Kommunalwahl 2007 
Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA)  i.V.m. § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in der zur Zeit gültigen Fassung, ist für jeden 
Wahlbezirk ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlvorstand besteht aus der 
Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem Stellver-
treter, der Schriftführerin/dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/den 
Beisitzern. Entsprechend § 6 Abs. 2 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet 
vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, mir bis zum  26. Februar 2007 
schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für den Wahlvorstand an 
folgende Anschrift einzureichen: Gemeinde Ranies, Dorfstr. 1, 39221 
Ranies 
Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sowie Vertrauenspersonen für Wahlvor-
schläge sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2 KWG 
LSA).  Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu überneh-
men. In diesem Zusammenhang wird auf den § 28 und § 29 der Gemeindeord-
nung für das Land  Sachsen-Anhalt (GO LSA) und den § 13 Abs. 1 und 3 
KWG LSA hingewiesen.  
 


 
Maser 
Gemeindewahlleiter 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Öffentliche Ausschreibung für die Herstellung und den 
Vertrieb des Städtischen Amtsblattes für 3 Jahre, 
Vertragsbeginn: 01.06.2007 nach § 17 VOL/A 
 
2a) Bezeichnung der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den    
      Zuschlag erteilenden Stelle:  
      Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
      Kennwort: „Amtsblatt“, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) Vergabestelle,   
      Tel-Nr. 03928/710108 
 
2b) Art der Vergabe (§ 3 VOL/A): Öffentliche Ausschreibung 
 
2c) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistung:  
      Herstellung des Amtsblattes und  Vertrieb des Amtsblattes der Stadt Schöne-   
      beck (Elbe) und der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)  in  der    
      Stadt  Schönebeck (Elbe) und den Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies  
 
2d) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und   
      mögliche Vergabe der Lose an verschiedene Bieter: entfällt 
 
2e) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:  
      wöchentliche Erscheinungsweise mit 19.000 Exemplaren einschließlich    
      Vertrieb an alle Haushalte der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Gemeinden       
      unter 2c) 
      Vertragsbeginn: 01.06.2007, Dauer: 3 Jahre mit der Option auf  Verlängerung   
      um ein Jahr 
 
2f) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen    
      eingesehen werden können, die nicht abgegeben werden:  
      Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation  
      Kennwort „Amtsblatt“, Markt 1, 39218 Schönebeck 
  
2g) genaue Anschrift und Form der Angebote (§ 18 Nr. 2 VOL):   
      gekennzeichnete  Angebote in den dafür formgerechten Briefumschlag A 
4 
 
2h) ob und unter welchen Bedingungen die Entschädigung für die   
      Verdingungsunterlagen erstattet wird (§ 20 VOL): kostenlos 
 
2i)  Ablauf der Angebotsfrist § 18 VOL, 08.03.2007, 09.00 Uhr,  
      Submissionsstelle, Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck 
 
2k) Sprache, in der Angebote abgefasst sein müssen: deutsch 
 
21) die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen § 7 Nr. 4 VOL, die   
      gegebenenfalls vom Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des   
      Bieters (§ 2 VOL) verlangt werden:  
      die Bewerber werden gebeten, gemäß  § 7 Nr. 4 VOL/A Unterlagen im   
      Original oder beglaubigter Kopie beizufügen, nach denen ihre Fachkunde,   
      Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit beurteilt werden, aktueller Handels-   
      registerauszug, Gewerbeanmeldung, Unbedenklichkeitserklärung  des zu-  
      ständigen Finanzamtes und der zuständigen Krankenkasse,  Nachweis über   
      Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft bzw. Berufsregister, Nachweis   


      der Haftpflichtversicherung, Referenzliste über vergleichbare Leistungen 
 


2m) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen § 14 VOL:  
        5 % der Auftragssumme 
 
2n) sonstige Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer    
      Angebote beachten müssen (§ 18 Nr. 3, § 9 Nr. 1 und § 21 VOL): siehe 
2n) 
 
2o) Zuschlags- und Bindefrist (§ 19 VOL):  
      03.04.2007, Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck 
 
2p) Nebenangebote und Änderungsvorschläge (§ 17 Abs. 5): ist erwünscht 
 
2q) den besonderen Hinweis, dass der Bewerber mit der Abgabe seines  
       Angebots auch den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote  
       (§ 27  VOL) unterliegt:  
       siehe 2q) mit der Abgabe des Angebotes unterliegt  der  Bieter den   
       Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote gemäß  § 27 VOL/A 
 


 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies 
 
Beschluss Nr. 002/2007 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
vom 16.11.2006  (GVBl. LSA Nr. 32 S. 522), die Jahresrechnung für das Haus- 
haltsjahr 2005 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den Vollzug der 
Haushaltsführung 2005 die Entlastung. 
 


            
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2005 der Gemeinde 
Ranies 
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 12.02.2007 bis 12.03.2007 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 
105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2005 erteilt die Kämmerei 
der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung 


       Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 21.02.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr  
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky 


A.-Schweitzer-Straße 6   
 
Tagesordnung 


 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 17.01.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung   
     vom 17.01.2007 
5.  Einwohnerfragestunde 
6.  Beratung und Beschluss zur Zustimmung zum Beitritt der Lokalen 


Aktionsgruppe (LAG)   „ELBE-SAALE“ im Netzwerk Leader 
    Beschlussvorlage Nr. 002/2007 
7. Beratung und Beschluss zur Erhöhung des Erfrischungsgeldes für den 


Wahlvorstand 
    Beschlussvorlage Nr. 003/2007 
8. Beratung und Beschluss über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau  


von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Außenbereich 
   Beschlussvorlage Nr. 004/2007 
9. Beratung und Beschluss zum Hochwasserdokument der Gemeinde Plötzky 
   Beschlussvorlage Nr. 005/2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
10. Beratung zu einer Pachtangelegenheit 
11. Beratung und Beschluss zu einer Personalangelegenheit 
       Beschlussvorlage Nr. 001/2007 
12. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
13. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 
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B E K A N N T M A C H U N G  
              der 23. Sitzung des Stadtrates am 15.02.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:  Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 
                          39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen 


 
 
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 


Sitzung 
6. Anträge (öffentliche) 


  6.1. Antrag der FDP-Fraktion vom 01.12.06 
 Antrag zur Satzung "Zum Schutz des Baumbestandes, der 
Großsträucher und Hecken als geschützter Landschaftsteil in der 
Stadt Schönebeck (Elbe) - Baumschutzsatzung" vom 09.03.1995, 
Beschluss-Nr. 107-8/(I)/95 


7. Vorlagen-Nummer: 0313/2007 
Zustimmung zum Beitritt  der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
"ELBE-SAALE" im Netzwerk  Leader 


8. Vorlagen-Nummer: 0314/2007 
Entlastung Jahresrechnung 2005 der Stadt Schönebeck (Elbe) 


9. Vorlagen-Nummer: 0322/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 
"Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 


10. Vorlagen-Nummer: 0323/2007 
Einleitungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan Nr. 17 
"Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 


11. Vorlagen-Nummer: 0324/2007 
"VERWALTUNGSKOSTENSATZUNG der Stadt Schönebeck 
(Elbe) für den eigenen Wirkungskreis" 


12. Vorlagen-Nummer: 0325/2007 
Verwendung eines Elementes des Stadtwappens der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


Nichtöffentlicher Teil  
 
14. Vorlagen-Nummer: 0315/2007 


Ankauf des Grundstückes Steinstraße 6 


15. Vorlagen-Nummer: 0316/2007 
Verkauf des Grundstückes  Heinrich-Heine-Straße 11 


16. Vorlagen-Nummer: 0317/2007 
Verkauf eines Eigentumsanteiles an einem Grundstück 


17. Vorlagen-Nummer: 0318/2007 
Ankauf von Flächen für den Straßenbau 


18. Vorlagen-Nummer: 0319/2007 
Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtsanteiles 


19. Informationen der Verwaltung 
20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Bekanntmachung der 17. Sitzung des 
Betriebsausschusses  
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 01.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
 
Sitzungsort: Tagungszentrum “Dr. Tolberg“ 


Badepark  4 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
TAGESORDNUNG 


 
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Bekanntgabe des Beschlusses Nr. 0291/2006  
                  aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
6. Informationen der Verwaltung 
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8. Informationen der Verwaltung 
9. Vorlagen-Nummer: 0330/2007 


Saunaerweiterung im “Solequell Bad Salzelmen“ 
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 15.02.2007 
 
Beschluss-Nummer 0313/2007 
Zustimmung zum Beitritt  der Lokalen Aktionsgruppe (LAG)  
"ELBE-SAALE" im Netzwerk  Leader  
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, dass die Stadt Schönebeck 
(Elbe) mit Ihren Stadtteilen Elbenau, Frohse, Grünewalde und Felgeleben  
(einschließlich  Sachsenland) der zu gründenden Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
„ELBE-SAALE“ beitritt. Hierzu entsendet sie als Vertreter zur Wahrnehmung  
der Mitgliedschaft Herrn Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase. In einem 
Verhinderungsfall ist dieses Amt vom Baudezernenten Herrn Martin Hennig 
wahrzunehmen. 
  


 
 
Beschluss-Nummer 0322/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 
"Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
Der Stadtrat stimmt dem beiliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 52 
„Gewerbegebiet Ost – Grundweg“ sowie der dazugehörigen Begründung 
(einschließlich Umweltbericht) zu und beschließt, dass diese Planunterlagen 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt werden sollen. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0323/2007 
Einleitungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan Nr. 17  
"Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 
Der Stadtrat beschließt, dass das Änderungsverfahren – 7. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ eingeleitet 
werden soll (gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch). 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0325/2007 
Verwendung eines Elementes des Stadtwappens  
der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat stimmt der Verwendung des Elementes  „Salzkorb“ aus dem 
Wappen der Stadt Schönebeck (Elbe) im Wappen für den zukünftigen 
Landkreis Salzland zu. 
 


 
 


Beschluss-Nummer 0314/2007 
Entlastung Jahresrechnung 2005 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt gemäß § 108 Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S. 
522), die nachfolgend aufgeführte Jahresrechnung 2005 und erteilt 
gleichzeitig dem Oberbürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung 
2005 die Entlastung. 
 


 
 
 
 


    Bekanntmachung 
Die vorstehende Jahresrechnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Jahresrechnung 2005 der Stadt Schönebeck (Elbe) liegt nach § 108 Abs. 
5 GO LSA vom 26.02.2007 bis zum 06.03.2007 zu den bekannten 
Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus. 
 
Schönebeck (Elbe), den  25.02.2007  
 


 
 
 
 
 
 


             Öffentliche Auslegung                                                                                      
Entwurf Bebauungsplan Nr. 52 „Gewerbegebiet Ost – 
Grundweg“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 15.02.2007 dem Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 52 „Gewerbegebiet Ost – Grundweg“ sowie der 
dazugehörigen Begründung einschließlich des Umweltberichtes zugestimmt 
und deren öffentliche Auslegung beschlossen. Das Plangebiet wird begrenzt 
vom Grundweg, von der Sachsenlandstraße, vom Graseweg und von der 
Industriestraße.  
 
Als Planungsziel wird angestrebt,                                                                                                 
- den im Geltungsbereich vorhandenen Bestand bauplanungsrechtlich zu   
   sichern und 
- für geplante Vorhaben die bauplanungsrechtlichen    
   Zulässigkeitsvoraussetzungen  
  zu schaffen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung einschließlich des 
Umweltberichtes werden in der Zeit vom 
 


  07. März 2007 bis einschließlich 13. April 2007 
 
                       montags        von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       dienstags      von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
                       mittwochs     von 08:00 - 12:00 Uhr 
                       donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       freitags          von 08:00 - 12:00 Uhr 
 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck, Breiteweg 
12 zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt. Während dieser Zeit 
können Anregungen, die für den Planung von Bedeutung sind, im 
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt schriftlich eingereicht bzw. auch dort 
zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Schönebeck (Elbe), 25.02.2007 
 


 
 
 
 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ 
Einleitungsbeschluss Änderungsverfahren – 7. Änderung   
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 15.02.2007 beschlossen,  
dass das Änderungsverfahren – 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 
„Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ eingeleitet werden soll.  
Die im Bebauungsplan im Bereich Ecke Tulpenweg/Krokusweg festgesetzte 
„überbaubare Grundstücksfläche“ soll geändert werden, damit im Ergebnis 
parallel zum Tulpenweg die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für  
die Errichtung von Wohnbauten geschaffen werden.  
Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung  mit den Mitarbeitern des     
              Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes                             
              Breiteweg 12  
              39218 Schönebeck (Elbe)  
während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden. 
Der Einleitungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Schönebeck (Elbe), 25.02.2007 
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Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g 
 
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA)  
vom 06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird das Teilstück 
der Verlängerung der Hohendorferstraße von der Wilhelm-Dümling-Straße 
bis zum Bebauungsende (Wendekreis) als Gemeindestraße im Sinne des § 3 
(1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Widmung erstreckt sich auf 
folgende Flurstücke der Gemarkung Salzelmen, Flur 1: Flurstück 38/1, sowie 
Teilstücke aus 38/3, 10056, 10124 und 10126. Ein Plan, aus dem die Lage 
der gewidmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der Dienststunden 
(montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 
Uhr) im Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 
Schönebeck (Elbe) zur Einsicht aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 


 
 


 
 
 
    


Bekanntmachung der 17. Sitzung des Finanz- und  
Rechnungsprüfungsausschusses am 06.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:       Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 
      Markt 1 


  39218 Schönebeck (Elbe) 
 


   T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 


1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007  
 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 


Nichtöffentlicher Teil 
8. Informationen der Verwaltung 
9. Vorlagen-Nummer: 0328/2007 


Genehmigung zur Veräußerung eines Erbbaurechtes 
10. Vorlagen-Nummer: 0327/2007 


Verkauf einer Verkehrsfläche in Felgeleben 
11. Vorlagen-Nummer: 0329/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen und Abtretung des Erlöses 
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 


 
 
 
  


Bekanntmachung der 19. Sitzung des Jugend-,  
Frauen- und Sozialausschusses am 07.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:      Nestwärme e.V. 
                       Welsleber Straße 59 b 


                                       39218 Schönebeck (Elbe) 
 


   T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen Zuwen- 
          dungen zur Förderung der Behinderten-, Familien- und Seniorenbetreuung  
          und -hilfe sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit 2007 
7. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 


1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 der 
Stadt Schönebeck (Elbe) 


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
 


Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung  
Vergabenummer:                             H 558/07 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber           Stadt Schönebeck (Elbe), 
   (Vergabestelle)                              Dez. IV; Amt 65; SG Hochbau 
                                                         Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
   Telefon:                                         03928/710 466 oder 710462 
   Telefax:                                         03928/710 499 
   E-Mail                                           F.-G.Wedler@schoenebeck-elbe.de 


 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                          H 558/07 
c) Art des Auftrages:                        Bauauftrag 
    Ausführung von Bauleistungen    x 
 
d) Ort der Ausführung:                     Schule „Am Lerchenfeld“, Berliner Str. 
8a                                                          
                                                          39218 Schönebeck (Elbe) 
  
e) Art und Umfang der Leistung, Allg. Merkmale der baulichen Anlage:  
                                                        Umbau und Erweiterung des 
Schulgebäudes 
  Art der Leistung:                          Fassadenarbeiten¸ Malerarbeiten 
  Umfang der Leistung:   
LOS 8 - Fassadenarbeiten 


ca. 700 qm Außenputz als Glattputz  
ca. 390 qm WDVS an Deckenunterseite  
ca. 270 qm WDVS in Kleinflächen  
ca. 200 qm WDVS am Giebel 
 


LOS 15 - Malerarbeiten 
ca. 7.900 qm Dispersionsbeschichtung Wände 
ca. 2.750 qm Wandimprägnierung Latex 
ca. 1.150 qm Rauhfasertapete 
ca. 2.160 qm Dispersionsbeschichtung Decken 
ca.    100 St Anstrich Zargen 
ca.    150 qm Anstrich Stahlblechtüren 


       ca.  1.050 m Anstrich Heizungsleitungen 
 


f) Aufteilung in Lose 
    ja, Angebote können abgegeben werden für 
    ein Los                                                      x 
    mehrere Lose                                            x 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen:   Nein 
    Zweck der baulichen Bauleistung:    Umbau  u. Erweiterung der vorh. Schule  
                                                               zur Ganztagsschule                               
h) Ausführungsfrist:                    
    Beginn der Ausführungsfrist:   LOS 8  04/2007;  LOS 15  04/2007 
    Ende der Ausführungsfrist:      LOS  8  06/2007; LOS 15  06/2007 


 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen  
   Stadt Schönebeck, Hoch-, Tiefbau- u. Grünflächenamt 
   Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) 
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  Ein rechtzeitiger Versand der Vergabeunterlagen ist nur möglich, wenn    
  die Anforderung der Vergabeunterlagen mindestens 10 Kalendertage vor    
  dem Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen 
    Vergabenummer:                                       H 558/07                     


Höhe des Entgeltes:                                   LOS  8: 15,00 €  LOS 15: 10,00  
€ 


              Zahlungsweise:                                          Überweisung 
    Empfänger:                                                 Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Kontonummer:                                           370 102 240 
    BLZ, Geldinstitut:                                      800 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 
    Verwendungszweck                                   60100.10000                
     Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis 
über    
   die Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.    
    Bei Anforderung der Vergabeunterlagen über die Vergabeplattform    
    wird kein Entgelt erhoben 
 


      o) Angebotseröffnung:                                  
    Datum:                                                 15.03.2007 
    Uhrzeit:                                                LOS  8: 13.00 Uhr; LOS 15: 13.30 Uhr 


Ort:                                                      Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe)  
                                                                 Kleiner Sitzungssaal  
 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   bis. 18.04.2007 
 
v) sonstige Angaben                                   SG Hochbau, Breiteweg 12a,  
                                                                    39218 Schönebeck (Elbe) 


Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt erteilt:                       Frau Thomas, Tel. 03928/ 710466 
                                                                bzw. Hr. Wedler Tel. 


03928/710462 
      
     Nachprüfung behaupteter Verstöße 
     Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)   Landkreis Schönebeck      
                                                               Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 06.03.2007 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


23.01.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 


4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 
Sitzung vom 23.01.2007 


5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Zustimmung zum Beitritt der Lokalen 


Aktionsgruppe (LAG) „ELBE-SAALE“ im Netzwerk Leader 
Beschlussvorlage Nr. 001/2007 


7. Beratung zum Haushaltsplan 2007 
8. Beratung und Beschluss zur Erhöhung des Erfrischungsgeldes für den 


Wahlvorstand 
Beschlussvorlage Nr. 003/2007 


9. Beratung zur Thematik „Sporthaus“ 
 
nichtöffentlicher Teil: 
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Gemeinderatsmitglieder 
 


  
 


 
 


 
Amtliche Bekanntmachung 


Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 
01.03.2007 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:               Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,   
                                    Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 
 


öffentlicher Teil: 
 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


01.02.2007 
3.  Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 01.02.2007 
6. Einwohnerfragestunde 
7. Beratung und Beschluss zur 2. Änderung der Satzung über die 


Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Pretzien vom 05.10.2000 
(Abwasserbeseitigungssatzung) 
Beschlussvorlage Nr. 003/2007 


8. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2005 
           Beschlussvorlage Nr. 005/2007 
9. Beratung zum Haushalt 2007 
10. Beratung zu Möglichkeiten der Durchführung eines Dorffestes 2007 


11. Berichterstattung des Vorsitzenden des SV Blau-Weiß Pretzien zur 
Vereinsarbeit  


12. Beratung zu Möglichkeiten der Finanzierung weiterer Hundetoiletten 
13. Beratung zu Möglichkeiten der Nutzung des Weges parallel zum 


Steinhafen 
14. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
15. Beratung zu einer Pachtangelegenheit 
16. Beratung und Beschluss zur Berufung eines Funktionsträgers der 


Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien zum Ehrenbeamten  
Beschlussvorlage Nr. 006/2007 


17. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
18. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
 
 
 
Wahlhelfer für Kommunalwahl am 22. April  2007  
und der eventuellen Stichwahl am 06. Mai 2007 gesucht 
 
Für die Kommunalwahl am 22. April  2007 und der eventuellen Stichwahl  
am 06. Mai 2007werden in der Kreisstadt Schönebeck (Elbe) noch Wahlhelfer 
benötigt, um einen reibungslosen Wahlgang abzusichern. Gesucht werden  
Wahlberechtigte, die in einem der 22 Wahlvorstände im Stadtgebiet  als Wahl-
vorsteher, Schriftführer oder Beisitzer mitarbeiten möchten.  Daher wendet sich 
Schönebecks Gemeindewahlleiter Gerd Stegmann an die Mitbürgerinnen und 
Mitbürger mit der Bitte, ein Ehrenamt für die Kommunalwahl zu übernehmen.  
Die Wahlhelfer haben  in den Wahllokalen der Stadt Schönebeck (Elbe) einen 
ordnungsgemäßen  Wahlablauf unter Wahrung des Wahlgeheimnisses zu ge-
währleisten. Nach Schließung der Wahllokale sind die Wahlhelfer für die Aus-
zählung der Stimmen verantwortlich. Zur Teilnahme an der Kommunalwahl  
am 22. April  2007 und der eventuellen Stichwahl am 06. Mai  sind  annähernd 
30.000 Schönebecker Bürger aufgerufen. Als Wahlhelfer kann jeder wahlbe-
rechtigte Bürger mitwirken, der nicht für ein Amt kandidiert. Anmeldungen für 
die Übernahme eines Ehrenamtes als Wahlhelfer nimmt die Koordinierungs- 
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, 39218 
Schönebeck, Telefon 0 39 28 / 71 01 77 entgegen. Mitarbeiter der Wahlvor- 
stände erhalten für ihren Einsatz am Wahltag sowie auch am Tag der Stichwahl 
ein Erfrischungsgeld in Höhe von 25 €  bzw. 16 €. 
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Informationen zur Werbung auf öffentlichen 
Straßen aus Anlass der Kommunalwahl am 
22.04.2007 
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) wird auf der Grundlage des § 18 Straßengesetz 
Land Sachsen-Anhalt Sondernutzungserlaubnisse zum Zweck der Wahlsicht-
werbung erteilen. 
 
Dazu ist es notwendig, dass die Parteien, Wählergruppen und Einzelbewer- 
berinnen und -bewerbern eine Sondernutzungserlaubnis bis eine Woche vor 
Plakatierungsbeginn beantragen. 
 
Ab sofort können die Anträge im Sicherheits- und Ordnungsamt der Stadt 
Schönebeck (Elbe) gestellt werden. 
 
Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, dem 
räumlichen Schutz des Kurzentrums Bad Salzelmen sowie dem Schutz des 
Stadtbildes vor wochenlangen Verschandelungen durch sogenannte wilde 
Plakatierungen hat die Stadt Schönebeck (Elbe) eine Obergrenze für die Zahl 
der Lichtmasten, an denen die Werbeplakate im Gemeindegebiet angebracht 
werden können, festgelegt. 
 
Da neben den politischen Parteien auch den Gewerbetreibenden während der 
Wahlkampfzeit die Möglichkeit zur Plakatierung eingeräumt werden muss, 
war es auch erforderlich die Gesamtzahl an Plakaten pro Werbenden zu 
begrenzen. 
 
Unter Berücksichtigung des Runderlasses des Ministeriums des Inneren und 
des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 09.Januar 2007 
wurde festgelegt, dass innerhalb der Stadt Schönebeck pro Partei, Wähler-
gruppe oder Einzelbewerberinnen und Bewerber 50 Wahlanschläge (Licht-
masten) zugelassen werden. 
 
Davon ausgehend, dass die Plakate doppelseitig am Lichtmast befestigt 
werden 
können, ermöglicht jedem zugelassenen Wahlwerber eine Höchstzahl von 
100 
Plakaten. 
 
Den Gewerbetreibenden stehen während der Wahlkampfzeit max. 20 
Lichtmasten (40 Plakate) zur Verfügung. 
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) vertritt die Auffassung, dass mit der Entscheidung 
allen Parteien die gleiche Anzahl an Wahlplakaten zuzugestehen, eine ange-
messene Möglichkeit der Selbstdarstellung gegeben wird. Eine Benachteiligung 
wird somit vermieden. 
 
Die Forderung des Ministeriums des Inneren und des Ministeriums für Landes- 
entwicklung und Verkehr, jeder Partei einen Sockel von fünf von Hundert der 
bereitstehenden Lichtmasten zur Verfügung zu stellen, wird erfüllt. 
 
 


Allen Wahlwerbern, die einen Antrag auf eine Sondernutzungserlaubnis zur 
Plakatierung beantragt haben, erhalten mit der Erlaubnis einige Auflagen 
bzw. 
Nebenbestimmungen ‚ die bei dem Anbringen der Plakate zu berücksichtigen 
sind. 
 
So ist das Aufkleben von Wahlplakaten oder das Anbringen an Bestandteilen  
des Straßenkörpers (z.B. Brücken, Pfeilern, Stützmauern u. a.) sowie an Masten 
von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen oder an Bäumen zu vermeiden. 
 
Die Sondernutzungserlaubnisse werden für die Dauer des Wahlkampfes und 
einem angemessenen Zeitraum nach dem Wahltermin befristet. Der Sachver-
halt einer möglichen Stichwahl wird berücksichtigt. 
 
In der Sondernutzungserlaubnis wird auch darauf hingewiesen, dass bei 
Nichteinhaltung von Auflagen hinsichtlich der Anbringung von 
Wahlplakaten, bzw. bei der Verletzung einer Rechtsverordnung, 
ordnungsbehördliche Verfügungen erlassen werden, so z.B. die Entfernung 
von Plakaten bzw. die Androhung der Ersatzvornahme, wenn der 
verantwortliche Wahlwerber nicht reagiert und die Ordnungswidrigkeit von 
ihm nicht beseitigt wird. 
 
Für die weitere Beantwortung von Fragen zur bevorstehenden Wahlplaka-
tierung stehen die Mitarbeiter des Sicherheits- und Ordnungsamtes, SG 
Straßenverkehr zur Verfügung. 
 
 


 
Stegmann 
Dezernent III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
     B E K A N N T M A C H U N G  


der 19. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und  
Umweltausschusses am 05.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:                   Rathaus, Großer Sitzungssaal 
                                                      Markt 1 
                                                    39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 


1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 
der Stadt Schönebeck (Elbe) 


7. Diskussion zu möglichen Änderungen der Baumschutzssatzung 
8. Information zur Überarbeitung des Spielplatzkonzeptes 


Magdeburger Straße/Ecke Immermannstraße 
9. Information über einen Vorschlag für die weitere Gestaltung der 


Gehwege im Bereich Karl-Jänicke-Platz im Rahmen der 
Dorferneuerung im OT Felgeleben 


10. Auswertung der Info-Veranstaltung zum Flächennutzungsplan am 
06.02.2007 mit den Schwerpunkten 
- Wohnbauflächen 
- Kurerweiterungsflächen 


 - Industrie- u. Gewerbeflächen im Bereich G.-Scholl-Straße 
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12. Informationen der Verwaltung 
13. Vorlagen-Nummer: 0327/2007 


Verkauf einer Verkehrsfläche in Felgeleben 
14. Vorlagen-Nummer: 0328/2007 


Genehmigung zur Veräußerung eines Erbbaurechtes 
15. Vorlagen-Nummer: 0329/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen und Abtretung des Erlöses 
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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B E K A N N T M A C H U N G  
der 16. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses  am 08.03.2007 
 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:                   SKZ "Treff" 
                                                      W.-Hellge-Straße 
                                                    39218 Schönebeck (Elbe) 


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Bericht über die Aktivitäten des SKZ "Treff" und Verwendung der 


Zuschussmittel seit der Übernahme 
6. Wahl eines Stellvertreters 
7. Informationen der Verwaltung 
8. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 


1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 
der Stadt Schönebeck (Elbe) 


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
10. Informationen der Verwaltung 
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
B E K A N N T M A C H U N G  


der 17. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 12.03.2007 
 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:                   Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 
                                                      Markt 1 
                                                    39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 


1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 
der Stadt Schönebeck (Elbe) 


6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
7. Vorlagen-Nummer: 0327/2007 


Verkauf einer Verkehrsfläche in Felgeleben 
8. Vorlagen-Nummer: 0328/2007 


Genehmigung zur Veräußerung eines Erbbaurechtes 
9. Vorlagen-Nummer: 0329/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen und Abtretung des Erlöses 
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck 
(Elbe)  im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
 







 
 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe)     Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen und 
Wahlbüro                                            Rückantwort, Rückgabe an nebenstehende Anschrift. 
Markt 1                                               Wenn möglich per Fax an (0 39 28) 71 01 99 
39218 Schönebeck (Elbe)                         
                                          
                          


            Bereitschaftserklärung 
für die Mitarbeit im Wahlvorstand zur Kommunalwahl am 22. April  2007 und der                       
eventuellen Stichwahl am 06. Mai 2007 
 
                             
Name, Vorname² 
 
 


 
Geburtsdatum 
 


 
Wohnanschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 
 
 


 
Telefonnummer privat 


 
Arbeitsstelle/Dienststelle (Angabe freiwillig) 
 
 


 
Telefonnummer dienstlich 


 
 


Das Einsatzwahllokal soll in Wohnsitznähe sein.                                        Nein     Ja  
 
 
Ich war bereits bei früheren Wahlen in einem Wahlvorstand eingesetzt.        Nein          Ja 
 
 
 
Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft zur Mitarbeit in einem Wahlvorstand zu der 
am 22. April 2007 (und der Stichwahl am 06. Mai 2007) stattfindenden Kommunalwahl 
 
 


als  Wahlvorsteher     Stellvertreter      Schriftführer      Beisitzer 
 
 
 
…………………………                                             ………………………. 
Unterschrift                                                              Datum 
 
² Obengenannte Daten werden ausschließlich für wahlorganisatorische Zwecke im Wahlbüro    
   der Stadt Schönebeck (Elbe) elektronisch gespeichert und verarbeitet. Sie unterliegen dem     
   Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.  
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Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungs-gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und 
kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB 


 
Bauvorhaben: Gemeinde Plötzky – Befestigung Zufahrt Gewerbegebiet 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Verwaltungsgemeinschaft         
                                                                   Schönebeck (Elbe) 
                 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
                 Tel. (03928) 710423 
 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung  
                                                     Vergabenummer T 002/2007Plö/VWH 
 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB 
 
d) Ort der Ausführung: Gemeinde Plötzky 
 
e) Art und Umfang der Leistung: Aushub    260,00 m³ 
   Planum vorhandene Tragschicht 700,00 m² 
   Planum Aushubfläche 520,00 m² 
   Frostschutzschicht 25 cm 500,00 m² 
   Schottertragschicht 20 cm 460,00 m² 
   Asphalttragdeckschicht 8 cm 950,00 m² 
   Bankett   320,00 m² 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:  Reparatur der Fahrbahn (Anliegerstraße) 
 
h) Frist für die Ausführung:  16.04.07 bis  27.04.07 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:     


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- 
und Grünflächenamt  Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe),  
Tel. 03928 / 710 423 
Termin von Anforderungen:  ab sofort 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


25,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
Gemeinde Plötzky genannte Stelle an: 
Vergabenummer: T 002/2007/Plö/VWH 
Kontonummer:  371 021 669 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:   20.03.07 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) 


 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
    Bieter oder ihre 
Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  


20.03.07, 1000 Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal, 
 Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der 
Auftragssumme 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der 
Abrechnungs- summe 


 
q) Zahlungsbedingungen:  
 Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden  Vertragsbedingungen; 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform 
verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 


 Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 18.9.2006  


 Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-
Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorlegt werden. 


 Alternativ sind folgende gültige Einzelnachweise vorzulegen:  
 - Handelsregisterauszug,    
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes  (im Original),  


                  - Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes gem. EStG  
                    (soweit  noch nicht vorliegend),   
                 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufs- 
                   genossenschaft (im Original),   
                 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die   
                   Krankenkassen, 


 Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate) auf Verlangen, 


 Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung ( mind. 2 Mio. EUR 
Personen-  schaden, mind. 1 Mio. EUR sonstige Schäden). 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  30.03.07 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des   
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  


 Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 
Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
Projektierungsbüro Wetzel &   Fiedler, Tel.:039200/50015 


   Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
  Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 


 


 
 
 


B E K A N N T M A C H U N G  
        der 11. Sitzung des Betriebsausschusses           
            Städtischer Bauhof am 14.03.2007 
 
 


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:       Städtischer Bauhof Schönebeck 
      Dammweg 22 


  39218 Schönebeck (Elbe) 
 


   T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2006 
6. Informationen zum Sachstand Ausführung Leistung Straßenreinigung 
7. Informationen zum überarbeiteten Wirtschaftsplan 2007 
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


Nichtöffentlicher Teil 
 
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
Haase 
Oberbürgermeister  
 


 


 
 
 
 



http://www.sachsen-anhalt.abst.de/
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 
Beschluss Nr. 004/2007 
Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage befindliche Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen im Außenbereich. 
 


 
                    Satzung der Gemeinde Plötzky 


über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von 
öffentlichen  Straßen, Wegen und Plätzen im Außenbereich 
 
Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt  
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S. 522) sowie der §§ 6 -7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG - LSA) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 13.12. 1996 (GVBI. LSA S. 406), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetzes 
vom 18.11.2005 (GVBI. LSA S. 698)  
wird nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat vom 21.02.2007 
folgende Satzung erlassen: 
 
§ 1 Beitragsfähige Maßnahmen 
(1) Zur teilweisen Deckung des Aufwands für die Herstellung, den Ausbau 


und den Umbau der ganz oder teilweise in der Baulast der Gemeinde 
stehenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, auch wenn diese nicht 
zum Anbau bestimmt sind, (beitragsfähige Maßnahme) erhebt die 
Gemeinde Plötzky nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den 
Grundstückseigentümerin-nen und Grundstückseigentümern oder den zur 
Nutzung von Grundstücken dinglich Berechtigten, die hierdurch 
besondere Vorteile haben. Zu den in Satz 1 genannten Straßen, Wegen 
und Plätzen gehören auch in der Baulast der Gemeinde stehende 
Wohnwege, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mit 
Kraftfahrzeugen befahren werden können und in der Baulast der 
Gemeinde stehende öffentliche Wirtschaftswege. 


(2) Für die Herstellung, den Aus- oder Umbau von in der Baulast der 
Gemeinde stehenden selbstständigen Immissionsschutzanlagen kann die 
Gemeinde Beiträge aufgrund einer gesonderten Satzung erheben. 


(3) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahme werden durch das 
Bau-programm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde 
formlos festgelegt; es kann bis zu seiner vollständigen Erfüllung jederzeit 
abgeändert werden. 


 
§ 2 Beitragsfähiger Aufwand 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich für die 


beitragsfähige Maßnahme entstandenen Kosten ermittelt. Zum 
beitragsfähigen Aufwand gehören die tatsächlich entstandenen Kosten 
für 


1. den Erwerb der für die Durchführung der beitragsfähigen 
Maßnahme  erforderlichen Grundstücksflächen; hierzu zählt auch 
der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen für diese 
Maßnahme zur Verfügung gestellten Grundstücksflächen zum 
Zeitpunkt der Bereit-stellung sowie die Kosten dieser 
Bereitstellung, 


2. die Freilegung der für die Durchführung der Maßnahme erforderli-  
           chen Flächen, 
3. die Herstellung, den Aus- oder Umbau des Straßen-, Wege- und 


Platz- körpers einschließlich Unterbau, Oberfläche sowie zur 
bestimmungs-gemäßen Funktion der Anlage notwendige 
Erhöhungen oder Vertiefun- gen (Niveauausgleich) und die 
Anschlüsse an andere Anlagen;  zum Straßen-, Wege- und 
Platzkörper gehören insbesondere 


a) die Fahrbahn einschließlich unselbstständiger Lärmschutzanlagen, 
b) die Gehwege, 
c) die Rinnen- und Randsteine, auch wenn sie höhengleich zu den 


umgebenden Flächen ausgebildet sind, 
d) die dem ruhenden Verkehr dienenden unselbstständigen Park- und 


Abstellflächen, 
e) die Radwege, 
f) die kombinierten Rad- und Gehwege, 
g) die unbefestigten Rand- und Grünstreifen sowie die 


unselbstständigen Grünanlagen (Straßenbegleitgrün in Form von 
Bäumen, Sträuchern, Rasen- und anderen Grünflächen), 


h) die Böschungen, Schutzmauern und Stützmauern, 
i) die Bushaltebuchten 


4. die Herstellung, den Aus- oder Umbau von selbstständigen Park- 
und  Abstellflächen sowie von selbstständigen Grünflächen, soweit 
sie  


                  nach städtebaulichen Grundsätzen zur Erschließung der Grundstücke   
                  notwendig sind, 


5. die Herstellung, den Aus- oder Umbau von Beleuchtungseinrichtun- 
           gen  im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, 
6. die Herstellung, den Aus- oder Umbau 
vonEntwässerungseinrichtun-  


                    gen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
7. die Herstellung, den Aus- oder Umbau von Mischflächen und 


verkehrsberuhigten Bereichen einschließlich Unterbau; Oberfläche 
sowie zur bestimmungsgemäßen Funktion der Anlage notwendiger 
Erhöhungen oder Vertiefungen und die Anschlüsse an andere 
Anlagen 


(2) Zum beitragsfähigen Aufwand zählen auch die Aufwendungen für eine  
Fremdfinanzierung der in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen sowie 
die Aufwendungen, die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch 
eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und 
Landschaft  


           zu erbringen sind. 
(3) Die tatsächlich entstandenen Kosten sind nur so weit in den durch 


Beiträge zu deckenden Aufwand einzubeziehen, wie sie zur Erfüllung 
des von der Gemeinde festzulegenden Bauprogramms für die 
Durchführung der Maßnahme erforderlich sind. 


 
 


§ 3 Abrechnungsgebiet 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird für die in dem von der Gemeinde 


festge-legten Bauprogramm bezeichnete Maßnahme ermittelt. Er wird 
nach Abzug des Gemeindeanteils nach Maßgabe dieser Satzung auf die 
Grundstücke verteilt, die aus der Maßnahme einen besonderen Vorteil 
erlangen und durch die Anlage, die Gegenstand der beitragsfähigen 
Maßnahme ist, erschlossen werden (Abrechnungsgebiet). 


(2) Die Gemeinde kann abweichend von Absatz 1 den Aufwand auch für 
einzelne Teilstrecken (Abschnitte) der Anlage ermitteln, wenn die 
Anlage im Bereich dieser Teilstrecke selbstständig nutzbar ist. Die 
Gemeinde kann den Aufwand auch für mehrere Anlagen, die für die 
Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, gemeinsam ermitteln 
(Ausbaueinheit). 


 
§ 4 Gemeindeanteil 
(1) Die von der beitragsfähigen Maßnahme ausgehenden Vorteile für die 


All-gemeinheit werden dadurch berücksichtigt, dass die Gemeinde zur 
Abgel-tung des Vorteils für die Allgemeinheit einen Anteil am 
beitragsfähigen Aufwand (§ 2) trägt. 


(2) Der Gemeindeanteil am beitragsfähigen Aufwand (§ 2) für Maßnahmen 
nach § 1 Abs. 1 wird entsprechend der in der nachstehenden Tabelle 
ausgewiesenen Von-Hundert-Sätzen festgesetzt. 


  Anlageart und Teileinrichtung            Gemeindeanteil in v. H. 
1.  Anliegerstraßen  
a  Fahrbahn (§ 2 Absatz 1 Nr. 3a)  25 
b  Gehweg (§ 2 Absatz 1 Nr. 3b)  25 
c  Radweg (§ 2 Absatz 1 Nr. 3e)  25 
d  kombinierter Rad- und Gehweg (§ 2 Absatz 1 Nr. 3f) 25 
e  unselbstständige Parkfläche (§ 2 Absatz 1 Nr. 3d) 25 
f  unselbstständige Grünanlage (§ 2 Absatz 1 Nr. 3g) 25 
g  Mischflächen (§ 2 Absatz 1 Nr. 7)  25 
h  Straßenbeleuchtung (§ 2 Absatz 1 Nr. 5)  25 
i  Straßenentwässerung (§ 2 Absatz 1 Nr. 6)  25 
2.  Haupterschließungsstraßen  
a  Fahrbahn (§ 2 Absatz 1 Nr. 3a)  60 
b  Gehweg (§ 2 Absatz 1 Nr. 3b)  40 
c  Radweg (§ 2 Absatz 1 Nr. 3e)  60 
d  kombinierter Rad- und Gehweg (§ 2 Absatz 1 Nr. 3f) 50 
e  unselbstständige Parkfläche (§ 2 Absatz 1 Nr. 3d) 40 
f  unselbstständige Grünanlage (§ 2 Absatz 1 Nr. 3g) 40 
g  Mischflächen (§ 2 Absatz Nr. 7)  55 
h  Straßenbeleuchtung (§ 2 Absatz 1 Nr. 5)  40 
i  Straßenentwässerung (§ 2 Absatz 1 Nr. 6)  40 
3.  selbstständige Parkflächen (§ 2 Absatz 1 Nr. 4) 30 
4.  selbstständige Grünanlagen (§ 2 Absatz 1 Nr. 4) 30 


       5.        Wirtschaftswege und sonstige nicht zum Anbau  
       bestimmte Anlagen  25 


 
(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als 


1. Anliegerstraßen: Straßen, Wege und Plätze, die ausschließlich oder    
               überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch  
               private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücken dienen, 
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2. Haupterschließungsstraßen: Straßen, Wege und Plätze, die weder   
               überwiegend der Erschließung von Grundstücken noch überwiegend   
               dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen 


3. Wirtschaftswege: Feld- und Waldwege, die überwiegend der   
               Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlich genutzten   
               Grundstücken dienen 
 
§ 5 Verteilung des umlegungsfähigen Aufwands 
(1) Der beitragsfähige Aufwand (§ 2) wird nach Abzug des Gemeindeanteils  


 (§ 4) und nach Abzug der nach Maßgabe des Absatz 2 ermittelten 
Beträge nach Maßgabe der §§ 6 bis 8 auf die Grundstücke des 
Abrechnungsgebiets (§ 3) verteilt. Zu den Grundstücken des 
Abrechnungsgebiets gehören auch die im Eigentum der Gemeinde 
stehenden Grundstücke, soweit sie privatrechtlich genutzt werden 
können. 


(2) Hat die Gemeinde Zuschüsse Dritter zur Finanzierung einer Maßnahme 
nach § 1 erhalten und hat der Zuschussgeber bestimmt, dass die 
Zuschüsse ganz oder teilweise zur Entlastung der Beitragspflichtigen 
dienen sollen, so ist der entsprechende Betrag zusätzlich zum 
Gemeindeanteil vom beitragsfähigen Aufwand abzusetzen. Hat der 
Zuschussgeber keine Zweckbestimmung getroffen, so ist die Hälfte des 
Zuschussbetrags zusätzlich zum Gemeindeanteil vom beitragsfähigen 
Aufwand abzusetzen. 


(3) Soweit für alle zum Abrechnungsgebiet gehörenden Grundstücke eine 
gleiche Nutzung nach Art und Maß zulässig ist und die tatsächlich 
realisierte Nutzung der Grundstücke nicht über diese zulässige Nutzung 
hinausgeht, erfolgt die Verteilung des Aufwands im Verhältnis der 
Grundstücksflächen. Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt 
grundsätzlich der Flächeninhalt des Buchgrundstücks, wie er sich aus der 
Eintragung im Grundbuch ergibt. 


(4) Ist innerhalb des Abrechnungsgebiets eine unterschiedliche Nutzung 
nach Art oder Maß zulässig, wird die zulässige Art und das zulässige 
Maß der Nutzung nach Maßgabe der §§ 6 bis 8 bei der Verteilung des 
Aufwands nach Absatz 1 berücksichtigt. Gehen das tatsächlich 
vorhandene Maß der Nutzung oder die tatsächlich vorhandene Art der 
Nutzung einzelner Grund-stücke über das zulässige Maß oder die 
zulässige Art der Nutzung hinaus, so werden bei diesen Grundstücken 
das tatsächlich vorhandene Maß oder die tatsächlich vorhandene Art der 
Nutzung berücksichtigt. 


 
§ 6 Aufwandsverteilung  
(1) Sind Grundstücke 


1.  wegen ihrer Lage im Außenbereich oder, 
2. wenn sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) 


liegen, aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans auf ihrer 
gesamten Grundstücksfläche weder baulich noch gewerblich noch in 
vergleichbarer Weise nutzbar und unterscheidet sich die tatsächliche 
Nutzung dieser Grundstücke, abgesehen von der Grundstücksgröße, 
nach der Art der Nutzung voneinander, so wird diesen Unterschieden 
dadurch Rechnung getragen, dass die Verteilung des 
umlegungsfähigen Aufwands im Verhältnis der Nutzflächen der 
Grundstücke erfolgt. 


(2) Die der Aufwandsverteilung zugrunde zu legende Nutzfläche des 
einzelnen Grundstücks ergibt sich durch Vervielfachen der nach 


Absatz 3 maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem in Absatz 4 
bestimmten Nutzungsfaktor. 


(3) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt für Grundstücke, die weder 
baulich noch gewerblich nutzbar sind, der gesamte Flächeninhalt des 
Buchgrundstücks, wie er sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt. 


(4) Der Nutzungsfaktor im Sinne des Absatzes 2 wird wie folgt 
festgesetzt:   


 
 Nutzungsart         Nutzungsfaktor             


                                                                                               
(Vervielfältiger der            


                                                                                         Grundstücks- oder   
Teilflächengröße) 


 1.   Grundstücke ohne Wohnbebauung oder gewerbliche Bebauung 
1.1 mit Waldbestand oder mit wirtschaftlich nutzbaren  
                                                                            Wasserflächen      0,0167 
 1.2 bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland    
                                                                                    0,0333 
 1.3  bei einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren  
        Nutzung (z.B. Wochenendhausgrundstücke, Friedhöfe, Sportplätze, 
       Freibäder, Dauerkleingärten,  Baumschulen oder Ähnlichem)             
                                                                                                           0,5000 
 1.4 bei gewerblicher Nutzung                                                                      
                                                                                                           0,6667 
 2.   Grundstücke mit Wohnbebauung, landwirtschaftlichen Hofstellen  
        oder der Land- und Forstwirtschaft dienenden Nebengebäuden  
        (z.B. Feldscheunen und Ähnlichem) für eine Teilfläche, die sich  
        durch Teilung der Grundflächen der Baulichkeiten in qm durch 0,2  
        ergibt, wobei Bruchzahlen des Ergebnisses auf die nächst- 
        niedrigere volle Zahl abzurunden sind; für die Restfläche gilt Nr. 1 
        bei eingeschossiger Bebauung                                                              
                                                                                                          1,0000 
        bei zweigeschossiger Bebauung                                                           
                                                                                                         1,3000 
 3    Campingplätze 
 3.1 für die mit Betriebsgebäuden bebaute Teilfläche, die sich durch  
       Teilung der Grundflächen der Baulichkeiten in qm durch 0,2 ergibt,  
       wobei Bruchzahlen des Ergebnisses auf die nächstniedrigere volle  
       Zahl abzurunden sind 
       bei eingeschossiger Bebauung                                                               
                                                                                                         1,0000 
       bei zweigeschossiger Bebauung                                                
                                                                                                         1,3000 
 3.2 für die Restfläche                                                                                   
                                                                                                         0,6667 
 4.   gewerblich genutzte Grundstücke mit Bebauung für eine Teilfläche,  
       die sich durch Teilung der Grundflächen der Baulichkeiten in qm  
       durch 0,2 ergibt, wobei Bruchzahlen des Ergebnisses auf die nächst-     
        niedrigere volle Zahl abzurunden sind; für die Restfläche gilt Nr. 1 
        bei eingeschossiger Bebauung                                                              
                                                                                                         1,0000        
        bei zweigeschossiger Bebauung                                                           
                                                                                                         1,3000 
5.    Grundstücke, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer  


       Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
       erfassten Teilflächen; für die Restfläche gilt Nr. 1 
        bei eingeschossiger Bebauung                                                              
                                                                                                       1,0000        
        bei zweigeschossiger Bebauung                                                           
                                                                                                       1,3000 
§ 7 Kostenspaltung 
(1) Der Beitrag kann für 


1. die Fahrbahn, 
2. die Radwege, 
3. die Gehwege, 
4. die kombinierten Rad- und Gehwege, 
5. die unselbstständigen Parkplätze und Parkstreifen, 
6. die unselbstständigen Grünanlagen, 
7. die Beleuchtungsanlagen, 
8. die Entwässerungsanlagen, 
9. den Grunderwerb, 
10. die Freilegung 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, 
sobald die sich auf eine der Teileinrichtungen nach Nr. 1 bis 8 
erstreckende Bau-maßnahme fertig gestellt und die Teileinrichtung 
selbstständig nutzbar ist. 


(2) Aufwendungen für das Straßenbegleitgrün, unbefestigte Rand- und 
Grün-streifen, Böschungen, Schutzmauern und Stützmauern sind jeweils 
der Teileinrichtung zuzurechnen, der zu dienen sie bestimmt sind. 


 
§ 8 Entstehen der sachlichen Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der Maßnahme. Sie 


entsteht in den Fällen der Kostenspaltung mit dem Abschluss der auf die 
jeweilige Teileinrichtung bezogenen Teilmaßnahme und im Fall der 
Abschnittsbildung (§ 3 Absatz 2 Satz 1) mit dem Abschluss der auf den 
jeweiligen Abschnitt bezogenen Teilmaßnahme. Im Fall der Bildung von 
Ausbaueinheiten (§ 3 Absatz 2 Satz 2) entsteht sie mit dem Abschluss 
der Maßnahmen für die zur Ausbaueinheit zusammengefassten Anlagen. 


(2) Eine Maßnahme oder Teilmaßnahme ist abgeschlossen, wenn sie 
technisch entsprechend dem Bauprogramm fertig gestellt und tatsächlich 
und rechtlich beendet ist und der Gesamtaufwand feststellbar ist. 


 
§ 9 Persönliche Beitragspflicht 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht be-lastet, so tritt der Erbbauberechtigte an die Stelle des 
Grundstückseigentümers. Ist das Grundstück mit einem dinglichen 
Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung vom 21.09. 1994 (BGBL. I. S. 2494) 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Vermö-gensrechtsanpassungsgesetzes 
vom 04.07.1995 (BGBL. I. S. 895), belastet, so ist an Stelle des Eigentümers 
der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige sind 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teil-eigentum sind die einzelnen 
Miteigentümer nur mit ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
§ 10 Vorausleistung, Vorauszahlung, Ablösung 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt,nach Baubeginn für die beitragsfähig 


Maßnah- me und vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht 
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angemessene Voraus-leistungen auf den voraussichtlich nach Maßgabe 
dieser Satzung zu ermit- 


       telnden Beitrag zu erheben. Die Höhe der Vorausleistungen darf 60 v. H.    
       des voraussichtlichen Beitrags nicht übersteigen. Die geleisteten Voraus-     
       leistungen sind auf den endgültig ermittelten Beitrag anzurechnen.  Bis 
zum    
       Entstehen der sachlichen Beitragspflicht können Vorausleistungen auch   
       wiederholt erhoben werden. 
(2) Die Gemeinde kann mit den Beitragspflichtigen vertraglich vereinbaren, 


dass diese Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Beitrag leisten. 
Diese Vorauszahlungen sind auf den endgültig ermittelten Beitrag 
anzurechnen. 


(3) Soweit gezahlte Vorausleistungen oder Vorauszahlungen den endgültig 
ermittelten Beitrag übersteigen, sind sie zu erstatten. 


(4) Der Beitrag kann insgesamt vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht 
endgültig abgelöst werden. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Beitrags. 


 
§ 11 Fälligkeit 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids 


fällig. Die Vorausleistung wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Voraus-leistungsbescheids fällig. 


(2) Die Fälligkeit der Vorauszahlung und die Fälligkeit des 
Ablösungsbetrags richtet sich nach den Vereinbarungen in den sie 
begründenden öffentlich-rechtlichen Verträgen. Sie soll sich an der in 
Absatz 1 bestimmten Fälligkeit orientieren. 


 
§ 12 Billigkeitsmaßnahmen 
(1) Ansprüche aus dem Abgabenverhältnis können auf Antrag ganz oder 


teil-weise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine 
erhebli-che Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalls unbillig, können sie auf Antrag ganz oder zum Teil 
erlassen werden. 


(2) Der entsprechende Antrag ist schriftlich zu begründen und spätestens 
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides einzureichen. 


 
§ 13 Datenerhebung, Datenverarbeitung 
(1)   Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge   
          im  Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung   
          folgender Daten [nach dem Datenschutzgesetz -LSA in der Fassung der    
          Bekanntmachung vom 18.02.2002 (GVBI. LSA S. 54) in der jeweils            
          geltenden  Fassung] 


1. aus Datenbeständen, die der Gemeinde aus der Prüfung des 
gemeind-lichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch 
(BauGB) und § 3 des Gesetzes zur Erleichterung des 
Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur Änderung 
mietrechtlicher Vorschriften – WoBauErlG – bekannt geworden 
sind, 


2. aus dem beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster, 
3. aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern sowie 


   


4. aus den bei der Gemeinde vorliegenden sowie den bei der 
Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten 


           zulässig: 
- Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer; 
- Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhältnisse, Anschriften 


von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümern und 
sonst dinglich Berechtigten; 


- Daten zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der einzelnen 
Grundstücke. 


(2) Die Gemeinde darf sich die in Absatz 1 genannten Daten von den ge-
nannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen. Die Daten dürfen 
nur zum Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung 
weiterverarbeitet werden. 


 
§ 14 In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Plötzky, d 21.02.2007      
  


     
 
      
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g. 
hauptsatzungs-gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und 
kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  3 der Gemeinde Plötzky 
 


Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 22. April 2007 
 
1. Das Wählerverzeichnis für den Wahlbezirk der Gemeinde Plötzky 


liegt in der Zeit  vom 02.04.2007 bis 07.04.2007 während der Dienst-          
stunden  Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 


                        Mittwoch                           von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
                        Samstag      von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme aus (§ 18 Abs. 2 KWG LSA). 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann 
nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 


2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
spätestens bis zum 07.04.2007, 12:00 Uhr, im 


 
 


Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 


einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Ein- 
spruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift, per-
sönlich oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt werden. Soweit die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen. Für das Berichtigungsverfahren gelten die 
Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahl- 
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt.  Nach dem 07.04.2007, 12:00 Uhr, 
ist ein Einspruch nicht mehr zulässig. 


3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 28.03.2007 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das 
Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.  


4. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag  
4.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,  


a) wenn sie sich am Wahltage während der Wahlzeit aus 
wichtigem Grund außerhalb ihres Wahlbezirkes aufhalten, 


b) wenn sie die Wohnung nach dem 18.03.2007 in einen 
anderen Wahlbezirk außerhalb der Gemeinde verlegen, 


c) wenn sie aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 
hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst 
ihres körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen können; 


4.2  die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten,  
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 


Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, 
wenn sie eine nach § 15 Abs. 4 KWO LSA erteilte Wahl-
rechtsbescheinigung entschuldbar erst nach Ablauf der 
Antragsfrist vorlegen, 


b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist,  


c) wenn ihr Wahlrecht im Antragsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.  


4.3 Wahlscheinanträge können im  
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  


39218 Schönebeck (Elbe) 
 


             
            schriftlich oder mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt 
auch          
            durch Telegramm, Fernschreiben, Fernkopie oder E-Mail als ge-    
            wahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Antrag-  
            stellende Personen müssen den Grund für die Erteilung eines 
Wahl-  
            scheines glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere 
Person            
            stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-  
            sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter   
            kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person   
            bedienen. Bei verbundenen Wahlen gilt der Antrag für alle 
Wahlen,        
            für die der Antragsteller wahlberechtigt ist. 


4.4 Wahlscheine können beantragt werden: 
-        von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
wahlberechtigten   
         Personen bis zum 20.04.2007, 18:00 Uhr; 
-        von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberech-    
         tigten Personen unter den unter Nr. 4.2 Buchstaben a) bis b)   
         angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, die bei  
         nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht             
         oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen   
         können, bis zum Wahltage, 15:00 Uhr. 


5. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlberechtigten 
vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten sie mit dem 
Wahlschein zugleich 


- den/die amtlichen Stimmzettel, 
- den amtlichen Wahlumschlag, 
- den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des 


Gemeindewahlleiters, der Nummer des Wahlscheines, den zuständigen 
Wahlbereich, falls mehrere bestehen, versehenen und freigemachten 
Wahlbriefumschlag 


sowie 
- das Merkblatt zur Briefwahl. 


Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nachträglich bis spä-
testens am Wahltage, 15:00 Uhr anfordern. Die Abholung von Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen 
Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten 
nicht mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich 
überbracht werden können. 


6. Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei persönlicher 
Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle) oder durch Briefwahl 
wählen. Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit 
den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils darauf 
angegebene Anschrift abgeben oder an diese versenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Nähere Hinweise sind 
dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übergeben wird, zu entnehmen. 


 
i.V. Weigel 
Schmeißer 
Gemeindewahlleiter 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  3 der Gemeinde Pretzien 
 


Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 22. April 2007 
 
1.      Das Wählerverzeichnis für den Wahlbezirk der Gemeinde Pretzien 
         liegt in der Zeit  vom 02.04.2007 bis 07.04.2007 während der Dienst-            
      stunden    Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 


Mittwoch                            von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
                         Samstag       von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme aus (§ 18 Abs. 2 KWG LSA). 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann 
nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 


2.     Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann   
         spätestens bis zum 07.04.2007, 12:00 Uhr, im 
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  


39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift, 
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persönlich oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt werden. Soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen. Für das Berichtigungsverfahren gelten die 
Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahl-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt. Nach dem 07.04.2007, 12:00 Uhr, 
ist ein Einspruch nicht mehr zulässig. 


3.      Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten   
         bis spätestens zum 28.03.2007 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine    
         Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein,    
          muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, 
um             
          nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.  
4.      Einen Wahlschein erhalten auf Antrag  


4.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,  
a) wenn sie sich am Wahltage während der Wahlzeit aus 


wichtigem Grund außerhalb ihres Wahlbezirkes aufhalten, 
b) wenn sie die Wohnung nach dem 18.03.2007 in einen anderen 


Wahlbezirk außerhalb der Gemeinde verlegen, 
c) wenn sie aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 


hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst 
ihres körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen können; 


4.2  die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten,  
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 


Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, 
wenn sie eine nach § 15 Abs. 4 KWO LSA erteilte Wahl-
rechtsbescheinigung entschuldbar erst nach Ablauf der 
Antragsfrist vorlegen, 


b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist entstanden ist,  


c) wenn ihr Wahlrecht im Antragsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.  


4.3 Wahlscheinanträge können im  
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  


39218 Schönebeck (Elbe) 
 


                     
            schriftlich oder mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt 
auch          
            durch Telegramm, Fernschreiben, Fernkopie oder E-Mail als ge-    
            wahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Antrag-  
            stellende Personen müssen den Grund für die Erteilung eines 
Wahl-  
            scheines glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere 
Person            
            stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-  


            sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter   
            kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person   
            bedienen. Bei verbundenen Wahlen gilt der Antrag für alle 
Wahlen,        
            für die der Antragsteller wahlberechtigt ist. 


4.4 Wahlscheine können beantragt werden: 
-        von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten   
         Personen bis zum 20.04.2007, 18:00 Uhr; 
-        von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-  
          rechtigten Personen unter den unter Nr. 4.2 Buchstaben a) bis 


b)angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, die bei           
         nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht                   
         oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen   
         können, bis zum Wahltage, 15:00 Uhr. 


5 Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlberechtigten 
vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten sie mit dem 
Wahlschein zugleich 


- den/die amtlichen Stimmzettel, 
- den amtlichen Wahlumschlag, 
- den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des 


Gemeindewahlleiters, der Nummer des Wahlscheines, den zuständigen 
Wahlbereich, falls mehrere bestehen, versehenen und freigemachten 
Wahlbriefumschlag 
sowie 


- das Merkblatt zur Briefwahl. 
Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nachträglich bis 
spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr anfordern. Die Abholung von Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahl- 
berechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt 
oder amtlich überbracht werden können. 


6 Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei persönlicher 
Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle) oder durch Briefwahl 
wählen. Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit 
den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils darauf 
angegebene Anschrift abgeben oder an diese versenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Nähere Hinweise sind 
dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übergeben wird, zu entnehmen. 
 


 
       Harwig 
       Gemeindewahlleiter 
 
 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  3 der Gemeinde Ranies 
 


Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 22. April 2007 
 


1.      Das Wählerverzeichnis für den Wahlbezirk der Gemeinde Ranies 
liegt in der Zeit  vom 02.04.2007 bis 07.04.2007 während der  Dienst-   
stunden  Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 


                        Mittwoch                           von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
                        Samstag      von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme aus (§ 18 Abs. 2 KWG LSA). 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 


2.     Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann   
         spätestens bis zum 07.04.2007, 12:00 Uhr, im 
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  


39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der 
Ein-spruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur 
Niederschrift, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt 
werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind 
die erforderlichen Beweismittel beizubringen. Für das 
Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahl-ordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt. Nach dem 07.04.2007, 12:00 Uhr, ist ein 
Einspruch nicht mehr zulässig. 


3.      Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,   
          erhalten  bis spätestens zum 28.03.2007 eine Wahlbenachrichtigung.  
         Wer keine   Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,   
          wahlberechtigt zu sein,   


muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen,  
um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden  
kann.  


4.        Einen Wahlschein erhalten auf Antrag  
4.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,  


a) wenn sie sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wich-
tigem Grund außerhalb ihres Wahlbezirkes aufhalten, 


b) wenn sie die Wohnung nach dem 18.03.2007 in einen 
anderen Wahlbezirk außerhalb der Gemeinde verlegen, 


c) wenn sie aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 
hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst 
ihres körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen können; 


4.2  die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten,  
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die An-


tragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
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ver-säumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, 
wenn sie eine nach § 15 Abs. 4 KWO LSA erteilte 
Wahlrechtsbe-scheinigung entschuldbar erst nach Ablauf 
der Antragsfrist vorlegen, 


b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist entstanden ist,  


c) wenn ihr Wahlrecht im Antragsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.  


4.3 Wahlscheinanträge können im  
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117, 


 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
            schriftlich oder mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt 
auch          
            durch Telegramm, Fernschreiben, Fernkopie oder E-Mail als ge-    
            wahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Antrag-  
            stellende Personen müssen den Grund für die Erteilung eines 
Wahl-  
            scheines glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere 
Person            
            stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-  
            sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter   
            kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person   
            bedienen. Bei verbundenen Wahlen gilt der Antrag für alle 
Wahlen,        
            für die der Antragsteller wahlberechtigt ist. 


4.4 Wahlscheine können beantragt werden: 
-       von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtig-   
         ten Personen bis zum 20.04.2007, 18:00 Uhr; 
-       von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahl-   
         berechtigten Personen unter den unter Nr. 4.2 Buchstaben 
a)   
         bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, 
die   
         bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal   
         nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten   
         aufsuchen können, bis zum Wahltage, 15:00 Uhr. 


5 Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlberechtigten 
vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten sie mit dem 
Wahlschein zugleich 


- den/die amtlichen Stimmzettel, 
- den amtlichen Wahlumschlag, 
- den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des 


Gemeindewahlleiters, der Nummer des Wahlscheines, den zuständigen 
Wahlbereich, falls mehrere bestehen, versehenen und freigemachten 
Wahlbriefumschlag 
sowie 


- das Merkblatt zur Briefwahl. 


Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nachträglich bis 
spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr anfordern. Die Abholung von Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem 
Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG 
übersandt oder amtlich überbracht werden können. 


6.      Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei persönlicher   
         Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle) oder durch Briefwahl    
          wählen. Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit  
          den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils darauf 
angegebene  
          Anschrift abgeben oder an diese versenden, dass er dort spätestens am  
          Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Nähere Hinweise sind dem Merkblatt  
          zur Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu    
          entnehmen. 
 


 
            Maser 
            Gemeindewahlleiter 
 
 


Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB 


 
Bauvorhaben: Gemeinde Plötzky – Straßenausbau Fliederweg  
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Verwaltungsgemeinschaft         
                                                                   Schönebeck (Elbe) 
                 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
                 Tel. (03928) 710423 
 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung  
                                                     Vergabenummer 07621 003 
 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB 
 
d) Ort der Ausführung: Gemeinde Plötzky 
 
e) Art und Umfang der Leistung:  
Oberfläche (Betonplatten, Borde Pflaster aufnehmen    ca.300,00 m² 
Aushub      ca.280,00 m³ 
Frostschutzschicht     ca.600,00 m² 
Schottertragschicht 15 cm   ca.660,00 m² 
Pflasterfläche    ca.500,00 m² 
Rundbord     ca.190,00 m 
Rinne                        ca.  75,00 m 
Rohrrigole                      ca.  53,00 m 
 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 


g) Zweck der Bauleistung:  Straßenausbau 
 
h) Frist für die Ausführung:  23.04.07 bis  31.05.07 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:     


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt  Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe),  
Tel. 03928 / 710 423 
Termin von Anforderungen:  ab sofort 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


35,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
Gemeinde Plötzky genannte Stelle an: 
Vergabenummer: 07621 003 
Kontonummer:  371 021 669 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:   27.03.07 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
    Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  


27.03.07, 1000 Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal, 
 Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der 
Abrechnungs- summe 


 
q) Zahlungsbedingungen:  
 Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden 
 Vertragsbedingungen; 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 18.9.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-
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Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorlegt werden. 


• Alternativ sind folgende gültige Einzelnachweise vorzulegen:  
 - Handelsregisterauszug,    
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes  (im Original),  


                  - Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes gem. EStG  
                    (soweit  noch nicht vorliegend),   
                 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufs- 
                   genossenschaft (im Original),   
                 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die   
                   Krankenkassen, 
• Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate) auf Verlangen, 
• Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung ( mind. 2 Mio. EUR 


Personen-  schaden, mind. 1 Mio. EUR sonstige Schäden). 
 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  20.04.07 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des   
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
Projektierungsbüro Wetzel &   Fiedler, Tel.:039200/50015 


•   Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
  Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 


 


 
 


Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 
21.03.2007 
 
Sitzungsbeginn:     19:30 Uhr  
Sitzungsort:            Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 
6   
 


             Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 


21.02.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 21.02.2007 
5. Einwohnerfragestunde 


6. Beratung und Beschluss zur 2. Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 
Beschlussvorlage Nr. 006/2007 


7. Informationen zum Jahresabschluss 2006 
8. Informationen zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes 
 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
10. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 


 
 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
 
Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den 
Sonntag, dem 18.03.2007 die Allgemeinverfügung als öffentliche 
Bekanntmachung, dass alle Verkaufsstellen zum Zweck des Verkaufes 
zeitlich begrenzt öffnen können. 
 
Aus Anlass der bevorstehenden Jugendweihefeiern,Konfirmationen, 
Firmungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) können im gesamten Stadtgebiet 
am vorletzten Sonntag im März, dem 18.03.2007 auf der Grundlage des § 7 
Abs. 1, 2 LöffZeitG  LSA (Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt) in 
Verbindung mit § 35 Satz 2 VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) und § 41 
Abs. 3 Satz 2 VwVfG die Betreiber von Verkaufsstellen in der Zeit von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden ihre 
Warenangebote verkaufen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsge-
meinschaft Schönebeck (Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (E.), schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
im Auftrag 
 
Liedicke 
amt. Amtsleiter Sicherheits-  
und Ordnungsamt 
 
 
 


                Bekanntmachung 
 


über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 22.04.2007 
 


1. Das Wählerverzeichnis für die Stadt 
 


                                 
                                 Schönebeck (Elbe) 


 
 
liegt in der Zeit  vom 02.04.2007 bis 07.04.2007 während der 
Dienststunden 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag   von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Mittwoch                                von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Samstag   von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 


 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 


für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme aus (§ 18 Abs. 2 KWG LSA).  
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 


 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 


spätestens bis zum 07.04.07, 12:00 Uhr, im 
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  


39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
         einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. 
 


Der Einspruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur 
Niederschrift, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt 
werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind 
die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 


 
Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
Kommunal-  
wahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-  


       Anhalt. 
 


Nach dem  07.04.2007, 12:00 Uhr,  ist ein Einspruch nicht mehr    
zulässig. 


 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 


bis spätestens zum 28.03.2007 eine Wahlbenachrichtigung. 
 


Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des 
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Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das 
Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann. 


 
4. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 
 
4.1   die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten, 
 


a)      wenn sie sich am Wahltage während der Wahlzeit aus   
         wichtigem Grund außerhalb ihres  Wahlbezirkes aufhalten, 
 
b)      wenn sie die Wohnung nach dem 18.03.2007 in einen 
anderen  
         Wahlbezirk der Stadt verlegen, 
 
c)      wenn sie aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit,   
         hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst ihres   
         körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht oder nur   
         unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
können; 
 


4.2    die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten, 
 


a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, 
wenn sie eine nach § 15 Abs. 4 KWO LSA erteilte 
Wahlrechtsbescheinigung entschuldbar erst nach Ablauf der 
Antragsfrist vorlegen, 


 
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 


der Antragsfrist entstanden ist, 
 


c) wenn ihr Wahlrecht im Antragsverfahren festgestellt worden 
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 


 
4.3     Wahlscheinanträge können im 
 


 
Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  


39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
schriftlich oder mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt auch 
durch Telegramm, Fernschreiben, Fernkopie oder E-Mail als gewahrt. 
Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. 


Antragstellende Personen müssen den Grund für die Erteilung eines 
Wahlscheines glaubhaft machen. 


Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 


  
Bei verbundenen Wahlen gilt der Antrag für alle Wahlen, für die der 
Antragsteller wahlberechtigt ist. 


 
4.4      Wahlscheine können beantragt werden: 
 
            -      von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten   
                    Personen bis zum 20.04.2007, 18:00 Uhr; 
 
            -      von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
wahlberechtigten   
                    Personen unter den unter Nr. 4.2. Buchstaben a) bis b)  angegebe-  
                    nen Voraussetzungen bzw. von Personen, die bei nachgewiesener   
                    plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht   
                    zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum Wahl-  
                    tage, 15:00 Uhr. 
 
5. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlberechtigten 


vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten sie mit dem 
Wahlschein zugleich 


 
           - den/die amtlichen Stimmzettel, 
           - den amtlichen Wahlumschlag, 
           - den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des Gemeindewahl-  
              leiters, der Nummer des Wahlscheines, den zuständigen 
Wahlbereich,   
              falls mehrere bestehen, versehenen und freigemachten Wahlbrief- 
              umschlag 
 
           sowie 
 
           - das Merkblatt zur Briefwahl. 
 


Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nachträglich bis 
spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr anfordern. Die Abholung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig 
durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden 
können. 
 


6.   Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei 
persönlicher    


           Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle) oder durch Briefwahl    
           wählen. 
 


Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit den 
Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils darauf angegebene 
Anschrift abgeben oder an diese versenden, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. 
Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den 
Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen. 


 
Stegmann 
Gemeindewahlleiter 
 
 
 
Landkreis Schönebeck (Elbe) 


 
Bekanntmachung des Landkreises Schönebeck (Elbe) 


 
Gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz wird hiermit folgendes 
bekannt gemacht: 
 
Der Landkreis Schönebeck (Elbe), als untere Wasserbehörde, beabsichtigt die 
Genehmigung einer Indirekteinleitung des Landkreises Schönebeck vom 
28.11.2000, Az: III/70-324233-23-02/00-Fr. 
 
Gewässerbenutzer:                    TRG, Technologie- und Recyclingservice  GmbH, 
                                                   Hohendorfer Str. 11 
                                                  39218 Schönebeck (Elbe) 
Zweck:                                      Beseitigung des Abwassers aus dem geschlossenen    
                                                  Kühlwasserkreislauf 
Örtliche Lage:                           Landkreis:           Schönebeck (Elbe) 
                                                  Gemeinde:           Schönebeck (Elbe) 
                                                  Einleitungsstelle: öffentlicher Kanal 
 
auf Grund des § 152 a i.V.m. Abschnitt 2a des Wassergesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) von Amts wegen zu ändern. Die Änderung 
betreffen: 


1. Wegfall des Überwachungswertes für Phosphor (gesamt) 
2. Änderung der Einleitungsstelle 
3. Anordnung von Maßnahmen bei Stillegung der Anlage  


 
Die Indirekteinleitgenehmigung des Landkreises Schönebeck vom 
28.11.2000, Az: III/70-324233-23-02/00-Fr.  ist zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
Ort: Landkreis Schönebeck, Haus 4, Zimmer 
4104 
 Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
Zeitraum: 12. März – 10. April 2007 
Öffnungszeiten: Montag:    08.30-11.30 und 13.00-15.00 Uhr 
                           Dienstag:     08.30-11.30 und 13.00-18.00 Uhr    
                           Donnerstag:    08.30-11.30 und 13.00-16.00 Uhr 
                           Freitag:            08.30-11.30 Uhr 
 
Einwendungsfrist:    24. April 2007 
 
Einwendungen zum Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift im Landratsamt Schönebeck, Cokturhof, 
39218 Schönebeck (Elbe) vorgebracht werden. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
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besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Nachträgliche Einwendungen 
wegen nachteiliger Auswirkungen können nur nach § 16 WG LSA geltend 
gemacht werden. 
 
Der Termin, an dem form- und festgemäß erhobene Einwendungen sowie die 
Stellungnahmen der Beteiligten erörtert werden, beginnt am 
 
 02. Mai 2007, 09.00 Uhr. 
Der Versammlungsraum ist im 
 Landkreis Schönebeck (Elbe) 
 Haus 4 (Sitzungssaal) 
 Cokturhof 
 39218 Schönebeck (Elbe). 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. 
 
Die Erörterung ist nicht öffentlich. Zugelassen sind nur der Träger des 
Vorhabens, Personen, die form- und fristgemäß Einwendungen erhoben 
haben, die Beteiligten und Betroffene. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Schönebeck, d. 05.03.2007  
 
Im Auftrag 


 
 
 
 
 
 
Landkreis Schönebeck (Elbe) 


 
Bekanntmachung des Landkreises Schönebeck (Elbe) 


 
Gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz wird hiermit folgendes 
bekannt gemacht: 
 
Der Landkreis Schönebeck (Elbe), als untere Wasserbehörde, beabsichtigt die 
Genehmigung einer Indirekteinleitung des Landkreises Schönebeck vom 
16.04.2003, Az: III/70-324233-23/03. 
 
Gewässerbenutzer:         Dr. Schirm GmbH – Division Hermania 
                                       G.-Scholl-Str. 127 
                                       39218 Schönebeck (Elbe) 
Zweck:                           Beseitigung des Abwassers mehrerer Teilströme  in  
                                       den öffentlichen Schmutzwasserkanal 
Örtliche Lage:                Landkreis:           Schönebeck (Elbe) 
                                       Gemeinde:           Schönebeck (Elbe) 


                                       Einleitungsstelle: öffentlicher Kanal der OEWA 
GmbH 
 
auf Grund des § 152 a i.V.m. Abschnitt 2a des Wassergesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) von Amts wegen zu ändern. Die Änderung 
betreffen:      1. Anordnung von Maßnahmen bei Stillegung der Anlage  
 
Die Indirekteinleitgenehmigung des Landkreises Schönebeck vom 
16.04.2003, Az: III/70-324233-23-/03  ist zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
Ort: Landkreis Schönebeck, Haus 4, Zimmer 
4104 
 Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
Zeitraum: 12. März – 10. April 2007 
 
Öffnungszeiten: Montag:    08.30-11.30 und 13.00-15.00 Uhr 
                           Dienstag:     08.30-11.30 und 13.00-18.00 Uhr    
                           Donnerstag:    08.30-11.30 und 13.00-16.00 Uhr 
                           Freitag:           08.30-11.30 Uhr 
 
Einwendungsfrist: 24. April 2007 
 
Einwendungen zum Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift im Landratsamt Schönebeck, Cokturhof, 
39218 Schönebeck (Elbe) vorgebracht werden. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Nachträgliche Einwendungen 
wegen nachteiliger Auswirkungen können nur nach § 16 WG LSA geltend 
gemacht werden. 
 
Der Termin, an dem form- und festgemäß erhobene Einwendungen sowie die 
Stellungnahmen der Beteiligten erörtert werden, beginnt am 
 
 02. Mai 2007, 09.00 Uhr. 
Der Versammlungsraum ist im 
 Landkreis Schönebeck (Elbe) 
 Haus 4 (Sitzungssaal) 
 Cokturhof 
 39218 Schönebeck (Elbe). 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. 
 
Die Erörterung ist nicht öffentlich. Zugelassen sind nur der Träger des 
Vorhabens, Personen, die form- und fristgemäß Einwendungen erhoben 
haben, die Beteiligten und Betroffene. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Schönebeck, d. 05.03.2007  
 


Im Auftrag 


 
 
 
 
 
Landkreis Schönebeck (Elbe) 


 
Bekanntmachung des Landkreises Schönebeck (Elbe) 


 
Gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz wird hiermit folgendes 
bekannt gemacht: 
Dem Landkreis Schönebeck (Elbe), als untere Wasserbehörde, wurde für 
folgendes Vorhaben ein Antrag auf Erteilung/Änderung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis entsprechend § 31 a Wassergesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) vorgelegt: 
 
Anlage/Vorhaben:  Entnahme und Rückleitung von Kühlwasser   
                                                       aus der Elbe im geschlossenen 
Kühlkreislauf   
                                                      sowie Einleitung von unbelastetem Nieder-   
                                                      schlagswasser von Dach- und befestigten   
                                                      Flächen in die Elbe. 
Gemarkung: Schönebeck (Elbe) 
Einleitgewässer: Elbe 
Vorhabenträger: Dr. Schirm GmbH – Division Hermania 
 
Die Verfahrensunterlagen zum wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren nach § 
31 a des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt sind zur Einsichtnahme 
ausgelegt. 
 
Ort: Landkreis Schönebeck, Haus 4, Zimmer 
4104 
 Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
Zeitraum: 12. März – 10. April 2007 
 
Öffnungszeiten: Montag:  08.30-11.30 und 13.00-15.00 Uhr 
                           Dienstag:   08.30-11.30 und 13.00-18.00 Uhr    
                           Donnerstag:  08.30-11.30 und 13.00-16.00 Uhr 
                           Freitag:                08.30-11.30 Uhr 
 
Einwendungsfrist: 24. April 2007 
 
Einwendungen zum Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift im Landratsamt Schönebeck, Cokturhof, 
39218 Schönebeck (Elbe) vorgebracht werden. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Nachträgliche Einwendungen 
wegen nachteiliger Auswirkungen können nur nach § 16 WG LSA geltend 
gemacht werden. 
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Der Termin, an dem form- und festgemäß erhobene Einwendungen sowie die 
Stellungnahmen der Beteiligten erörtert werden, beginnt am 
 
 02. Mai 2007, 10.30 Uhr. 
 
Der Versammlungsraum ist im 
 Landkreis Schönebeck (Elbe) 
 Haus 4 (Sitzungssaal) 
 Cokturhof 
 39218 Schönebeck (Elbe). 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. 
 
Die Erörterung ist nicht öffentlich. Zugelassen sind nur der Träger des 
Vorhabens, Personen, die form- und fristgemäß Einwendungen erhoben 
haben, die Beteiligten und Betroffene. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Schönebeck, d. 05.03.2007  
 
Im Auftrag 


 
 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g. 
hauptsatzungs-gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und 
kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 003/2007  
Der Gemeinderat beschließt, die in der Anlage befindliche 2. Änderung der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Pretzien vom 05.10.2000 
(Abwasserbeseitigungssatzung). 
 


 
 
 
Anlage zum Beschluss Nr. 003/2007 
 
Der § 13 (1) wird wie folgt ergänzt: 
 


Die Errichtung einer Sammelgrube ist schriftlich bei der Gemeinde 
anzuzeigen. Es dürfen nur werksgefertigte abflusslose Sammelgruben/ 
Kleinkläranlagen verwendet werden. Die Betreibung einer Kleinklär-
anlage bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 


 
 
Der § 13 erhält folgenden weiteren Absatz: 
 


(4) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei einer vermuteten 
bzw. eingetretenen Störung der Funktionsfähigkeit der 
abflusslosen Sammelgrube/Kleinkläranlage unverzüglich 
Maßnahmen einzu-leiten, um diese Störung zu beseitigen.  
Die Vermutung für den Grundstückseigentümer liegt insbesondere  
dann vor, wenn bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube die 
zugeführte Wassermenge von der Abfuhrmenge abweicht.  
Bei Verdacht auf eine mangelhafte Dichtheit einer abflusslosen 
Sammelgrube/Kleinkläranlage ist durch den Grundstückseigen- 
tümer auf seine Kosten eine Prüfung vorzunehmen.  Sollte dabei 
festgestellt werden, dass die abflusslose Sammelgrube/Kleinklär-
anlage nicht den Vorschriften der DIN-EN1986 und DIN-EN 
4261entspricht, hat der Grundstückseigentümer sofort Maßnahmen 
zu veranlassen den Mangel zu beseitigen und die Funktionsfähigkeit 
der abflusslosen Sammelgrube/Kleinkläranlage wieder herzustellen. 


 
 
Der § 15 (3) wird wie folgt ergänzt: 
 


Die Abfuhrquittungen sind durch den Grundstückseigentümer 
aufzubewahren und auf Verlangen der Gemeinde vorzuweisen. 


 
Der § 22 (1) Nr. 2 Abwasserbeseitigungssatzung erhält folgende Fassung: 
 


2. § 4 nicht das gesamte anfallende Abwasser der öffentlichen   
          Abwasseranlage zuführt 


 
 
Der § 22 (1) wird um die Nr. 8 a ergänzt: 
 


8 a. § 13 Abs. 1 Satz 2 es unterlässt den Einbau einer Sammelgrube     
       anzuzeigen oder keine werksgefertigte abflusslose Sammel-     
       grube/Kleinkläranlage verwendet 


 
 
Der § 22 (1) wird um die Nr. 8 b ergänzt: 
 


8 b. § 13 Abs. 4 nicht unverzüglich Maßnahmen einleitet, um Störungen   
       an der abflusslosen Sammelgrube/Kleinkläranlage zu beseitigen. 


 
 
Der § 22 (1) wird um die Nr. 10 a ergänzt: 
 


10 a. § 15 Abs. 3 Satz 3 die Abfuhrquittungen nicht aufbewahrt bzw.  
         vorweist. 


 
 
Der § 25 wird wie folgt ergänzt: 
 
Die 2. Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


                                             
 
                         Amtliche Bekanntmachung  
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
 
Die 54. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft  
Schönebeck (Elbe) findet 
 
                       am Montag, d. 26.03.2007, um 17:00 Uhr, 
                       in der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1,  
                       Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, statt. 
 


                     Tagesordnung:    
 
öffentlicher Teil: 
TOP  1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der  Beschluss- 


fähigkeit 


TOP  2 Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift über   
                  die 53. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der VGem 
TOP  3 Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
TOP  4 Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen   
                  Teils der 53. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der VGem  
TOP  5 Fragestunde für die Einwohner der Mitgliedsgemeinden der VGem 
TOP  6 Beratung und Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung der   
                  Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) vom 12.07.2006                      
                  (Beschluss Nr. 004/2006) 
                  Beschlussvorlage Nr. 001/2007 
TOP  7 Beratung und Beschluss zur Neufassung der Gefahrenabwehr-  
                  verordnung für die Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)  
            Beschlussvorlage Nr. 002/2007 
 
TOP  8 Termin der nächsten Sitzung des Gemeinschaftsausschusses 
 
nichtöffentlicher Teil: 
TOP  9 Vorschläge zur Tagesordnung für die nächste Gemeinschafts-  
                  ausschusssitzung 
TOP 10 Wichtige Angelegenheiten der VGem; Anfragen der   
                  Ausschussmitglieder 
 


 
Haase 
Leiter des 
gemeinsamen Verwaltungsamtes 
 
 
 
 
 


Öffentliche Bekanntmachung 
 
Hinweis über die öffentliche Bekanntmachung zur vorläufigen 
Anordnung zum Flächenentzug für den Wegebau im Bodenordnungs-
verfahren Grünewalde – Feldlage, Verf. Nr. 0305 SBK  
 
„ Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Außenstelle Wanzleben hat mit Datum vom 19.03.2007 die vorläufige 
Anordnung zum Flächenentzug für den Wegebau im 
Bodenordnungsverfahren Grünewalde – Feldlage, Verf. Nr. 0305 SBK 14 
erlassen. Die vorläufige Anordnung gilt mit dieser Veröffentlichung als 
bekannt gegeben und kann im Schaukasten der Stadt Schönebeck bzw. im 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben, Ritterstraße 17-19, Zimmer A1.05,  
39164 Wanzleben in den Dienststunden ab den 21.03.2007 eingesehen 
werden.“ 
 
Im Auftrag 
Wolfgang Fettke 
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Amtliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 27.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


06.03.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 06.03.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur 3. Änderung der Hauptsatzung der 


Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 
Beschlussvorlage Nr. 004/2007 


7. Beratung zur Thematik „Sporthaus“ 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung und Beschluss zur Berufung eines Funktionsträgers der FFw 


Ranies zum Ehrenbeamten 
Beschlussvorlage Nr. 005/2007 


9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der  Gemeinderatsmitglieder 
 
 


 
 
 
 
 


 Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien               
                        am 28.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:               Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,   
                                    Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 
 


öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 


2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 
01.03.2007 


3.  Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  
           Sitzung vom 01.03.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2005  
           Beschlussvorlage Nr. 005/2007 
7. Beratung zum Haushalt 2007 
8. Beratung und Beschluss zur 2. Änderung der Hauptsatzung der 


Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000  
           Beschlussvorlage Nr. 007/2007 
9. Beratung und Beschluss zur Einziehung des öffentlichen Weges 


entlang des Steinhafens bis zur Wehrmulde 
Beschlussvorlage Nr. 008/2007 
 


nichtöffentlicher Teil: 
10. Beratung und Beschluss zu einer Personalangelegenheit 


Beschlussvorlage Nr. 004/2007 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
 
 
 
 
 


Einwohnerversammlung Plötzky 


 
Im Rahmen der Fortführung des Straßenbaus lädt die Gemeinde Plötzky alle 
Einwohner des Ortes zu einer gemeinsamen Einwohnerversammlung am 
11.04.07, um  19.00 Uhr in das Bürgerhaus ein. Vorgestellt werden die 
Straßenbauprojekte  “Ausbau des Fliederweges“ und der ‘Worth“. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
Bekanntmachung der 25. Sitzung  
des Hauptausschusses am 26.03.2007 
 


Sitzungsbeginn:        18:00 Uhr 
  


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 
Markt 1 


                                  39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
   
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 


1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 
der Stadt Schönebeck (Elbe) 


6. Vorlagen-Nummer: 0331/2007 
Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat  


 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
7. Vorlagen-Nummer: 0332/2007 


Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
8. Vorlagen-Nummer: 0333/2007 


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
9. Vorlagen-Nummer: 0334/2007 


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
10. Vorlagen-Nummer: 0335/2007 


Auslegungsbeschluss 
 2. Entwurfs des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönebeck (Elbe) 


11. Vorlagen-Nummer: 0336/2007 
Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb 
"SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen" 


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


Nichtöffentlicher Teil 
13. Vorlagen-Nummer: 0327/2007 


Verkauf einer Verkehrsfläche in Felgeleben 
14. Vorlagen-Nummer: 0328/2007 


Genehmigung zur Veräußerung eines Erbbaurechtes 
15. Vorlagen-Nummer: 0329/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen und Abtretung des Erlöses 
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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Bekanntmachung der 18. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 26.03.2007 
 
Sitzungsbeginn:        16:30 Uhr 
  


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 
Markt 1 


                                  39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen 


Sitzung 
6. Informationen der Verwaltung 
7. Vorlagen-Nummer: 0336/2007 


Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb 
"SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen" 


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9. Informationen der Verwaltung 
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck 
(Elbe)  im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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      B E K A N N T M A C H U N G  
  der 24. Sitzung des Stadtrates am 29.03.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


  Sitzungsort:  Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 
 39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen 


 
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 


Sitzung 
6. Anträge (öffentliche) 
6.1. Antrag der FDP-Fraktion vom 07.03.2007 


 - Inbetriebnahme von solarthermischen Anlagen bzw. 
Fotovoltaik-Anlagen in öffentlichen Gebäuden der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 


6.2. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
 - Einstellung finanzieller Mittel für Maßnahmen der 
Altstadtsanierung in den 2. Nachtragshaushalt 2007 


6.3. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
 - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die 
Altstadtsanierung in den Haushaltsplan 2008 


7. Vorlagen-Nummer: 0331/2007 
Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 


8. Vorlagen-Nummer: 0332/2007 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


9. Vorlagen-Nummer: 0326/2007 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 
2007 der Stadt Schönebeck (Elbe) 


10. Vorlagen-Nummer: 0333/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 


11. Vorlagen-Nummer: 0334/2007 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 


12. Vorlagen-Nummer: 0335/2007 
Auslegungsbeschluss 
 2. Entwurfs des Flächennutzungsplanes der Stadt  
Schönebeck (Elbe) 


13. Vorlagen-Nummer: 0336/2007 
Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb 
"SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen" 


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  
Nichtöffentlicher Teil  
 
15. Anträge (nichtöffentliche) 
16. Vorlagen-Nummer: 0327/2007 


Verkauf einer Verkehrsfläche in Felgeleben 
17. Vorlagen-Nummer: 0328/2007 


Genehmigung zur Veräußerung eines Erbbaurechtes 
18. Vorlagen-Nummer: 0329/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen und Abtretung des Erlöses 
19. Informationen der Verwaltung 
20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
Haase 
Oberbürgermeister      
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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                    Amtliche Bekanntmachung  
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
 
Beschluss Nr. 002/2007 
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt die in der Anlage befindliche Neu-
fassung der Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der Verwaltungs-
gemeinschaft Schönebeck (Elbe). 
 


 
Haase 
Leiter des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes 
 
Anlage zum Beschluss Nr. 002/2007 
 


G e f a h r e n a b w e h r v e r o r d n u n g 
betreffend die Abwehr von Gefahren bei Verkehrsbehinderungen und –gefähr-
dungen, durch Anpflanzungen, Verunreinigungen, ruhestörenden Lärm, Tier-
haltungen, offenen Feuern im Freien, beim Betreten von Eisflächen sowie durch 
mangelhafte Hausnummerierung. Aufgrund der §§ 1 und 94 Abs. 1 Ziff. 1 des 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen- 
Anhalt (SOG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 23.09. 2003 
(GVBl. LSA S. 214 Nr. 32/2003) hat der Gemeinschaftsausschuss der Ver- 
waltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) am 26.03.2007 für das Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) folgende Verordnung erlassen: 
 


§ 1 Begriffsbestimmung 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
 
a) Straßen: 
    alle Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchfahrten, Tunnel, Über-, Unterfüh-    
    rungen, Durchgänge sowie Treppen, soweit sie für den öffentlichen Verkehr   
    genutzt werden, auch wenn sie durch Grünanlagen führen oder im Privat-  
    eigentum stehen; zu den Straßen gehören Rinnsteine (Gossen), Straßengräben,    
    Böschungen, Stützmauern, Trenn-,  Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen    
    neben der Fahrbahn sowie Verkehrsinseln und Grünstreifen; 
 
b) Fahrbahnen: 
    diejenigen Teile der Straßen, die dem Verkehr mit Fahrzeugen und dem   
    Führen von Pferden und Großvieh dienen; 
 
c) Gehwege: 
    diejenigen Teile der Straßen, die nur dem Verkehr der Fußgänger dienen   
    und durch Bordsteine oder in anderer Weise von der übrigen Straßenfläche   
    abgegrenzt sind. Als Gehwege gelten auch die an den Seiten von Straßen   
    langführenden Streifen ohne Unterschied, ob sie erhöht oder befestigt sind   
    oder nicht, ferner Hauszugangswege und -durchgänge; 
 
d) Radwege: 
    diejenigen Teile der Straßen oder die selbständigen Verkehrsanlagen, die    
    nur dem Radfahrverkehr dienen und die durch Bordsteine oder in anderer   


    Weise von der übrigen Straßenfläche abgegrenzt sind; 
 
e) Gemeinsame Rad- und Gehwege: 
    diejenigen Teile der Straßen oder die selbständigen Verkehrsanlagen, die    
    dem gemeinsamen Verkehr der Fußgänger und dem Radfahrverkehr dienen   
     und die durch Bordsteine oder in anderer Weise von der übrigen Straßen- 
     fläche abgegrenzt sind; 
 
f) Reitwege: 
   diejenigen Teile der Straßen oder die selbständigen Verkehrsanlagen, die 
nur    
   dem Reiten oder dem Führen von Pferden dienen und durch Bordsteine oder    
    in anderer Weise von der übrigen Straßenfläche abgegrenzt sind; 
 
g) Fahrzeuge: 
    Schienenfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen, bespannte  
    Fahrzeuge, Krankenfahrstühle und Fahrräder; 
 
h) Anlagen: 
    Alle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Parks, Grünflächen, 
Sport-   
    und Spielplätze. 
 


§ 2 
Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen 


(1) An Gebäudeteilen, die unmittelbar an der Straße liegen, sind Eiszapfen, 
     Schneeüberhänge und auf den Dächern liegende Schneemassen, die den 
     Umständen nach eine Gefahr für Personen oder Sachen bilden, unverzüg- 
     lich zu entfernen oder Sicherungsmaßnahmen durch Absperrungen bzw.     
     Aufstellen von Warnzeichen zu treffen. 
 
(2) Stacheldraht, scharfe Spitzen, andere scharfkantige Gegenstände sowie 
     Vorrichtungen, durch die im Straßenverkehr Personen oder Sachen be-  
     schädigt werden können, dürfen entlang von Grundstücken nur in einer  
     Höhe von mindestens 2,50 m über dem Erdboden angebracht werden. 
 
(3) Frisch gestrichene Gegenstände, Wände, Einfriedungen, die sich auf oder    
      an den Straßen befinden, müssen durch auffallende Warnschilder 
kenntlich   
      gemacht werden, solange sie abfärben. 
 
(4) Es ist verboten, Straßenlaternen, Lichtmasten, Masten der  Fernmelde-      
      leitung, Pfosten von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern,   
      Feuermelder, Brunnen, Denkmäler, Bäume, deren Stamm, Äste oder   
      Zweige sich nicht ausschließlich auf oder über Privatgrundstücken  be-   
      finden, Kabelverteilerschränke oder sonstige oberirdische Anlagenteile  
      und   Gebäude, die der Wasser- und Energieversorgung dienen, zu erklettern. 
 
(5) Kellerschächte und Luken, die in den öffentlichen Verkehrsraum  hinein-   
      ragen, dürfen nur geöffnet sein, solange es die Benutzung erforderlich   
      macht; in diesem Fall sind sie abzusperren oder zu bewachen oder in der  
      Dunkelheit so zu beleuchten, dass sie von Verkehrsteilnehmern 
unmittelbar   
      erkannt werden können. 


 
§ 3 


Anpflanzungen 
Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbesondere Zweige von 
Bäumen, 
Sträuchern und Hecken, die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen, 
dürfen die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung 
nicht beeinträchtigen. Der Verkehrsraum muss über Gehwegen und 
Radwegen bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 m, über den Fahrbahnen bis 
zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten werden. 
 


§ 4 
Verunreinigungen 


(1) Tierhalter und Personen, die mit der Führung und Pflege von Tieren   beauf-   
      tragt sind, sind verpflichtet zu verhüten, dass ihr Tier Straßen und Anlagen   
      verunreinigt. Bei Verunreinigungen sind der Tierhalter und die mit der Füh-  
      rung und Pflege Beauftragten zur Säuberung verpflichtet. Die Straßenreini-  
      gungspflicht der Anlieger wird hierdurch nicht berührt. 
 
 
(2)  Das Ablegen von Werbeprospekten, Zeitungen und Zeitschriften vor 
      Hauseingangstüren und Toreinfahrten außerhalb von dafür angebrachten 
      Behältnissen ist nicht gestattet. 
 


§ 5 
Ruhestörender Lärm 


(1) Soweit § 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) keine   
      Anwendung findet, sind die folgenden Ruhezeiten zur Vermeidung von   
      Belästigungen nicht nur unerheblicher Art und von Beeinträchtigungen 
der   
      Gesundheit (einschließlich Erholung) zu beachten: 
 
a)  Sonntagsruhe (Sonn- und Feiertage) 
b)  Mittagsruhe (werktags die Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr) 
c)  Nachtruhe (werktags die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr) 
 
(2) Während der Ruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, welche die Ruhe   
      unbeteiligter Personen wesentlich stören.  Zu den Störungen zählen   
      insbesondere das Ausklopfen von Teppichen,  Polstermöbeln  und   
      Matratzen, auch auf offenen Balkonen und bei geöffneten Fenstern. 
 
(3) Das Verbot des Abs. 2 gilt nicht: 
 
a)  für Arbeiten, die der Verhütung oder Beseitigung einer Gefahr für    
     höherwertige Rechtsgüter dienen, 
b)  für Arbeiten landwirtschaftlicher oder gewerblicher Betriebe, wenn die   
     Arbeiten üblich sind und die Grundsätze des Abs. 1 beachtet werden. 
 
(4) Innerhalb der Ruhezeiten dürfen Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und 
     Musikinstrumente nur in solcher Lautstärke betrieben oder gespielt 
werden,    
     dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden. 
 
(5) Innerhalb geschlossener Ortschaften hat in den Fällen, in denen das 
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     Straßenverkehrsrecht und die Rechtsvorschriften über Garagen und    
     Einstellplätze keine Anwendung finden, bei der Benutzung und dem   
     Betrieb von Fahrzeugen jedes nach den Umständen vermeidbare Geräusch   
     zu unterbleiben. Insbesondere ist die Abgabe von Schallzeichen sowie das   
     Erproben und geräuschvolle Laufen lassen von Motoren verboten. 
 
(6) Der Gebrauch von Werkssirenen und anderen akustischen Signalgeräten,    
     deren Schall außerhalb des Werksgeländes unbeteiligte Personen stört, ist   
     verboten.  Das Verbot gilt nicht für die Abgabe von Warn- und Alarmzei- 
     chen  (einschließlich Probebetrieb). 


§ 6 
Tierhaltung 


(1) Haustiere und andere Tiere müssen so gehalten werden, dass die Allge-
meinheit nicht belästigt oder gefährdet wird. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass Tiere nicht durch langandauerndes Bellen, Heulen oder ähn-
liche Geräusche die Nachbarn in ihrer Ruhezeit stören.  


 
(2) Tierhalter und die mit der Führung und Pflege Beauftragten sind  verpflich-    
      tet, zu verhüten, dass ihr Tier das eigene Grundstück verlässt, 
unbeaufsichtigt    
      umherläuft, Personen, Tiere oder Sachen anspringt. 
 
(3) Hunde und Katzen sind von Kinderspielplätzen fernzuhalten. 
 
(4) Hunde sind innerhalb der geschlossenen bebauten Ortslage auf öffentlich   
      zugänglichen Straßen, der Fahrbahn, auf Geh-, Rad- und Reitwegen, in  
     Anlagen sowie in allen Gebäuden zum Schutz von Menschen, Tieren oder   
     Sachen stets an einer geeigneten Leine  zu führen, um jederzeit den geführ-  
     ten Hund daran zu hindern, Menschen, Tiere oder Sachen anzuspringen   
     oder zu beißen. 
 
(5) Gefährliche Hunde müssen zusätzlich einen Maulkorb tragen, der das   
      Beißen sicher verhindert. 
 
Als gefährliche Hunde gelten: 
 
a) Hunde, die zum Streunen und zum Hetzen oder Reißen von Wild oder Vieh   
    neigen, 
b) bissige Hunde, 
c) Hunde, die in aggressiver oder gefahrdrohender Weise Menschen oder 
Tiere   
    grundlos anspringen und/oder beißen. 
 


§ 7 
Offene Feuer im Freien 


(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- und anderen offenen  
      Feuern ähnlicher Größe einschließlich des Flämmens ist verboten. 
 
(2) Genehmigte Feuer sind ständig zu überwachen. Bevor die Feuerstelle   
      verlassen wird, ist sie abzulöschen. 
 
(3) Die Genehmigung der Verwaltungsgemeinschaft ersetzt nicht die  Zu-    
     stimmung des Grundstückseigentümers oder sonst Verfügungsberech-  
     tigten. Andere Bestimmungen, nach denen offene Feuer gestattet oder   


     verboten sind (z.B. nach der Abfallbeseitigungssatzung), bleiben 
unberührt. 
 


§ 8 
Eisflächen 


(1) Das Betreten von Eisflächen öffentlich zugänglicher Gewässer in der   
      Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) ist verboten. Eine 
Ausnahme   
      (Freigabe) wird durch die  Verwaltungsgemeinschaft ortsüblich bekannt   
      gegeben. 
 
(2) Es ist verboten: 
 
a)  die Eisflächen mit Fahrzeugen zu befahren, 
b)  Löcher in das Eis zu schlagen oder zu bohren sowie Eis zu entnehmen. 
 


§ 9 
Hausnummern 


(1) Die Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigten haben ihre bebauten 
     Grundstücke mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer zu   
     versehen, sie zu beschaffen, anzubringen sowie zu unterhalten und im   
     Bedarfsfall zu erneuern. Dies gilt auch bei einer notwendig werdenden   
     Umnummerierung. 
 
(2) Als Hausnummern sind arabische Ziffern zu verwenden. Bei Haus-  
      nummern mit zusätzlichen Buchstaben sind kleine Buchstaben zu ver-  
      wenden. Die Hausnummer muss von der Fahrbahnmitte der Straße aus, zu   
      der das Grundstück gehört, sicht-  und lesbar sein. 
 
(3) Wird für ein Grundstück eine neue Hausnummer festgelegt, darf die alte 
     Hausnummer während einer Übergangszeit von einem Jahr neben der   
     neuen Hausnummer angebracht sein. Die alte Nummer ist rot zu durch-  
     kreuzen, so dass sie noch zu lesen ist. 
 
(4) Sind mehrere Gebäude, für die von der Gemeinde unterschiedliche  Haus-   
      nummern festgesetzt sind, nur über einen gemeinschaftlichen  Privatweg     
     von der Straße aus zu erreichen, so ist von den an den Privatweg anliegen-  
     den Grundstückseigentümern oder sonst Verfügungsberechtigten ein Hin-  
     weisschild mit Angabe der betreffenden Hausnummer an der Einmündung   
     des Weges anzubringen. Das Anbringen der Hinweisschilder ist von den   
     Vorderliegern zu dulden. 


§ 10 
Ausnahmen 


(1) Ausnahmen von den Ver- und Geboten dieser Verordnung können im 
Einzelfall zugelassen werden, wenn hieran ein berechtigtes Interesse 
besteht. 


 
(2)  Anträge bedürfen der Schriftform. 
 


§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 


(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 1 des Gesetzes über die 
öffentliche 
     Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt handelt, wer vor-  


     sätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
- § 2 Abs. 1 Eiszapfen, Schneeüberhänge und auf Dächern liegende 


Schneemassen nicht unverzüglich entfernt oder keine Sicherheitsmaß-
nahmen durch Absperrungen oder Aufstellen von Warnzeichen trifft, 
 


- § 2 Abs. 2 Stacheldraht, scharfe Spitzen, andere scharfkantige 
Gegenstände sowie Vorrichtungen, durch die im Straßenverkehr 
Personen oder Sachen beschädigt werden können, entlang von 
Grundstücken in einer Höhe unterhalb 2,50 m über dem 
Erdboden anbringt, 
 


- § 2 Abs. 3 frisch gestrichene Gegenstände, Wände oder Einfriedungen 
nicht durch auffallende Warnschilder kenntlich macht, 
 


- § 2 Abs. 4 Straßenlaternen, Lichtmasten, Masten der Fernmelde-
leitungen, Pfosten von Straßennamensschildern, Feuermelder, Brunnen, 
Denkmäler, Bäume, deren Stamm, Äste oder Zweige sich nicht aus-
schließlich auf oder über Privatgrundstücken befinden, Kabelverteiler-
schränke oder sonstige oberirdische Anlagenteile und Gebäude, die der 
Wasser- und Energieversorgung dienen, erklettert, 


- § 2, Abs. 5 Kellerschächte und Luken bei Benutzung nicht absperrt, 
bewacht oder in der Dunkelheit beleuchtet, 
 


- § 3 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk die Anlagen der 
Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung beeinträchtigt sowie   
den Verkehrsraum über Gehwegen und Radwegen nicht bis zu einer  
Höhe von mindestens 2,50 m und über den Fahrbahnen nicht bis zu 


einer  
Höhe von mindestens 4,50 m freihält, 
 


- § 4 Abs. 1 zulässt, dass Tiere Straßen und Anlagen verunreinigen, 
 
- § 4 Abs. 2 Werbeprospekte, Zeitungen, Zeitschriften vor Hauseingangs-


türen und Toreinfahrten außerhalb von dafür angebrachten Behältnissen 
ablegt, 
 


- § 5 Abs. 2 während der Ruhezeiten die untersagten Tätigkeiten ausübt, 
 
- § 5 Abs. 4 innerhalb der Ruhezeiten Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte 


und Musikinstrumente in einer Lautstärke betreibt oder spielt, dass 
unbeteiligte Personen in ihrer Ruhe gestört werden, 
 


- § 5 Abs. 5 bei der Benutzung und dem Betrieb von Fahrzeugen nicht 
verhindert, dass jedes nach den Umständen vermeidbare Geräusch  
unterbleibt, 
 


- § 5 Abs. 6 Werkssirenen und andere akustische Signalgeräte, außer zur 
Abgabe von Warn- und Alarmzeichen oder für den Probebetrieb, 
gebraucht, 
 


- § 6 Abs. 1 nicht verhindert, dass Tiere durch langandauerndes Bellen 
oder ähnliche Geräusche die Nachbarschaft in der Ruhezeit stören, 
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- § 6 Abs. 2 nicht verhindert, dass ihr Tier das eigene Grundstück verlässt, 


unbeaufsichtigt umherläuft, Personen, Tiere oder Sachen abstrakt 
gefährdet, 
 


- § 6 Abs. 3 Hunde und Katzen nicht von Kinderspielplätzen fernhält, 
 
- § 6 Abs. 4 Hunde nicht an einer geeigneten Leine führt,  
 
- § 6 Abs. 5 gefährlichen Hunden nicht zusätzlich einen Maulkorb 


umlegt, der das Beißen sicher verhindert, 
 
- § 7 Abs. 1 Oster-, Lager- und andere offene Feuer anlegt oder flämmt, 
 
- § 8 Abs. 1 die Eisflächen an nicht freigegebenen Stellen betritt, 
 
- § 8 Abs. 2 die Eisflächen mit Fahrzeugen befährt, Löcher in das Eis 


schlägt oder Eis entnimmt, 
 
- § 9 Abs. 1 als Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter sein 


bebautes Grundstück nicht mit der festgesetzten Hausnummer versieht 
oder diese nicht beschafft, nicht anbringt, nicht unterhält oder erneuert, 
        


- § 9 Abs. 2 - 4 unzulässige Ziffern oder Buchstaben verwendet, die alte 
Hausnummer länger als ein Jahr neben der neuen Hausnummer 
anbringt, die Vorschriften über das Anbringen der Hausnummern nicht 
beachtet oder ein Hinweisschild mit Angabe der betreffenden 
Hausnummern nicht anbringt, sofern das Gebäude nur über einen 
gemeinschaftlichen Privat-weg von der Straße aus zu erreichen ist, bzw. 
als Vorderlieger das An-bringen des Hinweisschildes nicht duldet. 
 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 
EURO geahndet werden. 


 
§ 12 


In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung im Amtsblatt   
      der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) in Kraft.  
 
(2) Sie tritt 10 Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten außer Kraft.  
 
(3) Gleichzeitig tritt die Gefahrenabwehrverordnung vom Juli 2006 außer   
      Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), im März 2007 
 


                                      
Haase 
Leiter des gemeinsamen  
Verwaltungsamtes 


 


Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben:                     Gemeinde Plötzky – Neugestaltung Worth 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers:  
                                             Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
           Markt 1, 39218 Schönebeck, Tel. (03928) 710423 
 
b) Vergabeverfahren:       Öffentliche Ausschreibung  
 
c) Art des Auftrages:        Ausführung von Straßenbauleistungen nach VOB 
 
d) Ort der Ausführung:   Gemeinde Plötzky 
 
e) Art und Umfang der Leistung:             


Erdaushub                                                        350 m³ 
Betonsteinpflaster einschl. Unterbau Stellflächen  480 m² 
Quarzitnatursteinpflaster einschl. Unterbau Stellflächen  45 m² 
Tiefbordsteine in Beton      70 m 
Rundbordsteine in Beton        180 m 


                  Entwässerungsrinne in Beton      90 m 
Sickerleitung einschl. Einläufe + Schächte     90 m 
Grünflächen     160 m² 
Bäume neu        5 Stück 


 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:                          Straßenausbau 
 
h) Frist für die Ausführung:  21.05.07 bis  30.06.07 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:     


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe),  
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 423 
Termin von Anforderungen:  ab sofort bis zum 18.04.07 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


38,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
Gemeinde Plötzky genannte Stelle an: 
Vergabenummer: 07 621 005 
Kontonummer:  371 021 669 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:   24.04.07 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
               Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe) 
               Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:  Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
               Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  
              24.04.07, 1000 Uhr 
              Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
            Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
            Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme 
 
q) Zahlungsbedingungen:  
           Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und  
          Ergänzenden  Vertragsbedingungen; 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:  
           Keine besondere Rechtsform  verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 


18.09.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-
Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden. 


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in 
beglaubigter Kopie vorzulegen: 
mit dem Angebot   
- Handelsregisterauszug, 


         - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,  
         - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft, 
         -  Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen, 


und auf Verlangen  
- Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), 


         - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung                
            (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden). 
 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   16.05.07 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des  
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: Projektierungsbüro Mattern            
         Tel.:0391/5617960 
•   Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 


  Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck(Elbe) 
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB 


 
Bauvorhaben: Ausbau der Brüderstraße in Schönebeck (Elbe)  
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers:  


Stadt Schönebeck (Elbe) 
  Markt 1, 39218 Schönebeck, Tel. (03928) 710 421 und 
  Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH 


Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck, 
Tel.(03928) 7081-0 


 
b) Vergabeverfahren:      Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Art des Auftrages:       Ausführung von Straßen- und Kanalbauarbeiten 
 
d) Ort der Ausführung:  Schönebeck(Elbe), Ortsteil Grünewalde 
 
e) Art und Umfang der Leistung: 
Gewerk: Straßenbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung, Begrünung 


2.000 m² Aushub Fahrbahn 
1.200 m² Aushub Gehwege 
   500 m² Rasengitterplatten ausbauen 


    650 m Bordsteine ausbauen 
 2.000 m²  Bodenverbesserung Fahrbahn 
 2.000 m² Unterbau Fahrbahn herstellen 
                  1.500 m²   Fahrbahn  bitum. Befestigung herstellen 
 1.200 m² Unterbau Gehwege herstellen 
 1.200 m² Gehwege mit Betonrechteckpflaster herstellen 
    740 m Hochborde aus Beton setzen 
                     250 m  Tiefborde aus Beton setzen 
        9 St Beleuchtungsmast ausbauen incl.  270 m        
Freileitung 
      10 St Beleuchtungsmast installieren 
      25 St  Straßenablauf mit Anschlussleitung herstellen 
    590 m 2-reihige Bordrinne einbauen 
      11 m² Sträucher, Stauden pflanzen 
Gewerk:  Regenwasserkanal 
    104 m Kanalverlegung DN 250 
      11 m Kanalverlegung DN 300 
    160 m Kanalverlegung DN 400 
    143 m Kanalverlegung DN 500 
        9 St Schächte einbauen 
        1 St Auslaufbauwerk herstellen und profilieren 
    145 m Rückbau Kanal 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 


g) Zweck der Bauleistung:                         Straßen- und Kanalsanierung 
h) Frist für die Ausführung:                  28.05.2007  bis  30.11.2007 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:  


Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 421 
Termin von Anforderungen:  ab 02.04.2007 


 keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


84,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81einbegriffen) per 
Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle : Stadt Schönebeck (Elbe) 
Vergabenummer: 07 624 002 
Kontonummer:  370 102 240 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:   24.04.2007, 10.30 Uhr 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
    Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  
                  24.04.2007, 10.30 Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
 Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der 
Abrechnungs-  
                  summe 
 
q) Zahlungsbedingungen:  
 Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und   
                  Ergänzenden  Vertragsbedingungen 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:  
         Keine besondere Rechtsform  verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 


18.09.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-


Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-
Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden. 


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in 
beglaubigter Kopie vorzulegen: 
mit dem Angebot   
 - Handelsregisterauszug, 


 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,  
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen   
                     Berufsgenossenschaft, 


-  Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die   
    Krankenkassen, 


 
und auf Verlangen  
 - Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), 
 - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung   
           (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden). 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   11.05.2007 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des   
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
SKP Ingenieurbüro für Straßen-, Kanal-, Freiraumplanung und   
Bauleitung, Tel. 015116986075 


• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck(Elbe) 


 


 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung  
der erneuten öffentlichen Auslegung (2. Entwurf) des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Schönebeck (Elbe) gem. § 4a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 14.12.2006 


dem Entwurf des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan, 


der Begründung und dem Umweltbericht, unter Berücksichtigung der 


Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) 


BauGB und aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
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öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden gem. § 4 (1 und 2) 


BauGB, zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB i. V. 


m. § 4a (1) BauGB beschlossen. 


 
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde gegenüber der gem. § 3 (2) 
BauGB ausgelegten Fassung geändert. Zur Behebung dieser Abweichung 
wird das Verfahren gem. § 4a (3) BauGB durchgeführt. 
 
Gem. § 4a (3) Satz 3 BauGB erfolgt die öffentliche Auslegung des 2. 
Entwurfes mit den ergänzten bzw. geänderten Teilen des Planentwurfes und 
der Begründung in der Zeit 
 


vom 11. April 2007 bis 04. Mai 2007 
 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12  zu den Dienstzeiten 
 
Montag                      8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 
Uhr 
Dienstag:                          8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 
16.00 Uhr 
Donnerstag:  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 
16.00 Uhr 
Freitag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
für jedermann zur Einsicht. 
 
Gem. § 4a (3) wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den ergänzten bzw. 
geänderten Teilen des Flächennutzungsplanes abgegeben werden können. 
 
Die Umweltbelange wurden in Bezug auf die ergänzten bzw. geänderten Teile 
des Flächennutzungsplanes berücksichtigt. Die im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönebeck (Elbe) gem. § 3 
(2) BauGB vom 15.01.2007 – 16.02.2007 eingegangenen Stellungnahmen 
werden gemeinsam mit den Stellungnahmen zu den ergänzten bzw. 
geänderten Planungsinhalten dieser öffentlichen Auslegung in die Abwägung 
gem. § 1 (7) BauGB eingestellt. 
 
Innerhalb der o. g. Auslegungsfrist können Anregungen/Stellungnahmen bei 
der Stadt Schönebeck (Elbe) vorgebracht werden. Nicht fristgerechte 
abgegebene Anregungen/Stellungnahmen können gem. § 3 (2) Satz 4BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt 
bleiben. 
 
Die vollständigen Bauleitplanunterlagen zum 2. Entwurf des 
Flächennutzungsplanes werden zum Zeitraum der öffentlichen Auslegung 
gem. § 4a (4) BauGB auch in das Internet eingestellt und können unter der 
Internetadresse 
http:/www.schoenebeck-elbe.de. eingesehen werden. 


 
Schönebeck(Elbe), 01.04.2007 
 


 
 


      
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  4   
der Gemeinde Plötzky 
 
Am 22.04.07 finden die Wahlen zum Kreistag sowie die Direktwahl der 
Landrätin/des Landrates statt. 
 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Gemeinde Plötzky ist in 
einen Wahlbezirk eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
28.03.2007 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal 
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat. 
1. Im Landkreis werden die Vertreter nach den Grundsätzen der 


Verhältniswahl, die Landrätin/der Landrat nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, 
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in 
dem für sie zuständigen Wahllokal wählen. 


4. Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat der Wähler sich auszuweisen. 
5. Bei der Wahl zum Kreistag 


- hat die wahlberechtigte Person drei Stimmen; 
- müssen die Namen der Bewerber, denen die wahlberechtigte 


Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise auf dem Stimmzettel zweifelsfrei gekennzeichnet werden; 


- kann die wahlberechtigte Person einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen geben; 


- kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch verschiedenen 
Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Reihenfolge 
innerhalb des Wahlvorschlags gebunden zu sein; 


- kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch Bewerbern 
verschiedener Wahlvorschläge geben. 


6. Bei der Wahl der Landrätin/des Landrates 
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Name der Bewerberin/des Bewerbers, dem die 


wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen 
oder in sonstiger Weise auf dem Stimmzettel eindeutig 
gekennzeichnet sein. 


7. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 


8. Wer durch Briefwahl wählen will, 
- muss sich von der Gemeinde die entsprechenden 


Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, 
Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die Briefwahl) beschaffen, 


- kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seine/n Stimmzettel, 
- legt den/die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 


Wahlumschlag und verschließt diesen, 
- unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 


Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, 


- legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag sowie den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag 
und verschließt diesen, 


- übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die darauf angegebene 
Anschrift oder übergibt den Wahlbrief an die darauf angegebene 
Anschrift so rechzeitig, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht, 


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde 
persönlich abgeholt werden, 


- wegen eines körperlichen Gebrechens aber behindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen oder des Lesens unkundig ist, kann 
sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel 
persönlich oder nach dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet worden sind; 


9. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, 
soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Jede 
wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach den 
Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


11. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das 
Wahllokal befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 


______________________________________________________________
_ 


 
Wahl mit Stimmzetteln 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge und die zugelassenen Wahlvorschlagsverbindungen für die 
Wahl zu den Vertretungen mit dem Namen der Parteien, Wählergruppen oder 
der Einzelbewerber beziehungsweise die zugelassenen Bewerbungen zur 
Landratswahl. 
 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge ist gemäß § 30 Abs. 1 KWO LSA mit 
der maßgebenden Reihenfolge der Bewerber geregelt. 
 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals die 
amtlichen Stimmzettel.  
 
Sie begibt sich mit den Stimmzetteln in die Wahlkabine.  
Dort kennzeichnet sie auf den Stimmzetteln durch Ankreuzen oder in 
sonstiger Weise zweifelsfrei, welchem Wahlvorschlag und welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre Stimme/n gibt. 
 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
- wenn er nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlbereich 


gültig ist, 


- wenn er bei der Wahl zu einer Vertretung mehr als drei 
Kennzeichnungen oder bei der Landratswahl mehr als eine 
Kennzeichnung enthält, 


- wenn er, weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung 
nicht zweifelsfrei erkennbar ist, nicht wenigstens eine gültige Stimme 
enthält, 


- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 
 


 
 
 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  4  
der Gemeinde Pretzien 
 
Am 22.04.07 finden die Wahlen zum Kreistag sowie die Direktwahl der 
Landrätin/des Landrates statt. 
 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Gemeinde Pretzien ist in 
einen Wahlbezirk eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
28.03.2007 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal 
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat. 
1. Im Landkreis werden die Vertreter nach den Grundsätzen der 


Verhältniswahl, die Landrätin/der Landrat nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, 
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur 
in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen. 


4. Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat der Wähler sich auszuweisen. 
5. Bei der Wahl zum Kreistag 


-  hat die wahlberechtigte Person drei Stimmen; 
-  müssen die Namen der Bewerber, denen die wahlberechtigte 


Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise auf dem Stimmzettel zweifelsfrei gekennzeichnet werden; 


-  kann die wahlberechtigte Person einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen geben; 


-  kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch 
verschiedenen Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, ohne an 
die Reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlags gebunden zu sein; 


-  kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch Bewerbern 
verschiedener Wahlvorschläge geben. 


6. Bei der Wahl der Landrätin/des Landrates 
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
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- muss der Name der Bewerberin/des Bewerbers, dem die 
wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen 
oder in sonstiger Weise auf dem Stimmzettel eindeutig 
gekennzeichnet sein. 


7. Wer einen Wahlschein hat, kann 
  an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlbereiches oder 
           b)    durch Briefwahl 


  teilnehmen. 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, 


- muss sich von der Gemeinde die entsprechenden 
Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, 
Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die Briefwahl) beschaffen, 


- kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seine/n Stimmzettel, 
- legt den/die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 


Wahlumschlag und verschließt diesen, 
- unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 


Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, 
- legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag sowie den 


unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag 
und verschließt diesen, 


- übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die darauf angegebene 
Anschrift oder übergibt den Wahlbrief an die darauf angegebene 
Anschrift so rechzeitig, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht, 


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde 
persönlich abgeholt werden, 


- wegen eines körperlichen Gebrechens aber behindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen oder des Lesens unkundig ist, kann 
sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel 
persönlich oder nach dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet worden sind; 


9.    Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind    
       öffentlich. Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal,    
           soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
          Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 
10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis 


herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach den 
Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


11. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das 
Wahllokal befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 


______________________________________________________________
_ 
 
Wahl mit Stimmzetteln 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 


Die amtlichen Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge und die zugelassenen Wahlvorschlagsverbindungen für die 
Wahl zu den Vertretungen mit dem Namen der Parteien, Wählergruppen oder 
der Einzelbewerber beziehungsweise die zugelassenen Bewerbungen zur 
Landratswahl. 
 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge ist gemäß § 30 Abs. 1 KWO LSA mit 
der maßgebenden Reihenfolge der Bewerber geregelt. 
 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals die 
amtlichen Stimmzettel.  
 
Sie begibt sich mit den Stimmzetteln in die Wahlkabine.  
Dort kennzeichnet sie auf den Stimmzetteln durch Ankreuzen oder in 
sonstiger Weise zweifelsfrei, welchem Wahlvorschlag und welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre Stimme/n gibt. 
 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
- wenn er nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlbereich 


gültig ist, 
- wenn er bei der Wahl zu einer Vertretung mehr als drei 


Kennzeichnungen oder bei der Landratswahl mehr als eine 
Kennzeichnung enthält, 


- wenn er, weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung 
nicht zweifelsfrei erkennbar ist, nicht wenigstens eine gültige Stimme 
enthält, 


- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 
 


 
Harwig 
Gemeindewahlleiter 
 
 
 
 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  4  
der Gemeinde Ranies 
 
Am 22.04.07 finden die Wahlen zum Kreistag sowie die Direktwahl der  
Landrätin/des Landrates statt. 
 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Gemeinde Ranies ist in 
einen Wahlbezirk eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
28.03.2007 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal 
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat. 
1. Im Landkreis werden die Vertreter nach den Grundsätzen der 


Verhältniswahl, die Landrätin/der Landrat nach den Grundsätzen der 


Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, 
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in 
dem für sie zuständigen Wahllokal wählen. 


4.      Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat der Wähler sich auszuweisen. 
5.   Bei der Wahl zum Kreistag 


- hat die wahlberechtigte Person drei Stimmen; 
- müssen die Namen der Bewerber, denen die wahlberechtigte 


Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise auf dem Stimmzettel zweifelsfrei gekennzeichnet werden; 


- kann die wahlberechtigte Person einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen geben; 


- kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch verschiedenen 
Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Reihenfolge 
innerhalb des Wahlvorschlags gebunden zu sein; 


- kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch Bewerbern 
verschiedener Wahlvorschläge geben. 


6. Bei der Wahl der Landrätin/des Landrates 
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Name der Bewerberin/des Bewerbers, dem die 


wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen 
oder in sonstiger Weise auf dem Stimmzettel eindeutig 
gekennzeichnet sein. 


7. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 


8. Wer durch Briefwahl wählen will, 
- muss sich von der Gemeinde die entsprechenden 


Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, 
Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die Briefwahl) beschaffen, 


- kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seine/n Stimmzettel, 
- legt den/die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 


Wahlumschlag und verschließt diesen, 
- unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 


Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, 
- legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag sowie den 


unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag 
und verschließt diesen, 


- übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die darauf angegebene 
Anschrift oder übergibt den Wahlbrief an die darauf angegebene 
Anschrift so rechzeitig, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht, 


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde 
persönlich abgeholt werden, 


- wegen eines körperlichen Gebrechens aber behindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen oder des Lesens unkundig ist, kann 
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sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel 
persönlich oder nach dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet worden sind; 


9. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, 
soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Jede 
wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach den 
Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


11. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das 
Wahllokal befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 


______________________________________________________________
_ 


 
Wahl mit Stimmzetteln 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge und die zugelassenen Wahlvorschlagsverbindungen für die 
Wahl zu den Vertretungen mit dem Namen der Parteien, Wählergruppen oder 
der Einzelbewerber beziehungsweise die zugelassenen Bewerbungen zur 
Landratswahl. 
 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge ist gemäß § 30 Abs. 1 KWO LSA mit 
der maßgebenden Reihenfolge der Bewerber geregelt. 
 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals die 
amtlichen Stimmzettel.  
 
Sie begibt sich mit den Stimmzetteln in die Wahlkabine.  
Dort kennzeichnet sie auf den Stimmzetteln durch Ankreuzen oder in 
sonstiger Weise zweifelsfrei, welchem Wahlvorschlag und welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre Stimme/n gibt. 
 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
- wenn er nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlbereich 


gültig ist, 
- wenn er bei der Wahl zu einer Vertretung mehr als drei 


Kennzeichnungen oder bei der Landratswahl mehr als eine 
Kennzeichnung enthält, 


- wenn er, weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung 
nicht zweifelsfrei erkennbar ist, nicht wenigstens eine gültige Stimme 
enthält, 


- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 
 


 
Maser 


Gemeindewahlleiter 
 
 
 
 


Wahlbekanntmachung 
Am 22.04.07 finden die Wahlen zum Kreistag sowie die Direktwahl der 
Landrätin/des Landrates statt. 
 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Stadt Schönebeck (Elbe) 
ist in 20 Wahlbezirke eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
28.03.2007 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal 
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat. 
 
4. Im Landkreis werden die Vertreter nach den Grundsätzen der 


Verhältniswahl, die Landrätin/der Landrat nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, 
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


 
5. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 


einen Wahlschein hat. 
 
6. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in 


dem für sie zuständigen Wahllokal wählen. 
 
7. Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat der Wähler sich auszuweisen. 
 
8. Bei der Wahl zum Kreistag 
 


- hat die wahlberechtigte Person drei Stimmen; 
- müssen die Namen der Bewerber, denen die wahlberechtigte 


Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise auf dem Stimmzettel zweifelsfrei gekennzeichnet werden; 


- kann die wahlberechtigte Person einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen geben; 


- kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch verschiedenen 
Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Reihenfolge 
innerhalb des Wahlvorschlags gebunden zu sein; 


- kann die wahlberechtigte Person ihre Stimmen auch Bewerbern 
verschiedener Wahlvorschläge geben. 


 
12. Bei der Wahl der Landrätin/des Landrates 
 


- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Name der Bewerberin/des Bewerbers, dem die 


wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen 
oder in sonstiger Weise auf dem Stimmzettel eindeutig 
gekennzeichnet sein. 


 


13. Wer einen Wahlschein hat, kann 
 


an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
c) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlbereiches oder 
d) durch Briefwahl 
teilnehmen. 


 
14. Wer durch Briefwahl wählen will, 
 


- muss sich von der Gemeinde die entsprechenden 
Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, 
Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die Briefwahl) beschaffen, 


- kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seine/n Stimmzettel, 
- legt den/die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 


Wahlumschlag und verschließt diesen, 
- unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 


Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, 
- legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag sowie den 


unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag 
und verschließt diesen, 


- übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die darauf angegebene 
Anschrift oder übergibt den Wahlbrief an die darauf angegebene 
Anschrift so rechzeitig, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht, 


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde 
persönlich abgeholt werden, 


- wegen eines körperlichen Gebrechens aber behindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen oder des Lesens unkundig ist, kann 
sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel 
persönlich oder nach dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet worden sind; 


 
15. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 


öffentlich. 
Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies 
ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Jede wahlberechtigte 
Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


 
16. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis 


herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach den 
Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


 
17. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das 


Wahllokal befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
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Wahl mit Stimmzetteln 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge und die zugelassenen Wahlvorschlagsverbindungen für die 
Wahl zu den Vertretungen mit dem Namen der Parteien, Wählergruppen oder 
der Einzelbewerber beziehungsweise die zugelassenen Bewerbungen zur 
Landratswahl. 
 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge ist gemäß § 30 Abs. 1 KWO LSA mit 
der maßgebenden Reihenfolge der Bewerber geregelt. 
 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals die 
amtlichen Stimmzettel. Sie begibt sich mit den Stimmzetteln in die 
Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf den Stimmzetteln durch Ankreuzen 
oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welchem Wahlvorschlag und welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre Stimme/n gibt. 
 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
 
- wenn er nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlbereich 


gültig ist, 
- wenn er bei der Wahl zu einer Vertretung mehr als drei 


Kennzeichnungen oder bei der Landratswahl mehr als eine 
Kennzeichnung enthält, 


- wenn er, weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung 
nicht zweifelsfrei erkennbar ist, nicht wenigstens eine gültige Stimme 
enthält, 


- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 
 


 
Stegmann 
Gemeindewahlleiter 
 
 
Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung  
Vergabenummer:                             H 559/07 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber           Stadt Schönebeck (Elbe), 
   (Vergabestelle)                              Dez. IV; Amt 65; SG Hochbau 
                                                         Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
   Telefon:                                         03928/710 466 oder 710462 
   Telefax:                                         03928/710 499 
   E-Mail                                           F.-G.Wedler@schoenebeck-elbe.de 


 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                          H 559/07 
c) Art des Auftrages:                        Ausführung von Bauleistungen     
 


d) Ort der Ausführung:                     Schule „Am Lerchenfeld“, Berliner Str. 
8a                                                          
                                                          39218 Schönebeck (Elbe) 
  
e) Art und Umfang der Leistung, Allg. Merkmale der baulichen Anlage:  
                                                         Umbau und Erweiterung des               
                                                         Schulgebäudes 
   Art der Leistung:   Lieferung und Montage von Einbaumöbeln für ein   
                                  Hauswirtschaftskabinett                         
 
Umfang der Leistung:   
20m Küchenzeile mit -   4 Spülen-Unterschränke 1200x 600 mit 
Einbauspülen 


-  10 Unterschränke 800x 600 
-    8 Elektro-Edelstahlkochfeld 2-flammig 
-    3 Eck-Unterschränke 1150x 600 
-    3 Unterschränke 600x 600 
-    1 Einbaubackofen 
-    1 Waschtrockner 
-    1 Geschirrspüler 
-    1 Kühlschrank 
-    Arbeitsplatte 


 
f) Aufteilung in Lose                             Nein 
     
g) Erbringen von Planungsleistungen:   Nein 
    Zweck der baulichen Bauleistung:    Umbau  u. Erweiterung der vorh. Schule  
                                                               zur Ganztagsschule                               
h) Ausführungsfrist:                    
    Beginn der Ausführungsfrist:            06/2007 
    Ende der Ausführungsfrist:               07/2007 


 
i) Anforderung der Vergabeunterlagen  
   Stadt Schönebeck, Hoch-, Tiefbau- u. Grünflächenamt 
   Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) 
    
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen 


Höhe des Entgeltes:                                  10,00  € 
              Zahlungsweise:                                          Banküberweisung 


    Empfänger:                                                 Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Kontonummer:                                           370 102 240 
    BLZ, Geldinstitut:                                      800 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 
    Verwendungszweck                                   60100.10000                
     Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung    
     nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen. 
     IBAN 
     BIC-Code 


 Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn 
 - auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, 
 - gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder 
    E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse)  
    bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden, 


 - das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
 Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Bei Anforderung der Vergabe-   
 unterlagen über eine elektronische Vergabeplattform wird kein Entgelt   
 erhoben. 


 
      o) Angebotseröffnung:                                  


    Datum:                                                   am 25.04.2007 
    Uhrzeit:                                                  um 10.00 Uhr 


Ort:                                                         39218 Schönebeck (Elbe), Markt 1,  
                                                                    Kleiner Sitzungssaal  
 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   23.05.2007 
 
v) sonstige Angaben                                    


Auskünfte zum Verfahren und zum 
     technischen Inhalt erteilt:                       SG Hochbau, Breiteweg 12a,  
                                                                    39218 Schönebeck (Elbe) 


                                                                Frau Thomas, Tel. 03928/ 710466 
                                                                bzw. Hr. Wedler Tel. 


03928/710462 
    Nachprüfung behaupteter Verstöße 
    Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)   Landkreis Schönebeck      
                                                               Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
 
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
„Ortsumgehung Schönebeck, 2.PA „  
 
Nach dem Aufklärungstermin am 27.02.2007 findet nun die vom Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte (ALFF), Außenstelle 
Wanzleben für das am 20.03.2007 angeordnete Flurneuordnungsverfahren 
„Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a (2.PA), Landkreis 
Schönebeck 113“ die Vorstandswahl statt. Zu diesem Zweck lädt das ALFF 
namens der Teilnehmergemeinschaft „Ortsumgehung Schönebeck, 2.PA „  
zu der am 08.05.2007 im Sitzungssaal des Rathauses Schönebeck, Markt 1  
um 17 Uhr stattfindenden Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
ein. Alle Grundstückseigentümer sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. 
 Die ordnungsgemäße amtliche Bekanntmachung hängt im Schaukasten der 
Stadt Schönebeck, Breiteweg 11 aus. 
 
gez.  Lothar Lehmann 
Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 29.03.2007 
 
Beschluss Nr. 0331/2007 
Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat stellt entsprechend § 41 Absatz 1, Nummer 1 GO  LSA das Aus-
scheiden aus dem Stadtrat Schönebeck (Elbe) von Frau Susanne Visontay auf 
Grund ihres Schreibens vom 02.03.2007 fest. 
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Beschluss Nr. 0333/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
Der Stadtrat beschließt die Abwägung und Entscheidung über die im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden, der Öffentlichkeit und der Nachbargemeinden 
zum Bebauungsplanentwurf Nr. 42  „Im Eichengrund“ eingegangenen 
Anregungen (gemäß § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch). 
 


 
 
 
 
Beschluss Nr. 0334/2007 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Bebauungsplan Nr. 42  
„Im Eichengrund“ als Satzung. Die Begründung mit dem Umwelt- 
bericht wird gebilligt (gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch). 
 


                   
 
 
 
Beschluss Nr. 0335/2007 
Auslegungsbeschluss 
2. Entwurfs des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönebeck (Elbe) 
   
1. Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 14.12.    
    2006 dem Entwurf des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschafts-   
    plan, der Begründung und dem Umweltbericht, unter Berücksichtigung der  
    Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  
    (1) BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-   
    licher Belange sowie Nachbargemeinden gemäß § 4 (1 und 2) BauGB zu- 
    gestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB i. V. m. §   
    4a (1) BauGB beschlossen. Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde  
    gegenüber der gemäß § 3 (2) BauGB ausgelegten Fassung geändert. Zur  
    Behebung dieser Abweichung wird das Verfahren gemäß § 4a (3) BauGB  
    durchgeführt.  (Der 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes wird erneut  
    öffentlich ausgelegt). Hierbei wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu  
    den ergänzten bzw. geänderten Teilen abgegeben werden dürfen. Die Frist   
    der öffentlichen Auslegung des 2. Entwurfes der Flächennutzungsplanung  


    wird auf 21 Tage gemäß § 4a (3) Satz 3 BauGB verkürzt. 
 
2. Die Umweltbelange werden in Bezug auf die ergänzten bzw. geänderten   
    Teile des Flächennutzungsplanes berücksichtigt. 
 
3. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes  
    der Stadt Schönebeck (Elbe) gemäß § 3 (2) BauGB vom 15.01.2007 bis  
    16.02. 2007 eingegangenen Stellungnahmen werden gemeinsam mit den    
    Stellungnahmen zu den ergänzten bzw. geänderten Planungsinhalten dieser   
    öffentlichen Auslegung in die Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB eingestellt. 
 


               
 
 
 
                      Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 18.04.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr  
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky 
                                    A.-Schweitzer-Straße 6   
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1.    Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2.    Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 21.03.2007 
3.    Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.    Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung   
       vom 21.03.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zum Hochwasserdokument der Gemeinde 


Plötzky 
Beschlussvorlage Nr. 005/2007 


7. Informationen zu geplanten Bautätigkeiten 2007 in der Gemeinde Plötzky 
8. Informationen zur künftigen Nutzung des „AWG-See´s“ durch Angler 
9. Informationen zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes 
 
nichtöffentlicher Teil: 
10. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
11. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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                     Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben:                    Gemeinde Ranies –  „Harter Gang“ 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: 


        Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
        Markt 1, 39218 Schönebeck, Tel. (03928) 710423 


 
b) Vergabeverfahren:      Öffentliche Ausschreibung  
 
 
c) Art des Auftrages:       Ausführung von Straßenbauleistungen nach VOB 
 
d) Ort der Ausführung:   Gemeinde Ranies 
 
e) Art und Umfang der Leistung:       5 m Entwässerungsrinne  
                                       450 m Asphaltbeton 0/11 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose:  keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:                            
 
h) Frist für die Ausführung:  29.05.07 bis  13.06.07 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:     


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe),  
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 423 
Termin von Anforderungen:  ab sofort bis zum 16.04.07 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


10,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
unter Pkt. a) genannte Stelle an: 
Vergabenummer: T/VWH 01/07 RA   
Kontonummer:  360 102 581 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. Die Verdingungsunterlagen 
werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung 
vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:   03.05.07 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
                  Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
 Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:   
03.05.07, 1000 Uhr 


 Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
           Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
           Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme 
 
q) Zahlungsbedingungen:  
            Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden          
           Vertragsbedingungen; 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:  
           Keine besondere Rechtsform verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 


18.09.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-
Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden. 


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in 
beglaubigter Kopie vorzulegen: 
mit dem Angebot   
 - Handelsregisterauszug, 


 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,  
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen   
                    Berufsgenossenschaft, 
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die   
                    Krankenkassen, 


und auf Verlangen  
 - Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), 
 - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung  
           (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden). 


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   16.05.07 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   
           Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des   
           Hauptangebotes. 
 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 
         Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
          Stadt Schönebeck (Elbe), SG Tiefbau, Frau Schäfer, Tel. 03928 / 710 423 
• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
       Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck(Elbe) 
 


 


 
 


     Ausstattung einer Ganztagsschule in Schönebeck ( Elbe) 
    Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
 
a) Auftraggeber: Stadt Schönebeck ( Elbe)‚ Schulverwaltungsamt‚Breiteweg 11 


          39218 Schönebeck ‚Telefon: 03928 710/1 68 
 
b) Ausschreibung: Beschränkte Ausschreibung  
                               nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb VOL/A  
                               zur Anschaffung von Schulmöbel und elektrischen Geräten 
                               für Unterrichtszwecke 


 
c) Art und Umfang der Leistung : Ausstattung von Schulräumen  


  mit Schulmöbel und elektrischen Geräten 
 
d) Eine Aufteilung in Lose ist vorgesehen. 
 


Los 1 : Anschaffung von Konferenztischen und Stühlen 
Los 2 : Anschaffung von elektrischen Geräten und Zubehör,                 
                  Medienausstattung 


 
e) Liefertermin: 30. bis 32.Kalenderwoche 
 
f) Teilnahmeanträge: sind bei der Stadt Schönebeck(Elbe), Schulverwaltungsamt 
                                   Breiteweg 11 in 39218 Schönebeck (Elbe ) einzureichen. 
                                   Termin: bis 27.04.2007 
 
g) Stadt Schönebeck (Elbe)  
    Schulverwaltungsamt, Breiteweg 11‚ 39218 Schönebeck 
 
h) Vervielfältigungskosten : entfällt 
 
i) Ablauf der Angebotsfrist: 11.05.2007, 9 Uhr.  
    Die Angebote sind einzureichen bei der Stadt Schönebeck ( Elbe),    
    Submissionsstelle, Markt 1 in 39218 Schönebeck ( Elbe) 
 
k) Sicherheitsleistungen : entfällt 
 
l) Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL/B § 17 durch die Stadt Schönebeck (Elbe) 
   nach erfolgter Leistung und Lieferung, sowie nach Abnahme durch den   
   Auftraggeber. 
 
m) Nachweise : Auskunft aus dem Gewerbe- Zentral- Register, Unbedenklich-  
     keitsbescheinigung des Finanzamtes, Bescheinigung über die Zahlung der   
     Krankenkassenbeiträge. 
 
n) Zuschlags -  und Bindefrist: 29.05.2007 
 
o) Besonderer Hinweis: Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines       
    Angebots auch den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote   
     gemäß § 27 VOL/A. 
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Wahlbekanntmachung 
Briefwahlvorstände der Stadt Schönebeck (Elbe) für die 
Kommunalwahlen  am  22. April 2007 und für die eventuell 
stattfindende Stichwahl am 6. Mai 2007 
 
Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Kommunalwahlen wurden 
entsprechend  §  62  Abs. 4  Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (KWO LSA) zwei Briefwahlvorstände gebildet.  
 
Vor diesen Briefwahlvorständen finden keine Wahlhandlungen statt. 
 
Die Aufgabe der Briefwahlvorstände besteht darin, die zugeteilten Briefwahl-
unterlagen zu prüfen und auszuzählen sowie das Ergebnis zu ermitteln. 
 
Für diesen Zweck wird am Sonntag, den 22. April 2007, um 17:00 Uhr 
bzw. 
 
                     am Sonntag, den 06. Mai 2007, um 17:00 Uhr 
 
          der Briefwahlvorstand 1 in das Rathaus, Markt 1, Zimmer 305 
                                         
                                                           und 
 
der Briefwahlvorstand 2 in das Stadthaus, Breiteweg11, Beratungsraum 
301 
 
einberufen. 
 
Die Briefwahlvorstände verhandeln und entscheiden in öffentlicher Sitzung. 
 


 
Stegmann 
Gemeindewahleiter 


 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 24.04.2007 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


27.03.2007 


3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 27.03.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Informationen zur Jahresrechnung 2006 
7. Beratung zum Haushaltsplan 2007 
8. Beratung zur Thematik „Sporthaus“ 
 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der  Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
 
 
 
 
Beschluss Nr. 0326/2007 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007  
der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushalts-
satzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 der 
Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaus-
haltssatzung  der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2007 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung 
Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA,  
S. 522), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 29.03.2007 folgende  
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 
 
                                                                   § 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
         erhöht  vermindert        und damit der Gesamtbetrag einschließlich  
             um                         um             der Nachträge 
                                                             gegenüber bisher   nunmehr festgesetzt auf 
              €                            €                      €                                      €__________    


 
a) im Verwaltungshaushalt 
   die Einnahmen 
        888.600                       -               47.688.900                    48.577.500 


          
      die Ausgaben 
        888.600                       -               47.688.900                    48.577.500  
 
b) im Vermögenshaushalt 
    die Einnahmen 
        578.900                       -               10.396.900                    10.975.800                       
       
      die Ausgaben 
         578.900                      -               10.396.900                    10.975.800   
                                                                                          
                                                                    § 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
 
                                                                     § 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.827.300 € um 5.000 € erhöht und damit 
auf 5.832.300 € neu festgesetzt.        
         
                                                                    § 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 
                                                                    § 5  
 Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
                                                                    § 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist 
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn  
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher    
    Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des  
    Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen Haushalts-   
    stellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes  
    erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im   
    Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 


1. 3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte  
2.     Investitionen geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze. 1 v.H. des   
3.     Vermögenshaushaltes). 


 
Aufgrund des § 35 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt 
seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 0,5 v.T.  
je Haushaltsteil). 
 
Ferner sind als unerheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),  


- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 
Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen,  


- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.  
 
Schönebeck (Elbe), den 12.04.2007 
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2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichts-
behörde ist nicht erforderlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom  16.04.2007 
bis 24.04.2007 im Rathaus, Zimmer 108 zu den bekannten Dienstzeiten 
öffentlich aus. 
 
Schönebeck (Elbe), den  12.04.2007                       
 


                                                     
 
  
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,  
39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt 
erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag 
abonniert werden. 
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               WAHLBEKANNTMACHUNG 
 
Entsprechend § 41 Abs. 1 Nr. 1 GO LSA scheidet Frau Susanne Visontay 
aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) aus. Gemäß  § 41 Abs. 3  GO  
LSA  in Verbindung mit § 41 KWG  LSA geht der Sitz auf  den nächst fest-
gestellten Bewerber über.  Entsprechend § 47 Abs. 5   KWG  LSA  gebe ich 
hiermit öffentlich bekannt, dass auf  Herrn Dirk Tempke der Sitz im Stadtrat 
übergegangen ist. 


 
 
 
 
 
Landesverwaltungsamt                                         
Obere Flurbereinigungsbehörde 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
                                  Flurbereinigungsbeschluss 
 
Flurbereinigung  OU Schönebeck B 246a (2.PA) 
Landkreis  Schönebeck 
Verfahrens-Nr.: 27SBK113 
 
Gemäß §§ 87 ff. des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i.d.F. vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.08.2005 (BGBl. I  
S. 2354), wird hiermit die  Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck  
B 246a (2.PA),  Landkreis Schönebeck 113 angeordnet. Das 
Flurbereinigungsverfahren wird vom Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte als Flurbereinigungsbehörde durchgeführt. 
 
 
Die ordnungsgemäße amtliche Bekanntmachung mit den im Verfahren 
unterliegenden Flurstücken und dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke 
ist im Schaukasten der Stadt Schönebeck, Breiteweg 11, veröffentlicht. 
Zudem ist die vorstehende Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt 
Schönebeck unter der Rubrik Bekanntmachungen unter www.schoenebeck-
elbe.de  einzusehen. 
 
 
Amt für Landwirtschaft,      
Flurneuordnung und Forsten Mitte 
Außenstelle Wanzleben 
Ritterstraße 17-19 
39164 Wanzleben 
 
43.5 - 611B12.01/SBK 099 
 


Schlussfeststellung 
 


1. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Außenstelle Wanzleben schließt hiermit das Bodenordnungs- 


        verfahren „Felgeleben WG AVG“, Verf.-Kennung: SBK 099 
 in der Stadt Schönebeck (Elbe), Landkreis Schönebeck ab. 
2. Es wird festgestellt, dass 


 die Ausführung des Bodenordnungsplanes bewirkt ist, 
 den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im 


Bodenordnungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen 
und 


 die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind. 
 
Begründung: 
Der Abschluss des Bodenordnungsverfahrens Felgeleben WG AVG, Verf.-
Kennung: SBK 099 durch die Schlussfeststellung ist zulässig und begründet.  
Der Bodenordnungsplan ist in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das 
Eigentum an den neuen Grundstücken auf die im Bodenordnungsplan genann-
ten Beteiligten übergegangen. Des Weiteren sind die im Bodenordnungsplan  
 
festgeschriebenen Mehr- und Minderausweisungen durch die entsprechenden 
Beteiligten geleistet worden.  Die öffentlichen Bücher sind berichtigt. Da somit 
alle gegenseitigen Verpflichtungen und Ansprüche zwischen den Beteiligten 
erfüllt sind und alle Festsetzungen des Bodenordnungsplanes ordnungsgemäß 
ausgeführt wurden, wird das Bodenordnungsverfahren durch die 
Schlussfeststell-ung nach § 63 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 
(LwAnpG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBl. I, S. 1418), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 45 des Gesetzes vom 19.06.2001 (BGBl. I 
S. 1149), i.V.m. § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
12.08.2005 (BGBl. I, S. 2354), abgeschlossen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider- 
spruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 
Wanzleben, erhoben werden. Im Fall der öffentlichen Bekanntmachung beginnt 
die Rechtsbehelfsfrist mit dem ersten Tag der Bekanntmachung. Bei 
schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis 
zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. Gewahrt wird die 
Frist auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt für Landwirtschaft; 
Flurneuordnung  und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt oder 
beim Landesverwal-tungsamt Sachsen-Anhalt, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 
Halle/Saale. 
 
Im Auftrag 
Christa Lüddecke      
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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 Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 


10.05.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:                Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24             
                                    Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


28.03.2007 
3.  Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 28.03.2007 
5.        Einwohnerfragestunde 
6.        Beratung und Beschluss zur Neufassung der Gebührensatzung für die  
       Tageseinrichtung  der Gemeinde Pretzien   
           Beschlussvorlage Nr. 010/2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
7.        Beratung und Beschluss zu einer Personalangelegenheit 
           Beschlussvorlage Nr. 011/2007 
8.        Beratung zu Grundstücks- und Beteiligungsangelegenheiten  


 9.        Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
10.     Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen    
             der Ratsmitglieder 
 


 
 
 
     Die Stadt Schönebeck (Elbe) beabsichtigt das nachfolgend        
     aufgeführte Fahrzeug zu veräußern. 
 
 Typ:  Feuerwehrfahrzeug LO / Pritsche / Plane 
      
 Fabrikat:  Robur 
   (Benzin) 
   55 kw 
 Erstzulassung: 15.10.1990 
 KM – Stand: 23.175 
 TÜV:  bis Juli 2007 
 AU:  bis Juli 2007 
 Mindestangebot: 2.000,00 Euro 
 
 
 bekannte Mängel:  Bremsen anfällig,  Ölverlust und Verlust von   
                                                   Bremsflüssigkeit zum Teil möglich 
 


Hinweis bzw. Bemerkungen:   Neuwertige Bereifung, 
                                                    Der Verkauf erfolgt ohne Martinshorn,   
                                                    Blaulicht und Funkgerät 
 
Bei Interesse unterbreiten Sie bitte ein verbindliches Angebot bis zum  
29.05.2007 im verschlossenen Briefumschlag an die Anschrift 
 
Angebot 
Stadt Schönebeck (Elbe) 
Dezernat III 
z. Hd. Herr Stegmann 
Grabenstraße 9 
39218 Schönebeck 
 
Nach Auswertung der Angebote werden Sie umgehend informiert. 
 


 
Stegmann 
Dezernent 
 
 
 
    Öffentliche Ausschreibung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Öffentliche Ausschreibung für Leistungen nach VOL/A über die Lieferung 
von PC-Komplettsystemen, Drucktechnik sowie weiterer Hard- und Software 
nach Konfigurationsvorgaben des Auftraggebers.  
a) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Hauptamt, SG Org. und Info., 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
Telekommunikation: Tel. (03928) 710 111 , Fax (03928) 710 799 
Die Angebote sind einzureichen bei: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Submissionsstelle, Markt 1,  
39218 Schönebeck (Elbe) 
 


b) Öffentliche Ausschreibung nach VOL / A 
 
c) Art des Auftrages: 
         Lieferung von 29 PC-Komplettsystemen, Drucktechnik sowie weiterer 


Hard- und Software nach Konfigurationsvorgaben des Auftraggebers.  
 
Umfang des Auftrages: 
Die PC-Systeme sowie die weiter aufgeführte Hard- und Software 
werden nach Vorgaben des Auftraggebers geliefert. 
Lieferort: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, Raum 104,  
39218 Schönebeck (Elbe) 
 


d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen. 
 


e) Die Lieferung erfolgt bis zum 20.07.2007. Der frühestmöglichste 
Liefertermin ist anzugeben. Weiteres ist in der  Aufgabenstellung zum 
Leistungsverzeichnis geregelt. 


 
f) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bis spätestens 


zum 25.05.2007 anfordern bei: siehe a) 
 


g) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Hauptamt, SG Org. und Info., 
Breiteweg 11, 39218 Schönebeck (Elbe), Zimmer 118 
 


h) Für die Verdingungsunterlagen wird ein Selbstkostenbeitrag von 10,00 € 
ohne Rückzahlungsoption erhoben, der mittels Verrechnungsscheck 
oder per Banküberweiser zu begleichen ist. 
Bankverbindung bei Einzahler (gegen Beleg): 
Sparkasse Elbe-Saale, BLZ: 800 555 00, Konto: 370 102 240 
Der codierte Zahlungsgrund lautet: 02100-1000 / Amt 10 


 
i) Die Angebotsfrist endet am Freitag, dem 15.06.2007 um 09.00 Uhr 
 
k) Die Sicherheitsleistung von der Auftragssumme wird nicht einbehalten. 
 
l) Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL /B, §17 durch die Stadt Schönebeck 


(Elbe) nach erfolgter Leistung und Lieferung sowie nach Abnahme 
durch den Auftraggeber für die ausgeschriebene Softwarelösung. 
 


m) Nachweise: 
Nach § 7 VOL/A sind zum Nachweis der unternehmensbezogenen 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit die Bescheinigungen 
der Eintrag in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der ABSt 
Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de) oder folgende 
Einzelnachweise vorzulegen: Auskunft aus dem Gewerbe- Zentral- 
Register, Unbedenklichkeitsbescheinigung       des Finanzamtes, 
Bescheinigung über die Zahlung der Krankenkassenbeiträge, 
Referenzliste, Geschäftsbedingungen. 


 
n) Die Zuschlags- und Bindefrist ist der 29.06.2007 
 
o) Bieter, die nicht in die engere Auswahl gekommen sind, erhalten nur 


dann eine Benachrichtigung, wenn ein frankierter Rückumschlag dem 
Angebot beigefügt wird. 
 


 
Der Oberbürgermeister  
 
 
Anschaffung eines Traktors für den Bierer Berg der Stadt Schönebeck(Elbe) 
Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
 
a) Auftraggeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Kultur und Sport, 


Breiteweg 11, 39218 Schönebeck (Elbe), Telefon: 03928/ 710- 555 
 
b) Ausschreibung: Beschränkte Ausschreibung 
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        nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb VOL/A 
                          zur Anschaffung eines Traktors für den Bierer 


Berg 
 
c) Art und Umfang der Leistung: Kleinschlepper mit diversen       
                                                                   Zusatzgeräten 
 
d) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 
e) Liefertermin: 25 Kalenderwoche 
 
f)  Teilnahmeanträge: sind bei der Stadt Schönebeck (Elbe),  


Amt für Kultur und Sport, Breiteweg 11, in 39218 Schönebeck (Elbe) 
einzureichen. Termin: bis 21.05.2007 


 
g) Verdingungsunterlegen und Anschreiben können eingesehen werden: 


Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Kultur und Sport, Breiteweg 11 
in 39218 Schönebeck (Elbe) 


 
h) Vervielfältigungskosten: keine 
 
i) Ablauf der Angebotsfrist: 24.05.2007, 9 Uhr. 
                  Die Angebote sind einzureichen bei der Stadt Schönebeck                   
                  Submissionsstelle, Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe) 


 
k)  Sicherheitsleistungen:       entfällt 
 
l) Die Bezahlung erfolgt gemäß § VOL/B § 17 durch die Stadt 


Schönebeck (Elbe) nach erfolgter Leistung und Lieferung, sowie 
nach Abnahme durch den Auftraggeber. 


 
m) Nachweise: Auskunft aus dem Gewerbe- Zentral- Register, 


Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, Bescheinigung 
über die Zahlung der Krankenkassenbeiträge 


 
n) Zuschlags- und Bindefrist: 15.06.2007 
 
o)               Besonderer Hinweis:  
                  Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines  Angebots auch  
                  den Bestimmungen über die nicht berücksichtigte Angebote gemäß  
                   § 27 VOL/A. 


 
 
 
 
Finanzamt Haldenleben 
 


  Bekanntmachung über die 
       Offenlegung der Schätzungsergebnisse (§ 9 BodSchätzG) 
Die Schätzungsergebnisse (§ 12 BodSchätzG) in der Gemarkung Plötzky 
werden in der Zeit vom 4. Juni bis 3. Juli 2007 in den Diensträumen des 
Finanzamtes Staßfurt offengelegt. Der Amtliche Landwirtschaftliche Sach-


verständige (ALS) ist an folgenden Tagen zur Erteilung von Auskünften im 
Finanzamt anwesend: Nach Absprache zu den Sprechzeiten 
Offengelegt werden die Schätzungsergebnisse, die in den Schätzungsurkarten 
und den Feldschätzungsbüchern niedergelegt worden sind. Sie umfassen die 
Feststellungen zu den landwirtschaftlichen Kulturarten (§ 2 BodSchätzDB), 
Beschreibungen des Bodens durch Klassen (§ 3 BodSchätzDB), Wertzahlen  
(§ 4 BodSchätzDB) und Abgrenzungen der geschätzten Flächen nach 
Klassenflächen, Klassenabschnitten und Sonderflächen (§ 5 BodSchätzDB). 
Die offengelegten Schätzungsergebnisse werden den Eigentümern und Nut- 
zern der landwirtschaftlichen Flächen nicht besonders bekannt gegeben  
(§ 6 Bod SchätzDB). Gegen die Schätzungsergebnisse steht den Eigentümern 
der betroffenen Flächen als Rechtsbehelf der Einspruch (§ 10 BodSchätzG) 
gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung zu. Der Einspruch kann bis zum 
Ablauf des 03.August 2007 beim Finanzamt schriftlich eingereicht oder zur 
Niederschrift erklärt werden. Mit dem Ablauf der Frist für die Einlegung des 
Rechtsbehelfs werden die offengelegten Schätzungsergebnisse unanfechtbar, 
soweit nicht Einspruch eingelegt wurde. 
 
gez. Lehmberg 
Vorsteher/in des Finanzamtes 
                                    Beschränkte Ausschreibung  
                     nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
 
Bauvorhaben: Rekonstruktion ELT-Anlage; Grundschule Plötzky 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers:    Stadt Schönebeck (Elbe) 
                                                                      Hoch-, Tiefbau- und 
Grünflächenamt 
                    Breiteweg 12 a,  


                 39218 Schönebeck (Elbe) 
                    Tel. (03928) 710 430 
 
b) Vergabeverfahren:                    Beschränkte Ausschreibung nach 


Öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
 
c) Art des Auftrages:  Elektroarbeiten 
 
d) Ort der Ausführung: Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 


(Elbe)        Gemeinde Plötzky  
 
e) Art und Umfang der Leistung:               Elektroinstallation  
                                                           des gesamten  Schulgebäudes 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose:  keine Lose 
 
h) Frist für die Ausführung:                    20.06.07 bis 24.08.07 
 
i) Rechtsform bei Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 
 
j) Ablauf der Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme:  10.05.07 
 
k) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind:                   wie a) 
 


l) Sprache, in der die Anträge abgefasst sein müssen: deutsch 
 
p) mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 


18.09.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung durch den Verein für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (www.pq-verein.de) oder der Eintragung in 
das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle 
ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) 
oder das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden. 


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in 
beglaubigter Kopie vorzulegen: 
mit dem Angebot   
 - Handelsregisterauszug, 


 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,  
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen  
                    Berufsgenossenschaft, 


- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die   
  Krankenkassen, 


und auf Verlangen  
 - Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), 
 - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung  
           (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden). 


 
r) Sonstige Angaben, insbesondere zuständige Stelle    Landratsamt, 
Cokturhof 
     Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße:    
 


 
               
 
 


Bekanntmachung der 18. Sitzung  
des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 08.05.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort:      Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 


     Markt 1 
 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
                  T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1.    Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2.    Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3.    Feststellung der Tagesordnung 
4.    Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
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5.    Informationen der Verwaltung 
6.    Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
        - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die Altstadtsanierung in   
        den Haushaltsplan 2008 
7.   Vorlagen-Nummer: 0337/2007 
       1. Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Stadt Schönebeck 


(Elbe) und der Träger von Tageseinrichtungen in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) 


8.   Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 
9.    Informationen der Verwaltung 
10.  Vorlagen-Nummer: 0343/2007 
       Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Grundweg 
11.  Vorlagen-Nummer: 0344/2007 


Änderung des Beschlusses Nr. 0189/2000 - Ankauf einer Teilfläche des 
Grundstückes Pfännerstraße 27a 


12.  Vorlagen-Nummer: 0345/2007 
Aufhebung von Beschlüssen 


13.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
               


 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der 20. Sitzung des Stadtentwicklungs-,  
Bau- und Umweltausschusses am 07.05.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
 
Sitzungsort:  Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
 39218 Schönebeck (Elbe) 


 
T A G E S O R D N U N G   
 


Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 


  6. Information zum Arbeitsstand  
 - Abriss und Neubau ehem. Kaufhaus Am Markt - 


  7. Stadtumbau - monitoring (Analyse und Bewertung) 


 Meinungsaustausch mit den Wohnungsunternehmen, 
Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept 


  8. Information und Diskussion zum Stand der Erschließung im 
Baugebiet "Wohnpark Streitfeld" , B-Plan Nr. 34 


  9. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
 - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die 
Altstadtsanierung in den Haushaltsplan 2008 


10. Vorlagen-Nummer: 0338/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 "Am Weinberg" 


11. Vorlagen-Nummer: 0339/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49  


                 "Am Weinberg" (2. öffentliche Auslegung) 
12. Vorlagen-Nummer: 0340/2007 


Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan 
Nr. 17 "Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
14. Informationen der Verwaltung 
15. Vorlagen-Nummer: 0343/2007 


Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Grundweg 
16. Vorlagen-Nummer: 0344/2007 


Änderung des Beschlusses Nr. 0189/2000 - Ankauf einer 
Teilfläche des Grundstückes Pfännerstraße 27a 


17. Vorlagen-Nummer: 0345/2007 
Aufhebung von Beschlüssen 


18. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 


Bekanntmachung der 17. Sitzung  
des Kultur- und Schulausschusses am 10.05.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:  Haus der Vereine 
Wallstraße 18 


 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
 


Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorstellung des Vereins "Bürgergilde e.V. Frohse" 
6. Informationen der Verwaltung 


  7. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
 - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die 
Altstadtsanierung in den Haushaltsplan 2008 


8. Vorlagen-Nummer: 0337/2007 
1. Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Stadt 
Schönebeck (Elbe) und der Träger von Tageseinrichtungen in der 
Stadt Schönebeck (Elbe) 


9. Abstimmung zur Kulturförderung 2007 
10. Information zur Schulentwicklungsplanung 
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 
Nichtöffentlicher Teil 
12. Informationen der Verwaltung 
13. Vorlagen-Nummer: 0341/2007 


Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 


14. Vorlagen-Nummer: 0342/2007 
 


 Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 


15. Vorlagen-Nummer: 0345/2007 
Aufhebung von Beschlüssen 


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
               
 
Bekanntmachung der 20. Sitzung  
des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 09.05.2007 


 
Sitzungsbeginn:         17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: AWO-Kontakt-Cafe 


                  O.-Kohle-Straße 
                                    39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 


- Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die Altstadtsanierung in 
den Haushaltsplan 2008 


7. Vorlagen-Nummer: 0337/2007 
       1. Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Stadt Schönebeck 


(Elbe) und der Träger von Tageseinrichtungen in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) 


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  
Nichtöffentlicher Teil 
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9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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B E K A N N T M A C H U N G  
der 18. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 14.05.2007 
 
Sitzungsbeginn:       17:00 Uhr 
  


Sitzungsort: Mierwald Mechanische Werkstatt 
Am Stremsgraben 7 


                                  39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


  5.         Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
 - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die 
Altstadtsanierung in den Haushaltsplan 2008 


6. Vorlagen-Nummer: 0338/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 "Am Weinberg" 


7. Vorlagen-Nummer: 0339/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49  


            "Am Weinberg" (2. öffentliche Auslegung) 
8. Vorlagen-Nummer: 0340/2007 


Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan  
            Nr. 17 "Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 
9.   Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


Nichtöffentlicher Teil 
10. Vorlagen-Nummer: 0343/2007 


Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Grundweg 
11. Vorlagen-Nummer: 0344/2007 


Änderung des Beschlusses Nr. 0189/2000 - Ankauf einer Teilfläche 
des Grundstückes Pfännerstraße 27a 


12. Vorlagen-Nummer: 0345/2007 
Aufhebung von Beschlüssen 


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 16.05.2007 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr  
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der  Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 18.04.2007 


3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  
         Sitzung vom 18.04.2007 


 5.      Einwohnerfragestunde 
6. Information zum Stand der Abarbeitung der geplanten  
         Tiefbaumaßnahmen 
7. Information zu geplanten Hochbaumaßnahmen 
8. Information zum Stand der Vorbereitung des 1. Nachtraghaushaltes 
9. Informationen zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes 


nichtöffentlicher Teil: 
10. Beratung zu einer ordnungsrechtlichen Angelegenheit 
11. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
12. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der  


                  Gemeinderatsmitglieder 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,   
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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 Beschluss-Nummer: 0326/2007 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2007  
der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushalts-
satzung sowie den  1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 der 
Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Nachtragshaushaltssatzung  der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 für das Haushaltsjahr 2007 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung 
Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
05.10.1993 (GVBl. S. 568),  zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006  (GVBl. LSA, 
S. 522), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 29.03.2007 folgende  
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 
 
                                                                   § 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
         erhöht                vermindert        und damit der Gesamtbetrag einschließlich  
             um                         um             der Nachträge 
                                                             gegenüber bisher   nunmehr festgesetzt auf 
              €                            €                      €                                      €__________    


 
a) im Verwaltungshaushalt 
   die Einnahmen 
        888.600                       -               47.688.900                    48.577.500 
          
      die Ausgaben 
        888.600                       -               47.688.900                    48.577.500  
 
b) im Vermögenshaushalt 
    die Einnahmen 
        578.900                       -               10.396.900                    10.975.800                             
       
      die Ausgaben 
         578.900                      -               10.396.900                    10.975.800    
                                                                                          
                                                                    § 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
 
                                                                     § 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung  in Höhe von 5.827.300 € um 5.000 € erhöht und 
damit auf 5.832.300 € neu festgesetzt.        
         
                                                                    § 4 


Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 
                                                                    § 5  
 Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
                                                                    § 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist 
eine  Nachtragssatzung zu erlassen, wenn  
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher    
    Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des  
    Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen Haushalts-   
    stellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes  
    erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im   
    Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte  
    Investitionen geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze. 1 v.H. des   
    Vermögenshaushaltes). 
 
Aufgrund des § 35 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt 
seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten  (Erheblichkeitsgrenze: 0,5 v.T. 
je Haushaltsteil). 
 
Ferner sind als unerheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),  


- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 
Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen,  


- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.  
 
Schönebeck (Elbe), den 12.04.2007 
 


                                                   
 
 
2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  Eine Genehmigung der Aufsichts-
behörde ist nicht erforderlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 
Abs. 3  der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom  14.05.2007 
bis 23.05. 2007 im Rathaus, Zimmer 106 zu  den bekannten Dienstzeiten 
öffentlich aus. 
 
Schönebeck (Elbe), den 12.04.2007 
 


                                                     
 
 


 Öffentliche Ausschreibung 
für Tiefbauarbeiten nach VOB 


 
Bauvorhaben: Umgestaltung der Freifläche „Bruno-Bürgel-Schule“ 


in Schönebeck (Elbe), OT Bad Salzelmen 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Markt 1 
    Tel. (03928) 710 424 
 
b) Vergabeverfahren:                   Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Art des Auftrages:                                   Ausführung von Tiefbau- und           
                                                                       landschaftsgärtnerischen Arbeiten 
d) Ort der Ausführung:                Schönebeck (Elbe), Ortsteil Bad 


Salzelmen,  
                                                        Dr.-Tolberg-Straße 
 
e) Art und Umfang der Leistung: Parkplatz 
    560 m³ Boden lösen und entsorgen 
      75 m Sickerstrang herstellen 
        6 St Straßenabläufe 
        2 St Schächte DN 1000/ DN 600 
    910 m² Schottertragschicht 
    370 m³ Frostschutzschicht 
    900 m² Betonsteinpflasterdecke 
    250 m² Betonplatten 
      90 m² Kleinpflasterdecke 
    365 m Betonbordsteine 
        8 m Winkelstützelemente 
    13 St Lichtmasten mit Aufsatzleuchten       
                                                                       Typ BETA einschl. Fundamente   
                                                                       liefern und einbauen 


 470 m Kabelgraben herstellen einschl. 
Kabel liefern und verlegen 


 
    Landschaftsbau / Spielplatz 
                  2.850 m² Rasenfläche neu herstellen 


 450 m ² Pflanzfläche herstellen, Sträucher 
liefern und pflanzen 


      21 St Hochstämme liefern und pflanzen 
       5 St Spielgeräte liefern und einbauen 
     1 St  Wasserspielanlage liefern und   
                                                                       einbauen 
       4 St Parkbänke liefern und einbauen 
       4 St Papierkörbe liefern und einbauen 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:   Neugestaltung Freifläche 
 
h) Frist für die Ausführung: 09.07.2007 bis 14.09.2007 (3 Monate) 
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i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:     


Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 424 
Termin von Anforderungen:  ab 14.05.2007 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


65,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81einbegriffen) per 
Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle an: 
Vergabenummer: T 01/2007/620 
Kontonummer:  370 102 240 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:  01.06.2007, 10.00 Uhr 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
                                                     Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  


01.06.2007, 1000 Uhr 
   Kleiner Sitzungssaal, 
   Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
       Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
       Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der 
Abrechnungssumme 
 
q) Zahlungsbedingungen:  


Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden Vertragsbedingungen; 


 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform 


verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 


18.09.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-


Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden. 


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in 
beglaubigter Kopie vorzulegen: 
mit dem Angebot   
 - Handelsregisterauszug, 


 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,  
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen   
                    Berufsgenossenschaft, 
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die   
                    Krankenkassen, 


und auf Verlangen  
 - Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), 
 - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung     
           (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden). 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   30.06.2007 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des 
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
 Planungsbüro Magdeburg Ingenieurgesellschaft mbH 
 Klausenerstr. 10a, 39112 Magdeburg, Tel.: 0391 / 25 66 390  


• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
 


Öffentliche Ausschreibung 
für Straßenbauarbeiten nach VOB 


 
Bauvorhaben:               Fahrbahndeckensanierung                
                                                                  Schillerstraße in Schönebeck 
(Elbe) 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Markt 1 
    Tel. (03928) 710 425 
 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Straßenbauarbeiten 
 
d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Schillerstraße  
                                                     (von Krausestraße bis Am Stadtfeld) 
 
e) Art und Umfang der Leistung: 1.850 m² Bitumendecke fräsen 


          280 m   Hochborde aufnehmen 
          200 m   Hochborde wieder verwenden 
            80 m   Hochborde liefern 


     12 Stck.  Straßenabläufe inkl.    
                    Anschlussleitung 


      1.850 m²    Binder Profilausgleich 0/16 
      1.860 m²   Asphaltbeton 0/11 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose:   keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:   Fahrbahnsanierung 
 
h) Frist für die Ausführung:    Juli bis August 2007 (2 Monate) 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen    
    werden können: 


Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 425 
Termin von Anforderungen:  ab 14.05.2007 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 


30,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81einbegriffen) per 
Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle an: 
Vergabenummer: T/VWH/08/2007 
Kontonummer:  370 102 240 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Kostenentgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:   31.05.2007, 13.00 Uhr 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
               Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck 
(Elbe) 
               Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
 Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  
                 31.05.2007, 1300 Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal, 
 Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
       Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
       Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der 
Abrechnungssumme 
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q) Zahlungsbedingungen:  


Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden Vertragsbedingungen; 


 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform 


verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 


18.09.2006  
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-
Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden. 


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in 
beglaubigter Kopie vorzulegen: 
mit dem Angebot   
 - Handelsregisterauszug, 


 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,  
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen   
                    Berufsgenossenschaft, 
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die    
                    Krankenkassen, 


und auf Verlangen  
 - Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), 
 - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung   
           (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden). 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   29.06.2007 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des  
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
Ing.-Büro Schulz 
Schneidewindstr. 8, 39218 Schönebeck, Tel.: 03928 / 900 715 


• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,  39218 
Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
 
      
 


Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung   
Vergabenummer H 564/07 


 
a) Öffentlicher Auftraggeber           Stadt Schönebeck (Elbe), Dez. IV, Amt 65;   
    (Vergabestelle)                             SG Hochbau, Markt 1,39218 Schönebeck  
    Telefon:                                        03928/710 466  
    Telefax:                                        03928/710 499 
    E-Mail                                          F.-G.Wedler@schoenebeck-elbe.de 
 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                         H 564/07 
 
c) Art des Auftrages:                       Ausführung von Bauleistungen       x 
 
d) Ort der Ausführung:                    Schule „Am Lerchenfeld“,  
                                                         39218  Schönebeck (Elbe), Berliner Straße 
8a  
 
e) Art und Umfang der Leistung, Allg. Merkmale der baulichen Anlage:   
                                    Umbau und Erweiterung des Schulgebäudes 
   Art der Leistung:     Bauauftrag für Herrichten der Außenanlage 
  
Umfang der Leistung: 
                       LOS 21 - Außenanlage:  
                       ca. 450 qm  Gehwegplatten 40/40 verlegen auf Unterbau 
                       ca.   70 qm  baus. vorh. Waschbetonplatten 1,20/1,20 neu verlegen 
                       ca. 260 qm  Feuerwehrzufahrt aus Betonpflaster auf Unterbau 
                       ca.   20  m  Abbruch Betonstrukturwand einschl. Toranlage 
                       ca.   20  m  Zaunanlage mit 1 St. 2fIg. Tor herstellen 
 
f) Aufteilung in Lose:              nein 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen:    nein 
    Zweck der Bauleistung:                      Umbau u. Erweiterung des 
Schulgebäudes   
                                                                zur  Ganztagsschule 
h) Ausführungsfrist:                    
    Beginn der Ausführungsfrist:              LOS 21: 06/2007  
    Ende der Ausführungsfrist:                 LOS 21: 07/2007 
 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen:  schriftlich bei: 
   Stadt Schönebeck, Hoch-, Tiefbau u. Grünflächenamt,  
   Breiteweg 12a,  39218 Schönebeck (Elbe) 
   Keine Anforderung über elektr. Vergabeplattform möglich! 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
                  Höhe des Entgeltes:       10,00 € 
                  Zahlungsweise:              Banküberweisung  
                  Empfänger:                    Stadt Schönebeck (Elbe) 
  Kontonummer:               370 102 240 


BLZ, Geldinstitut:          80 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 
Verwendungszweck       60100.10000                                                    
 Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die  


 Zahlung  nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen. 
 Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn 
 - auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, 
 - gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief   
    oder  E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) 
    bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden, 
 - das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
   Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
   Bei Anforderung der Vergabeunterlagen über eine elektronische   
  Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben. 


 
o) Angebotseröffnung:: am 31.05.2007         um 14.00 Uhr 
    Ort:           39218 Schönebeck (Elbe), Markt 1, Rathaus  Kleiner Sitzungssaal 
   
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   am  27.06.2007 
 
v) sonstige Angaben   
   Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:   
   SG Hochbau, Breiteweg 12a,  39218 Schönebeck (Elbe)  
   Fr. Thomas, Tel. 03928/710466 bzw. Hr. Wedler Tel. 03928/710462 
 
   Nachprüfung behaupteter Verstöße 
   Nachprüfungsstelle (§31 VOB/A)      Landkreis Schönebeck;  
                                                               Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 
 
 


Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung   
Vergabenummer H 563/07 


 
a) Öffentlicher Auftraggeber           Stadt Schönebeck (Elbe), Dez. IV, Amt 65;   
    (Vergabestelle)                             SG Hochbau, Markt 1,39218 Schönebeck  
    Telefon:                                        03928/710 466  
    Telefax:                                        03928/710 499 
    E-Mail                                          F.-G.Wedler@schoenebeck-elbe.de 
 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                         H 563/07 
 
c) Art des Auftrages:                       Ausführung von Bauleistungen       x 
 
d) Ort der Ausführung:                    Schule „Am Lerchenfeld“,  
                                                         39218  Schönebeck (Elbe), Berliner Straße 
8a  
 
e) Art und Umfang der Leistung, Allg. Merkmale der baulichen Anlage:   
                                    Umbau und Erweiterung des Schulgebäudes 
   Art der Leistung:     Bauauftrag für Fassadenarbeiten am Bestandsgebäude 
  
Umfang der Leistung: 
                  LOS 6 -  Fassadenarbeiten am Bestandsgebäude 
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                  ca. 1.100 qm Außenputz als Glattputz 
                  ca.    210 qm Sockelputz 


ca.      50 qm Wärmedämmverbundsystem‚ Kleinflächen 
ca. 2.100 qm Reinigung und Farbbeschichtung an Betongewänden 


                  ca.    540 qm Fassadenanstrich 
 


f) Aufteilung in Lose:                              Nein  
 
g) Erbringen von Planungsleistungen:    Nein 
    Zweck der Bauleistung:                      Umbau u. Erweiterung des 
Schulgebäudes   
                                                                 zur  Ganztagsschule 
h) Ausführungsfrist:                    
    Beginn der Ausführungsfrist:              LOS 6: 06/2007  
    Ende der Ausführungsfrist:                 LOS 6: 07/2007 
 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen:  schriftlich bei  
    Stadt Schönebeck, Hoch-, Tiefbau u. Grünflächenamt,  
    Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) 
    Keine Anforderung über elektr. Vergabeplattform möglich! 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
                   Höhe des Entgeltes:              je 10,00 € 
                  Zahlungsweise:                      Banküberweisung  
                  Empfänger:                            Stadt Schönebeck (Elbe) 
  Kontonummer:                       370 102 240 


BLZ, Geldinstitut:                  80 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 
Verwendungszweck               60100.10000                                                    
 Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die  
 Zahlung  nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen. 
 Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn 
 - auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, 
 - gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief   
    oder  E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) 
    bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden, 
 - das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
   Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
   Bei Anforderung der Vergabeunterlagen über eine elektronische   
   Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben. 


 
o) Angebotseröffnung::  am 31.05.2007              um 13.30 Uhr 
    Ort:      39218 Schönebeck (Elbe), Markt 1, Rathaus  Kleiner Sitzungssaal 
   
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   am 27.06.2007 
 
v) sonstige Angaben   
   Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:    
   SG Hochbau, Breiteweg 12a,  39218 Schönebeck (Elbe) 
   Fr. Thomas, Tel. 03928/710466 bzw. Hr. Wedler Tel. 03928/710462 
 
   Nachprüfung behaupteter Verstöße 
   Nachprüfungsstelle (§31 VOB/A)      Landkreis Schönebeck;  
                                                               Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 
 
 
 
Bekanntmachung der 26. Sitzung des Hauptausschusses am 21.05.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
 
Sitzungsort:  Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 


Markt 1 
 39218 Schönebeck (Elbe) 


 
T A G E S O R D N U N G   


Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung  


  5. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
 - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die 
Altstadtsanierung in den Haushaltsplan 2008 


  6.     Vorlagen-Nummer: 0337/2007 
         1. Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Stadt  
 Schönebeck (Elbe) und der Träger von Tageseinrichtungen in der  
 Stadt Schönebeck (Elbe) 


  7. Vorlagen-Nummer: 0338/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 "Am Weinberg" 


8. Vorlagen-Nummer: 0339/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49  


                 "Am Weinberg" (2. öffentliche Auslegung) 
9. Vorlagen-Nummer: 0340/2007 


Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan 
Nr. 17 "Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
11. Vorlagen-Nummer: 0341/2007 


Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 


12. Vorlagen-Nummer: 0342/2007 
 Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 


13. Vorlagen-Nummer: 0343/2007 
Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Grundweg 


14. Vorlagen-Nummer: 0344/2007 
Änderung des Beschlusses Nr. 0189/2000 - Ankauf einer 
Teilfläche des Grundstückes Pfännerstraße 27a 


15. Vorlagen-Nummer: 0345/2007 
Aufhebung von Beschlüssen 


  16.          Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
Ferienöffnungszeiten der Volksschwimmhalle 18.05. bis 
25.05.2007 
 Schwimmerbecken Nichtschwimmerbecken   Sauna 
Freitag    10.00-17.00 09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30 
18.05.2007  19.00-21.30 13.00-17.00  Gemischt 
Samstag    08.00-17.00 08.00-17.00  08.00-17.00 
19.05.2007     Gemischt 
Sonntag    08.00-17.00 08.00-17.00  08.00-17.00 
20.05.2007     Gemischt  
Montag    10.00-16.00 09.00 -10.00 Wassergymn. 10.00-21.30 
21.05.2007  19.00-21.30 13.00 –16.00  Männer 
Dienstag   10.00-21.30 11.30-16.00  10.00-21.30 
22.05.2007  16.00-17.00 Aqua Fitness Frauen 
Mittwoch  10.00-13.30 Senioren  09.00-10.00 Wassergymn. 10.00-21.30 
23.05.2007 14.00-17.00 Spiele  14.00-17.00  Gemischt 
  20.00-21.00 Aqua Fitness 
  21.00-22.00 Aqua Fitness 
Donnerstag 10.00-17.00 10.00-16.00  10.00- 
21.30 
24.05.2007  19.00 -21.30 16.00-17.00 Bambino  Frauen  
Freitag   10.00-17.00 09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30 
25.05.2007 19.00-21.30 13.00-17.00  Gemischt 
Samstag 08.00-17.00 08.00-17.00  08.00-17.00 
26.05.2007     Gemischt 
Sonntag 08.00-14.00 08.00-14.00  08.00-14.00 
27.05.2007     Gemischt 
Montag 08.00-14.00 08.00-14.00  08.00-14.00 
28.05.2007     Gemischt  
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            Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 005/2007 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S. 522), die Jahresrechnung für das 
Haus-haltsjahr 2005 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den 
Vollzug der Haushaltsführung 2005 die Entlastung. 


            
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2005 der Gemeinde Pretzien 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 21.05.2007 bis 21.06.2007zur Ein- 
sichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der Stadt-
verwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, 
öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2005 erteilt die Kämmerei der 
Stadt Schönebeck (Elbe).  
 


 
 
 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 010/2007 
Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage befindliche Neufassung der 
Gebührensatzung für die Tageseinrichtung der Gemeinde Pretzien zum 
01.08.2007. 
 


 
 
Anlage  
zum Beschluss Nr. 010/2007 
 
Neufassung der Gebührensatzung für die Tageseinrichtung  
der Gemeinde Pretzien 
 
Aufgrund der §§ 6, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GOLSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 


16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32, S. 522) und des Gesetzes zur Förderung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege des Landes 
Sachsen-Anhalt – Kinderförderungsgesetz (KiFöG) vom 05.03.2003 (GVBl. 
LSA S. 48) und der Neufassung der Satzung über die Nutzung der Tagesein-
richtung der Gemeinde Pretzien vom 12.06.2003 hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Pretzien in seiner Sitzung am 10.05.2007 nachfolgende 
Neufassung der Gebührensatzung für die Tageseinrichtung der Gemeinde 
Pretzien beschlossen: 
 


§ 1 Allgemeines 
Die Gemeinde Pretzien erhebt nach Maßgabe dieser Satzung für die 
Inanspruchnahme der kommunalen Tageseinrichtung Gebühren. 
 
                               § 2 Gebührenschuldner 
Die gesetzlichen Vertreter der in der Tageseinrichtung angemeldeten Kinder 
sind zur Zahlung der Gebühren verpflichtet (Gebührenschuldner). 
 


§ 3 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
1. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Anmeldung des Kindes in der   
                  Tageseinrichtung  und mit Abschluss des Aufnahmevertrages. 
 
2. Die Gebührenpflicht endet mit dem Zeitpunkt der Beendigung des 


Benutzungsverhältnisses gemäß § 8 der Neufassung der Satzung 
über die Nutzung der Tageseinrichtung der Gemeinde Pretzien. 


 
                         § 4 Entstehung der Gebührenschuld und Fälligkeit 


1. Erhebungszeitraum ist der Monat und bei Entstehung der 
Gebührenpflicht während eines Monats der Restteil des Monats. 


2. Die Monatsgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des   
                  Erhebungszeitraumes in Anwendung des Gebührentarifes. 
 
3. Die Monatsgebührenschuld wird erstmals zum Zeitpunkt der  
                  Bekanntmachung des Gebührenbescheides fällig. Sie wird dann  
                  jeweils zum 15. des laufenden Monats fällig. 
 
4. Die Gebührenschuld für die stundenweise Betreuung entsteht mit 


der Abgabe des Kindes und wird nach Rechnungslegung sofort 
fällig. 


 
   § 5 Gebührenarten 
Die Benutzungsgebühren gliedern sich in die nachfolgend bezeichneten 
Gebührenarten: 
 
1. Elternbeiträge 
 
Die Gemeinde Pretzien erhebt für die Benutzung der Tageseinrichtung 
monatliche Elternbeiträge auf der Grundlage des § 13 KiFöG. Die 
Elternbeiträge werden für die Zeit erhoben, in der das Kind in der Einrichtung 
angemeldet ist, unabhängig davon, ob das Kind durchgehend im Monat 
anwesend ist oder nicht. Der Elternbeitrag ist auch während einer 
kurzfristigen Schließung der Einrichtung zu entrichten. Die Höhe des 
Elternbeitrages richtet sich nach dem anliegenden Gebührentarif, der Teil 
dieser Satzung ist. 
 


2. Gebühren für stundenweise Betreuung 
 
Die Eltern erhalten ein weiteres Angebot der Kinderbetreuung in der Form, 
dass ihre Kinder stundenweise eine Tageseinrichtung besuchen können (§ 7 
Abs. 1 der Neufassung der Satzung über die Nutzung der Tageseinrichtung 
der Gemeinde Pretzien vom 12.06.2003). 
 


§ 6 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2007 in Kraft. Die Gebührensatzung vom 
01.08.2003 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
Pretzien den, 10.05.2007 
 


                            
     
 
 
 
Anlage 
Anlage 1 Gebührentarif ab 01.08.2007 
 
Anlage 1 
zur Neufassung der Gebührensatzung für die Tageseinrichtung  
der Gemeinde Pretzien 
 
 
                Gebührentarif für die Tageseinrichtung der Gemeinde Pretzien 
 
1. Elternbeiträge (§ 5 Abs. 1 der Neufassung der Gebührensatzung 


für die Tageseinrichtung der Gemeinde Pretzien) 
- Für Krippenkinder bis zum Alter von drei Jahren wird eine 


monatliche Gebühr in Höhe von 91,50 € für einen Halbtags-
platz bei einer Betreuungszeit von bis fünf Stunden täglich 
oder 25 Wochenstunden pro Platz im Monat erhoben. 


 
- Bei einer Betreuungszeit von bis acht Stunden täglich werden 


für Krippenkinder 155,00 € pro Platz im Monat erhoben. 
 
- Liegt die tägliche Betreuungszeit für Krippenkinder über acht 


Stunden, wird eine monatliche Gebühr von 173,00 € pro 
Platz im Monat erhoben. 


 
- Für Kindergartenkinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt 


wird eine monatliche Gebühr in Höhe von 85,00 € für einen 
Halbtagsplatz bei einer Betreuungszeit von bis fünf Stunden 
täglich oder 25 Wochenstunden pro Platz im Monat erhoben. 


 







 
4. Jahrgang                                                            Sonntag, 20.05.2007                                     Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 19 
 


- Bei einer Betreuungszeit von bis acht Stunden täglich werden 
für Kindergartenkinder 147,00 € pro Platz im Monat erhoben. 


 
- Liegt die tägliche Betreuungszeit für Kindergartenkinder 


über acht Stunden wird eine monatliche Gebühr von 160,00 € 
pro Platz im Monat erhoben. 


2. Gebühr für stundenweise Betreuung (§ 5 Abs. 2 Neufassung der   
Gebührensatzung für die Tageseinrichtung der Gemeinde Pretzien) 


 
- Für eine stundenweise Betreuung von Krippen- und 


Kindergartenkindern werden pro begonnene Stunde 3,00 € 
erhoben. 


 
3. Mahngebühren werden gemäß der geltenden Verordnung über   
                  Kosten im Verwaltungszwangsverfahren vom 14.12.2001 (GVBl.   
                  LSA Nr. 56/2001) in der zur Zeit gültigen Fassung erhoben. 
 
 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 29.05.2007 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


24.04.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 24.04.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zum Einleitungs- und Auslegungsbeschluss der 


Innenbereichs- und Abrundungssatzung  
Beschlussvorlage Nr. 006/2007 


7. Beratung zum Haushaltsplan 2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung und Beschluss zur Neuvergabe des „Sporthauses“ 


Beschlussvorlage Nr. 007/2007 
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
 


Ö f f e n t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g 
 
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) vom 
06.Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) wird die Straße Große Bruch-
wiese von der Straße An der Privatbahn bis zur Straße An der Privatbahn als 
Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Die Widmung 
ergeht im Namen und im Auftrag der Gemeinde Pretzien und tritt einen Tag  
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
Die Widmung erstreckt sich  auf folgende Flurstücke der Gemarkung Pretzien, 
Flur 1: Flurstücke 1129, 1152, 10035 sowie Teilstücke aus 1134, 1140, 1148, 
10038, 10040, 10042, 10044 und 10046. Ein Plan, aus dem die Lage der ge-
widmeten Fläche ersichtlich ist, liegt während der  Dienststunden (montags  
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr) im  
Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) 
zur Einsicht aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,   
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs-
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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 Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 
Beschluss Nr. 006/2007 
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 2. Änderung der 
Haupt-satzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 (Beschluss Nr. 
005/2000) zuletzt geändert am 11.02.2004 (Beschluss Nr. 001/2004). 


 
 
Anlage zum Beschluss Nr. 006/2007  
2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky  vom 22.03.2000 


(Beschluss Nr. 006/2007) 
 


In der Präambel wird die Passage 
"zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der 
Verwaltungs- gemeinschaften und zur Stärkung der gemeindlichen 
Verwaltungstätigkeit vom 13.11.2003 (GVBl. LSA Nr. 41, S. 318)“ 
 
durch die Formulierung  
"zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32, S. 
522)” 
 ersetzt. 
 
Der § 12 wird wie folgt geändert: 
alte Fassung: 


§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen 
die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der 
Gemeinde Plötzky im "ELBE REPORT“. 


(2) Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer 
Beschaffen-heit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur 
Bekanntmachung nach Abs. 1 so wird deren Bekanntmachung dadurch 
ersetzt, dass sie für einen Monat im Gemeindebüro Plötzky, Salzstr. 11, 
Vorderhaus, zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten 
ausgelegt werden, soweit nicht geson-derte Rechtsvorschriften einen 
anderen Zeitraum bestimmen. Auf die Aus-legung wird unter Angabe 
des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Gemeinde 
Plötzky im "ELBE REPORT“ hingewiesen.  


(3) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort öffentlicher 
Sitzungen erfolgt im "ELBE REPORT“. 


(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind ebenfalls im "ELBE REPORT“ 
zu veröffentlichen.   An die Stelle dieser Veröffentlichung kann als 
verein-fachte Form der Bekanntmachung auch der Aushang im 
Aushängekasten Plötzky, Salzstr.11, Vorderhaus, treten, wenn der Inhalt 
der Bekanntma-chung eine Person oder einen eng begrenzten 
Personenkreis betrifft. Die Aushängefrist beträgt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, einen Monat. 


 
neue Fassung: 


§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen 
die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der 
Gemeinde Plötzky im  "General-Anzeiger“. 


(2) Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer 
Beschaffen-heit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur 
Bekanntmachung nach Abs. 1 so wird deren Bekanntmachung dadurch 
ersetzt, dass sie für einen Monat im Gemeindebüro Plötzky, Salzstr. 11, 
Vorderhaus, zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten 
ausgelegt werden, soweit nicht geson-derte Rechtsvorschriften einen 
anderen Zeitraum bestimmen. Auf die Auslegung wird unter Angabe 
des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Gemeinde 
Plötzky im "General-Anzeiger“ hingewiesen.  


(3) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort öffentlicher 
Sitzungen erfolgt im "General-Anzeiger“. 


(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind ebenfalls im "General-Anzeiger“ 
zu veröffentlichen. An die Stelle dieser Veröffentlichung kann als 
vereinfachte Form der Bekanntmachung auch der Aushang im 
Aushängekasten Plötzky, Salzstr.11, Vorderhaus, treten, wenn der Inhalt 
der Bekanntmachung eine Person oder einen eng begrenzten 
Personenkreis betrifft. Die Aushängefrist beträgt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, einen Monat. 


 
 Plötzky, d. 21.03.2007 


                  
Diese 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Genehmigungsvermerk: 
Die 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 
wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde - Landratsamt Schönebeck - am 
11.04.07 (AZ: 151101-118-07) genehmigt. 
 
 
              Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 007/2007  
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 2. Änderung der 
Haupt-satzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 (Beschluss Nr. 
004/2000) zuletzt geändert am 12.02.2004 (Beschluss Nr. 002/2004). 


 
 
Anlage zum Beschluss Nr. 007/2007 
2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 
 


In der Präambel wird die Passage 
"zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der 
Verwaltungs- gemeinschaften und zur Stärkung der gemeindlichen 
Verwaltungstätigkeit vom 13.11.2003 (GVBl. LSA Nr. 41, S. 318)“ 
 
durch die Formulierung  
"zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32, S. 
522)” 
ersetzt. 
 
Der § 12 wird wie folgt geändert: 
alte Fassung: 


§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1)  Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen    
        die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Gemeinde    
        Pretzien im "ELBE REPORT“. 
(2)   Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer 
Beschaffen-         
         heit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur Bekanntmachung nach   
        Abs. 1 so wird deren Bekanntmachung dadurch ersetzt, dass sie für einen    
         Monat im Gemeindebüro Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, zu jedermanns Ein-   
         sicht während der Sprechzeiten ausgelegt werden, soweit nicht 
gesonderte   
         Rechtsvorschriften einen anderen Zeitraum bestimmen. Auf die Auslegung   
         wird unter Angabe des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt  
        der Gemeinde Pretzien im "ELBE REPORT“ hingewiesen.  
(3)  Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort öffentlicher   
        Sitzungen erfolgt im "ELBE REPORT“. 
(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind ebenfalls im "ELBE REPORT“ zu  


veröffentlichen. An die Stelle dieser Veröffentlichung kann als vereinfachte 
Form der Bekanntmachung auch der Aushang im Aushängekasten Pretzien, 
A.-Bebel-Str. 24, treten, wenn der Inhalt der Bekanntmachung eine Person 
oder einen eng begrenzten Personenkreis betrifft. Die Aushängefrist 
beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, einen Monat. 


 
 neue Fassung: 


§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, 
erfolgen die gesetzlich  erforderlichen Bekanntmachungen im 
Amtsblatt der Gemeinde Pretzien im "General-Anzeiger“. 


(2) Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer 
Beschaffen-heit (Pläne,  Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur 
Bekanntmachung nach Abs. 1 so wird deren Bekanntmachung dadurch 
ersetzt, dass sie für einen Monat im Gemeindebüro Pretzien, A.-Bebel-
Str. 24, zu jedermanns Ein-sicht während der Sprechzeiten ausgelegt 
werden, soweit nicht gesonder-te Rechtsvorschriften einen anderen 
Zeitraum bestimmen. Auf die Aus-legung wird unter Angabe des Ortes 
und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Gemeinde Pretzien im 
"General-Anzeiger“ hingewiesen.  


(3) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort öffentlicher 
Sitzungen erfolgt im "General-Anzeiger“. 
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(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind ebenfalls im "General-Anzeiger“ 


zu veröffentlichen. An die Stelle dieser Veröffentlichung kann als ver-
einfachte Form der Bekanntmachung auch der Aushang im Aushänge-
kasten Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, treten, wenn der Inhalt der Bekannt-
machung eine Person oder einen eng begrenzten Personenkreis betrifft. 
Die Aushängefrist beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, einen 
Monat. 


 
Pretzien, d. 28.03.2007 


                   
Diese 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Genehmigungsvermerk: 
Die 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 
wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde - Landratsamt Schönebeck - am 
11.04.07 (AZ: 151101-120-07)  genehmigt. 
 
 
   Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies 
 
Beschluss Nr. 004/2007 
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 (Beschluss Nr. 
002/2000) zuletzt geändert am 14.12.2004 (Beschluss Nr. 020/2004). 


 
 
Anlage zum Beschluss Nr. 004/2007 
3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 
 
                                  In der Präambel wird die Passage 
"zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Landesrechts aufgrund der bundesrechtlichen Einführung des Rechtsinstituts 
der Eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 26.03.2004 (GVBl. LSA S. 234)" 
 
durch die Formulierung  
"zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32, S. 
522)” 
ersetzt. 
 
Der § 12 wird wie folgt geändert: 
alte Fassung: 


§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, 
erfolgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt 
der Gemeinde Ranies im "ELBE REPORT“. 


(2) Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer 
Beschaffen-heit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur 
Bekanntmachung nach Abs. 1 so wird deren Bekanntmachung dadurch 
ersetzt, dass sie für einen Monat im Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1, 
zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten ausgelegt werden, 
soweit nicht gesonderte Rechtsvorschriften einen anderen Zeitraum 
bestimmen. Auf die Ausle-gung wird unter Angabe des Ortes und der 
Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Gemeinde Ranies im "ELBE 
REPORT“ hingewiesen.  


(3) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort öffentlicher 
Sitzungen erfolgt im "ELBE REPORT“. 


(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind ebenfalls im "ELBE REPORT“ 
zu veröffentlichen. An die Stelle dieser Veröffentlichung kann als 
verein-fachte Form der Bekanntmachung auch der Aushang im 
Aushängekasten Ranies, Dorfstr. 21, treten, wenn der Inhalt der 
Bekanntmachung eine Person oder einen eng begrenzten Personenkreis 
betrifft. Die Aushänge-frist beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
einen Monat. 


 
 neue Fassung: 


§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, 
erfolgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt 
der Gemeinde Ranies im "General-Anzeiger“. 


(2) Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer 
Beschaffen-heit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur 
Bekanntmachung nach Abs. 1 so wird deren Bekanntmachung dadurch 
ersetzt, dass sie für einen Monat im Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1, 
zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten ausgelegt werden, 
soweit nicht gesonderte Rechts-vorschriften einen anderen Zeitraum 
bestimmen. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Ortes und der 
Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Gemeinde Ranies im "General-
Anzeiger“ hingewiesen.  


(3) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort öffentlicher 
Sitzungen erfolgt im "General-Anzeiger“. 


(4) Alle übrigen Bekanntmachungen sind ebenfalls im "General-Anzeiger“  
 zu veröffentlichen. An die Stelle dieser Veröffentlichung kann als 
vereinfachte Form der Bekanntmachung auch der Aushang im 
Aushängekasten Ranies, Dorfstr. 21, treten, wenn der Inhalt der 
Bekanntmachung eine Person oder einen eng begrenzten Personenkreis 
betrifft. Die Aushängefrist beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
einen Monat. 


 
Ranies, d. 27.03.2007 
 


        


Diese 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Genehmigungsvermerk: 
Die 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 
wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde - Landratsamt Schönebeck - am 
11.04.07 (AZ: 151101-121-07) genehmigt.    
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 


 
Beschluss Nr. 001/2007 
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt die als Anlage beigefügte Änderung 
der Hauptsatzung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) vom 
12.07.2006 (Beschluss Nr. 004/2006). 


 
Haase 
Leiter des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes 
 
Anlage zum Beschluss Nr. 001/2007 


Änderung  der Hauptsatzung  
   der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) vom 12.07.2006 
 
In der Präambel wird die Passage 
"zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales 
Haushalts- und Rechnungswesen im Land Sachsen-Anhalt vom 22. März 
2006 (GVBl. LSA S. 128)" 
 
durch die Formulierung  
"zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32, S. 
522)” 
ersetzt. 
 
Der § 14, Absatz 1, Satz 1 wird wie folgt geändert: 
alte Fassung: 


§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen 


 
(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, 


erfolgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) im „ELBE 
REPORT“. 


 
neue Fassung: 


§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen 


 
(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, 


erfolgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt 
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der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) im „General-
Anzeiger“. 


 
Schönebeck (Elbe), d. 26.03.2007 


                                                      
Haase        
Leiter des gemeinsamen   Dienstsiegel 
Verwaltungsamtes 
 
Diese Änderung der Hauptsatzung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) vom 12.07.2006 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Genehmigungsvermerk: 
Die Änderung der Hauptsatzung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) vom 12.07.2006 wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde - 
Landratsamt Schönebeck -  am 11.04.07 (AZ: 151101-100-07) genehmigt. 
 
 
         Amtliche Bekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Beschluss Nr. 0332/2007 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Änderung des § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 14.09.2000 (Beschluss-Nr. 
0192/2000), zuletzt geändert am 13.07.2006 (Beschluss Nr. 0249/2006). 
 


§ 16 
Öffentliche Bekanntmachung 


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen 
die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt 
Schöne-beck (Elbe), im General-Anzeiger. Eignen sich bekannt zu machende 
Unterla-gen auf Grund ihrer Beschaffenheit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) 
nicht zur Bekanntmachung nach Satz 1, so kann die Bekanntmachung durch 
Auslegung im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Kleiner 
Sitzungssaal, wäh-rend der Dienststunden ersetzt werden. Auf dem 
Auslegungsgegenstand ist der Beginn und das Ende der Auslegung zu 
vermerken. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Ortes und der Dauer 
der Auslegung im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), im General-
Anzeiger, hingewiesen. Die Dauer der Ausle-gung beträgt 1 Monat, soweit 
gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. 
(2) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe), im General-Anzeiger, zu veröffentlichen. An diese Stelle der 
Veröffent-lichung kann als vereinfachte Form der Bekanntmachung auch der 
Aushang im Schaukasten vor dem Verwaltungsgebäude der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Breiteweg 11 treten, wenn der Inhalt der Bekanntmachung eine Person 
oder einen eng begrenzten Personenkreis betrifft. Die Dauer des Aushangs 
beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, ein Monat. 
 


                  
 
Aufsichtsbehördliche Genehmigung 
Gemäß § 7 Abs. 2, 2. Halbsatz der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.93 in der zuletzt geänderten Fassung genehmige  
ich hiermit die vom Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 29.03.2007 mit 
Beschluss - Nr.: 0332/2007 beschlossene Änderung der Hauptsatzung. 
gez. Jeschek 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1, 39218 
Schönebeck.Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
 
 
Bekanntmachung der 25. Sitzung des Stadtrates am 31.05.2007 
 
Sitzungsbeginn         17:00 Uhr  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 
                                   39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen 
 
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen  
               Sitzung 
6. Pflichtenbelehrung eines Mitglieds des Stadtrates nach § 32 der  
               Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
7. Anträge (öffentliche) 


  7.1. Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2007 
  - Einstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für die 
Altstadtsanierung in den Haushaltsplan 2008 


8. Vorlagen-Nummer: 0337/2007 
1. Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Stadt 
Schönebeck (Elbe) und der Träger von Tageseinrichtungen in der 
Stadt Schönebeck (Elbe) 


9. Vorlagen-Nummer: 0338/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 "Am Weinberg" 


10. Vorlagen-Nummer: 0339/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 "Am 
Weinberg" (2. öffentliche Auslegung) 


11. Vorlagen-Nummer: 0340/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 7. Änderung - Bebauungsplan 
Nr. 17 "Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil  
13. Vorlagen-Nummer: 0341/2007 


Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der  
 Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 
14. Vorlagen-Nummer: 0342/2007 


Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der  
 Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 
15. Vorlagen-Nummer: 0343/2007 


Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Grundweg 
16. Vorlagen-Nummer: 0344/2007 


Änderung des Beschlusses Nr. 0189/2000 - Ankauf einer 
Teilfläche des Grundstückes Pfännerstraße 27a 


17. Vorlagen-Nummer: 0345/2007 
Aufhebung von Beschlüssen 


18. Informationen der Verwaltung 
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 


14.06.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:               Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24 


Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


10.05.2007 
3.  Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 10.05.2007 
5.     Einwohnerfragestunde 
6.     Beratung und Beschluss zur Änderung des Konzessionsvertrages Strom 


Beschlussvorlage Nr. 012/2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
7.       Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 


8.    Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
Anfragen der Ratsmitglieder 


 


 
 
 
 
 


Bekanntmachung der 12. Sitzung  
des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof am 
13.06.2007 
 
Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr 
  


Sitzungsort:      Städtischer Bauhof Schönebeck 
     Dammweg 22 


 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 T A G E S O R D N U N G  
 


Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0352/2007 


Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 


Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2006 einschließlich der 
Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2006 


6. Informationen zum Lagebericht I. Quartal 
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   
39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt 
erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden. 
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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 31.05.2007 
 
Beschluss-Nummer 337/2007 
1. Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) 
und der Träger von Tageseinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des § 7 Abs. 1, 2, 4, 5, und 6 der Richt-
linie zur Zusammenarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Träger von 
Tageseinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 29.03.2003, in Kraft 
seit 01.04.2003, zum 01.01.2008. 
 
Folgende Änderungen: 
§ 7  - Notwendige Betriebkosten 
(1) Für die Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Betriebs-
kosten sind die Kosten maßgeblich, die die Stadt selbst als Träger einer Ein-
richtung aufzuwenden hätte. Notwendige Betriebskosten im Sinne dieser 
Richtlinie sind daher: 
1. Feste und Feiern je Kind pro Jahr          2,65 € 
2. Spiel- und Beschäftigungsmaterial je Kind pro Jahr       15,80 € 
3. Verbandsmaterial je Kind pro Jahr         2,15 € 
4. Bürobedarf je Kind pro Jahr          2,15 € 
5. Fachliteratur je Kind pro Jahr          2,15 € 
6. Aus- und Weiterbildung je pädagogische Mitarbeiterin      25,00 € 
 
(2) Bei der Berechnung ausreichend geeigneter pädagogischer Fachkräfte 
bildet § 21 KiFöG die Grundlage. Die Stadt Schönebeck (Elbe) finanziert 
jedoch die Personalkosten (u.a. Gehälter, Abfindungen, …) im Rahmen der 
notwendigen Betriebskosten max. bis zur Höhe vergleichbarer Beschäftigter 
 im öffentlichen Dienst. Basis der Berechnung ist  derzeit der Tarifvertrag 
öffentlicher Dienst (TVöD) in der jeweils gültigen Fassung  und die dazu 
getroffenen Nebenbestimmungen. 
 
(4) Für Hausmeistertätigkeiten werden in 1-2 Gruppeneinrichtungen 
höchstens 20 Wochenstunden und ab 3 Gruppeneinrichtungen höchstens 30 
Wochenstun-den als notwendige Betriebskosten zugrunde gelegt und von der 
Stadt Schöne-beck (Elbe) anerkannt. Abweichungen von dieser Regelung 
werden mit der Stadt Schönebeck (Elbe) gesondert vereinbart. Die Stadt 
finanziert die Perso-nalkosten im Rahmen der notwendigen Betriebskosten 
max. bis zur Höhe ver-gleichbarer Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. 
Basis der Berechnung ist derzeit der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) 
in der jeweils gültigen Fassung und die dazu getroffenen 
Nebenbestimmungen. 
 
(5) Grundlage für die Berechnung von Stunden für Reinigungskräfte, die der 
Träger als Arbeitgeber selbst beschäftigt, bildet die Größe eines Gebäudes, 
d.h. 150 m² Fläche sind in einer Stunde zu reinigen. Die Stadt finanziert die 
Perso-nalkosten im Rahmen der notwendigen Betriebskosten max. bis zu 
einer Höhe vergleichbarer Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. Basis der 
Berechnung ist derzeit die Entgeltgruppe 2 des Tarifvertrages öffentlicher 
Dienst (TVöD) in der jeweils gültigen Fassung und die dazu getroffenen 
Nebenbestimmungen. 
 
(6) Der Einsatz der Küchenkräfte (Abwasch, Essenausgabe, Bereitstellung 
von  
Getränken) richtet sich nach der Anzahl der Gruppen in den Einrichtungen. 


 z.B. 1-2 Gruppen  10 Std./Woche 
  3-4 Gruppen  20 Std./Woche 
  5-6 Gruppen  30 Std./Woche 
 
Die Stadt finanziert die Personalkosten im Rahmen der notwendigen Betriebs-
kosten max. bis zu einer Höhe vergleichbarer Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst. Basis der Berechnung ist derzeit die Entgeltgruppe 2 des Tarifvertrages 
öffentlicher Dienst (TVöD) in der jeweils gültigen Fassung und die dazu 
getroffenen Nebenbestimmungen. 


 
 
Beschluss-Nummer 338/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 "Am Weinberg" 
Der Stadtrat beschließt die Abwägung und Entscheidung über die im Rahmen  
der Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden sowie über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 49 „Am Weinberg“ eingegangenen Anregungen (gemäß  
§ 1 Absatz 7 Baugesetzbuch). 
 


 
 
Beschluss-Nummer 339/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49  
"Am Weinberg" (2. öffentliche Auslegung)   
Der Stadtrat stimmt dem beiliegenden 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 
„Am Weinberg“ sowie der dazugehörigen Begründung (einschließlich Umwelt-
bericht) zu und beschließt, dass diese Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch für die Dauer eines Monats erneut öffentlich ausgelegt werden sollen. 


 
 
Beschluss-Nummer 340/2007 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 7. Änderung- Bebauungsplan Nr. 17 
"Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2" 
Der Stadtrat stimmt dem beiliegenden Entwurf der 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 17  „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ sowie der dazu-
gehörigen Begründung zu und beschließt, dass diese Planunterlagen gemäß  
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt 
werden sollen. 


 
 
Festsetzung der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Plötzky  
für das Kalenderjahr 2007 durch öffentliche Bekanntmachung  
 
Für alle diejenigen Zweitwohnungssteuerpflichtigen, bei denen sich weder die 
Bemessungsgrundlagen laut Erklärungsvordruck, noch die Nutzungsart seit der 


letzten Festsetzung geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) die Zweitwohnungssteuer für das Kalenderjahr 
2007 in der zuletzt für das  Kalenderjahr 2006 veranlagten Höhe  festgesetzt. 
Die Zweitwoh-nungssteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und 
beträgt 10 % der üblichen Miete, die sich gemäß §3 Abs. 3 der 
Zweitwohnungssteuersatzung  
wie folgt berechnet: 
a) für Wohnungen, die mit Bad und/oder Dusche, Innen-WC und Heizung 


ausgestattet sind, je m² Wohnfläche                                 2,56 Euro/ Monat 
b) für Wohnungen wie a), aber ohne fest  


installierte Heizung je m² Wohnfläche                             1,53 Euro/ Monat 
c) für alle übrigen Wohnungen 
         je m² Wohnfläche                                 1,02 Euro/ Monat 
Die Steuer ist am 01.07.2007 fällig. Steuerpflichtige, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer erteilt haben, werden gebeten unter 
Angabe des Kassenzeichens die Steuer - wie im zuletzt ergangenen Bescheid 
festgesetzt - auf das Konto der Gemeinde Plötzky zu überweisen. Wurden bis 
zu dieser Bekanntmachung bereits Zweitwohnungssteuerbescheide für das 
Kalenderjahr 2007 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. 
Sollte sich die Steuerpflicht neu begründen, der Steuerschuldner wechseln oder 
sich die Berechnungsgrundlagen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt. 
Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung 
kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages 
dieser Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Plötzky, vertreten durch die  
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 
Schönebeck, angefochten werden. 
Schönebeck (Elbe), den 10.06.2007 
 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE) 
i.A. Warnke 
- STEUERAMT - 
 
 
Festsetzung der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Pretzien  
für das Kalenderjahr 2007 durch öffentliche Bekanntmachung  
 
Für alle diejenigen Zweitwohnungssteuerpflichtigen, bei denen sich weder die 
Bemessungsgrundlagen laut Erklärungsvordruck, noch die Nutzungsart seit der 
letzten Festsetzung geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt(KAG-LSA) die Zweitwohnungssteuer für das Kalenderjahr 
2007 in der zuletzt für das  Kalenderjahr 2006 veranlagten Höhe  festgesetzt. 
Die Zweitwoh-nungssteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und 
beträgt 10 % der üblichen Miete, die sich gemäß §3 Abs. 3 der 
Zweitwohnungssteuersatzung  
wie folgt berechnet: 
a) für Wohnungen, die mit Bad und/oder Dusche, Innen-WC und Heizung 


ausgestattet sind, je m² Wohnfläche                                 2,56 Euro/ Monat 
b) für Wohnungen wie a), aber ohne fest  
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       installierte Heizung je m² Wohnfläche                             1,53 Euro/ Monat 
c) für alle übrigen Wohnungen 
       je m² Wohnfläche                                                             1,02 Euro/ Monat 
Die Steuer ist am 01.07.2007 fällig. Steuerpflichtige, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer erteilt haben, werden gebeten unter 
Angabe des Kassenzeichens die Steuer - wie im zuletzt ergangenen Bescheid 
festgesetzt - auf das Konto der Gemeinde Pretzien zu überweisen. Wurden bis 
zu dieser Bekanntmachung bereits Zweitwohnungssteuerbescheide für das 
Kalenderjahr 2007 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. 
Sollte sich die Steuerpflicht neu begründen, der Steuerschuldner wechseln oder 
sich die Berechnungsgrundlagen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt. 
Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung 
kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages 
dieser Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Pretzien, vertreten durch die  
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 
Schönebeck, angefochten werden. 
Schönebeck (Elbe), den 10.06.2007 
 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT  SCHÖNEBECK (ELBE) 
i.A. Warnke 
- STEUERAMT - 
 
 


                 Amtliche Bekanntmachung 
            Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 20.06.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr  
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 
6  
  


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1.    Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2.    Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 16.05.2007 
3.    Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.    Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung     
       vom 16.05.2007 
5.    Einwohnerfragestunde 
6.    Information zum Stand der Abarbeitung der geplanten Tiefbaumaßnahmen 
7.    Information zu Hochbaumaßnahmen 
8.   Beratung und Beschluss zur Änderung des Konzessionsvertrages Strom    
      Beschlussvorlage Nr. 007/2007 
9.    Beratung und Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum     


   1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 
       Beschlussvorlage Nr.   008/2007 
10. Beratung und Beschluss zur 2. Änderung der Satzung über die Abwasser-


beseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage der Gemeinde Plötzky vom 18.10.2000 
(Abwasserbeseitigungssatzung) 


       Beschlussvorlage Nr. 009/2007 
11. Auswertung des Heimatfestes 


 
nichtöffentlicher Teil:  
12. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
13. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der   
       Gemeinderatsmitglieder 


 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 19.06.2007 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


29.05.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 29.05.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Änderung des Konzessionsvertrages Strom  


   Beschlussvorlage Nr. 008/2007 
7. Beratung zum Haushaltsplan 2007 


 
nichtöffentlicher Teil: 


8. Beratung und Beschluss in einer Rechtsangelegenheit 
    Beschlussvorlage Nr. 009/2007 


9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Gemeinderatsmitglieder 
 


 
                                       Öffentliche Auslegung                                              
    Innenbereichs- und Abrundungssatzung der Gemeinde Ranies                      
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies hat am 29.05.2007 beschlossen, dass 
das Verfahren zur Aufhebung der rechtskräftigen Innenbereichs- und 
Abrundungssatzung eingeleitet werden soll. In der gleichen Sitzung wurde 
beschlossen, dass die vorgenannte Satzung und die Begründung zur Aufhebung 
der Satzung öffentlich ausgelegt werden sollen.  
Die Innenbereichs- und Abrundungssatzung und die Begründung zur 
Aufhebung der Satzung werden in der Zeit vom 
 
  21. Juni 2007 bis einschließlich 25. Juli 2007 
 
                       montags        von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       dienstags      von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 


                       mittwochs     von 08:00 - 12:00 Uhr 
                       donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       freitags          von 08:00 - 12:00 Uhr 
    
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12 zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt.  
Während dieser Zeit können Anregungen, die für die Aufhebung der Satzung  
von Bedeutung sind, im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt schriftlich 
eingereicht bzw. auch dort zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Ranies, 10.06.2007 
 


       
 
 
 


        Öffentliche Auslegung 
     Bebauungsplan Nr. 17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ 
                                       Entwurf der 7. Änderung  
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 31.05.2007 dem Entwurf der  
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ 
und der dazugehörigen Begründung zugestimmt und deren öffentliche 
Auslegung beschlossen. Die im Bebauungsplan im Bereich Ecke 
Tulpenweg/Krokusweg festgesetzte „überbaubare Grundstücksfläche“ soll 
geändert werden, damit im Ergebnis parallel zum Tulpenweg die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohnbauten 
geschaffen werden.   
Die vorgenannten Unterlagen werden in der Zeit  
 
  21. Juni 2007 bis einschließlich 25. Juli 2007 
 
                       montags        von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       dienstags      von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
                       mittwochs     von 08:00 - 12:00 Uhr 
                       donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       freitags          von 08:00 - 12:00 Uhr 
    
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12 zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt. 
Während dieser Zeit können Anregungen, die für die Planung von Bedeutung 
sind, im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt schriftlich eingereicht bzw. 
auch dort zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Schönebeck (Elbe),  10.06.2007 
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                                          Öffentliche Auslegung                                             
           2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 „Am Weinberg“ 
                       
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 31.05.2007 dem 2. Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 49 „Am Weinberg“ sowie der dazugehörigen 
Begründung einschließlich des Umweltberichtes zugestimmt und deren 
öffentliche Auslegung beschlossen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
sollen für die im Stadtteil Grünewalde – nordöstlich und nordwestlich der 
Straße „Am Weinberg“ liegende, bisher gärtnerisch genutzte Fläche, die 
planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Baureifmachung und 
Bebauung mit Wohnbauten geschaffen werden. Der 2. Entwurf des 
Bebauungsplanes und die Begründung, einschließlich des Umweltberichtes, 
werden in der Zeit vom 
 
  21. Juni 2007 bis einschließlich 25. Juli 2007 
 
                       montags        von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       dienstags      von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
                       mittwochs     von 08:00 - 12:00 Uhr 
                       donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
                       freitags          von 08:00 - 12:00 Uhr 
    
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12 zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt.  
Während dieser Zeit können Anregungen, die für die Planung von Bedeutung 
sind, im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt schriftlich eingereicht bzw. 
auch dort zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Schönebeck (Elbe), 10.06.2007 
 


 
 
Flächeninanspruchnahme beim Bau der Ortsumgehung 
Die Arbeiten beim Landesbetrieb Bau für den Bau der Ortsumgehung 
Schöne-beck  erfolgen plangemäß. Das Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten  Mitte (ALFF) hat dem Vorhabenträger als eine 
vorrangige Aufgabe dabei die für das Unternehmen benötigten Flächen zur 
Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck erlässt das ALFF zum 1. August 
2007 eine Anordnung, welche den Besitz  und die Nutzung der für das 
Unternehmen benötigten Flächen im Bauabschnitt 2 (L51-K 1279) zu 
Gunsten des Unternehmensträgers entzieht. Alle pachtvertraglichen 
Regelungen bleiben von dieser Anordnung unberührt, somit auch die 
Zahlung des Pachtbetrages. Die ordnungsgemäße amtliche Bekanntmachung 
einschließlich des Flurstücksverzeichnisses und der  
Kartenanlagen hängt im Schaukasten Breiteweg 11 bzw. liegt bei der Stadt 
Schönebeck im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, aus 
und sollte von jedem Teilnehmer bzw. Nebenbeteiligten des 
Flurbereinigungs-verfahrens eingesehen werden. 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,   


Markt 1,  39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Nachruf 
 
Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Plötzky und Heimatfreund 
 


Oberbrandmeister 
Hermann Röhrs 


 
am 06.06.2007 im Alter von 67 Jahren verstorben ist. 
 
Der Verstorbene erwarb sich während seiner Tätigkeit bleibende Verdien- 
ste als Wehrleiter und als aktives Mitglied des Heimatvereins Plötzky Ost-
elbien e. V.   Wir haben ihn als einen pflichtbewussten, engagierten und 
hilfsbereiten Bürger schätzen gelernt. Seine Selbstdisziplin, seine Offen-
heit und seine Loyalität haben uns oft beeindruckt.  Wir verlieren mit 
Hermann Röhrs einen Freund und ein Vorbild. 
 
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung. 
 


Gemeinde Plötzky 
Herbert Schmeißer  Die Kameraden               Die Mitglieder des 
Bürgermeister  der Freiwilligen Feuerwehr    Heimatvereins  Plötzky 
                                                                         


 
Bekanntmachung der 18. Sitzung  
des Kultur- und Schulausschusses am 21.06.2007 
 
Sitzungsbeginn:               17:00 Uhr 
Sitzungsort:        Behindertenverband Moskauer Straße 
                                           Moskauer Straße 23, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


   T A G E S O R D N U N G  
 
 Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Beratung zur Aufhebung der Schulbezirke der Sekundarschulen 


der Stadt Schönebeck (Elbe) ab dem Schuljahr 2008/09 
6. Informationen der Verwaltung 
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
   


 Nichtöffentlicher Teil 
8. Informationen der Verwaltung 
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 


Bekanntmachung der 19. Sitzung  
des Wirtschaftsausschusses am 25.06.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort:      Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 


     Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


  T A G E S O R D N U N G  
 
  Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0350/2007 


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52  
 "Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
6. Vorlagen-Nummer: 0351/2007 


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 " 
 Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
7. Vorlagen-Nummer: 0354/2007 


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
8. Vorlagen-Nummer: 0355/2007 


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
9. Vorlagen-Nummer: 0357/2007 


Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan 
10. Vorlagen-Nummer: 0358/2007 


Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan 
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


  Nichtöffentlicher Teil 
12. Vorlagen-Nummer: 0346/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche an der Hohendorfer Straße 
13. Vorlagen-Nummer: 0347/2007 


Ankauf des Grundstückes Tischlerstraße 6d 
14. Vorlagen-Nummer: 0348/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen für eine Betriebserweiterung  
 am Grundweg 
15. Vorlagen-Nummer: 0353/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
Bekanntmachung der 21. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 26.06.2007 
 
Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr 
Sitzungsort:  Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 


T A G E S O R D N U N G  
 
  Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 


  6.        Information zu Bauanträgen: 
- Dr.-Tolberg-Straße 


              - Elbtor 3 / 4 
              - Am Stadtfeld 
7. Vorlagen-Nummer: 0350/2007 


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 
  "Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
8. Vorlagen-Nummer: 0351/2007 


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52  
 "Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
9. Vorlagen-Nummer: 0354/2007 


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
10. Vorlagen-Nummer: 0355/2007 


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 
11. Vorlagen-Nummer: 0357/2007 


Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan 
12. Vorlagen-Nummer: 0358/2007 


Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan 
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


  Nichtöffentlicher Teil 
14. Informationen der Verwaltung 


  15.      Information zu Anträgen auf den Erhalt von Städtebaufördermitteln  
           im Sanierungsgebiet "Altstadt Schönebeck (Elbe) 
16. Vorlagen-Nummer: 0346/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche an der Hohendorfer Straße 
17. Vorlagen-Nummer: 0347/2007 


Ankauf des Grundstückes Tischlerstraße 6d 
18. Vorlagen-Nummer: 0348/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen für eine Betriebserweiterung  
 am Grundweg 
19. Vorlagen-Nummer: 0353/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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Bekanntmachung der 19. Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses am 27.06.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort:  Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
 Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Vorlagen-Nummer: 0349/2007 


4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag 
7. Vorlagen-Nummer: 0352/2007 


Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 
Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2006 einschließlich der 
Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2006 


8. Vorlagen-Nummer: 0356/2007 
Jahresabschluss 2006 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen 


9. Vorlagen-Nummer: 0357/2007 
Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan 


10. Vorlagen-Nummer: 0358/2007 
Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan 


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  


 Nichtöffentlicher Teil 
12. Informationen der Verwaltung 
13. Vorlagen-Nummer: 0346/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche an der Hohendorfer Straße 
14. Vorlagen-Nummer: 0347/2007 


Ankauf des Grundstückes Tischlerstraße 6d 
15. Vorlagen-Nummer: 0348/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen für eine Betriebserweiterung  
 am Grundweg 
16. Vorlagen-Nummer: 0353/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
Bekanntmachung der 21. Sitzung des Jugend-,  
Frauen- und Sozialausschusses am 28.06.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort:       Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 


      Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


  T A G E S O R D N U N G  
  Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen 


Zuwendungen zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit  
 der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2007 
7. Vorlagen-Nummer: 0357/2007 


Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan 
8. Vorlagen-Nummer: 0358/2007 


Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan 
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 
  Nichtöffentlicher Teil 
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
Bekanntmachung der 27. Sitzung  
des Hauptausschusses am 02.07.2007 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort:  Kleiner Sitzungssaal des Rathauses 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


T A G E S O R D N U N G  
 Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Vorlagen-Nummer: 0349/2007 


4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag 
6. Vorlagen-Nummer: 0350/2007 


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52  
 "Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
7. Vorlagen-Nummer: 0351/2007 


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52  
 "Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
8. Vorlagen-Nummer: 0352/2007 


Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie 
die Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer 
Bauhof Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2006 einschließlich 
der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2006 


9. Vorlagen-Nummer: 0354/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 


10. Vorlagen-Nummer: 0355/2007 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 "Im Eichengrund" 


11. Vorlagen-Nummer: 0356/2007 
Jahresabschluss 2006 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen 


12. Vorlagen-Nummer: 0357/2007 
Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan 


13. Vorlagen-Nummer: 0358/2007 
Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan 


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
  Nichtöffentlicher Teil 
15. Vorlagen-Nummer: 0346/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche an der Hohendorfer Straße 
16. Vorlagen-Nummer: 0347/2007 


Ankauf des Grundstückes Tischlerstraße 6d 
17. Vorlagen-Nummer: 0348/2007 


Verkauf von Grundstücksflächen für eine Betriebserweiterung  
 am Grundweg 
18. Vorlagen-Nummer: 0353/2007 


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
Bekanntmachung der 19. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 05.07.2007 
 
Sitzungsbeginn:     17:00 Uhr  
Sitzungsort:  Tagungszentrum "Dr. Tolberg" 


Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
T A G E S O R D N U N G  


  Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5. Plan-Ist-Vergleich zum 30.04.2007 
6. Vorlagen-Nummer: 0356/2007 


Jahresabschluss 2006 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen 


7. Information zur perspektivischen Nutzung regenerativer Energien für 
den Solequell 


8. Informationen der Verwaltung 
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 
  Nichtöffentlicher Teil 
10. Informationen der Verwaltung 
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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Amtliche Bekanntmachung 
              Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 27.06.2007 
 
Sitzungsbeginn:      19:30 Uhr  
Sitzungsort:            Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 
6   
 


             Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
3.  Einwohnerfragestunde 
4.  Beratung und Beschluss zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde    
     Plötzky vom 22.03.2000  
     Beschlussvorlage Nr. 010/2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
5.  Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
6.  Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der    
      Gemeinderatsmitglieder 


 
 


Amtliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 
21.06.2007 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:                Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,       
                                    Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
3. Einwohnerfragestunde 
4. Beratung und Beschluss zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 


Pretzien vom 09.03.2000 
           Beschlussvorlage Nr. 013/2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
5. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
6. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,  
39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Redaktioneller Hinweis: 
 
Das Amtsblatt Nr. 24 vom 20.6. ist eine 
Wiederholung von Amtsblatt Nr. 23 (17.6.) 
wegen Vertriebsstörungen. 
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Sanierung der Außenfassade des Soleturms im SOLEPARK 
                       Schönebeck/ Bad Salzelmen 
             
                                  Öffentliche Ausschreibung 
 


a)   Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle): 
  SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
  Badepark 1, 39218 Schönebeck 
  Tel. 03928/705531, Fax 03928/705537 


a)   Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 
  Vergabe-Nr.: SOLEPARK 1/2007 


b)   Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen in 
Verbindung    


            mit BSI-Förderung gemäß §279a SGB III, Abschluss von 
befristeten   


  Arbeitsverträgen für 6 Monate mit 2 von der Kommunalen        
   Beschäftigungsagentur Schönebeck zugewiesenen  Arbeitslosen 


c)   Ort der Ausführung: Schönebeck/Bad Salzelmen, Kurpark 
d)   Art und Umfang der Leitung, Allgemeine Merkmale der   
           baulichen Anlagen 


  Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage: 
Denkmalgeschützter   
  Historischer Soleturm (Natursteinmauerwerk) 
  Art der Leistung: Verfugung der Außenfassade 
  Umfang der Leistung: ca. 1200 m² Verfugung Außenfassade,   
  statische Sicherung gelöster Natursteine, Austausch gelöster   
   Natursteine, steinsichtige Verfugung der Außenfassade, Hervor-   
   hebung der Gewände und Faschen der zugemauerten Öffnungen,   
   Standgerüst gewölbte und geneigte Außenfassade, Höhe 28 m,  
   Durchmesser 17 m bis 7 m, Anlegen von Musterflächen 


e)   Aufteilung in Lose: nein 
f)   Erbringen von Planungsleistungen: nein 
g)   Ausführungsfrist: 6 Monate; Beginn: 13.08.2007 Ende: 


12.02.2008 
h)   Anforderungen der Verdingungsunterlagen: bis 29.06.2007, 


bei   
i)    Ingenieurbüro für Bauplanung, Dipl.-Ing. Jutta Röseler, Dorfstr.  


42,    
            39249 Glinde 
j)   Entgelt für Verdingungsunterlagen: SOLEPARK 1/2007; 


Höhe   
           des Entgeltes: 25,00 EUR; Zahlungsweise: Verrechnungsscheck;  
           Empfänger: Ingenieurbüro für Bauplanung, Dipl. Ing. Jutta 
Röseler,  
           siehe h); Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn 
der  
           Verrechnungsscheck bei der Anforderung der Unterlagen 
beiliegt.  
           Eine Rückvergütung des Entgeltes erfolgt nicht. 


l)  Die Angebote sind im ungeöffnetem Umschlag zu richten an: 
Stadt Schönebeck,  Zimmer 304, Markt 1, 39218 Schönebeck 


m)    Deutsch 
n)    Angebotseröffnung: 13.07.2007, 10:00 Uhr, Rathaus, Kleiner   
            Sitzungssaal, Markt 1, 39218 Schönebeck 


s)  Eignungsnachweise: Der Auftraggeber behält sich vor, vom 
Bieter   


             Unterlagen nach § 8 Abs.3 nachzufordern. Des Weiteren sind 
gem.  
             § 8 Nr. 5 Abs. 2 ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
sowie  
             Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkasse, der 
Berufs-   
             genossenschaft und des Finanzamtes vorzulegen. Berücksichtigt   
             werden nur Bewerber, die den Nachweis Fachkunde, Leistungs-  
             fähigkeit und die erfolgreiche Ausführung ähnlicher Anlagen 
durch  
             Beifügung entsprechender Referenzen erbringen können. 
t)          Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 30.07.2007 
v)         Sonstige Angaben: 
            Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:   
            Anschrift  siehe h), Tel. 039298/28477 
  Nachprüfungsstelle: Landkreis Schönebeck, Kommunalaufsicht,   
                                               Cokturhof, 39218 Schönebeck/ Elbe 


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   
39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 


 








Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 008/2007
Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtrags-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007.


Schmeißer
Bürgermeister


Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Nachtragshaushaltssatzung


der Gemeinde Plötzky  für das Haushaltsjahr 2007


1.  Nachtragshaushaltssatzung
Auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S.
522), hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky in der Sitzung am 20.06.2007 folgen-
de Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden


und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes einschließlich der Nachträge


erhöht (+) vermindert ( - ) gegenüber nunmehr festgesetzt 
um um bisher auf
d d d d


1. im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 72.600 d -10.900 d 1.256.400 d 1.318.100 d
die Ausgaben 93.000 d -31.300 d 1.256.400 d 1.318.100 d


2.  im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 141.100 d -4.200 d 201.900 d 338.800 d
die Ausgaben 136.900 d 0 d 201.900 d 338.800 d


§ 2
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird nicht geändert.


§ 3
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird ge-
genüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:


Steuerart erhöht vermindert gegenüber auf nunmehr
um v.H. um v.H. bisher v.H. v.H.


1.  Grundsteuer A 235 v.H. 235 v.H.
2.  Grundsteuer B 335 v.H. 335 v.H.
3.  Gewerbesteuer 300 v.H. 300 v.H.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung zu erlassen,
wenn
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag


entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres)


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushalts-
stellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erhebli-
chen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr
als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Hauhaltsjahres)


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen
oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeits-
grenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes)


Aufgrund des § 35 (1) der GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erhebli-
chen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstel-
lung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1v.T. je Haushaltsstelle)
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen Beträge (unbegrenzt),
- die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwi-


schen den Abschnitten führen,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Plötzky, den 20.06.2007


Schmeißer (Dienstsiegel)
Bürgermeister


2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 02.07.2007 bis 02.08.2007 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt
Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105 und im Gemeindebüro der Gemeinde Plötz-
ky, Salzstr. 11, öffentlich aus.


Plötzky, den 27.06.2007 


Schmeißer
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 009/2007
Der Gemeinderat beschließt, die in der Anlage befindliche 2. Änderung der Satzung
über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage der Gemeinde Plötzky vom 18.10.2000 (Abwasserbeseitigungssatzung).


Schmeißer
Bürgermeister


Anlage
zum Beschluss Nr. 009/2007


2. Änderung 
der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss
an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde


Plötzky vom 18.10.2000 (Abwasserbeseitigungssatzung) 


Der § 13 (1) wird wie folgt ergänzt:


Die Errichtung einer Sammelgrube ist schriftlich bei der Gemeinde anzuzeigen. 
Es dürfen nur werksgefertigte abflusslose Sammelgruben/Kleinkläranlagen ver-
wendet werden. Die Betreibung einer Kleinkläranlage bedarf einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis.


Der § 13 erhält folgenden weiteren Absatz:


(4) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei einer vermuteten bzw. eingetrete-
nen Störung der Funktionsfähigkeit der abflusslosen Sammelgrube/Kleinkläranla-


ge unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, um diese Störung zu beseitigen. 
Die Vermutung für den Grundstückseigentümer liegt insbesondere dann vor,
wenn bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube die zugeführte Wassermenge
von der Abfuhrmenge in erheblichem Maße abweicht (ca. 10 %). Bei Verdacht auf
eine mangelhafte Dichtheit einer abflusslosen Sammelgrube/Kleinkläranlage ist
durch den Grundstückseigentümer auf seine Kosten eine Prüfung vorzunehmen. 
Sollte dabei festgestellt werden, dass die abflusslose Sammelgrube/Kleinkläranlage
nicht den Vorschriften der DIN-EN 1986 und DIN-EN 4261 entspricht, hat der
Grundstückseigentümer sofort Maßnahmen zu veranlassen den Mangel zu beseiti-
gen und die Funktionsfähigkeit der abflusslosen Sammelgrube/Kleinkläranlage
wiederherzustellen.


Der § 15 (3) wird wie folgt ergänzt:


Die Abfuhrquittungen der letzten fünf Jahre sind durch den Grundstückseigentü-
mer aufzubewahren und auf Verlangen der Gemeinde vorzuweisen.


Der § 21 (1) S. 1 wird wie folgt geändert:


Für den Fall, dass Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie
verstoßen wird, kann nach § 71 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. S. 710) in Verbindung mit den §§ 53 bis 59
des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-An-
halt i.d.F. vom 01.01.1996 (GVBl. S. 2) - jeweils in der z.Z. gültigen Fassung - ein
Zwangsgeld von mindestens fünf und höchstens fünfhunderttausend Euro ange-
droht und festgesetzt werden.


Der § 22 (1) Nr. 2 Abwasserbeseitigungssatzung erhält folgende Fassung:


2.  § 4 nicht das gesamte anfallende Abwasser der öffentlichen Abwasseranlage zu-
führt.


Der § 22 (1) wird um die Nr. 8 a ergänzt:


8 a. § 13 Abs. 1 Satz 2 es unterlässt den Einbau einer Sammelgrube anzuzeigen
oder keine werksgefertigte abflusslose Sammelgrube/Kleinkläranlage verwen-
det.


Der § 22 (1) wird um die Nr. 8 b ergänzt:


8 b. § 13 Abs. 4 nicht unverzüglich Maßnahmen einleitet, um Störungen an der ab-
flusslosen Sammelgrube/Kleinkläranlage zu beseitigen.


Der § 22 (1) wird um die Nr. 10 a ergänzt:


10 a. § 15 Abs. 3 Satz 3 die Abfuhrquittungen nicht aufbewahrt bzw. vorweist.
Der § 25 wird wie folgt ergänzt:


Die 2. Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.


Plötzky, d. 20.06.2007


Schmeißer Dienstsiegel
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Pretzien


Beschluss Nr. 013/2007
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 (Beschluss Nr. 004/2000), zuletzt geändert am
28.03.2007 (Beschluss Nr. 007/2007).


Harwig
Bürgermeister


Anlage zum Beschluss Nr. 013/2007


3. Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000


Der § 2, Abs. 4 wird wie folgt geändert:
alte Fassung:


§ 2
Wappen, Flagge, Gemeindefarben, Dienstsiegel


(4) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten
Dienstsiegelabdruck entspricht. 
Die Umschrift lautet: „Gemeinde Pretzien * Landkreis Schönebeck *“.
Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten.
Der Bürgermeister kann weitere leitende Bedienstete der Stadtverwaltung Schö-
nebeck (Elbe) mit der Führung des Dienstsiegels beauftragen.


.
neue Fassung:


§ 2
Wappen, Flagge, Gemeindefarben, Dienstsiegel


(4) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten
Dienstsiegelabdruck entspricht. 
Die Umschrift lautet: „Gemeinde Pretzien“.
Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten.
Der Bürgermeister kann weitere leitende Bedienstete der Stadtverwaltung Schö-
nebeck (Elbe) mit der Führung des Dienstsiegels beauftragen.


Pretzien, d. 21.06.2007


Harwig
Bürgermeister Dienstsiegel


Diese 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 tritt am Ta-
ge nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Genehmigungsvermerk:
Die 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000 wurde
durch die Kommunalaufsichtsbehörde - Landratsamt Schönebeck - am 27.06.07 (AZ:
151101-120-07) genehmigt.


Anlage 
zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom 09.03.2000


Dienstsiegelabdruck


Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am


05.07.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, Dorfgemeinschaftshaus


„Alter Krug“
Tagesordnung


öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschriften der Sitzungen vom


14.06.2007 und vom 21.06.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzungen vom


14.06.2007 und 21.06.2007
5. Einwohnerfragestunde


6. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2007 
- Vorlage des Beteiligungsberichtes 2006  
Beschlussvorlage Nr. 014/2007


nichtöffentlicher Teil:
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Rats-


mitglieder


Harwig
Bürgermeister 


Bekanntmachung der 22. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 10.07.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Berichterstattung der SALEG zum Entwurf der städtebaulichen Rahmenplanung


für das Sanierungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
7. Information und Diskussion zum Entwurf „Prioritätenliste Straßenbau/außerhalb


der Sanierungsgebiete Bad Salzelmen und Altstadt Schönebeck (Elbe)“
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) Schönebeck(Elbe), 25.06.07
65/Schä/Ab


Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Bauvorhaben: Gemeinde Plötzky - Hochwasserschutzwall Gartenstraße/Thälmannstraße
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)


Markt 1, 39218 Schönebeck, Tel. (03928) 710423
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Straßenbauleistungen nach VOB
d) Ort der Ausführung: Gemeinde Plötzky
e) Art und Umfang der Leistung: Stahlbetonwand inkl. Fundament  11 m


Höhe über Gelände  1 m
Dammbalkenverschluss aus Aluminium 2,0 m x 0,90 m
Betonpflasterfläche 30 m2


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose
g) Zweck der Bauleistung:  Hochwasserschutz
h) Frist für die Ausführung: 20.08.07 bis  14.09.07
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können:


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächen-
amt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928/710 423
Termin von Anforderungen:  ab sofort bis zum 02.07.07
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
20,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die Gemeinde
Plötzky genannte Stelle an:
Vergabenummer: 07 621 013
Kontonummer:  371 021 669
BLZ, Geldinstitut:  800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die
Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 23.07.07
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 


Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe)
Tel. 03928/710 138, Fax 03928/710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder ihre Bevoll-


mächtigten
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 23.07.07, 14.00 Uhr


Kleiner Sitzungssaal,
Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen: 
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden Vertrags-
bedingungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:


• Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und


Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der
Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsbera-
tungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“)
oder das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie
vorzulegen:


mit dem Angebot
- Handelsregisterauszug,
- Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,


und auf Verlangen
- Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate),
- Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden,


Vermögensschaden, sonstige Schäden).
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  17.08.07
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.
vw) sonstige Angaben:
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: SG Tiefbau, Frau Schäfer
Tel.: 03928/710423 
Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Landkreis Schönebeck, Cokturhof, 39218 Schönebeck(Elbe)


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Eine öffentliche Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, zum Flurneuordnungsverfahren gem. §§ 87 ff
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), hier bezüglich der vorläufigen Anordnung des
Flurbereinigungsverfahrens Ortsumgehung Schönebeck B 246 a, Landkreis Schöne-
beck 013, hängt ab dem 2.07.2007 im Schaukasten der Stadt, Breiteweg, aus und liegt im
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 11, zur Einsichtnahme aus.


Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,  
39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag
abonniert werden.
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 4. Jahrgang     Sonntag, 08.07.2007   Amtliche Bekanntmachungen      Nr. 27 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 17.07.2007 
 
Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr 
Sitzungsort:        Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


19.06.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 


vom 19.06.2007 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zum Haushaltsplan 2007 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
7. Beratung und Beschluss zum Verkauf einer Gartenfläche 
         Beschlussvorlage Nr. 010/2007 
8. Beratung und Beschluss zum Verkauf einer Grundstücksfläche für den 


Deichbau 
         Beschlussvorlage Nr. 011/2007 
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der  


Gemeinderatsmitglieder 
 


  
Maser 
Bürgermeister 
 
 
 
Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Bekanntmachung der 26. Sitzung  
des Stadtrates am 12.07.2007 
 
Sitzungsbeginn:   17:00 Uhr 
Sitzungsort:         Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 
                              39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen 


 
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  


 
1.     Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2.     Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3.     Feststellung der Tagesordnung 
4.    Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5.    Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
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4. Jahrgang    Sonntag, 15.07.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 28


Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Bauvorhaben: 


Rekultivierung des Gewässers „Liesekuhle“ in Schönebeck
Gestaltung des Uferbereiches und der Wiese


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Tel. (03928) 710 423


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages: Ausführung von Landschaftsbau- u. Pflanzmaßnahmen
d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe), Ortsteil Elbenau
e) Art und Umfang der Leistung: Aufbruch Betonbefestigung 120 m2


Bodenandeckung und Rasenansaat 200 m2


Betonsteinpflasterflächen mit Einfassung 25 m2


Sitzgruppe mit Rankgittern 2 Stück
Rankpflanzen 12 Stück


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose
g) Zweck der Bauleistung: Gestaltung „Liesekuhle“
h) Frist für die Ausführung: 13.08.07  bis  14.09.07
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können:


Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 423
Termin von Anforderungen:  ab sofort 
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
30,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81und 83 einbegriffen) per Verrech-
nungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:
Vergabenummer: 06 621 015
Kontonummer:  370 102 240
BLZ, Geldinstitut:  800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über
die Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 30.07.07
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 


Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: 


Bieter oder ihre Bevollmächtigten
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 


30.07.07, 13.00 Uhr
Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen: 
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden Ver-
tragsbedingungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:
Keine besondere Rechtsform verlangt.


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
o Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
o Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähig-


keit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Be-
scheinigung der Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeich-
nis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-an-
halt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das Präqualifikationsverzeichnis vor-
gelegt werden.


o Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubig-
ter Kopie vorzulegen:


mit dem Angebot  
- Handelsregisterauszug,
- Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen, 
und auf Verlangen 
- Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate),
- Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden,


Vermögensschaden, sonstige Schäden).
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 30.08.07
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.
vw) sonstige Angaben:


o Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 


Ingenieurbüro Bethge, Tel.: 039089/3884
o Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:


Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase, Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Beschluss Nr. 010/2007
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 (Beschluss Nr. 005/2000) zuletzt geän-
dert am 09.03.2007 (Beschluss Nr. 006/2007).


Schmeißer
Bürgermeister 


Anlage zum Beschluss Nr. 010/2007
3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000
Der § 2, Abs. 2 wird wie folgt geändert:


alte Fassung:
§ 2
Dienstsiegel
(2) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten


Dienstsiegelabdruck entspricht.
Die Umschrift lautet: „Gemeinde Plötzky * Landkreis Schönebeck *“.


neue Fassung:
§ 2
Dienstsiegel
(2) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten


Dienstsiegelabdruck entspricht.
Die Umschrift lautet: „Gemeinde Plötzky“.


Plötzky, d. 27.06.2007


Schmeißer
Bürgermeister Dienstsiegel


Diese 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 tritt am
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Genehmigungsvermerk:
Die 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000 wurde
durch die Kommunalaufsichtsbehörde - Landkreis Salzland - am 05.07.2007 (AZ:
151101-118) genehmigt.


Anlage 
zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky vom 22.03.2000


Dienstsiegelabdruck


Bekanntmachung
Eine öffentliche Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, zum Flurneuordnungsverfahren
„Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a Landkreis Schönebeck 013“,
hier bezüglich der II. Änderungsanordnung im genannten Flurbereinigungsver-
fahren, hängt ab dem 16.07.2007 im Schaukasten der Stadt Schönebeck (Elbe),
Breiteweg, aus und liegt im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg
11, ab dem gleichen Zeitpunkt zur möglichen Einsichtnahme aus.


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,  
39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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 4. Jahrgang                                                            Sonntag, 22.07.2007                                     Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 29 
 
Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 12.07.2007 
 
Beschluss-Nummer 0349/2007 
4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt den in der Anlage 
befindlichen 4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag. 


 
 
 
Anlage 
                4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag vom 
25.04.1996 
Zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) - nachstehend „Stadt“ genannt - 
und 
der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH, Schönebeck - nachstehend 
"AbS-GmbH" genannt – 
Die Vertragspartner vereinbaren  in Ergänzung und Änderung des 
Abwasser-entsorgungsvertrages vom 25.04.1996 in der Fassung des 3. 
Nachtrages vom 02.08.2006 Folgendes: 
1. § 1a Ziff. 1 des Abwasserentsorgungsvertrages wird insgesamt wie 
folgt neu   
gefasst: „Seit Inbetriebnahme der neuen Kläranlage leiten die Stadt 
Schöne-beck, die Stadt Gommern (vormals: Wasser- und 
Abwasserzweckverband Gommern), der Abwasserverband Östliche 
Börde und der TAV Börde (vormals: Abwasser- verband Sülzetal) ihre 
Abwässer in die Kläranlage ein. 
Die nominelle Reinigungskapazität der neuen Kläranlage beträgt 90.000 
Einwohnerwerte. Die Verteilung der fixen Betriebskosten der Kläranlage 
zwischen der Stadt Schönebeck und den anderen einleitenden 
Verbänden/ Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerwerte 
bezogen auf  
die Schmutzfracht. Der angemeldete Bedarf für die Kläranlage mit einer 
Reinigungskapazität von 90.000 Einwohnerwerten teilt sich wie folgt 
auf: 
 Stadt Schönebeck* 60,64 % (54.580 Einwohnerwerte) 


*(einschließlich Plötzky und Pretzien mit zusammen 2,22 %  
bzw. 2.000 Einw.-Werten) 


 Stadt Gommern 10,00 % (  9.000 Einwohnerwerte) 
 ZV Östliche Börde 11,58 % (10.420 Einwohnerwerte) 
 TAV Börde 17,78 % (16.000 Einwohnerwerte) 
Entsprechend des Verhältnisses der Einwohnerwerte werden die Stadt 
Schöne-beck  60,64 % und die übrigen Verbände/Gemeinden 39,36 % der 
fixen Betriebs- kosten (BK) der Kläranlage  tragen. Die AbS-GmbH ist 
verpflichtet, mit den anderen Verbänden/Gemeinden entsprechende 
Vertragsregelungen zu treffen.“ 


 
2. Der 4. Nachtrag tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
3. Soweit vorstehend nichts anderes geregelt ist, gelten die 


Bestimmungen des Abwasserentsorgungsvertrages vom 25.04.1996 in der 
Fassung des 3. Nach-trages vom 02.08.2006 unverändert fort. 


Schönebeck (Elbe), 
 
 
___________________       ________________________________ 
Stadt Schönebeck (Elbe)     Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH 


 
 


         4. Nachtrag zum Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrag  
                              Abwasserentsorgung vom 25.04.1996 
 
Zwischen der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH, Schönebeck 
- nachfolgend „AbS GmbH“ genannt – und der OEWA Wasser und Abwasser 
GmbH - nachfolgend „OEWA“ genannt – 
Die Vertragspartner vereinbaren in Ergänzung und Änderung des 
Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrages vom 25.04.1996 in der 
Fassung des 3. Nachtrages vom 06.07.2004 Folgendes: 
1.  Der Anhang 3 wird insgesamt wie beiliegend neu gefasst. 
2.  Der Anhang 4 wird ersatzlos gestrichen. 
3. Der Anhang 6 wird insgesamt wie beiliegend neu gefasst. 
4.  § 13 Ziff. 1d) des Betriebsführungsvertrages wird insgesamt wie folgt 


neugefasst: 
„d) Fixe Betriebskosten für das Netz – BK(N) 


Das Entgelt ‚BK(N)‘ ist ein Festpreis. Er wird jährlich im Zuge der Jahres-
schlussrechnung nach dem durchschnittlichen Kostenstand des abgelaufenen 
Jahres mit Wirkung für das abgelaufene Jahr gemäß der in Anhang 6 enthal-
tenen Preisgleitklausel fortgeschrieben. 
Die ‚BK(N) ‘ betragen zum 01.01.2004:  744.446,32 €/a 
- Die im Preis ‚BK(N)‘ enthaltenen Reinvestitionskosten für maschinen- 
und elektrotechnische Ausrüstung beziehen sich auf die im Anhang 3 
aufgeführten Pumpwerke und Regenbecken. 
- Die nicht unter den Preis ‚BK(N)‘ fallenden, in § 7 Ziff. 1 Abs. 2 Satz 2 
aufgeführten Instandsetzungsmaßnahmen am Abwasserkanalnetz werden 
entsprechend § 8 Ziff. 3 vergütet. Die OEWA wird nach dem Abschluss 
der im Rahmen der Sanierung des Netzes vorgesehenen Erstellung eines 
Schadenskatasters, spätestens jedoch nach der Vollendung des dritten 
Betriebsjahres der Kläranlage ein Angebot zur Vornahme dieser 
Instandsetzungsmaßnahmen für ein pauschales Entgelt unterbreiten. Bis 
zur Einigung über die Pauschale gilt die vorgenannte Regelung fort. 
- In der Entgeltanpassung zum 01.01.2004 waren mit 27.778 auch anteilige 
Betriebsführungskosten für den Industriepark West (IPW- BA 3 bis 6) ent-
halten. Diese beziehen sich auf den Ansiedlungsstand des IPW zum 01.01.-
2004. Bei vollständiger Nutzung der Anlagen des IPW wurde bereits ein 
Betriebsführungsentgelt für diese Anlagen i.H.v. 55.555 € (Preisstand 01.01. 
2004) vereinbart. Mit zunehmender Auslastung der Anlagen wird B0 (siehe 
Formel im Anhang 6) schrittweise um weitere 27.778 € angehoben – jeweils 
zum 01.01. eines Jahres und ohne Veränderung der übrigen Formelbestand-
teile. Die Auslastung der Anlagen bemisst sich am prozentualen Anteil der 


besiedelten Fläche des IPW an der gesamten Gewerbefläche des IPW. 
Die OEWA wird die AbS GmbH spätestens drei Monate vor einer 
Entgeltanpas-sung über das Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen informieren. Dies gilt auch für Entgeltanpassungen 
gem. Anhang 6 infolge von künftig neu geschaffenem Anlagevermögen. 
Bei künftigen Entgeltanpassungen in den vor-genannten Fällen bedarf es 
keines Nachtrages zum Betriebsführungsvertrag.  
Die Feststellung des neuen Besiedlungsstandes des IPW bzw. des neuen  
Anlagenbestandes erfolgt in geeigneter schriftliche Form (z.B. in einem 
Protokoll).“ 


5. Dieser Nachtrag tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
6. Soweit vorstehend nichts anderes geregelt ist, gelten die 


Bestimmungen des Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrages 
Abwasserentsorgung Schönebeck vom 25.04.1996 in der Fassung des 
3. Nachtrages vom 06.07. 2004 unverändert fort. 


Schönebeck,   Leipzig,  
 
 
______________________________    ______________________________ 
Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH OEWA Wasser und Abwasser GmbH 


 
Beschluss-Nummer 0356/2007 
Jahresabschluss 2006 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen 
Der Stadtrat beschließt gemäß § 18 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes 
(EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA S. 446) auf der Grundlage der 
Prüfungsergebnisse des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Anochin, Roters 
& Kollegen Magdeburg für das Geschäftsjahr 2006 und des 
Feststellungsvermerkes des Rechnungsprü-fungsamtes der Stadt 
Schönebeck (Elbe) den Jahresabschluss des SOLEPARKES 
Schönebeck/Bad Salzelmen für das Jahr 2006 und erteilt gleichzeitig der 
Be-triebsleiterin für den Vollzug des Wirtschaftsjahres 2006 die 
Entlastung. Der Stadtrat beschließt, gemäß § 18 Abs. 4 EigBG über die 
Behandlung des für das Wirtschaftsjahr 2006 festgestellten Verlustes in 
Höhe von 91.060,43 € durch den Eigenbetrieb. Der Jahresverlust 2006 ist 
im Jahr 2007 durch Zuführung liquider Mittel aus dem Stadthaushalt 
auszugleichen. 


 
 
Der Jahresabschluss, der Lageplan sowie die Erfolgsübersicht werden 
vom 23.07.2007 bis zum 27.07.2007 von Mo.-Do. 09:00-16:00 Uhr und 
Fr. 09:00-12:00 im  SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
                 Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) 
                 Badepark 1, Sekretariat, 39218 Schönebeck (Elbe) 
öffentlich ausgelegt. 
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Feststellungsvermerk des RPA‘s zum Jahresabschluss  des 
Eigenbetriebes Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen für das 
Geschäftsjahr 2006 
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung 
am 18.04.2007 durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2006 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & 
Kollegen Wirtschaftsprü-fer, Steuerberater Magdeburg die Buchführung 
und der Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes Solepark 
Schönebeck/Bad Salzelmen den gesetzlichen Vor-schriften und der 
Betriebssatzung entsprechen Der Jahresabschluss vermittelt unter 
Beachtung der Grundsatze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen  entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht 
im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geben zu Beanstan-dungen keinen Anlass. Daher empfiehlt das RPA 
aufgrund der o.g. durchge-führten Prüfung durch das 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen Anochin, Roters & Kollegen 
Magdeburg eine Entlastung des Jahresabschlusses 2006 des Ei-
genbetriebes Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen vorzunehmen. 


 
 
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des SOLEPARK 
Schöne-beck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), 
haben wir mit Datum vom 18. April 2007 den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsver-merk erteilt: “An den SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlust-rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lage-bericht des SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen, 
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck, für das 
Geschäftsjahr vom 01 .01 .2006 bis 31.12.2006 geprüft. Die Buchführung 
und Aufstellung von Jahresabschluss  
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
er-gänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage  
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 31 7 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-ger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 


hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kennt-nisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berück-sichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs- bezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-führung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-proben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanz-
ierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlus- ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer 
Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vor-schriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-führung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“ Den vorstehenden Bericht erstatten wir in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Be-richterstattung bei Abschlussprüfungen 
(Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.) 
Der von uns mit Datum vom 18.04.2007 erteilte uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt F “Wiedergabe des 
Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers“ formuliert. 
Magdeburg, 18.04.2007 


 
 
 
Beschluss-Nummer 0350/2007 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52 
"Gewerbegebiet Ost Grundweg" 
Der Stadtrat beschließt die Abwägung und Entscheidung über die im 
Rahmen der Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden zum Bebauungsplanentwurf Nr. 52  
„Gewerbegebiet Ost – Grundweg“ eingegangenen Anregungen   (gemäß § 1 
Absatz 7 Baugesetzbuch). 


 
 29.05.2007 


Beschluss-Nummer 0351/2007 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 52  


"Gewerbegebiet Ost - Grundweg" 
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Bebauungsplan Nr. 52 
„Gewerbegebiet Ost – Grundweg“ als Satzung. Die Begründung mit 
dem Umweltbericht wird gebilligt (gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
Baugesetzbuch). 


 


Beschluss-Nummer 0352/2007 
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 
Ent-lastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer 
Bauhof Schöne-beck für das Wirtschaftsjahr 2006 einschließlich der 
Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2006 
  Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht des 
Städtischen Bauhofes Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2006 fest und 
entlastet den Betriebsleiter für das Wirtschaftsjahr 2006 unter 
Berücksichtigung des unein-geschränkten Feststellungsvermerkes durch 
das Rechnungsprüfungsamt der  
Stadt Schönebeck (Elbe) auf der Grundlage der durchgeführten 
Jahresabschluss- prüfung durch die BDO Deutsche Warentreuhand AG.  
Der Stadtrat beschließt den Jahresüberschuss in Höhe von 1.369,50 € der 
allgemeinen Rücklage des Städtischen Bauhofes Schönebeck zuzuführen.  


 
 
Feststellungsvermerk des RPA‘s zum Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 
Geschäftsjahr 2006 
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung 
am 26.04.2007 durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2006 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche 
Warentreuhand Aktiengesell-schaft, Sitz Magdeburg die Buchführung 
und der Jahresabschluss 2006 des  
Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck den gesetzlichen 
Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Wirtschaftsführung ein den tat- 
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geben zu Beanstan-dungen keinen Anlass. Daher empfiehlt das RPA 
aufgrund der o.g.durchge-führten Prüfung durch das 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO Deutsche Warentreuhand 
Aktiengesellschaft eine Entlastung zum Jahresabschluss 2006 vom 
Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck vorzunehmen. 
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VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Städtischer 
Bauhof Schönebeck -Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Schönebeck (Elbe), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis zum 
31. Dezember 2006 in den diesem Bericht als Anlagen I (Lagebericht) 
und II (Jahresabschluss) beigefügten Fassungen den am 26. April 2007 
in Magdeburg unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
wie folgt erteilt: 
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Städtischer Bauhof Schönebeck - Eigenbetrieb 
der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 
bis zum 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von  Jahres-abschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des 
Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss  
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-bericht 
abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss  unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäfts- tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebs sowie die Erwartungen übermögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahres-abschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grund-lage für unsere Beurteilung bildet. Unsere 
Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung 


mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet. 
Magdeburg, den 26. April 2007 


 
 


Öffentliche Bekanntmachung  
 
Beschluss-Nr: 0352/2007  
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 
Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2006 einschließlich der 
Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2006 
 
Der Jahresabschluss 2006 einschließlich des Lageberichtes des Städtischen 
Bauhofes Schönebeck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss 2006 einschließlich Lagebericht liegen gemäß § 18 Abs. 5 
Eigenbetriebsgesetz-EigVG im Land Sachsen-Anhalt vom 23.07.2007 bis 
31.07.2007 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den 
Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
öffentlich aus.  
 


 
 
Beschluss-Nummer 0357/2007 
Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt: Die im Rahmen des 
Verfahrens zum Entwurf des Flächennutzungsplanes, seiner Begründung 
und dem Umweltbericht während der frühzeitigen Bürgerbeteiligung am 
11.07. 2006, der öffentlichen Auslegungen vom 15.01.2007 bis 16.02.2007 
sowie vom 11.04.2007 bis 04.05.2007 vorgebrachten Anregungen, 
Hinweise und Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, innerhalb der frühzeitigen Beteiligung sowie der 
Beteiligung parallel zu den beiden öffentlichen Auslegungen, hat der 
Stadtrat geprüft. Die ausführliche Abwägungstabelle ist Anlage und 
gleichzeitig Bestandteil des Beschlusses. 
Mit der anliegenden Tabelle wird das durchgeführte Verfahren zu 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gebilligt.   


 
 
 


Beschluss-Nummer 0358/2007 
Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt aufgrund des § 6 
Baugesetzbuch und des § 6 Absatz 8 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt den Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan (Fassung Juni 2007) in der Fassung vom 06.06.2007 
nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch. 
Zugleich beschließt er die Begründung und den Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan. 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,   
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und 
Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden. 
 








Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH
Amtliche Bekanntmachung


Die Gemeinden Plötzky und Pretzien halten als kommunale Gesellschafter jeweils 
33,3 % und die Stadt Schönebeck und die Gemeinde Ranies jeweils 16,7 % des Stamm-
kapitals der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH. Nach § 121 der Ge-
meindeordnung und auf der Grundlage des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes be-
steht die Pflicht dafür zu sorgen, dass


die Feststellung des Jahresabschlusses,
die Verwendung des Ergebnisses,
das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses,
der Jahresabschluss und
der Lagebericht


ortsüblich bekannt gegeben werden und in der Bekanntgabe auf die Auslegung der
Jahresabschlussdokumente zur Einsichtnahme hingewiesen wird. Zum Jahresabschluss
des Geschäftsjahres 2006 der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH wurde
auf der Gesellschafterversammlung am 10.07.2007 folgender Beschluss gefasst:


Beschluss 2007 - 01/B 4.1


Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung erheben die Gesellschafter
keine Einwände gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Elbaue-Naherho-
lungsförderungsgesellschaft mbH zum Geschäftsjahr 2006. Die Gesellschafterver-
sammlung stellt den Jahresabschluss 2006 fest.
Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2006 Entlastung erteilt.


Der Bilanzgewinn von 16.379,16 EE, bestehend aus dem Jahresüberschuss 2006 in Höhe
von 4.046,98 EE und dem Gewinnvortrag per 31.12.2005 in Höhe von 12.332,18 EE, ist auf
neue Rechnung vorzutragen.


Die Geschäftsführung der Elbaue GmbH gibt bekannt, dass allen institutionellen Ein-
richtungen, Unternehmen oder Bürgern, die an einer Einsichtnahme in die Jahresab-
schlussdokumente interessiert sind, Gelegenheit gegeben wird, sich im Sekretariat der
BQI mbH Schönebeck, B.-Brecht-Straße 2 a, 39218 Schönebeck, Frau Kirchberg, tele-
fonisch unter Apparat 03928 459 103 anzumelden. Die Einsichtnahme in den Prüfbe-
richt ist nach Veröffentlichung der Bekanntmachung innerhalb der nächsten 14 Tage in
den Geschäftsräumen der v.g. Adresse möglich. Der Jahresabschluss der Elbaue
GmbH wurde durch die Wirtschaftsprüfgesellschaft FRIEDERICH * BECKER *
HAACK * BARTHEL Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Osnabrück,
testiert und trägt folgenden Bestätigungsvermerk:


Bestätigungsvermerk 
„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Elb-
aue-Naherholungsgesellschaft mbH Schönebeck für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für meine Beurteilung bildet.
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftervertrages und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der La-
gebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“


Osnabrück, den 07. Juni 2007


Dr. Friederich Wirtschaftsprüfer


Satzungsbeschluss Bebauungsplan
Nr. 52 „Gewerbegebiet Ost - Grundweg“ 


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 12.07.2007 den Be-
bauungsplan Nr. 52 „Gewerbegebiet Ost - Grundweg“ als Satzung beschlossen. Die
Begründung einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt. Dieses wird hiermit be-
kannt gegeben. 


Der Bebauungsplan Nr. 52 „Gewerbegebiet Ost - Grundweg“ tritt mit dem Tag dieser
Bekanntmachung in Kraft. 


Jedermann kann die Satzung von diesem Tag ab im Stadtplanungs- und Stadtentwick-
lungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, während der Dienststunden ein-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Sie wird ab dem Tag der Bekanntma-
chung im Internet eingestellt und kann unter der Internetadresse http:/www.schoene-
beck-elbe.de eingesehen werden.


Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-


zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Ver-


letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und 


3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 


unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe),
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.


Schönebeck (Elbe), 29.07.2007


Haase 
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Beschluss Nr. 014/2007
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2007.


Harwig
Bürgermeister


Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Gemeinde Pretzien


für das Haushaltsjahr 2007
1. Haushaltssatzung


Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Än-
derung kommunal-rechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006, hat der Gemeinderat der
Gemeinde Pretzien in der Sitzung am 05.07.2007 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007 beschlossen:


§ 1


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
im Verwaltungshaushalt


in der Einnahme auf 1.056.600,00 E
in der Ausgabe auf 1.056.600,00 E


und
im Vermögenshaushalt


in der Einnahme auf 182.700,00 E
in der Ausgabe auf 182.700,00 E


festgesetzt:


§ 2


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


§ 3


Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4


Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Lei-
stung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 E festge-
setzt.


§ 5


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007
wie folgt festgesetzt:


1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 255 v.H.


b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.


§ 6


Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine
Nachtragssatzung zu erlassen, wenn


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushalts-
stellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erhebli-
chen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr
als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen
oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeits-
grenze: 3 v.H. je Haushaltsstelle).


Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragsplan alle erheblichen Änderun-
gen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar-
sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v. T. je Haushaltsstelle).


Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
• die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwi-


schen den Unterabschnitten führen,
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Pretzien, den 05.07.2007


Harwig Dienstsiegel
Bürgermeister


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung


Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der
Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt vom 30.07.2007 bis 30.08.2007 zur Einsichtnahme im Rathaus Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und im Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien, August-
Bebel-Str. 24, öffentlich aus.


Pretzien, den 23.07.2007


Harwig
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung


Der Ehle/Ihle-Verband gibt hierdurch bekannt, dass in der Zeit vom 1.8.2007 bis 31.1.2008 an
allen Verbandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wer-
den. 
Zu diesem Zweck haben die Eigentümer oder Nutzer der Anliegergrundstücke den ausführen-
den Firmen sowie den Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu diesen Gewässern sowie die not-
wendige Bau- und Arbeitsfreiheit an den Gewässern zu gewähren. 
Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Was-
serverbandsgesetz-WVG), Bundesgesetzblatt Teil I vom 20.2.1991, das Wassergesetz für das
Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 7.9.1993 (GVBl. LSA Nr. 38/1993), zuletzt geändert
am 21.4.2005 (GVBl. LSA Nr. 23 S. 208/2005), sowie die Satzung des Ehle/Ihle-Verbandes
vom 20.8.1992, zuletzt geändert am 30.11.2005.
Einsichtnahme in die Liste der Verbandsgewässer sowie nähere Auskünfte sind in der Ge-
schäftsstelle des Verbandes zu den Geschäftszeiten Montag - Donnerstag 7 bis 16.15 Uhr so-
wie freitags 7 bis 13 Uhr auf Voranmeldung möglich.


Anschrift der Geschäftsstelle:


Ehle/Ihle-Verband
Alte Ziegelei 0
39291 Stegelitz


Stegelitz, den 16.7.2007


gez. Unterschrift
Erika Krüger
Verbandsvorsteherin


Das Original dieser Bekanntmachung ist im Schaukasten der Stadt Schönebeck (Elbe), Brei-
teweg, ausgehängt.


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der
General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am
Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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4. Jahrgang    Sonntag, 05.08.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 31


Bekanntmachung der 20. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 06.09.2007 


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr     


Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum
Badepark 4                                  
39218 Schönebeck (Elbe)  


TAGESORDNUNG  


Öffentlicher Teil 


1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3.  Feststellung der Tagesordnung 
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5.  Vorlagen-Nummer: 0371/2007 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan


2007 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“ 


6.  Plan-Ist-Auswertung 2007 
7.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt  


Nichtöffentlicher Teil   


8.  Informationen der Verwaltung 
9.  Informationen zu offenen Rechtsangelegenheiten 


10.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2006
der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck


Die Gesellschafterversammlung hat am 04.07.2007 den Jahresabschluss
2006 festgestellt und beschlossen, aus dem Jahresüberschuss in Höhe
von 324.837,51 5 den Betrag von 200.000,00 5 an die Gesellschafterin,
die Stadt Schönebeck, auszuschütten. Der verbleibende Jahresüber-
schuss in Höhe von 124.837,51 5 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäfts-
jahr 2006 Entlastung erteilt. Das Geschäftsjahr 2006 wurde durch den
Dipl.-Kaufmann Jürg Kirstgen – Wirtschaftsprüfer – geprüft. Nach Prü-
fung der Buchführung des Geschäftsjahres und des Lageberichtes sowie
der Prüfung nach § 53 HG-G wurde unserem Unternehmen ein unein-
geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2006
liegt zur Einsicht in der Zeit vom 13.08.2007 bis 24.08.2007 
in den Zeiten Montag bis Donnerstag 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr


Freitag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr bei
der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck vor. 


Meyer
Geschäftsführerin


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentati-
on,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g.
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert
werden.           
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4. Jahrgang    Sonntag, 12.08.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 32
Öffentliche Ausschreibung von Leistungen nach VOL/A


Vorhaben: Lieferung Winterdienst-Anbautechnik
- Epoke Aufsatztellerstreuer
- Fiedler Räumschild


a) Auftraggeber: Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. :  0 39 28 / 44 13; Fax:  0 39 28 / 44 14 10


Ort der Angebotsabgabe: Stadt Schönebeck (Elbe)
Submissionsstelle
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Umfang


der Leistung: Lieferung Winterdienst-Anbautechnik 
- Epoke Aufsatztellerstreuer
- Fiedler Räumschild


Ort der Anlieferung: Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)


d) Lose: keine Lose
e) Ausführungsfrist: Oktober / November 2007
f) Unterlagen: 


- Abgabe der 
Unterlagen durch: Städtischer Bauhof Schönebeck


Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)
Vergabe-Nr. 120 / 03 / 2007


- Abforderung der 
Unterlagen: bis spätestens 06.09.2007 bis 15.00 Uhr


g) Stelle zur Einsichtnahme der
Verdingungsunterlagen: wie unter f)


h) Entschädigung für Ver-
dingungsunterlagen: Höhe des Kostenbeitrages: 7,50 Euro


Sparkasse Elbe-Saale     
BLZ: 800 555 00,  Kto-Nr.: 35 102 9044
Cod. Zahlungsgrund: Vergabe-Nr. 120 / 03 / 2007
Die Unterlagen können nach Eingang des Kosten-
beitrages abgeholt oder abgefordert werden. Rück-
zahlung erfolgt nicht.


i)   Ablauf der Angebotsfrist: 07.09.2007, 10.00 Uhr
Abfassung der Angebote: in deutscher Sprache
Eröffnung der Angebote: nicht öffentlich


l)   Zahlungsbedingungen: nach  § 15 VOL/B und zusätzliche 
Vertragsbedingungen


m) Nachweis der Eignung
des Bieters: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben
gemäß VOL/A zu machen. Der Bieter hat eine Be-
scheinigung der Berufsgenossenschaft, Finanzamt,
Krankenkassen und IHK vorzulegen 


n) Zuschlags- und Bindefrist: endet am:  21.09.2007


o) Sonstige Angaben: Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines An-
gebotes auch den Bestimmungen über nicht berück-
sichtigte Angebote  (§  27  VOL/A)


Herrler
Betriebsleiter
Städtischer Bauhof Schönebeck


Öffentliche Ausschreibung von Leistungen nach VOL/A


Vorhaben: Lieferung - Kompaktbagger mit Kabine 
Betriebsgewicht ca. 1.700 kg bis 1.800 kg


a) Auftraggeber: Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. :  0 39 28 / 44 13; Fax:  0 39 28 / 44 14 10


Ort der Angebotsabgabe: Stadt Schönebeck (Elbe)
Submissionsstelle
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Umfang


der Leistung: Lieferung - Kompaktbagger mit Kabine 
Betriebsgewicht ca. 1.700 kg bis 1.800 kg


Ort der Anlieferung: Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)


d) Lose: keine Lose
e) Ausführungsfrist: Oktober / November 2007
f) Unterlagen:


- Abgabe der 
Unterlagen durch: Städtischer Bauhof Schönebeck


Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)
Vergabe-Nr. 120 / 02 / 2007


- Abforderung der 
Unterlagen: bis spätestens 06.09.2007 bis 15.00 Uhr 


g) Stelle zur Einsichtnahme der
Verdingungsunterlagen: wie unter f)


h) Entschädigung für
Verdingungsunterlagen: Höhe des Kostenbeitrages: 7,50 Euro


Sparkasse Elbe-Saale     
BLZ: 800 555 00, Kto- Nr.: 35 102 9044
Cod. Zahlungsgrund: Vergabe-Nr. 120 / 02 / 2007
Die Unterlagen können nach Eingang des Kosten-
beitrages abgeholt oder abgefordert werden. Rück-
zahlung erfolgt nicht.


i) Ablauf der Angebotsfrist: 07.09.2007, 10.00 Uhr
Abfassung der Angebote: in deutscher Sprache
Eröffnung der Angebote: nicht öffentlich


l) Zahlungsbedingungen: nach  § 15 VOL/B und zusätzliche 
Vertragsbedingungen


m) Nachweis der Eignung
des Bieters: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben
gemäß VOL/A zu machen. Der Bieter hat eine Be-
scheinigung der Berufsgenossenschaft, Finanzamt,
Krankenkassen und IHK vorzulegen 


n) Zuschlags- und Bindefrist: endet am:  21.09.2007
o) Sonstige Angaben: Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines An-


gebotes auch den Bestimmungen über nicht berück-
sichtigte Angebote  (§  27  VOL/A)


Herrler
Betriebsleiter
Städtischer Bauhof Schönebeck


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.   








Bekanntmachung 
der 23. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und


Umweltausschusses am 27.08.2007
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0365/2007


Antrag der FDP-Fraktion vom 01.12.2006 zur Beratung über die Satzung
zum Schutz des Baumbestandes, der Großsträucher und Hecken als ge-
schützter Landschaftsbestandteil der Stadt Schönebeck (Baumschutzsat-
zung)


7. Vorlagen-Nummer: 0366/2007
2. Nachtragshaushaltsatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0373/2007
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


9. Vorlagen-Nummer: 0374/2007
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


10. Vorlagen-Nummer: 0375/2007
Errichtung einer Verkehrsverbindung zur Anbindung der östlichen Ge-
werbegebiete an das überregionale Verkehrsnetz 


11. Vorlagen-Nummer: 0384/2007
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 1. Änderung  Bebauungsplan Nr. 6
„Touristenpark Salineinsel“


12. Vorlagen-Nummer: 0385/2007
Satzungsänderungsbeschluss
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 „Gartenstadt Blauer Steinweg,


Teil 2“
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Vorlagen-Nummer: 0376/2007


Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz
in der Gemarkung Salzelmen


15. Vorlagen-Nummer: 0377/2007
Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz
in der Gemarkung Felgeleben


16. Vorlagen-Nummer: 0378/2007
Verkauf eines Grundstückes in Elbenau


17. Vorlagen-Nummer: 0379/2007
Verkauf einer Ergänzungsfläche an der Hohendorfer Straße 


18. Vorlagen-Nummer: 0380/2007
Ankauf von Flächen am Schwarzen Weg


19. Vorlagen-Nummer: 0381/2007
Verkauf eines Gewerbegrundstückes am Grundweg


20. Vorlagen-Nummer: 0382/2007
Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes


21. Vorlagen-Nummer: 0383/2007
Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung


22. Informationen der Verwaltung
23. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 20. Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses am 28.08.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0359/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein
Rückenwind e.V.


7. Vorlagen-Nummer: 0360/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rücken-
wind e.V.


8. Vorlagen-Nummer: 0361/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an
den Verein Rückenwind e.V.


9. Vorlagen-Nummer: 0362/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den
Verein Rückenwind e.V.


10. Vorlagen-Nummer: 0363/2007


Zuschuss für Betriebs- und Sachkosten für das Haushaltsjahr 2008 für das
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


11. Vorlagen-Nummer: 0364/2007
Überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem Schwerpunkt
„Konsolidierung des Haushaltes“


12. Vorlagen-Nummer: 0366/2007
2. Nachtragshaushaltsatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)


13. Vorlagen-Nummer: 0370/2007
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck
(Elbe) für den eigenen Wirkungskreis


14. Vorlagen-Nummer: 0386/2007
Stellenausschreibung zur Oberbürgermeisterwahl


15. Vorlagen-Nummer: 0387/2007
Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17. Informationen der Verwaltung
18. Vorlagen-Nummer: 0376/2007


Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz
in der Gemarkung Salzelmen


19. Vorlagen-Nummer: 0377/2007
Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz
in der Gemarkung Felgeleben


20. Vorlagen-Nummer: 0378/2007
Verkauf eines Grundstückes in Elbenau


21. Vorlagen-Nummer: 0379/2007
Verkauf einer Ergänzungsfläche an der Hohendorfer Straße 


22. Vorlagen-Nummer: 0380/2007
Ankauf von Flächen am Schwarzen Weg


23. Vorlagen-Nummer: 0381/2007
Verkauf eines Gewerbegrundstückes am Grundweg


24. Vorlagen-Nummer: 0382/2007
Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes


25. Vorlagen-Nummer: 0383/2007
Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung


26. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 22. Sitzung des Jugend-, 
Frauen- und Sozialausschusses am 29.08.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Pfarramt St. Marien


Friedrichstraße 87
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0359/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein
Rückenwind e.V.


7. Vorlagen-Nummer: 0360/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rücken-
wind e.V.


8. Vorlagen-Nummer: 0361/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an
den Verein Rückenwind e.V.


9. Vorlagen-Nummer: 0362/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2008 für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den
Verein Rückenwind e.V.


10. Vorlagen-Nummer: 0363/2007
Zuschuss für Betriebs- und Sachkosten für das Haushaltsjahr 2008 für das
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


11. Vorlagen-Nummer: 0366/2007
2. Nachtragshaushaltsatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)


12. Vorlagen-Nummer: 0370/2007
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck
(Elbe) für den eigenen Wirkungskreis


13. Vorlagen-Nummer: 0372/2007
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen ab dem
Schuljahr 2008/09


14. Vorlagen-Nummer: 0387/2007
Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 19. Sitzung des Kultur- und
Schulausschusses am 30.08.2007


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Grund- und Sekundarschule „Am Lerchenfeld“


Berliner Straße 8 a


39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit


3. Feststellung der Tagesordnung


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung


5. Informationen der Verwaltung


6. Vorlagen-Nummer: 0359/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr


2008 für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein


Rückenwind e.V.


7. Vorlagen-Nummer: 0360/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr


2008 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rücken-


wind e.V.


8. Vorlagen-Nummer: 0361/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr


2008 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an


den Verein Rückenwind e.V.


9. Vorlagen-Nummer: 0362/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr


2008 für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den


Verein Rückenwind e.V.


10. Vorlagen-Nummer: 0363/2007


Zuschuss für Betriebs- und Sachkosten für das Haushaltsjahr 2008 für das


Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


11. Vorlagen-Nummer: 0364/2007


Überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem Schwerpunkt


„Konsolidierung des Haushaltes“


12. Vorlagen-Nummer: 0366/2007


2. Nachtragshaushaltsatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haus-


haltsjahr 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)


13. Vorlagen-Nummer: 0367/2007


Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl der Oberbür-


germeisterin/des Oberbürgermeisters


14. Vorlagen-Nummer: 0368/2007


Berufung des Wahlleiters für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des


Oberbürgermeisters am 24. Februar 2008 und für die evtl. Stichwahl am


09. März 2008


15. Vorlagen-Nummer: 0369/2007


Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Wahl der Oberbürgermeiste-


rin/des Oberbürgermeisters


16. Vorlagen-Nummer: 0372/2007


Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen ab dem


Schuljahr 2008/09


17. Vorlagen-Nummer: 0386/2007


Stellenausschreibung zur Oberbürgermeisterwahl


18. Vorlagen-Nummer: 0387/2007


Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


20. Informationen der Verwaltung


21. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase


Oberbürgermeister 


Bekanntmachung


Eine Vorläufige Anordnung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung


und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, vom 01.08.2007 zum Flurneu-


ordnungsverfahren Ortsumgehung Schönebeck B 246a (2. PA) Landkreis


Schönebeck 113 hängt seit dem 10.08.2007 im Schaukasten der Stadt Schöne-


beck (Elbe), Breiteweg 11, aus. Die öffentliche Bekanntmachung kann des


Weiteren im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, in der


Zeit vom 20.08.2007 bis 03.09.2007 eingesehen  werden. 


Herausgeber: 


Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1, 39218


Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen


Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen


die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.           


4. Jahrgang    Sonntag, 19.08.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 33








Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien 


am 06.09.2007
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, Dorfgemeinschaftshaus „Alter


Krug“
TAGESORDNUNG
öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.07.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom


05.07.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Informationen zur Grundlage der Erhebung von Gastkindbeiträgen
7. Beratung und Beschluss zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom


09.03.2000 
Beschlussvorlage Nr. 015/2007


8. Beratung und Beschluss zur Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 016/2007


9. Beratung und Beschluss zur Berufung der Wahlleiterin/des Wahlleiters für die Wahl der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24.02.2008 und für die evtl. Stichwahl am
09.03.2008


Beschlussvorlage Nr. 017/2007
10. Beratung und Beschluss zur Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Wahl der Bürger-


meisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 018/2007


11. Beratung und Beschluss zur Stellenausschreibung für das Amt der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 019/2007


nichtöffentlicher Teil:
12. Beratung zu Verträgen zwischen der Gemeinde Pretzien, der BQI und der 


ELB-AUE Naherholungsförderungsgesellschaft mbH 
13. Beratung und Beschluss zum Verkauf des Grundstückes A.-Bebel-Str. 29 


Beschlussvorlage Nr. 020/2007
14. Beratung zu Grundstücksangelegenheiten 
15. Beratung zu den Rechten und Pflichten der Mitglieder des Gemeinderates 
16. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
17. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister 


Bekanntmachung der 28. Sitzung des 
Hauptausschusses am 10.09.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Markt 1, 


39218 Schönebeck (Elbe)
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0359/2007


Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008 für den Ju-
gendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.


6. Vorlagen-Nummer: 0360/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008 für den Ju-
gendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rückenwind e.V.


7. Vorlagen-Nummer: 0361/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008 für das Kin-
der- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind e.V.


8. Vorlagen-Nummer: 0362/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008 für den Ju-
gendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den Verein Rückenwind e.V.


9. Vorlagen-Nummer: 0363/2007
Zuschuss für Betriebs- und Sachkosten für das Haushaltsjahr 2008 für das Spielmobil/Lu-
dothek an den Verein Rückenwind e.V.


10. Vorlagen-Nummer: 0364/2007
Überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem Schwerpunkt „Konsolidie-
rung des Haushaltes“


11. Vorlagen-Nummer: 0365/2007
Antrag der FDP-Fraktion vom 01.12.2006 zur Beratung über die Satzung zum Schutz des
Baumbestandes, der Großsträucher und Hecken als geschützter Landschaftsbestandteil
der Stadt Schönebeck (Baumschutzsatzung)


12. Vorlagen-Nummer: 0366/2007
2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
der Stadt Schönebeck (Elbe)


13. Vorlagen-Nummer: 0367/2007
Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des
Oberbürgermeisters


14. Vorlagen-Nummer: 0368/2007
Berufung des Wahlleiters für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters
am 24. Februar 2008 und für die evtl. Stichwahl am 09. März 2008


15. Vorlagen-Nummer: 0369/2007
Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters


16. Vorlagen-Nummer: 0370/2007
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den eige-
nen Wirkungskreis


17. Vorlagen-Nummer: 0372/2007
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen ab dem Schuljahr
2008/09


18. Vorlagen-Nummer: 0373/2007
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


19. Vorlagen-Nummer: 0374/2007
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


20. Vorlagen-Nummer: 0375/2007
Errichtung einer Verkehrsverbindung zur Anbindung der östlichen Gewerbegebiete an
das überregionale Verkehrsnetz 


21. Vorlagen-Nummer: 0384/2007
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
1. Änderung  Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


22. Vorlagen-Nummer: 0385/2007
Satzungsänderungsbeschluss
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17  „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“


23. Vorlagen-Nummer: 0386/2007
Stellenausschreibung zur Oberbürgermeisterwahl


24. Vorlagen-Nummer: 0387/2007
Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


25. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil
26. Vorlagen-Nummer: 0376/2007


Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz in der Gemar-
kung Salzelmen


27. Vorlagen-Nummer: 0377/2007
Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz in der Gemar-
kung Felgeleben


28. Vorlagen-Nummer: 0378/2007
Verkauf eines Grundstückes in Elbenau


29. Vorlagen-Nummer: 0379/2007
Verkauf einer Ergänzungsfläche an der Hohendorfer Straße 


30. Vorlagen-Nummer: 0380/2007
Ankauf von Flächen am Schwarzen Weg


31. Vorlagen-Nummer: 0381/2007
Verkauf eines Gewerbegrundstückes am Grundweg


32. Vorlagen-Nummer: 0382/2007
Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes


33. Vorlagen-Nummer: 0383/2007


Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
34. Vorlagen-Nummer: 0388/2007


Verkauf einer Gewerbefläche im „Industriepark West“
35. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 20. Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses am 03.09.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal,


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0366/2007


2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
der Stadt Schönebeck (Elbe)


6. Vorlagen-Nummer: 0367/2007
Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des
Oberbürgermeisters


7. Vorlagen-Nummer: 0370/2007
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den eige-
nen Wirkungskreis


8. Vorlagen-Nummer: 0373/2007
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


9. Vorlagen-Nummer: 0374/2007
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


10. Vorlagen-Nummer: 0375/2007
Errichtung einer Verkehrsverbindung zur Anbindung der östlichen Gewerbegebiete an
das überregionale Verkehrsnetz 


11. Vorlagen-Nummer: 0384/2007
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
1. Änderung  Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


12. Vorlagen-Nummer: 0387/2007
Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Vorlagen-Nummer: 0379/2007


Verkauf einer Ergänzungsfläche an der Hohendorfer Straße 
15. Vorlagen-Nummer: 0380/2007


Ankauf von Flächen am Schwarzen Weg
16. Vorlagen-Nummer: 0381/2007


Verkauf eines Gewerbegrundstückes am Grundweg
17. Vorlagen-Nummer: 0383/2007


Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandko-
sten beim Verlag abonniert werden.           


4. Jahrgang    Sonntag, 26.08.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 34








Bekanntmachung
der 24. Sitzung des Stadtentwicklungs-,


Bau- und Umweltausschusses
am 11.09.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Sachstandsbericht zur Städtebaulichen Rahmenplanung für das Sanie-


rungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ mit dem Schwerpunkt „Zwi-
schenlösungen in der Gestaltung der Verkehrsführung“


7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


nichtöffentlicher Teil:
8. Informationen der Verwaltung
9. Informationen zum Stand des Abschlusses zu Modernisierungs- und In-


standsetzungsverträgen für ausgewählte Objekte im Sanierungsgebiet
„Altstadt Schönebeck (Elbe)“ und Diskussion zum Einsatz von Städte-
baufördermitteln


10. Stand der Kontaktaufnahme mit ausgewählten Grundstückseigentümern
im Sanierungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung
Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den Sonn-
tag, den 30.09.2007, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekanntma-
chung, dass alle Verkaufsstellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt
öffnen können.
Aus Anlass des bevorstehenden Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2007
können im gesamten Stadtgebiet am letzten Sonntag im September, dem
30.09.2007, auf der Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 LöffZeitG LSA (Ladenöff-
nungszeitengesetz Sachsen-Anhalt) in Verbindung mit § 35 Satz 2 VwVfG
(Verwaltungsverfahrensgesetz)  und § 41 Abs. 3 Satz 2 VwVfG die Betreiber
von Verkaufsstellen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr für nicht mehr als
fünf zusammenhängende Stunden ihre Warenangebote verkaufen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemein-
schaft Schönebeck (Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen. 


im Auftrag


Liedicke
amt. Amtsleiter
Sicherheits- und Ordnungsamt 


Öffentliche Ausschreibung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Ausbildung von Nachwuchskräften
Die Stadt Schönebeck (Elbe) schreibt für das Ausbildungsjahr 2008


2 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte
Fachrichtung Kommunalverwaltung


aus.
Die 3-jährige Ausbildung erfolgt ab 01.08.2008 in der Einstellungsbehörde,
der Berufsschule Haldensleben und am Studieninstitut LSA in Magdeburg.
An die/den Bewerber/in werden nachfolgende Anforderungen gestellt:
– Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (entspricht dem bis-


herigen erweiterten Realschulabschluss) bzw. Abitur mit guten bis sehr
guten Kenntnissen in Deutsch, Mathematik, Sozialkunde sowie eine gute
Allgemeinbildung.


Erwartet werden weiterhin:
– Kontakt- und Einsatzfreudigkeit
– Kreativität und Bereitschaft zur selbstständigen und auch kooperativen Ar-


beit
– Verantwortungsbewusstsein.
Die Bewerber/innen müssen sich einem internen Auswahlverfahren unterzie-
hen, bei gleicher Qualifikation und Eignung werden behinderte Bewerber/in-
nen bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer handgeschriebener Le-
benslauf, Kopie des letzten Zeugnisses und Passbild) sind zu richten bis spä-
testens


05. Oktober 2007
an die


Stadt Schönebeck (Elbe)
Personalamt
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe).


Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen erfolgt nur dann, wenn ein mit
Rückporto versehener Umschlag beigelegt wurde.


Haase
Oberbürgermeister 


4. Jahrgang    Sonntag, 02.09.2007 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 35


370 mm








Amtliche Bekanntmachung


Sitzung des Gemeinderates Plötzky
am 19.09.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky,


A.-Schweitzer-Straße 6  


Tagesordnung


öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-
fähigkeit


2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschriften der Sit-
zungen vom 20.06.2007 und vom 27.06.2007


3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils


der Sitzungen vom 20.06.2007 und 27.06.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Berichterstattung des Schulleiters der Grundschule Plötzky
7. Berichterstattung über den Stand der Bauarbeiten in der Ge-


meinde Plötzky


nichtöffentlicher Teil:


8. Beratung und Beschluss zu einer Personalangelegenheit - Ein-
stellung einer Erzieherin
Beschlussvorlage Nr. 011/2007


9. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat
10. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ge-


meinderatsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntgabe
des Landesverwaltungsamtes
Sachsen-Anhalt, Referat 402


Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 


Die Fa. bio2 energy gmbh in 06114 Halle (Saale) beantragte mit
Schreiben vom 4. April 2007 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer


Verbrennungsmotoranlage (BHKW) für den Einsatz von
Deponiegas mit einer Feuerungswärmeleistung von 1, 418 MW


auf der Gemarkung: Frohse,


Flur: 1 Flurstück: 15/4.


Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Ein-
zelfallprüfung nach § 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das ge-
nannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu
befürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 


Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Fest-
stellung, dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des
Einzelfalls nach § 3c UVPG, ist die Einschätzung der zuständigen
Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu überprüfen,
ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG
durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.


Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim
Landesverwaltungsamt, Referat 402 Immissionsschutz, Chemikali-
ensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118
Halle/Saale, Dessauer Straße 70, als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentati-
on,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g.
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert
werden.


4. Jahrgang    Sonntag, 09.09.2007 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 36








4. Jahrgang    Sonntag, 16.09.2007 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 37


Amtliche Bekanntmachung


der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 25.09.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1 


Tagesordnung


öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom


17.07.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze  
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom


17.07.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das


Haushaltsjahr 2007
Beschlussvorlage Nr. 012/2007


7. Beratung und Beschluss zur Aufschiebung der Bürgermeisterwahl 
Beschlussvorlage Nr. 015/2007


nichtöffentlicher Teil:


8. Beratung und Beschluss zum Verkauf eines Baugrundstückes an der Dorf-
straße
Beschlussvorlage Nr. 013/2007


9. Beratung und Beschluss zu einer Personalangelegenheit
Beschlussvorlage Nr. 014/2007


10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ge-


meinderatsmitglieder


Maser
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 13. Sitzung des Betriebsausschusses
Städtischer Bauhof am 26.09.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck


Dammweg 22
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0392/2007


2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof
Schönebeck


6. Informationen zum Lagebericht I. Halbjahr 2007


7. Informationen zum Sachstand Ausführung Leistung Straßenreinigung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 27. Sitzung des Stadtrates am 20.09.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters


5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung


6. Vorlagen-Nummer: 0367/2007
Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters


7. Vorlagen-Nummer: 0368/2007
Berufung des Wahlleiters für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters am 24. Februar 2008 und für die evtl. Stichwahl am 09. März 2008


8. Vorlagen-Nummer: 0369/2007
Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des
Oberbürgermeisters


9. Vorlagen-Nummer: 0386/2007
Stellenausschreibung zur Oberbürgermeisterwahl


10. Vorlagen-Nummer: 0387/2007
Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0359/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008
für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.


12. Vorlagen-Nummer: 0360/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008
für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str. an den Verein Rückenwind e.V.


13. Vorlagen-Nummer: 0361/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008
für das Kinder- und Jugendbüro "Piranha", Bahnhofstr. 11/12 an den Verein
Rückenwind e.V.


14. Vorlagen-Nummer: 0362/2007
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2008
für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend an den Verein
Rückenwind e.V.


15. Vorlagen-Nummer: 0363/2007
Zuschuss für Betriebs- und Sachkosten für das Haushaltsjahr 2008 für das
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


16. Vorlagen-Nummer: 0364/2007
Überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem Schwerpunkt


„Konsolidierung des Haushaltes“
17. Vorlagen-Nummer: 0365/2007


Antrag der FDP-Fraktion vom 01.12.2006 zur Beratung über die Satzung zum
Schutz des Baumbestandes, der Großsträucher und Hecken als geschützter
Landschaftsbestandteil der Stadt Schönebeck (Baumschutzsatzung)


18. Information der Verwaltung zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung des So-
lequells
BE: Frau Grimm, Betriebsleiterin des EB Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen


19. Vorlagen-Nummer: 0366/2007
2. Nachtragshaushaltsatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)


20. Vorlagen-Nummer: 0370/2007
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
für den eigenen Wirkungskreis


21. Vorlagen-Nummer: 0372/2007
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen ab dem
Schuljahr 2008/09


22. Vorlagen-Nummer: 0373/2007
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


23. Vorlagen-Nummer: 0374/2007
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


24. Vorlagen-Nummer: 0375/2007
Errichtung einer Verkehrsverbindung zur Anbindung der östlichen Gewerbe-
gebiete an das überregionale Verkehrsnetz 


25. Vorlagen-Nummer: 0384/2007
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
1. Änderung  Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


26. Vorlagen-Nummer: 0385/2007
Satzungsänderungsbeschluss
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, 
Teil 2“


27. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 


28. Vorlagen-Nummer: 0376/2007
Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz in der
Gemarkung Salzelmen


29. Vorlagen-Nummer: 0377/2007
Bestellung eines Erbbaurechtes gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz in der
Gemarkung Felgeleben


30. Vorlagen-Nummer: 0378/2007
Verkauf eines Grundstückes in Elbenau


31. Vorlagen-Nummer: 0379/2007
Verkauf einer Ergänzungsfläche an der Hohendorfer Straße 


32. Vorlagen-Nummer: 0380/2007
Ankauf von Flächen am Schwarzen Weg


33. Vorlagen-Nummer: 0381/2007
Verkauf eines Gewerbegrundstückes am Grundweg


34. Vorlagen-Nummer: 0382/2007
Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes


35. Vorlagen-Nummer: 0383/2007
Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung


36. Vorlagen-Nummer: 0388/2007
Verkauf einer Gewerbefläche im „Industriepark West“


37. Informationen der Verwaltung
38. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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Amtliche Bekanntmachung


Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 27.09.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky,


A.-Schweitzer-Straße 6  


Tagesordnung


öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-
keit


2. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze
3. Einwohnerfragestunde
4. Beratung und Beschluss zur 2. Nachtragshaushaltssatzung und zum


2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
Beschlussvorlage Nr. 012/2007


nichtöffentlicher Teil:


5. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat
6. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Gemein-


deratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentati-
on,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g.
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert
werden.


4. Jahrgang   Sonntag, 23.09.2007   Amtliche Bekanntmachungen Nr. 38








4. Jahrgang       Sonntag, 30.09.2007           Amtliche Bekanntmachungen Nr. 39
Amtliche Bekanntmachung


Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 11.10.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“


Tagesordnung


öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.09.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom


06.09.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Informationen zur Thematik Gastkindbeiträge
7. Beratung und Beschluss zur 2. Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-


meinde Pretzien vom 08.02.1996 (Beschluss Nr. 3/96)
Beschlussvorlage Nr. 022/2007


8. Beratung und Beschluss über die Beauftragung des Bürgermeisters zur Aufnahme von Ge-
sprächen über die Bildung einer leitbildgerechten Einheitsgemeinde in der freiwilligen
Phase der Gemeindegebietsreform
Beschlussvorlage Nr. 021/2007


9. Beratung und Beschluss zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien vom
09.03.2000 
Beschlussvorlage Nr. 015/2007


10. Beratung und Beschluss zur Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die Wahl der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 016/2007


11. Beratung und Beschluss zur Berufung der Wahlleiterin/des Wahlleiters für die Wahl der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24.02.2008 und für die evtl. Stichwahl am
09.03.2008
Beschlussvorlage Nr. 017/2007


12. Beratung und Beschluss zur Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Wahl der Bürger-
meisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 018/2007


13. Beratung und Beschluss zur Stellenausschreibung für das Amt der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 019/2007


14. Beratung zu ordnungsrechtlichen Problemen auf dem Sportplatz


nichtöffentlicher Teil:
15. Beratung und Beschluss zum Verkauf von Grundstücken im Naherholungsgebiet


Beschlussvorlage Nr. 023/2007
16. Beratung zu Verträgen zwischen der Gemeinde Pretzien, der BQI und der ELB-AUE Nah-


erholungsförderungsgesellschaft mbH 
17. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
18. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 20.09.2007


Beschluss-Nummer 0367/2007
Gemäß § 5 Abs. 2 KWG LSA bestimmt der Stadtrat folgenden Wahltag und folgende Wahlzeit
für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt Schönebeck (Elbe):


Wahltag:  Sonntag, der 24. Februar 2008
Wahlzeit: von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr


Eine evtl. Stichwahl findet am Sonntag, dem 09. März 2008, in der Zeit von 08:00 Uhr bis
18:00 Uhr statt.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0368/2007
Der Stadtrat beruft gemäß § 9 KWG LSA 


Herrn Dieter Krüger als Wahlleiter sowie
Frau Ursula Adler als Stellvertreterin des Wahlleiters


für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 24. Februar 2008 und für
die evtl. Stichwahl am 09. März 2008.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0369/2007
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 30 Abs. 1 KWG LSA, dass die Einreichungsfrist der
schriftlichen Bewerbungen für die am 24. Februar 2008 stattfindende Wahl der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt Schönebeck (Elbe) am 28. Januar 2008 endet.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0359/2007
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Ju-
gendclubs „Forest Club“  für 2008 einen Zuschuss in Höhe von 37.551,44  J erhält.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0360/2007
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Ju-
gendclubs „Future“, Moskauer Straße für 2008 einen Zuschuss in Höhe von 63.112,79 J erhält.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0361/2007
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Kin-
der- und Jugendbüros „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, für 2008 einen Zuschuss in Höhe von
84.752,26  J erhält.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0362/2007
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Ju-
gendclubs „Young Generation“, Straße der Jugend, für 2008 einen Zuschuss in Höhe von
41.351,44  J erhält.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0386/2007
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, gemäß § 30 Abs. 1 Kommunalwahlge-
setz für das Land Sachsen-Anhalt i. V. mit § 60 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung Kommunalrechtlicher Vor-
schriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), die nachfolgend aufgeführte Stellenausschrei-
bung. Die Stellenausschreibung ist ortsüblich bekannt zu machen. Gemäß § 16 der Hauptsat-
zung der Stadt Schönebeck ist diese Ausschreibung im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (El-
be), im „General-Anzeiger“ zu veröffentlichen.


Stellenausschreibung


In der Stadt  Schönebeck (Elbe) ist die hauptamtliche Stelle 


der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters


durch Direktwahl ab dem 07.07.2008 neu zu besetzen, da die Amtszeit des bisherigen Stelle-
ninhabers am 06.07.2008 endet. 


Die Stadt Schönebeck (Elbe), mit ca. 33.500 Einwohnern, liegt im neugebildeten Salzland-
Kreis, ca. 20 km von der Landeshauptstadt Magdeburg entfernt.


Die Direktwahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters findet am 24. Februar 2008
statt. Eine mögliche Stichwahl findet am 09. März 2008 statt. Die Amtszeit beträgt sieben Jah-
re.


Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister leitet die Verwaltung der Stadt in eigener Zu-
ständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindeordnung und des Stadtrates und im 
Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.


Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister wird von den wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Schönebeck (Elbe) in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 


Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister wird für die Amtszeit in das Beamtenver-
hältnis auf Zeit berufen. Die Besoldung erfolgt nach der Kommunalbesoldungsverordnung in
Verbindung mit der Zweiten Besoldungsübergangsverordnung zur Zeit in der Besoldungs-
gruppe B 4. Darüber hinaus kann der Stadtrat eine Dienstaufwandsentschädigung festsetzen.


Gesucht wird eine kreative, zielstrebige, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige 
Persönlichkeit. Die Bewerberin/der Bewerber sollte mit dem Stadtrat vertrauensvoll zusam-
menarbeiten und die weitere Entwicklung der Stadt Schönebeck (Elbe) fördern.
Es ist wünschenswert, dass die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister seinen Wohnsitz
in der Stadt Schönebeck (Elbe) nimmt.


Wählbar sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige
anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die


1. am Wahltag das 21., aber nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben,
2. Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne


des Grundgesetzes und der Landesverfassung einzutreten,
3. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind,
4. nicht in Folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-


cher Ämter verloren haben,
5. die übrigen Voraussetzungen für die Ernennung von Beamten auf Zeit nach dem Landes-


beamtengesetz Sachsen-Anhalt erfüllen.


Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind darüber hinaus nicht
wählbar, wenn ein derartiger Ausschluss oder Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staa-
tes besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.


Auf Hinderungsgründe gemäß § 59 Absatz 3 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt
(GO LSA) wird hingewiesen.


Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 GO LSA sind durch die Bewerberin/den Bewerber den Bewer-
bungsunterlagen die Unterstützungsunterschriften beizufügen. 


Bewirbt sich der Amtsinhaber erneut, so ist er nach § 59 Abs. 1 Satz  6 GO LSA  von der Bei-
bringung von Unterstützungsunterschriften befreit.


Für die Bewerberin/den Bewerber, die einer Partei oder Wählergruppe angehören, ist eine Un-
terstützungserklärung gemäß § 59 Abs. 1 Satz 7 GO LSA zu erbringen.


Bewerberinnen/Bewerber aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben mit
der Bewerbung eine Versicherung abzugeben (nach Muster der Anlage 8a zu § 38a der Kom-
munalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt), dass sie nach den Rechtsvorschriften des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, die in den Punkten 3. und 4. gestellten Be-
dingungen erfüllen.


Für die Einreichung der Bewerbung gelten die Bestimmungen des § 30 Kommunalwahlgesetz
für das Land Sachsen-Anhalt und die §§ 38a sowie 39 Kommunalwahlordnung für das Land
Sachsen-Anhalt.


Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen (Unterstützungsunterschriften oder Unter-
stützungserklärung einer Partei oder Wählergruppe, Wählbarkeitsbescheinigung, eidesstattli-
che Versicherung für Wahlbewerber anderer Mitgliedsstaaten der EU) sind schriftlich


bis spätestens Montag, den 28.01.2008, 18:00 Uhr


unter Angabe des Stichwortes „Oberbürgermeisterwahl“ an den Wahlleiter der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


zu richten.


Alle später eingehenden Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.


Die benötigten Formblätter können bei dem Wahlleiter abgefordert werden.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0363/2007
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Spiel-
mobils/Ludothek für 2008 einen Zuschuss in Höhe von 1.900,00 J erhält.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0364/2007
Der Stadtrat nimmt das Schreiben des Landesrechnungshofes vom 21. Juni 2007 (Anlage 1)
zur überörtlichen Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem Schwerpunkt „Konsolidie-
rung des Haushaltes“ zur Kenntnis. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0365/2007
Der Stadtrat beschließt, die Baumschutzsatzung in ihrer jetzigen Fassung ohne Änderungen
bestehen zu lassen.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0372/2007
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, die Schulbezirke der Sekundarschulen


der Stadt Schönebeck (Elbe) ab dem Schuljahr 2008/09 aufzuheben. Der Beschluss Nr.
0977/2004 vom 25.05.2004 wird somit für die festgelegten Schulbezirke der Sekundarschulen
aufgehoben. Die in diesem Beschluss aufgeführten Schulbezirke der Grundschulen haben wei-
terhin Bestand.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0373/2007
Der Stadtrat beschließt die Abwägung und Entscheidung über die im Rahmen der Beteiligung
der Behörden, der Öffentlichkeit und der Nachbargemeinden zum Bebauungsplanentwurf Nr.
42  „Im Eichengrund“ eingegangenen Anregungen (gemäß § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch).
Mit der Annahme dieses Beschlusses wird der Beschluss-Nr. 0333/2007 vom 29.03.2007 auf-
gehoben.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0374/2007
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ als Sat-
zung. Die Begründung mit dem Umweltbericht wird gebilligt (gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Bau-
gesetzbuch). Mit der Annahme dieses Beschlusses wird der Beschluss-Nr. 0334/2007 vom
29.03.2007 aufgehoben.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0375/2007
Der Stadtrat beschließt die Errichtung einer Verkehrsverbindung zur Anbindung der östlichen
Gewerbegebiete an das überregionale Verkehrsnetz von der Tischlerstraße bis zur Barbyer
Straße. Die Stadtverwaltung wird mit der Umsetzung des Vorhabens beauftragt.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0384/2007
Der Stadtrat stimmt dem beiliegenden Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
„Touristenpark Salineinsel“ sowie der dazugehörigen Begründung (einschließlich Umweltbe-
richt) zu und beschließt, dass diese Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch für die Dau-
er eines Monats öffentlich ausgelegt werden sollen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0385/2007
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch beschließt der Stadtrat die 7. Änderung zum Bebauungs-
plan Nr.17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ als Satzung.
Die Begründung wird gebilligt.


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 21. Sitzung des Wirtschaftsausschusses


am 15.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: RECTICEL Automobilsysteme GmbH


Wilhelm-Dümling-Straße 35
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0395/2007


4.  Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Vorlagen-Nummer: 0394/2007


Verkauf von Grundstücken für den Ausbau der B 246 a
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Auf der Grundlage des Kommunalwahlgesetzes hat der Stadtrat beschlossen, dass die Wahl
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 


24. Februar 2008
in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr 


stattfindet.


Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl findet 2 Wochen danach, also am
9. März 2008 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr statt.


Es wird darauf hingewiesen, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar
sind.


Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verlo-
ren haben. 


Bewerben sich Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zur
Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, so haben sie mit der Bewerbung um
dieses Amt gegenüber der Gemeinde eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den Rechts-
vorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter verloren haben. 


Schönebeck (Elbe), den 25.09.2007


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe)







Bekanntmachung 


Bildung des Gemeindewahlausschusses für das Wahlgebiet der Stadt Schönebeck (Elbe)
für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters  2008


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA)
i.V.m. § 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in
der zurzeit gültigen Fassung, ist für die Stadt Schönebeck (Elbe) ein Wahlausschuss zu be-
stimmen. 


Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter und 5 Beisitzerinnen/Beisitzern. 


Für die 5 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellvertretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu benennen. 


Entsprechend § 4 Abs. 1 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und
Wählergruppen auf, mir bis zum 


31. Oktober 2007


schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter an folgende Anschrift einzureichen: 


Stadt Schönebeck (Elbe),  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe).


Wahlberechtigte, die Wahlbewerber  sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13
Abs. 2 KWG). 


Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem Zusam-
menhang wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und
§ 13  Abs. 3 KWG LSA hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 25.09.2007


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung


Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen im Wahlgebiet der Stadt Schönebeck
(Elbe), Wahlberechtigte als Beisitzer/innen zur Bildung der Wahlvorstände für die
Oberbürgermeisterwahl am 24.02.2008 vorzuschlagen (§ 6 KWO LSA).


Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA)
i.V.m. § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in
der z.Zt. gültigen Fassung ist für jeden Wahlbezirk der Stadt Schönebeck (Elbe) ein Wahlvor-
stand zu bestimmen.


Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher, seiner Stellvertrete-
rin/seinem Stellvertreter, der Schriftführerin/dem Schriftführer und den Beisitzerinnnen/den
Beisitzern.


Entsprechend § 6 Abs. 2 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und
Wählergruppen auf, bis zum


31. Oktober 2007


beim Wahlleiter der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, schriftlich Vorschläge von Wahlbe-
rechtigten als Beisitzerinnen/Beisitzer einzureichen.


Wahlbewerber können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2 KWG LSA).


Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem Zusam-
menhang wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und
§ 13 KWG LSA hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 25.09.2007


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung  


Gemeindewahlleiter und Stellvertreterin
zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2008


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift des Gemeindewahllei-
ters und seines Stellvertreters öffentlich bekannt.


Gemeindewahlleiter: Dieter Krüger
Anschrift: Stadt Schönebeck (Elbe)


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928/71 01 90


stellvertretende                                                               
Gemeindewahlleiterin: Ursula Adler
Anschrift: Stadt Schönebeck (Elbe)


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe) 
Tel. 03928/71 02 90


Schönebeck (Elbe), den 25.09.2007


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2006 der Abwasserentsorgung
Schönebeck GmbH
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.06.2007 den Jahresabschluss 2006 festgestellt und
beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 30.115,09 J an die Gesellschafter entspre-
chend ihren Geschäftsanteilen auszuschütten. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat
wurde für das Jahr 2006 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2006 wurde durch Dr. Dorn-
bach & Partner  Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsberatungsge-
sellschaft geprüft. Nach Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundliegenden Buchführung
und  des Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53 HGrG wurde der AbS GmbH der unein-
geschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2006 sowie der Lagebericht
2006 liegen vom 08.10.2007 bis 16.10.2007 in den Zeiten
Montag, Mittwoch, Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr
bei der AbS GmbH, Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck aus.


Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
Geschäftsführung


B E K A N N T M A C H U N G
der 20. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses


am 11.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: SSV 1861 e.V.


Barbarastraße 21
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorstellung des Vereins SSV 1861 e.V.
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0389/2007


Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des
soziokulturellen Zentrums "Treff" für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008


8. Vorlagen-Nummer: 0390/2007
Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73


9. Vorlagen-Nummer: 0391/2007
Entlastung Jahresrechnung 2006 der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 25. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses


am 08.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Information zum Stand des Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe der Planungsleistun-


gen für die Anbindungsstraße der östlichen Gewerbegebiete
7. Information zum Konzept „Korrespondenzstadt IBA 2010“
8. Bericht zum Verfahrensstand der städtebaulichen Rahmenplanung für das Sanierungsge-


biet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ und Auswertung der Präsentation des Konzeptes zur
Verkehrsberuhigung in der Sitzung des SBUA am 11.09.2007


9. Bericht zum Stand der Schadensbegutachtung und Erarbeitung von Sanierungsvorschlä-
gen für das Objekt Schwimmhalle


10. Diskussion zur weiteren Erschließung im Wohngebiet „Am Streitfeld“, insbesondere hin-
sichtlich der Ableitung des Oberflächenwassers von öffentlichen Flächen
(Hinweis: Sperrung der Haushaltsmittel für Konzepterarbeitung und B-Plan-Änderung)


11. Vorlagen-Nummer: 0395/2007
4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Bericht zum Stand des Abschlusses von Modernisierungsverträgen im Sanierungsgebiet


„Altstadt Schönebeck (Elbe)“
15. Vorlagen-Nummer: 0393/2007


Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Thimannstraße 6
16. Vorlagen-Nummer: 0394/2007


Verkauf von Grundstücken für den Ausbau der B 246 a
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 21. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung


am 18.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum


Badepark 4
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 21. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 09.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0389/2007


Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des
soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008


7. Vorlagen-Nummer: 0390/2007
Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73


8. Vorlagen-Nummer: 0391/2007
Entlastung Jahresrechnung 2006 der Stadt Schönebeck (Elbe)


9. Vorlagen-Nummer: 0395/2007
4. Nachtrag zum Abwasserentsorgungsvertrag


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Vorlagen-Nummer: 0393/2007


Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Thimannstraße 6
13. Vorlagen-Nummer: 0394/2007


Verkauf von Grundstücken für den Ausbau der B 246 a
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 23. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 10.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Behindertenverband Moskauer Straße


Moskauer Straße 23
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Informationen zur Burghof-Ambulante Pflegedienst gGmbH
7. Vorstellung des Projektes„Barrierefreies Salzland“ des allgemeinen Behindertenverbandes


in Sachsen-Anhalt e.V.
8. Informationen zur Bewerbung der Stadt Schönebeck beim Landeswettbewerb „Auf dem


Weg zur barrierefreien Kommune“
9. Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen Zuwendungen zur Förde-


rung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-
haltsjahr 2007


10. Vorlagen-Nummer: 0389/2007
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des
soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008


11. Vorlagen-Nummer: 0390/2007
Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.


4. Jahrgang       Sonntag, 30.09.2007           Amtliche Bekanntmachungen Nr. 39
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4. Jahrgang     Mittwoch,  03.10.2007   Amtliche Bekanntmachungen    Nr. 40 
 
Korrektur zur Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Schönebeck (Elbe)  vom 30.09.2007 
 
In den Bekanntmachungen  der Stadt Schönebeck (Elbe)   
„25. Sitzung des  Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltaus-
schusses, 21. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungs-
ausschusses  und  21. Sitzung des Wirtschaftsausschusses“ 
erfolgte im Betreff  eine unkorrekte Formulierung der 
Beschlussvorlagen-Nummer.  Richtig lautet die Beschluss-
Vorlage 0395/2007 in allen drei Ausschüssen: „4. Änderung  
der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der  
Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   
39218 Schönebeck. Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
 
 
  
 
 
 
 
 








4. Jahrgang    Sonntag, 07.10.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 41


Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 17. 10. 2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6  


Tagesordnung


öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschriften der Sitzungen vom


19.09.2007 und vom 27.09.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzungen vom


19.09.2007 und 27.09.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Fortschreibung des Dorferneuerungsplanes mit der


Waldseestraße
Beschlussvorlage Nr. 013/2007


7. Beratung und Beschluss über die Beauftragung des Bürgermeisters zur Aufnahme
von Gesprächen über die Bildung einer leitbildgerechten Einheitsgemeinde in der
freiwilligen Phase der Gemeindegebietsreform
Beschlussvorlage Nr. 014/2007


8. Beratung und Beschluss zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky
vom 22.03.2000 
Beschlussvorlage Nr. 015/2007


9. Beratung und Beschluss zur Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit für die
Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 016/2007


10. Beratung und Beschluss zur Berufung der Wahlleiterin/des Wahlleiters für die Wahl
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24.02.2008 und für die evtl. Stichwahl
am 09.03.2008
Beschlussvorlage Nr. 017/2007


11. Beratung und Beschluss zur Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur Wahl der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 018/2007


12. Beratung und Beschluss zur Stellenausschreibung für das Amt der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 019/2007


nichtöffentlicher Teil:


13. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat
14. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Gemeinderatsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 20.09.2007 den Be-
bauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ als Satzung beschlossen. Die Begründung,
einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt. 
Dieses wird hiermit bekannt gegeben. 


Der Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ tritt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung in Kraft. 


Jedermann kann die Satzung von diesem Tag ab im Stadtplanungs- und Stadtentwick-
lungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, während der Dienststunden einse-
hen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Sie wird ab dem Tag der Bekanntmachung im Internet eingestellt und kann unter der  In-
ternetadresse http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden.


Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden   


1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 


2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und 


3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 


unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe),
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.


Schönebeck (Elbe), 07.10.2007


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung des    
Satzungsbeschlusses – 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17        


„Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ 


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 20.09.2007 die  7. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gartenstadt Blauer Steinweg,Teil 2“ als Satzung
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
Dieses wird hiermit bekannt gegeben. 


Der geänderte Bebauungsplan Nr. 17 „Gartenstadt Blauer Steinweg, Teil 2“ tritt
mit dem Tag dieser Bekanntmachung in Kraft. 


Jedermann kann den geänderten Bebauungsplan und die Begründung  von diesem Tag
ab im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breite-
weg 12, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.


Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden   


1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 


2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und 


3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  


unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe),
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.


Schönebeck (Elbe), 07.10.2007


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung                                               
Beschluss des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)                


über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der  1. Änderung         
des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 20.09.2007 dem Entwurf der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ sowie der dazugehörigen
Begründung, einschließlich des Umweltberichtes, zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung beschlossen.   
Das Plangebiet, die Salineinsel, befindet sich östlich der Altstadt. Der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes wird im Norden von der Elbe, im Westen und Süden vom Saline-
kanal und im Osten von der stillgelegten Halde der Salinendeponie begrenzt.


Verkehrsseitig ist das Plangebiet an die südlich vorbeiführende Barbyer Straße ange-
bunden. 
Anlass der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist die beabsichtigte Erweiterung des an
der Barbyer Straße seit Jahren bestehenden Tierheims des Tierschutzvereins Schönebeck
und Umgebung e.V. Als Erweiterungsfläche ist die Fläche des ehemaligen Untergrund-
speichers der Buna AG im östlichen Teil des Plangebietes vorgesehen.
In diesem Zusammenhang ist es auch erforderlich, die im rechtskräftigen Bebauungsplan
festgesetzten benachbarten Nutzungsarten zu überdenken. 


Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
und die Begründung (Bearbeitungsstand August 2007) werden in der Zeit vom


17. Oktober 2007 bis einschließlich 21. November 2007


montags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg
12, zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt. 
Gleichzeitig werden die im bisherigen Verfahren ermittelten und bewerteten Belange
des Umweltschutzes, dargestellt in einem besonderen Teil der Begründung - im Um-
weltbericht - öffentlich ausgelegt.
Während dieser Zeit können Stellungnahmen zur Planung im Stadtplanungs- und Stadt-
entwicklungsamt mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.
Verspätet abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch  bei
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.


Die vorgenannten Unterlagen sind zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung gem. § 4a
(4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können unter der Internetadresse
http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden.


Schönebeck (Elbe),  07.10.2007


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof vom  26.09.2007
Beschluss Nummer 0392/2007


2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb
Städtischer Bauhof Schönebeck


Der Betriebsausschuss des Städtischen Bauhofes Schönebeck beschließt den 2. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck mit fol-
genden Grunddaten:


1. Der 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 wird


– im Erfolgsplan im Aufwand auf2.747.300 J


im Ertrag auf 2.747.300 J und


– im Vermögensplan auf 161.300 J
festgesetzt. 


2. Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck (Elbe), der zur Fi-
nanzierung des Eigenbetriebes für 2007 benötigt wird, beträgt:


0,00 JJ


3. Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes wird mit 50,113 Vollzeitstellen bestätigt.


Haase
Oberbürgermeister


Der 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.


Der 2. Nachtrag zum Wirtschaftplan 2007 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof
Schönebeck liegt gemäß Eigenbetriebsgesetz - EigBG im Land Sachsen-Anhalt  vom
08.10.2007 bis 16.10.2007 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den
Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13.00 Uhr bis
15:30 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich aus. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung 
vom 06.09.2007


Beschluss-Nummer 0371/2007
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes 
SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
Der Betriebsausschuss beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigen-
betriebes SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen mit folgenden Grunddaten:


1. Im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 wird nunmehr 
der Erfolgsplan im Aufwand auf 4.962.200,00 Euro, 


im Ertrag auf 3.713.200,00 Euro sowie
der Vermögensplan auf 3.122.500,00 Euro    
festgesetzt.


2. Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck, der zur Finanzierung
des Eigenbetriebes für 2007 benötigt wird, beträgt unverändert 1.249.000,00 Euro.


3. Der Stellenplan des Eigenbetriebes bleibt mit 45,25 Stellen unverändert.


4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 5.187.300 Euro.
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2007 des Eigen-
betriebes zu bestätigen.


Haase
Oberbürgermeister


Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes  SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 1. Nachtrag zum
Wirtschaftplan 2007 für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen liegt
gemäß Eigenbetriebsgesetz - EigBG im Land Sachsen-Anhalt  vom 08.10.2007 bis
16.10. 2007 zur Einsichtnahme im Badepark 1 zu den Dienstzeiten Montag bis Don-
nerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15:30 Uhr sowie Freitag von
07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich aus. 


Haase
Oberbürgermeister


B e k a n n t m a c h u n g


Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den geplan-
ten Neubau der B 246 a, OU Schönebeck, 3. PA (von der L 51 bis zur B 246 a), in
den Gemarkungen Schönebeck, Schönebeck-Grünewalde, Pömmelte, Plötzky,
Pretzien; Landkreis Salzlandkreis


Für das o. g. Bauvorhaben wird auf Antrag des Vorhabenträgers, dem Landesbetrieb
Bau, Niederlassung Mitte, das Planfeststellungsverfahren gem. § 17 Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG) in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes z. Beschleunigung von Pla-
nungsverfahren für Infrastrukturvorhaben (BGBl. Teil I, S. 2833, 2836) vom 09.12.2006
sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG


LSA) vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 699) i.V.m. den §§ 72 bis 75 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.2003
(BGBl. I S. 102), geändert durch Artikel 4 Abs. 8 des Gesetzes vom 05.05.2004 (BGBl.
I S. 718, 833), durchgeführt.


Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterla-
gen über die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit  


vom 15.10.2007 bis einschließlich 14.11.2007 


während der Dienststunden 
montags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg
12, 39218 Schönebeck (Elbe),


zur allgemeinen Einsichtnahme aus.


1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 28.11.2007, bei der
VGem  Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), Einwendungen
schriftlich oder zur Niederschrift erheben.


Die Einwendungen können auch beim Landesverwaltungsamt, Referat 308, Willy-
Lohmann-Str. 7, 06114 Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift, möglichst
beim Referat 308, erhoben werden.


Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträch-
tigung erkennen lassen.


Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen von Privaten sowie Einwendungen und
Stellungnahmen der Vereinigungen ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 Satz 1 u. 2 FStrG).


Die nach § 56 Abs. 2 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt anerkannten
Naturschutzvereine sowie Vereinigungen gemäß § 3 des Gesetzes über ergänzende
Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie
2003/35/EG/Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (BGBl. Teil I, S. 2816) vom 07.12.2006
haben ihre Stellungnahme bis zum Ablauf der vorgenannten Einwendungsfrist ab-
zugeben.


2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Ver-
treter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevoll-
mächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.


Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt
bleiben (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i.V.m. § 17 Abs. 1 und 2 sowie § 72 Abs. 2
VwVfG).


Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr Ver-
tretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertre-
ter zu bestellen. 


Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann die Behörde die Aufforderung
ortsüblich bekanntmachen. Wird der Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen, so
kann die Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter bestellen (§ 1 Abs.
1 VwVfG LSA i.V.m. § 17 Abs. 4 VwVfG).


3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen können in einem Termin erörtert werden, der
dann ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von
dem Termin gesondert benachrichtigt. 


Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.


Beim Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mines beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.


4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnah-
me am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht
erstattet. 


5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 


6. Über Einwendungen wird ggf. im Planfeststellungsbeschluss entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel-
lungen vorzunehmen sind. 


7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9
FStrG und die Veränderungssperre nach § 9 a Abs. 1 Satz 1 FStrG in Kraft. 


8. An den von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem Träger des
Vorhabens gemäß § 9 a Abs. 6 FStrG ein Vorkaufsrecht zu. 


9. Die vorgenannten Punkte gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Um-
weltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG entsprechend.


Haase
Leiter VGem
Schönebeck (Elbe)


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2006
der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 11.07.2007 den Jahresabschluss 2006 festge-
stellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 628.972,69 d sowie den Be-
trag in Höhe von 671.027,31 d aus der Gewinnrücklage zu entnehmen  und somit einen
Betrag in Höhe von 1.300.000,00 d an die Gesellschafter auszuschütten. Der Geschäfts-
führung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.
Das Geschäftsjahr 2006 wurde durch Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft
mbH geprüft. Nach Prüfung der Buchführung des Geschäftsjahres und des Lageberich-
tes sowie der Prüfung nach § 53 HGrG wurde unserem Unternehmen ein uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss 2006 liegt zur Einsicht in der Zeit vom


08.10.2007 bis 16.10.2007


während der Geschäftszeiten bei der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH vor. 


Stadtwerke Schönebeck GmbH


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck.
Der General Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint
wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag
abonniert werden. 








Bekanntmachung


Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den
Sonntag, den 02.12.2007, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekannt-
machung, dass alle Verkaufs-stellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich be-
grenzt öffnen können. Auf der Grundlage des § 7 Abs. 1,2 Ladenöffnungs-
zeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG LSA) in Verbindung mit §§ 35
Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) können die
Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus Anlass des
Weihnachtsmarktes am ersten Adventssonntag im Dezember, dem
02.12.2007, für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsge-
meinschaft Schönebeck (Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe),
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 


Im Auftrag
Liedicke
amt. Amtsleiter
Sicherheits- und Ordnungsamt 


Bekanntmachung


Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den
Sonntag, den 09.12.2007, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekannt-
machung, dass alle Verkaufsstellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich be-
grenzt öffnen können. Auf der Grundlage des § 7 Abs. 1,2 Ladenöffnungs-
zeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG LSA) in Verbindung mit §§ 35
Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) können die
Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus Anlass des Ni-
kolausfestes am zweiten Adventssonntag im Dezember, dem 09.12.2007, für
nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr
bis 18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsge-
meinschaft Schönebeck (Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe),
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 


Im Auftrag
Liedicke
amt. Amtsleiter
Sicherheits- und Ordnungsamt 


Amtliche Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeinderates Ranies 


am 23.10.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1 


Tagesordnung


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom


25.09.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sit-


zung vom 25.09.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Aufhebung der Innenbereichs- und Abrun-


dungssatzung  - Aufhebungsbeschluss
Beschlussvorlage Nr. 016/2007


7. Beratung und Beschluss über die Beauftragung des Bürgermeisters zur
Aufnahme von Gesprächen über die Bildung einer leitbildgerechten
Einheitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Gemeindegebietsre-
form
Beschlussvorlage Nr. 017/2007


8. Beratung und Beschluss zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Ranies vom 14.03.2000 
Beschlussvorlage Nr. 018/2007


9. Beratung und Beschluss zur Bestimmung des Wahltages und der Wahl-
zeit für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Beschlussvorlage Nr. 019/2007


10. Beratung und Beschluss zur Berufung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24.02.2008
und für die evtl. Stichwahl am 09.03.2008
Beschlussvorlage Nr. 020/2007


11. Beratung und Beschluss zur Einreichungsfrist für die Bewerbungen zur
Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 021/2007


12. Beratung und Beschluss zur Stellenausschreibung für das Amt der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters 
Beschlussvorlage Nr. 022/2007


Nichtöffentlicher Teil:
13. Beratung und Beschluss zum Verkauf von Grünland an der „Förster-


treppe“
Beschlussvorlage Nr. 023/2007


14. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
15. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen


der Gemeinderatsmitglieder


Maser
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 29. Sitzung des Hauptausschusses am 22.10.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bestellung eines weiteren Stellvertreters des Ausschussvorsitzenden
6. Vorlagen-Nummer: 0389/2007


Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V.
zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums "Treff" für den Zeit-
raum 01.01.2008 bis 31.12.2008


7. Vorlagen-Nummer: 0390/2007
Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-
Straße 73


8. Vorlagen-Nummer: 0391/2007
Entlastung Jahresrechnung 2006 der Stadt Schönebeck (Elbe)


9. Vorlagen-Nummer: 0395/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der  Abwasserabgabensatzung der
Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Vorlagen-Nummer: 0393/2007


Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Thimannstraße 6
12. Vorlagen-Nummer: 0394/2007


Verkauf von Grundstücken für den Ausbau der B 246 a
13. Vorlagen-Nummer: 0396/2007


Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


4. Jahrgang    Sonntag, 14.10.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 42








4. Jahrgang    Sonntag, 21.10.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 43


EU-Ausschreibung
für die Gebäude- und Inventarversicherungen 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
Ausschreibungshinweis:
Öffentliche Ausschreibung für Dienstleistungen nach VOL/A (Bekanntmachung im
Supplement zum Amtsblatt der EU)
a) Stadt Schönebeck (Elbe)


Sachgebiet Aufbauorganisation
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)
Telefon: (03928) 710 138
Telefax: (03928) 710 199
E-Mail: J.Horn@schoenebeck-elbe.de


b) Öffentliche Ausschreibung
c) Gebäude- und Inventarversicherungen der Stadt Schönebeck (Elbe)


Die Ausschreibung ist unter der Verantwortung des Auftraggebers durch einen Versi-
cherungsmakler vorbereitet worden. Seine Tätigkeit umfasste die Analyse und Be-
wertung der vorhandenen Risiken und die Erstellung und Anpassung des Versiche-
rungskonzeptes, wie es hier zur Ausschreibung gelangt. Die Verwaltung der zu ver-
gebenden Verträge durch den Versicherungsmakler ist ausdrücklicher Wille des Auf-
traggebers. Zwingende Voraussetzung für die Abgabe eines Angebotes ist daher, den
bestehenden Maklerauftrag vorbehaltlos zu akzeptieren. Es entsteht hierdurch keine
Verpflichtung zur Zahlung einer Courtage.


d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen.
e) Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2008.
f) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bei der Stadt Schönebeck


(Elbe) - siehe a) - abfordern.
g) Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Schönebeck (Elbe) - siehe a) - ein-


gesehen werden.
h) Für die Verdingungsunterlagen wird ein Selbstkostenbeitrag von 25,00 ¤ ohne Rück-


zahlungsoption erhoben, der mittels Bankeinzahlung zu begleichen ist.
Bankverbindung: Sparkasse Elbe-Saale, BLZ: 800 555 00, Konto-Nr.: 370 102 240
Codierter Zahlungsgrund: 02000.10000.
Der Nachweis der Einzahlung ist bei einer Abforderung der Verdingungsunterlagen
beizufügen.


i) Die Angebotsfrist für den Eingang der Angebote endet am Freitag, dem 30.11.2007,
um 10.00 Uhr.


l) Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL/B § 17 durch die Stadt Schönebeck (Elbe) nach
erfolgter Dienstleistung.


m)Nachweis gemäß VOL/A § 7a Pkt. 3.(1) b
letzter verfügbarer Geschäftsbericht
Erklärung nach VOL/A § 7a Pkt. 3.(4)
Nachweis über erbrachte vergleichbare Dienstleistungen


n) Die Bindefrist ist der 28.12.2007.
o) Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Angebots auch den Bestimmungen


über die nicht berücksichtigten Angebote gemäß § 27 VOL/A.  


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss Nr. 022/2007
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 2. Änderung der Satzung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien vom 08.02.1996 (Beschluss Nr. 3/96), geän-
dert am 13.12.2001 (Beschluss Nr. 045/2001).


i. V. Thesenvitz
Harwig
Bürgermeister
Anlage zum Beschluss Nr. 022/2007
2. Änderung
der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien vom 08.02.1996
Präambel
Aufgrund der §§ 2, 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
05. Oktober 1993, in der zur Zeit gültigen Fassung und in Verbindung mit dem Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetz vom 06. Juli 1994, zuletzt geändert am 19. März 2002,
hat der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien am 11.10.2007 folgende Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen:
Artikel 1
Die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien vom 08.02.1996, veröf-
fentlicht durch Aushang in der Gemeinde Pretzien vom 20.02.1996 bis 05.03.1996,
geändert am 13.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck am
13.02.2002, wird wie folgt geändert.
1. § 25 (2) Buchstabe c) der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr wird wie folgt


geändert:
(2) Eine gröbliche Verletzung der Dienstpflichten liegt insbesondere vor bei


c) Störung des Lebens der örtlichen Gemeinschaft
Eine Störung des Lebens der örtlichen Gemeinschaft ist insbesondere gege-
ben, wenn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb und außerhalb des
Dienstes Tätigkeiten ausüben, 
– die Strafgesetzen zuwiderlaufen oder
– die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten und so-


mit dem Ansehen der öffentlichen Einrichtung Freiwillige Feuerwehr Pret-
zien schaden.


2. § 25 (6) der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr wird  wie folgt geändert:
(6) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist dem Mitglied der Freiwil-
ligen Feuerwehr Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung er-
heblichen Tatsachen zu äußern. 
Gegen den Ausschluss ist der Widerspruch möglich, über den der Träger der
Freiwilligen Feuerwehr entscheidet.


Artikel 2
Diese 2. Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.


Harwig
Bürgermeister Dienstsiegel


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien  
Gemeindewahlleiter und Stellvertreter


zur Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2008


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift des Gemeinde-
wahlleiters und seines Stellvertreters öffentlich bekannt.
Gemeindewahlleiter: Klaus Thesenvitz                                     
Anschrift:          Gemeinde Pretzien                            


August-Bebel-Str. 24
39245 Pretzien                  
Tel. 039200/51945                                 


stellvertretender                                                               
Gemeindewahlleiter: Fred Stein                                     
Anschrift:          Gemeinde Pretzien                            


August-Bebel-Str. 24
39245 Pretzien                  
Tel. 039200/51945   


Pretzien, den 15.10.2007


i.V. Thesenvitz
Harwig                                                                
Bürgermeister                                                                              


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Auf der Grundlage des Kommunalwahlgesetzes hat der Gemeinderat beschlossen, dass
die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 
24. Februar 2008 
in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr 
stattfindet.
Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl findet 2 Wochen danach, also am 09.
März 2008, statt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und
wählbar sind.
Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind
oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter verloren haben. 
Bewerben sich Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
zur Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, so haben sie mit der Bewerbung um
dieses Amt gegenüber der Gemeinde eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den
Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. 
Pretzien, d. 15.10.2007


Thesenvitz
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien  


Beschluss Nr. 019/2007
Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien beschließt, gemäß § 30 Abs. 1 Kommunal-
wahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. V. mit § 60 Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommu-
nalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), die nachfolgende Stel-
lenausschreibung.
Die Stellenausschreibung ist ortsüblich bekannt zu machen.
Gemäß § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien ist diese Ausschreibung im Amts-
blatt der Gemeinde Pretzien, im „General-Anzeiger“ zu veröffentlichen.


Stellenausschreibung
Bei der Gemeinde Pretzien ist ab dem 08.07.2008 die Stelle der/des


ehrenamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters
neu zu besetzen, da die Wahlzeit des bisherigen Bürgermeisters am 07.07.2008 ausläuft.  
Die Gemeinde Pretzien liegt im Salzlandkreis und hat ca. 945 Einwohner.
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Pretzien für
eine Wahlzeit von sieben Jahren in direkter Wahl gewählt.
Gesucht wird eine kreative, zielstrebige, verantwortungsbewusste und entscheidungs-
freudige Persönlichkeit. Die/der ehrenamtliche Bürgermeisterin/Bürgermeister ist Vor-


sitzender des Gemeinderates und sollte mit dem Gemeinderat vertrauensvoll zusammen-
arbeiten und die weitere Entwicklung der Gemeinde Pretzien fördern.
Es ist wünschenswert, dass die Bürgermeisterin/der Bürgermeister seinen Wohnsitz in
der Gemeinde Pretzien nimmt.
Wählbar zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Artikels
116 des Grundgesetzes sowie alle Unionsbürger,
1. die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung einzutreten, 
3. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 
4. in Folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter nicht verloren haben.
Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind darüber hinaus
nicht wählbar, wenn ein derartiger Ausschluss oder Verlust nach den Rechtsvorschrif-
ten des Staates besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.
Auf Hinderungsgründe gemäß § 59 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) wird hingewiesen.
Gemäß § 59 Abs. 1 S. 4 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)
sind durch die Bewerberin/den Bewerber den Bewerbungsunterlagen die Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Nach § 59 Abs. 1 S. 6 GO LSA ist der Amtsinhaber, wenn er sich bewirbt, von der Er-
bringung von Unterstützungsunterschriften befreit.
Bewerberinnen/Bewerber aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Uni-
ons-Bürger) haben mit der Bewerbung eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den
Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, die in den
Punkten 3. und 4. gestellten Bedingungen erfüllen.  
Die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters findet am 24. Februar 2008 statt, ei-
ne möglicherweise erforderliche Stichwahl am 09. März 2008.
Die Bewerbungen sind schriftlich bis spätestens 


Montag, den 28.01.2008, 18:00 Uhr
unter der Angabe des Stichwortes „Bürgermeisterwahl“ an den Gemeindewahlleiter der


Gemeinde Pretzien
August-Bebel-Straße 24
39245 Pretzien


zu richten.
Alle später eingehenden Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die benötigten Formblätter können bei dem Gemeindewahlleiter abgefordert werden.


i. V. Thesenvitz
Harwig
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die Bildung des Gemeindewahl-
ausschusses sowie des Wahlvorstandes für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters 2008
Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG
LSA) i.V.m. § 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(KWO LSA) und gemäß § 12 Abs. 1 KWG LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWO LSA in der
zurzeit gültigen Fassung, sind für die Gemeinde Pretzien ein Wahlausschuss und ein
Wahlvorstand zu bilden.
Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter, welcher im Verhinderungsfall durch
den stellvertretenden Wahlleiter vertreten wird, und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern.
Für die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellvertretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu be-
nennen.
Gemäß § 12 Abs. 1a KWG LSA sind die Beisitzer des Wahlausschusses zugleich Bei-
sitzer des Wahlvorstandes und der Wahlleiter zugleich Wahlvorsteher, die stellvertre-
tenden Beisitzer des Wahlausschusses zugleich stellvertretende Beisitzer des Wahlvor-
standes und der stellvertretende Wahlleiter zugleich stellvertretender Wahlvorsteher.
Entsprechend § 4 (1) KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien
und Wählergruppen auf, bis zum


22. November 2007
beim Wahlleiter der Gemeinde Pretzien, August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien,
schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und Stellver-
treterinnen/Stellvertreter einzureichen.
Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§
13 Abs. 2 KWG LSA).
Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem
Zusammenhang wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) und § 13 KWG LSA hingewiesen.


Pretzien, d. 15.10.2007


Thesenvitz
Wahlleiter 
der Gemeinde Pretzien


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck.
Der General-Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint
wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag
abonniert werden. 
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Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 08.11.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“


Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.10.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 11.10.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 015/2007


Beschlussvorlage Nr. 024/2007
7. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2006


Beschlussvorlage Nr. 025/2007
8. Beratung und Beschluss zur Neufassung der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde 


Pretzien für den eigenen Wirkungskreis
Beschlussvorlage Nr. 026/2007


9. Beratung zur Thematik Niederschlagswasserentsorgung 
10. Beratung zur Nutzungsordnung für den Sportplatz


nichtöffentlicher Teil:
11. Beratung zum Gesellschaftsvertrag der ELB-AUE Naherholungsförderungsgesellschaft mbH 
12. Beratung zur Thematik Verkauf von Grundstücken im Naherholungsgebiet 
13. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
14. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


Beschluss-Nummer: 0370/2007  
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den eigenen
Wirkungskreis
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung).


Haase
Oberbürgermeister


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis


(Verwaltungskostensatzung)
Auf der Grundlage der §§ 2, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2006 (GVBl.
LSA S. 522) und § 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S.
698), erlässt der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) auf seiner Sitzung am 20.09.2007 folgende
Satzung:


§ 1
Allgemeines


(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (in nachfolgenden Verwaltungstätig-
keiten) im eigenen Wirkungskreis der Stadt werden nach dieser Satzung Gebühren und Ausla-
gen (in nachfolgenden Kosten) erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben.
Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidungen über Widersprüche.


(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwaltungs-
tätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der
Entscheidung zurückgenommen wird.


(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.


§ 2
Gebühren


(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchstsätze)
bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes, der
Wert des Gegenstandes zurzeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit,  der Nutzen oder die
Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen. 


(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so
ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.


(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit
a) ganz oder teilweise abgelehnt,
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist, so kann die Gebühr bis auf ein


Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.
(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter Un-


kenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.
(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Widerspruch hin vorgenommen,


so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.


§ 3
Widerspruchskosten


(1) Wenn ein Widerspruch erfolgreich ist, sind nur die Kosten für die vorzunehmende Verwal-
tungshandlung zu erheben. Widerspruchskosten werden auch dann nicht erhoben, wenn der Wi-
derspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung einer Formvorschrift nach § 45 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718) unbeachtlich ist.


(2) Soweit ein Widerspruch erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den Wi-
derspruch das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzusetzen
war, mindestens jedoch 10 Euro. War für die angefochtene Entscheidung keine Gebühr festzu-
setzen, so richtet sich die Gebühr für die Entscheidung über den Widerspruch nach Nr. 7 des
Kostentarifes.


(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt eingelegt wird, der im
Rahmen
1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses oder
2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienstpflicht oder einer Tätigkeit, die an Stel-


le der gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden kann, erlassen wurde.
(4) Wird eine Amtshandlung auf einen Widerspruch hin, der nicht von dem Kostenpflichtigen ein-


gelegt worden ist, im Widerspruchsverfahren oder durch gerichtliches Urteil aufgehoben, so
ist eine bereits gezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für eine Ablehnung des An-
trages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das Gleiche gilt, wenn ein Gericht nach § 113 der
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) die Rechtswidrigkeit der Amtshandlung
festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, wenn die Amtshandlung auf Grund von
unrichtigen oder unvollständigen Angaben des Antragstellers vorgenommen wurde. 


(5) Wird dem Widerspruch teilweise abgeholfen, so ermäßigt sich die aus Abs. 2 ergebende Gebühr
nach dem Umfang der Abhilfe.


§ 4
Gebührenbefreiungen


(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, zu denen 
1. eine Landesbehörde Anlass gegeben hat oder zu denen in Ausübung öffentlicher Gewalt ei-


ne andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines anderen Lan-
des,


2. Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die Rechts-
stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, einschließlich ihrer Gemeinden
und Gliederungen sowie öffentlich-rechtliche Verbände, Anstalten und Stiftungen Anlass
gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist. 


(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öf-
fentliches Interesse besteht.


(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe (Widersprüche)
nicht angewendet.


(4) Für mündliche Auskünfte werden keine Gebühren erhoben. 
(5) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung oder den Erlass


von Verwaltungsgebühren betreffen.


§ 5
Auslagen


(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung Auslagen notwendig,
die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten;
dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Kostenschuldner auch
dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind;
in diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den Behörden nur statt, wenn die Auslagen im
Einzelfall 25 Euro übersteigen. 
Beim Verkehr der Behörden untereinander werden Auslagen nur erstattet, wenn sie im Einzel-
fall 25 Euro übersteigen und die Behörden verschiedenen Rechtsträgern angehören. 


(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
1. die Postgebühren für Zustellungen und für die Ladung von Zeugen und  Sachverständigen, 
2. die Telekommunikationsgebühren (z.B. Gebühren für  Telefongespräche, Fax),
3. die Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. die Entschädigungen für Zeugen- und Sachverständige,
5. die bei Dienstgeschäften entstehenden Reisekosten,
6. die Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,
7. die Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. die Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen oder Auszüge und die Kosten für Foto-


kopien.


§ 6
Kostentarif


Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 5 nach dem anliegenden Kostentarif (Anlage 1)
und der Stundensatztabelle (Anlage 2), die Bestandteile dieser Satzung sind. 


§ 7
Kostenschuldner


(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine der Stadt gegenüber abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung


übernommen hat, 
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.


(2) Kostenpflichtiger nach § 3 ist derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat.
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 8
Entstehung der Kostenschuld


(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rück-
nahme des Antrages.


(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstatten-
den Betrages.


§ 9
Fälligkeit der Kostenschuld


(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fäl-
lig, wenn nicht die Stadt Schönebeck (Elbe) einen anderen Zeitpunkt bestimmt.


(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zahlung der
Kosten oder der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht wer-
den. 
Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.


(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. LSA S. 710), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698) vollstreckt.


§ 10
Säumniszuschlag


(1) Werden die Kosten nicht bis zum Ablauf eines Monats nach der Fälligkeit entrichtet, so kann für
jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins vom Hundert des rück-
ständigen Betrages erhoben werden, wenn dieser 50 Euro übersteigt. Für die Berechnung des
Säumniszuschlages ist der rückständige Betrag auf 50 Euro nach unten abzurunden.


(2) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für die Stadt Schönebeck (Elbe)


zuständige Kasse oder Zahlstelle der Tag des Eingangs; 
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für die Stadt Schönebeck (Elbe) zustän-


dige Kasse oder Zahlstelle der Tag, an dem der Betrag der Kasse oder Zahlstelle gutge-
schrieben wird.


§ 11
Billigkeitsmaßnahmen


Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG-LSA ganz oder teil-
weise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einzie-
hung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.


§ 12
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes


Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.06.1991
(GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S.866), gelten
sinngemäß, soweit die Regelungen des KAG-LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.


§ 13
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher und männli-
cher Form.


§ 14
In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt an dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird folgender Be-
schluss außer Kraft gesetzt: 
Beschluss-Nr. 0385/2001 vom 23.03.2001
Neuerarbeitung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Schönebeck/Elbe für den eigenen Wir-
kungskreis


Schönebeck (Elbe), den 22.10.07


Haase
Oberbürgermeister


Anlagen:
• Anlage 1: Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 6) der Stadt Schönebeck (Elbe)
• Anlage 2: Stundensatztabelle zur Verwaltungskostensatzung (§ 6) der Stadt Schönebeck (Elbe) 


Anlage 1
Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 6) der Stadt Schönebeck (Elbe)


Gebühren (§ 2 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 8 der
Verwaltungskostensatzung) 
Lfd.-Nr. Gegenstand Gebühr/ 


Pauschbetrag
Euro


ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN
1 Vervielfältigungen, FAX- und E-Mail-Gebühren
1.1 Vervielfältigungen mit Fotokopierer (schwarz-weiß)
1.1.1 pro Seite bis zum Format DIN A 5 0,15
1.1.2 pro Seite im Format DIN A 4 0,30
1.1.3 pro Seite im Format DIN A 3 0,60
1.1.4 pro Seite im Format DIN A 2 1,20
1.1.5 pro Seite im Format DIN A 1 2,40
1.1.6 einseitig (pro m2) 4,80
1.2 FAX- und E-Mail-Gebühren


je Seite (innerhalb Deutschlands) 0,50
2 Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen


und Negativen der Stadt Schönebeck (Elbe) - Eigenurkunden
2.1 je Seite der Erstausfertigung 3,60
2.2 je Seite der Mehrausfertigung 1,55 
3 Akteneinsicht/ Aktenüberlassung 
3.1 Die Einsicht in Akten, Register, Karteien u. dergl.,


soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt sind und außerhalb eines anhängigen Verfahrens


3.1.1 wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss 2,17 - 69,00
3.1.2 in anderen Fällen je Akte oder Unterlage 2,17
3.2 Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher


Ansprüche oder Interessen oder über abgeschlossene Verfahren 20,00
4 schriftliche Auskünfte aus Akten
4.1 soweit die Anfrage ohne besondere Ermittlungen 


beantwortet werden kann 6,50
4.2 soweit besondere Ermittlungen erforderlich sind 6,50 - 135,00
4.3 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und 


wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen
an interessierte Gesellschaften o.ä.


4.3.1 Grundgebühr 10,00
4.3.2 zuzüglich je angefangene Seite 3,50
5. Abgabe von Druckstücken 
5.1 Satzungen, Tarife, Verzeichnisse und dergleichen


für jede angefangene Seite 0,50
5.2 Abgabe von Bauleitplänen 12,00
5.3 Abgabe von Stadtkarten 10,00
6 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen


und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten
vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere 
Gebühr vorgeschrieben ist 5,00 - 500,00


7 Widersprüche
Entscheidungen über Widersprüche, soweit der Widerspruch 
erfolglos bleibt oder der Widerspruch Erfolg hat, die angefochtene 
Verwaltungstätigkeit aber auf Grund unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, einschl. der 
Entscheidung über Widersprüche Dritter - je Fall 10,00 - 500,00


BESONDERE VERWALTUNGSKOSTEN


8 Haupt- und Finanzverwaltung
8.1 Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen 
8.1.1 bis zu 5.000 E des Bürgschaftsbetrages 10,00
8.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 E 5,00
8.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre 


für jedes Jahr 2,60
8.3 Abgabe von Unbedenklichkeitsbescheinigungen über die


Melde- und Nachweispflicht sowie die Zahlungsverpflich-
tungen bezüglich der Gemeindesteuern zur Beantragung
ordnungsrechtlicher Erlaubnisse und Gestattungen 5,00


8.4 Nachforschung 
nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die Nachforschung


ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag an das angegebene
Konto abgeführt worden ist, zuzüglich der Ermittlungskosten des
Bankinstituts 6,00


9 Vermögens- und Bauverwaltung
9.1 Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen 


zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber
Auflassungsvormerkungen und Vorkaufsrechten, sowie Belastungs-
genehmigungen 


9.1.1 bis zu 5.000 E des Nominalbetrages des vortretenden, 
höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 
oder des betroffenen Teilbetrages 10,00


9.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 E 5,00
9.2 Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
9.2.1 bis zu 5.000 E des Nominalbetrages des vortretenden, 


höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 10,00
9.2.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 E 5,00
9.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, 


Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen für Rechte, 
die nicht unter die Lfd.-Nr. 9.1 und 9.2 fallen 14,00


9.4 Ausstellung eines Zeugnisses 
über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufs- 
rechts (Negativzeugnis) nach § 28 Abs.1 Satz 3 BauGB 13,00


9.5 Genehmigungen/Erlaubnisse auf Grund der geltenden 
Abwasserbeseitigungssatzung 5,00 - 500,00


9.6 Aufgrabegenehmigungen 103,00
9.7 Genehmigung zur Neuanlage bzw. Änderung 


der Zufahrten zu privaten Grundstücken 91,00
9.8 Bauantragsbearbeitung im Gebiet eines rechtswirksamen Bebauungsplanes 39,00
9.9 Bescheide gemäß gültiger Stellplatzablösesatzung 25,00


Anlage 2
Stundensatztabelle zur Verwaltungskostensatzung (§ 6) der Stadt Schönebeck (Elbe)


Je angefangene viertel Arbeitsstunde in E
für Bedienstete
1. des höheren Dienstes 11,25
2. des gehobenen Dienstes 8,50
3. des mittleren Dienstes 6,50
oder vergleichbare Arbeitnehmer 
Mit diesen Stundensätzen ist der durchschnittliche personelle und sächliche Verwaltungsaufwand
abgegolten.


Amtliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)
Die 55. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)
findet 


am Mittwoch, den 07.11.2007, um 17:00 Uhr,
in der Gemeinde Plötzky, Bürgerraum, A.-Schweitzer-Straße 6, statt.


Tagesordnung:
öffentlicher Teil:
TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift über die 


54. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der VGem
TOP 3 Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze
TOP 4 Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils


der 54. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der VGem 
TOP 5 Fragestunde für die Einwohner der Mitgliedsgemeinden der VGem
TOP 6 Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2006 und Entlastung des Leiters des gemein-


samen Verwaltungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft
Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2006
Beschlussvorlage Nr. 003/2007


TOP 7 Beratung und Beschluss zur Verwaltungsgemeinschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2007 
Beschlussvorlage Nr. 004/2007


TOP 8 Termin der nächsten Sitzung des Gemeinschaftsausschusses
nichtöffentlicher Teil:
TOP 9 Vorschläge zur Tagesordnung für die nächste Gemeinschaftsausschusssitzung
TOP 10 Wichtige Angelegenheiten der VGem; Anfragen der Ausschussmitglieder


Haase
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes


BEKANNTMACHUNG
der 28. Sitzung des Stadtrates am  01.11.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Informationsbericht zur technischen Lösung der anteiligen Sanierungsmaßnahmen bei der Um-


gestaltung des Solequell
BE.: beratender Ingenieur J. F. Wach vom Ingenieurbüro Wach GmbH


7. Vorlagen-Nummer: 0389/2007
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des so-
ziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008


8. Vorlagen-Nummer: 0390/2007
Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73


9. Vorlagen-Nummer: 0391/2007
Entlastung Jahresrechnung 2006 der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0395/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der  Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil 
12. Vorlagen-Nummer: 0393/2007


Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Thimannstraße 6
13. Vorlagen-Nummer: 0394/2007


Verkauf von Grundstücken für den Ausbau der B 246 a
14. Vorlagen-Nummer: 0396/2007


Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
15. Informationen der Verwaltung
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben      


Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
„Bodenordnung Elbenau - Ortslage, Landkreis Schönebeck 15“


Öffentliche Bekanntmachung
Ladung zum Ausschlusstermin nach § 59 Absatz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
Der Termin zur Anhörung der Beteiligten und zur Bekanntgabe wird bestimmt auf den 30. Novem-
ber 2007 um 10.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Randauer Str. 12, in Elbenau. Zu diesem Ter-
min werden die Beteiligten hiermit geladen. Ich weise darauf hin, dass Widerspruch gegen den In-
halt des Bodenordnungsplanes zur Vermeidung des Ausschlusses nur in diesem Termin eingelegt
werden kann. Hierauf und auf die Auslegung des Bodenordnungsplanes wird besonders verwiesen.
Beteiligte, die mit den Ergebnissen und den Festsetzungen und Regelungen des Bodenord-
nungsplanes einverstanden sind, brauchen zu diesem Termin nicht zu erscheinen. Zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten liegen die Unterlagen am 28.11.2007 und am 29.11.2007 in der Zeit
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Räumen des Feuerwehrgerätehauses in Elbenau aus. In dieser
Zeit stehen Mitarbeiter der geeigneten Stelle, Dipl.-Ing. Marschner sowie  Angehörige des Amtes für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte zur Auskunftserteilung und zur Erläuterung  des
Bodenordnungsplanes zur Verfügung. Beteiligte können sich durch einen Bevollmächtigten vertre-
ten lassen. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen und diese
der Flurbereinigungsbehörde auf Anforderung zu übergeben. Für die Beteiligten erfolgt die Be-
kanntgabe des Bodenordnungsplanes im Anhörungstermin. Widersprüche gegen den Bodenord-
nungsplan sind zur Vermeidung des Ausschlusses im o. a. Anhörungstermin vorzubringen. Die je-
weiligen Auszüge aus dem Bodenordnungsplan werden den Beteiligten mindestens 2 Wochen vor
dem Ausschlusstermin zur Einsichtnahme zugestellt.


Im Auftrag


Michael Stief
Sachgebietsleiter


4. Jahrgang    Sonntag, 28.10.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 44







Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Auf der Grundlage des Kommunalwahlgesetzes hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Wahl der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 


24. Februar 2008  in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr 
stattfindet.
Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl findet 2 Wochen danach, also am 09. März 2008 statt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar sind.
Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, des-
sen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. 
Bewerben sich Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Wahl der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, so haben sie mit der Bewerbung um dieses Amt gegenüber der
Gemeinde eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. 


Plötzky, d. 22.10.2007


Weigel
Wahlleiterin
der Gemeinde Plötzky


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky  
Gemeindewahlleiterin und Stellvertreterin


zur Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2008
Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift der Gemeindewahlleiterin und
ihrer Stellvertreterin öffentlich bekannt.


Gemeindewahlleiterin: Christa Weigel
Anschrift: Gemeinde Plötzky


Salzstr. 11
39245 Plötzky
Tel. 039200/51911


stellvertretende
Gemeindewahlleiterin: Heidrun Rösler
Anschrift: Gemeinde Plötzky


Salzstr. 11
39245 Plötzky
Tel. 039200/51911   


Plötzky, den 17.10.2007


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky  
Beschluss Nr. 019/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky beschließt, gemäß § 30 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz für
das Land Sachsen-Anhalt i. V. mit § 60 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), die nachfolgende Stellenausschreibung.
Die Stellenausschreibung ist ortsüblich bekannt zu machen.
Gemäß § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky ist diese Ausschreibung im Amtsblatt der Ge-
meinde Plötzky, im „General-Anzeiger“ zu veröffentlichen.


Stellenausschreibung
Bei der Gemeinde Plötzky ist ab dem 07.07.2008 die Stelle der/des


ehrenamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters
neu zu besetzen, da die Wahlzeit des bisherigen Bürgermeisters am 06.07.2008 ausläuft.  
Der Bürgermeister beabsichtigt, erneut zu kandidieren.
Die Gemeinde Plötzky liegt im Salzlandkreis und hat ca. 1070 Einwohner.
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Plötzky für eine Wahlzeit von sieben
Jahren in direkter Wahl gewählt.
Gesucht wird eine kreative, zielstrebige, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige Per-
sönlichkeit. Die/der ehrenamtliche Bürgermeisterin/Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinde-
rates und sollte mit dem Gemeinderat vertrauensvoll zusammenarbeiten und die weitere Entwick-
lung der Gemeinde Plötzky fördern.
Es ist wünschenswert, dass die Bürgermeisterin/der Bürgermeister seinen Wohnsitz in der Gemein-
de Plötzky nimmt.
Wählbar zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 des


Grundgesetzes, sowie alle Unionsbürger,
1. die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des


Grundgesetzes und der Landesverfassung einzutreten, 
3. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 
4. in Folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter


nicht verloren haben.
Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind darüber hinaus nicht wähl-
bar, wenn ein derartiger Ausschluss oder Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staates besteht,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.
Auf Hinderungsgründe gemäß § 59 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) wird hingewiesen.
Gemäß § 59 Abs. 1 S. 4 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) sind durch die
Bewerberin/den Bewerber den Bewerbungsunterlagen die Unterstützungsunterschriften beizufügen.
Nach § 59 Abs. 1 S. 6 GO LSA ist der Amtsinhaber, wenn er sich bewirbt, von der Erbringung von
Unterstützungsunterschriften befreit.
Bewerberinnen/Bewerber aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Unions-Bürger)
haben mit der Bewerbung eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, die in den Punkten 3. und 4. gestellten Bedingungen
erfüllen.  
Die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters findet am 24. Februar 2008 statt, eine möglicher-
weise erforderliche Stichwahl am 09. März 2008.
Die Bewerbungen sind schriftlich bis spätestens 


Montag, den 28.01.2008, 18:00 Uhr
unter der Angabe des Stichwortes „Bürgermeisterwahl“ an den Gemeindewahlleiter der


Gemeinde Plötzky
Salzstr. 11
39245 Plötzky


zu richten.
Alle später eingehenden Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die benötigten Formblätter können bei dem Gemeindewahlleiter abgefordert werden.


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die Bildung des Gemeindewahlausschusses so-
wie des Wahlvorstandes für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2008


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. 
§ 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) und gemäß § 12
Abs. 1 KWG LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWO LSA in 
der zurzeit gültigen Fassung, sind für die Gemeinde Plötzky ein Wahlausschuss und ein Wahlvor-
stand zu bilden.
Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin, welche im Verhinderungsfall durch die stellvertre-
tende Wahlleiterin vertreten wird, und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern.
Für die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellvertretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu benennen.
Gemäß § 12 Abs. 1a KWG LSA sind die Beisitzer des Wahlausschusses zugleich Beisitzer des
Wahlvorstandes und die Wahlleiterin zugleich Wahlvorsteherin, die stellvertretenden Beisitzer des
Wahlausschusses zugleich stellvertretende Beisitzer des Wahlvorstandes und die stellvertretende
Wahlleiterin zugleich stellvertretende Wahlvorsteherin.
Entsprechend § 4 (1) KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wähler-
gruppen auf, bis zum


29. November 2007
bei der Wahlleiterin der Gemeinde Plötzky, Salzstr. 11, 39245 Plötzky, schriftlich Vorschläge von
Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und Stellvertreterinnen/Stellvertreter einzureichen.
Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2
KWG LSA).
Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem Zusammenhang
wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und § 13 KWG LSA
hingewiesen.


Plötzky, den 22.10.2007


Weigel
Wahlleiterin 
der Gemeinde Plötzky


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 012/2007
Der Gemeinderat beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2007.


Schmeißer
Bürgermeister


2. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung 
der 2. Nachtragshaushaltssatzung


der Gemeinde Plötzky für das Haushaltsjahr 2007
1.  Nachtragshaushaltssatzung
Auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtli-
cher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32, S. 522), hat der Gemeinderat der Gemeinde
Plötzky in der Sitzung am 27.09.2007 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2007 beschlossen: 


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden


und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
erhöht (+) vermindert (-)       einschließlich der Nachträge
um um gegenüber nunmehr festgesetzt 


bisher auf
d d d d


1.  im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 0 d 0 d 1.318.100 d 1.318.100 d


die Ausgaben 1.400 d -1.400 d 1.318.100 d 1.318.100 d


2.  im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 17.800 d -800 d 338.800 d 355.800 d


die Ausgaben 17.000 d 0 d 338.800 d 355.800 d


§ 2
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird nicht geändert.


§ 3
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bis-
herigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:


Steuerart erhöht vermindert gegenüber auf nunmehr
um v.H. um v.H. bisher v.H. v.H.


1.  Grundsteuer A 235 v.H. 235 v.H.
2.  Grundsteuer B 335 v.H. 335 v.H.
3.  Gewerbesteuer 300 v.H. 300 v.H.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1.    sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird


und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden
kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushalts-
jahres)


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen in ei-
nem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet wer-
den müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens
des Hauhaltsjahres)


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investiti-
onsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. des Vermögens-
haushaltes)


Aufgrund des § 35 (1) der GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen
der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Er-
heblichkeitsgrenze: 1v.T. je Haushaltsstelle).


Plötzky, den 28.09.2007 Schmeißer
Bürgermeister


2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt
nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 29.10.2007 bis
29.11.2007 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und
im Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky, Salzstr. 11, öffentlich aus.


Plötzky, den 25.10.2007 Schmeißer
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss Nr. 012/2007
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007.


Maser
Bürgermeister


Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Ranies für das Haushaltsjahr 2007


1. Haushaltssatzung
Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S. 522), hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies in
der Sitzung am 25.09.2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen:


§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
im Verwaltungshaushalt


in der Einnahme auf 506.400,00 d
in der Ausgabe auf 506.400,00 d


und
im Vermögenshaushalt


in der Einnahme auf 93.600,00 d
in der Ausgabe auf 93.600,00 d


festgesetzt.
§ 2


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  100.000 d festgesetzt.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festge-
setzt:


1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 255 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine Nachtragssat-
zung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird


und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann
(Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen in einem
Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden
müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des
Haushaltsjahres),


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitions-
förderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeitsgrenze: 2 v.H. des Vermögens-
haushaltes).


Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der
Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheb-
lichkeitsgrenze: 1 v.T. je Haushaltsstelle).
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
• die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwischen den Un-


terabschnitten führen
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Ranies, den 26.09.2007 Maser
Bürgermeister


2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94
Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 29.10.2007 bis 29.11.2007 zur
Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und im Gemeinde-
büro Ranies, Dorfstraße 1, öffentlich aus.


Ranies, den 25.10.2007  Maser
Bürgermeister


Beschluss-Nummer: 0366/2007  
2. Nachtragshaushaltsatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 der
Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat berät und beschließt die nachfolgend aufgeführte 2. Nachtragshaushaltssatzung und den
in der Anlage beigefügten 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 der Stadt Schöne-
beck (Elbe). 


Haase
Oberbürgermeister


2.  Nachtragshaushaltssatzung
und Bekanntmachung der 2.  Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Schönebeck (Elbe)  für das Haushaltsjahr 2007


1. Nachtragshaushaltssatzung
Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.  S.
568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften
vom 16.11.2006 (GVBl. LSA, S. 522), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 20.09.2007
folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen:


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag einschließlich 
um                                   um               der Nachträge


gegenüber bisher            nunmehr festgesetzt 
auf


d d d d


a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen


632.800          -          48.577.500 49.210.300
die Ausgaben


632.800        -     48.577.500  49.210.300 
b) im Vermögenshaushalt


die Einnahmen
409.900      -     10.975.800         11.385.700                       
die Ausgaben
409.900    -     10.975.800      11.385.700


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in
Höhe von 5.832.300 d um 355.100 d erhöht und damit auf 6.187.400 d neu festgesetzt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird gegenüber dem bisherigen
Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine Nachtragssat-
zung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird


(Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen Haushaltsstellen in einem im


Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden
müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des
Haushaltsjahres),


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden
müssen (Erheblichkeitsgrenze. 1 v.H. des Vermögenshaushaltes).


Aufgrund des § 35 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen
der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Er-
heblichkeitsgrenze: 0,5 v.T. je Haushaltsteil).
Ferner sind als unerheblich anzusehen Beträge (unbegrenzt),


- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwischen den
Unterabschnitten führen,


- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 


Schönebeck (Elbe), den 26.10.2007 


Haase                                                                
Oberbürgermeister


2. Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007
Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Nachtrags-
haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
29.10.07 bis 07.11.07 im Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den 26.10.2007                          


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck.
Der General-Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint
wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag
abonniert werden.
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B E K A N N T M A C H U N G
der 14. Sitzung des Betriebsausschusses 


Städtischer Bauhof am 14.11.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck


Dammweg 22
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0420/2007


Wirtschaftsplan 2008 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck
6. Vorlagen-Nummer: 0407/2007


Stundenverrechnungssätze für das Wirtschaftsjahr 2008 für den Städtischen
Bauhof Schönebeck


7. Informationen zum Lagebericht III. Quartal 2007
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies  
Gemeindewahlleiterin und Stellvertreterin 


zur Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2008


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift der Gemein-
dewahlleiterin und ihrer Stellvertreterin öffentlich bekannt.                                         


Gemeindewahlleiterin: Kirstin Herrmann                                     
Anschrift: Gemeinde Ranies                            


Dorfstr. 1
39221 Ranies                 
Tel. 039200/51943   


stellvertretende                                                               
Gemeindewahlleiterin: Jutta Müller                                     
Anschrift: Gemeinde Ranies                         


Dorfstr. 1
39221 Ranies               
Tel. 039200/51943   


Ranies, den 26.10.2007


Maser
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss Nr. 022/2007
Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies beschließt, gemäß § 30 Abs. 1 Kommunal-
wahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. V. mit § 60 Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), die nach-
folgende Stellenausschreibung. Die Stellenausschreibung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Gemäß § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies ist diese Ausschrei-
bung im Amtsblatt der Gemeinde Ranies, im „General-Anzeiger“ zu veröffentli-
chen.


Stellenausschreibung
Bei der Gemeinde Ranies ist ab dem 06.07.2008 die Stelle der/des 


ehrenamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters
neu zu besetzen, da die Wahlzeit des bisherigen Bürgermeisters am 05.07.2008 aus-
läuft.  
Die Gemeinde Ranies liegt im Salzlandkreis und hat ca. 370 Einwohner.
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Ra-
nies für eine Wahlzeit von sieben Jahren in direkter Wahl gewählt.
Gesucht wird eine kreative, zielstrebige, verantwortungsbewusste und entschei-


dungsfreudige Persönlichkeit. Die/der ehrenamtliche Bürgermeisterin/Bürgermei-
ster ist Vorsitzender des Gemeinderates und sollte mit dem Gemeinderat vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten und die weitere Entwicklung der Gemeinde Ranies för-
dern.
Es ist wünschenswert, dass die Bürgermeisterin/der Bürgermeister seinen Wohnsitz
in der Gemeinde Ranies nimmt.
Wählbar zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Arti-
kels 116 des Grundgesetzes, sowie alle Unionsbürger,
1.   die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2.   die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundord-


nung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung einzutreten, 
3.   nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 
4.   in Folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-


fentlicher Ämter nicht verloren haben.
Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind darüber
hinaus nicht wählbar, wenn ein derartiger Ausschluss oder Verlust nach den Rechts-
vorschriften des Staates besteht, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.
Auf Hinderungsgründe gemäß § 59 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) wird hingewiesen.
Gemäß § 59 Abs. 1 S. 4 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)
sind durch die Bewerberin/den Bewerber den Bewerbungsunterlagen die Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Nach § 59 Abs. 1 S. 6 GO LSA ist der Amtsinhaber, wenn er sich bewirbt, von der
Erbringung von Unterstützungsunterschriften befreit.
Bewerberinnen/Bewerber aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
(Unions-Bürger) haben mit der Bewerbung eine Versicherung abzugeben, dass sie
nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen,
die in den Punkten 3. und 4. gestellten Bedingungen erfüllen.  
Die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters findet am 24. Februar 2008 statt,
eine möglicherweise erforderliche Stichwahl am 09. März 2008.
Die Bewerbungen sind schriftlich bis spätestens  Montag, den 28.01.2008, 18:00
Uhr unter der Angabe des Stichwortes „Bürgermeisterwahl“ an den Gemeinde-
wahlleiter der


Gemeinde Ranies
Dorfstr. 1
39221 Ranies


zu richten.
Alle später eingehenden Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die benötigten Formblätter können bei dem Gemeindewahlleiter abgefordert wer-
den.


Maser
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies
Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die Bildung des 


Gemeindewahlausschusses sowie des Wahlvorstandes 
für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2008


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt
(KWG LSA) i.V.m. § 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (KWO LSA) und gemäß § 12 Abs. 1 KWG LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWO
LSA in der zurzeit gültigen Fassung, sind für die Gemeinde Ranies ein Wahlaus-
schuss und ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlausschuss besteht aus der Wahl-
leiterin, welche im Verhinderungsfall durch die stellvertretende Wahlleiterin ver-
treten wird, und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern. Für die 6 Beisitzerinnen/ Beisitzer
sind stellvertretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu benennen. Gemäß § 12 Abs. 1a
KWG LSA sind die Beisitzer des Wahlausschusses zugleich Beisitzer des Wahl-
vorstandes und die Wahlleiterin zugleich Wahlvorsteherin, die stellvertretenden
Beisitzer des Wahlausschusses zugleich stellvertretende Beisitzer des Wahlvor-
standes und die stellvertretende Wahlleiterin zugleich stellvertretende Wahlvor-
steherin.
Entsprechend § 4 (1) KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Partei-
en und Wählergruppen auf, bis zum 05. Dezember 2007 bei der Wahlleiterin der
Gemeinde Ranies, Dorfstr. 1, 39221 Ranies, schriftlich Vorschläge von Wahlbe-
rechtigten für Beisitzerinnen/ Beisitzer und Stellvertreterinnen/Stellvertreter einzu-
reichen.  Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sind, können ein Wahlehrenamt nicht
innehaben (§ 13 Abs. 2 KWG LSA). Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein
Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem Zusammenhang wird auf § 29 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und § 13 KWG LSA hin-
gewiesen.


Ranies, d. 26.10.2007


Herrmann
Wahlleiterin 
der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Auf der Grundlage des Kommunalwahlgesetzes hat der Gemeinderat beschlossen,
dass die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24. Februar 2008 in der
Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr stattfindet. Eine eventuell notwendig werdende Stich-
wahl findet 2 Wochen danach, also am 09. März 2008, statt. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar
sind. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den Rechtsvor-
schriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. Bewerben sich Staatsangehörige aus
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Wahl der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters, so haben sie mit der Bewerbung um dieses Amt gegenüber der Ge-
meinde eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben. 


Ranies, d. 26.10.2007


Herrmann
Wahlleiterin
der Gemeinde Ranies


Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 14.11.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6  


Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom


17.10.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom


17.10.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2006


Beschlussvorlage Nr. 020/2007
7. Beratung zum Haushalt 2008
8. Beratung und Beschluss zur Neufassung der Verwaltungskostensatzung der Ge-


meinde Plötzky für den eigenen Wirkungskreis
Beschlussvorlage Nr. 021/2007


9. Beratung zu geplanten Baumaßnahmen 2008


Nichtöffentlicher Teil:
10. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat
11. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Gemeinderatsmitglie-


der


Schmeißer
Bürgermeister


Herausgeber: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schöne-
beck. Der General-Anzeiger mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden. 


4. Jahrgang    Sonntag, 04.11.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 45








Bekanntmachung  der 22. Sitzung des 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 20.11.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters der/des Vorsitzenden
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0398/2007


Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive e.V. in Höhe von
10.000,00 d im Haushaltsjahr 2007


8. Vorlagen-Nummer: 0408/2007
2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof
Schönebeck


9. Vorlagen-Nummer: 0406/2007
Wirtschaftsplan 2008 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck


10. Vorlagen-Nummer: 0411/2007
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelme“


11. Vorlagen-Nummer: 0412/2007
Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


12. Vorlagen-Nummer: 0413/2007
Haushaltsatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


13. Vorlagen-Nummer: 0417/2007
Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbeitung und B-Plan-Änderung -
Wohngebiet „Am Streitfeld“


14. Vorlagen-Nummer: 0423/2007
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0387/2007


15. Vorlagen-Nummer: 0424/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


16. Vorlagen-Nummer: 0425/2007
5. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


17. Vorlagen-Nummer: 0426/2007
Beauftragung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von Gesprächen über die Bil-
dung einer leitbildgerechten Einheitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Ge-
meindegebietsreform


18. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
19. Informationen der Verwaltung
20. Vorlagen-Nummer: 0399/2007


Erlass der Gewerbesteuer 2002
21. Vorlagen-Nummer: 0400/2007


Aufhebung des Erbbaurechtes und Verkauf des Grundstückes Magdeburger Straße 176
22. Vorlagen-Nummer: 0401/2007


Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich 
23. Vorlagen-Nummer: 0402/2007


Verkauf einer Grundstücksfläche Am alten Stadtbad
24. Vorlagen-Nummer: 0403/2007


Ankauf von Grundstücksflächen für den Straßenbau
25. Vorlagen-Nummer: 0404/2007


Verkauf einer Grundstücksfläche an der Randauer Straße
26. Vorlagen-Nummer: 0405/2007


Verkauf von Grundstücksteilflächen an der Felgeleber Straße
27. Vorlagen-Nummer: 0422/2007


Einleitung eines Klageverfahrens gegen eine Haftpflichtversicherung
28. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 30. Sitzung des Hauptausschusses am 03.12.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0398/2007


Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive e.V. in Höhe von
10.000,00 d im Haushaltsjahr 2007


6. Vorlagen-Nummer: 0408/2007
2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof
Schönebeck


7. Vorlagen-Nummer: 0406/2007
Wirtschaftsplan 2008 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck


8. Vorlagen-Nummer: 0411/2007
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“


9. Vorlagen-Nummer: 0412/2007
Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


10. Vorlagen-Nummer: 0413/2007
Haushaltsatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0416/2007
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 48 „Wohngebiet Gnadauer Straße“


12. Vorlagen-Nummer: 0417/2007
Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbeitung und B-Plan-Änderung -
Wohngebiet „Am Streitfeld“


13. Vorlagen-Nummer: 0418/2007
Beitrittsbeschluss - Flächennutzungsplan Schönebeck (Elbe) zur Maßgabe, die mit
Genehmigungsbescheid vom Landesverwaltungsamt erteilt wurde


14. Vorlagen-Nummer: 0421/2007
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe
- 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004 hier: Hauptausschuss


15. Vorlagen-Nummer: 0423/2007
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0387/2007


16. Vorlagen-Nummer: 0424/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


17. Vorlagen-Nummer: 0425/2007
5. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


18. Vorlagen-Nummer: 0426/2007
Beauftragung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von Gesprächen über die Bil-
dung einer leitbildgerechten Einheitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Ge-
meindegebietsreform


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
20. Vorlagen-Nummer: 0397/2007


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
21. Vorlagen-Nummer: 0399/2007


Erlass der Gewerbesteuer 2002
22. Vorlagen-Nummer: 0400/2007


Aufhebung des Erbbaurechtes und Verkauf des Grundstückes Magdeburger Straße 176
23. Vorlagen-Nummer: 0401/2007


Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich 
24. Vorlagen-Nummer: 0402/2007


Verkauf einer Grundstücksfläche Am alten Stadtbad
25. Vorlagen-Nummer: 0403/2007


Ankauf von Grundstücksflächen für den Straßenbau


26. Vorlagen-Nummer: 0404/2007
Verkauf einer Grundstücksfläche an der Randauer Straße


27. Vorlagen-Nummer: 0405/2007
Verkauf von Grundstücksteilflächen an der Felgeleber Straße


28. Vorlagen-Nummer: 0414/2007
Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2007


29. Vorlagen-Nummer: 0415/2007
Vergabe der Planungsleistungen für die Anbindungsstraße der östlichen Gewerbege-
biete der Stadt Schönebeck (Elbe)


30. Vorlagen-Nummer: 0419/2007
Beförderung eines Beamten


31. Vorlagen-Nummer: 0422/2007
Einleitung eines Klageverfahrens gegen eine Haftpflichtversicherung


32. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 21. Sitzung des 
Kultur- und Schulausschusses am 22.11.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0398/2007


Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive e.V. in Höhe von
10.000,00 d im Haushaltsjahr 2007


7. Vorlagen-Nummer: 0413/2007
Haushaltsatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0426/2007
Beauftragung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von Gesprächen über die Bil-
dung einer leitbildgerechten Einheitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Ge-
meindegebietsreform


9. Diskussion zur Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Vorlagen-Nummer: 0414/2007


Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2007
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 22. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 29.11.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“


Badepark 4
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0412/2007


Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
6. Vorlagen-Nummer: 0410/2007


Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell
7. Plan-Ist-Auswertung per 30.09.2007
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche  Bekanntmachung
Aufhebungsbeschluss - Innenbereichs- und Abrundungssatzung


der Gemeinde Ranies


Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies hat in seiner Sitzung am 23.10.2007 den das Ver-
fahren zur Aufhebung der Innenbereichs- und Abrundungssatzung der Gemeinde Ranies
abschließenden förmlichen Beschluss (Aufhebungsbeschluss) gefasst. Dieses wird hier-
mit bekannt gegeben. Die Innenbereichs- und Abrundungssatzung  der Gemeinde
Ranies tritt mit dem Tag dieser Bekanntmachung außer Kraft.
Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden   
- eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort  bezeichneten


Verfahrens- und Formvorschriften und 
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Tag dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde Ranies,  Dorfstraße 1, 39221 Ranies, unter Darle-
gung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.         


Ranies, 11.11.2007


Maser
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 20.11.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1 


Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.10.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom


23.10.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2006


Beschlussvorlage Nr. 024/2007
7. Beratung zum Haushalt 2008
8. Beratung und Beschluss zur Neufassung der Verwaltungskostensatzung der Ge-


meinde Ranies für den eigenen Wirkungskreis
Beschlussvorlage Nr. 025/2007


9. Beratung zur Verfahrensweise von Genehmigungen bei ordnungsrechtlichen Ange-
legenheiten


nichtöffentlicher Teil:
10. Beratung und Beschluss zum Verkauf von Grünland an der „Förstertreppe“


Beschlussvorlage Nr. 023/2007
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 


12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Gemein-
deratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 01.11.2007


Beschluss-Nummer 0389/2007
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung
des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Folgebezuschussung in Höhe
von 105.200,00 d zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeit-
raum 01.01.2008 bis 31.12.2008.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0390/2007
Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend aufgeführte Sat-
zung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73.


Haase
Oberbürgermeister


Satzung über die Benutzung der Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73
Auf Grund der §§ 2, 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568, zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 16. November 2006 (GVBl. LSA S. 522)), hat der Stadtrat der Stadt
Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 01.11.2007 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Gegenstand der Satzung


(1) Die Sportanlage Skate-Park, W.-Hellge-Straße 73, ist eine umzäunte öffentliche Ein-
richtung der Stadt Schönebeck (Elbe). Die Sportanlage umfasst die eigentliche
Sportfläche einschließlich der Sportgeräte sowie die dazu gehörigen Grünflächen.


(2) Gegenstand der Satzung ist die Regelung der Benutzung der öffentlichen Einrich-
tung Skate-Park Schönebeck.


(3) Folgende Sportarten können auf dieser Anlage betrieben werden:
- Inline-Skaten
- Skateboardfahren
- BMX-Radfahren
- Snakeboard


(4) Eigentümerin des Grundstücks, Fläche vor der Sporthalle „Franz Vollbring“,
W.- Hellge- Straße 73, ist die Stadt Schönebeck (Elbe).


(5) Der Verein Rückenwind e. V. ist Betreiber des Skate-Parks und stellt die Sportgeräte
zur Verfügung.


(6) Die Benutzung der Sportanlage ist unentgeltlich.


§ 2
Benutzer


Die Benutzung der Sportanlage ist allen Personen ohne Altersbeschränkung gestattet.


§ 3
Verhalten


(1) Die Sportanlage darf nicht beschädigt, verunreinigt, verändert oder
zweckentfremdet genutzt werden.


(2) Benutzer müssen sich so verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt 
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.


(3) Das Mitführen von Hunden auf der Sportanlage ist untersagt.
(4) Papier und sonstige Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu werfen.
(5) Verboten sind:


a) das Fahren, Parken und Abstellen von Fahrzeugen auf der Sportanlage. 
Ausgenommen sind Fahrzeuge mit einer Genehmigung der Stadt Schönebeck (Elbe),


b) das Errichten, Aufstellen, Anbringen oder Lagern von Gegenständen, insbesondere
das Aufstellen von Zelten oder Wohnwagen, sowie das Nächtigen  auf der Sport-
anlage,


c) das Beschädigen von Sportgeräten, Grünanlagen oder ihrer Bestandteile,
d) das Verunreinigen der Sportanlage durch das Verrichten der Notdurft, durch Weg-


werfen und Liegenlassen von Gegenständen oder durch Liegenlassen von Tierkot,
e) der Verzehr von Alkohol.


(6) Die Sportanlage ist ausschließlich während der Öffnungszeiten zur Benutzung 
frei gegeben. Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:


Montag - Freitag 13:00 - 21:00 Uhr
Samstag/ Sonntag/Feiertag/Ferien 10:00 -  21:00 Uhr


§ 4
Haftung


(1) Die Stadt Schönebeck (Elbe) und der Verein Rückenwind e. V. haften im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 


(2) Die Benutzung der Sportanlage erfolgt auf eigene Gefahr. 
(3) Eine Verpflichtung der Stadt Schönebeck (Elbe) und des Vereins Rückenwind e. V.


zur Beseitigung von Schnee und Eisglätte in der Sportanlage besteht nicht.
(4) Die zweckentsprechende Nutzung der Sportgeräte erfolgt auf eigene Gefahr.


§ 5
Anordnungs- und Weisungsrechte


(1) Den im Vollzug dieser Satzung ergehenden Anordnungen der ausgewiesenen 
städtischen Bediensteten und Mitarbeiter des Vereins Rückenwind e. V. ist
Folge zu leisten.


(2) Wer Vorschriften dieser Satzung oder einer auf Grund dieser Satzung erlassenen An-
ordnung zuwiderhandelt oder wer auf der Sportanlage Handlungen begeht, die mit
Strafe bedroht sind, oder auf der Sportanlage Gegenstände verbringt, die durch straf-
bare Handlung erlangt sind oder zur Begehung einer strafbaren Handlung verwendet
werden sollen, kann, unbeschadet der sonstigen Rechtsfolgen, vom Platz verwiesen
werden. Außerdem kann ihm das Betreten der Sportanlage für einen bestimmten
Zeitraum untersagt werden.


§ 6
Ordnungswidrigkeiten


Ordnungswidrig handelt im Sinne des § 6 Absatz 7 Satz 1 GO LSA, wer vorsätzlich oder
fahrlässig:
(1) entgegen § 3 Absatz 1 die Sportanlage beschädigt, verunreinigt, verändert oder


zweckentfremdet nutzt;
(2) entgegen § 3 Absatz 2 sich so verhält, dass andere gefährdet, geschädigt oder mehr


als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden;
(3) entgegen § 3 Absatz 5 Buchstabe


a) auf der Sportanlage mit Fahrzeugen fährt, diese parkt oder abstellt;
b) Gegenstände errichtet, aufstellt, anbringt oder lagert, Zelte oder Wohnwagen auf-


stellt oder auf der Sportanlage nächtigt;
c) Sportgeräte, Grünanlagen oder ihre Bestandteile beschädigt;
d) die Sportanlage durch das Verrichten der Notdurft, durch Wegwerfen und Lie-


genlassen von Gegenständen oder durch Liegenlassen von Tierkot verunreinigt;
e) auf der Sportanlage Alkohol verzehrt;


(4) entgegen § 5 Absatz 1 den Anordnungen der ausgewiesenen städtischen Bedienste-
ten und Mitarbeiter des Vereins Rückenwind e. V. nicht Folge leistet.


(5) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 6 Absatz 7 Satz 1 GO LSA mit einer Geld-
buße bis zu 2.500,00 d geahndet werden.


§ 7
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.


§ 8
In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 06.11.2007


Haase
Oberbürgermeister


4. Jahrgang    Sonntag, 11.11.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 46








Bekanntmachung der 22. Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses am 26.11.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0398/2007


Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive e.V. in Höhe von
10.000,00 d im Haushaltsjahr 2007


6. Vorlagen-Nummer: 0413/2007
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0418/2007
Beitrittsbeschluss - Flächennutzungsplan Schönebeck (Elbe) zur Maßgabe, die mit
Genehmigungsbescheid vom Landesverwaltungsamt erteilt wurde


8. Vorlagen-Nummer: 0424/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


9. Vorlagen-Nummer: 0425/2007
5. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0426/2007
Beauftragung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von Gesprächen über die Bil-
dung einer leitbildgerechten Einheitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Ge-
meindegebietsreform


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Vorlagen-Nummer: 0397/2007


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
13. Vorlagen-Nummer: 0399/2007


Erlass der Gewerbesteuer 2002
14. Vorlagen-Nummer: 0400/2007


Aufhebung des Erbbaurechtes und Verkauf des Grundstückes Magdeburger Straße
176


15. Vorlagen-Nummer: 0414/2007
Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2007


16. Vorlagen-Nummer: 0422/2007
Einleitung eines Klageverfahrens gegen eine Haftpflichtversicherung


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Pretzien


Beschluss Nr. 026/2007
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung der Gemeinde Pretzien über die
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensat-
zung).


Harwig
Bürgermeister


Anlage zum Beschluss Nr. 026/2007


Satzung der Gemeinde Pretzien 
über die Erhebung von Verwaltungskosten 


im eigenen Wirkungskreis
(Verwaltungskostensatzung)


-  N e u f a s s u n g  -


Auf der Grundlage der §§ 2, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. No-
vember 2006 (GVBl. LSA S. 522), und § 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), erlässt der Gemeinderat auf seiner
Sitzung am 08.11.2007 folgende Satzung:


§ 1
Allgemeines


(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (im nachfolgenden Ver-
waltungstätigkeiten) im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser
Satzung Gebühren und Auslagen (im nachfolgenden Kosten) erhoben, wenn die Be-
teiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entschei-
dungen über Widersprüche.


(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Ver-
waltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwal-
tungstätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird.


(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.


§ 2
Gebühren


(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und
Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Ver-
waltungsaufwandes, der Wert des Gegenstandes zurzeit der Beendigung der Ver-
waltungstätigkeit,  der Nutzen oder die Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den
Gebührenschuldner zu berücksichtigen. 


(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorge-
nommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.


(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 
a) ganz oder teilweise abgelehnt,
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.


(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschulde-
ter Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.


(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Widerspruch hin vor-
genommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.


§ 3
Widerspruchskosten


(1) Wenn ein Widerspruch erfolgreich ist, sind nur die Kosten für die vorzunehmende
Verwaltungshandlung zu erheben. Widerspruchskosten werden auch dann nicht er-
hoben, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung ei-
ner Formvorschrift nach § 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 23.01.2003
(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718),
unbeachtlich ist.


(2) Soweit ein Widerspruch erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung
über den Widerspruch das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene
Entscheidung anzusetzen war, mindestens jedoch 10 Euro. War für die angefochtene
Entscheidung keine Gebühr festzusetzen, so richtet sich die Gebühr für die Ent-
scheidung über den Widerspruch nach Nr. 7 des Kostentarifes.


(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt eingelegt
wird, der im Rahmen
1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhält-


nisses oder
2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienstpflicht oder einer Tätigkeit,


die an Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden kann,
erlassen wurde.


(4) Wird eine Amtshandlung auf einen Widerspruch hin, der nicht von dem Kosten-
pflichtigen eingelegt worden ist, im Widerspruchsverfahren oder durch gerichtliches
Urteil aufgehoben, so ist eine bereits gezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als
sie die für eine Ablehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das
Gleiche gilt, wenn ein Gericht nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung in der
Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), die Rechtswidrigkeit der Amtshandlung festgestellt
hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, wenn die Amtshandlung auf Grund von
unrichtigen oder unvollständigen Angaben des Antragstellers vorgenommen wurde. 


(5) Wird dem Widerspruch teilweise abgeholfen, so ermäßigt sich die aus Abs. 2 erge-
bende Gebühr nach dem Umfang der Abhilfe.


§ 4
Gebührenbefreiungen


(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, zu denen 
1. eine Landesbehörde Anlass gegeben hat oder zu denen in Ausübung öffentlicher


Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behör-
de eines anderen Landes,


2. Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, einschließlich
ihrer Gemeinden und Gliederungen sowie öffentlich-rechtliche Verbände, Anstal-
ten und Stiftungen 


Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist. 
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn


daran ein öffentliches Interesse besteht.
(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe (Wi-


dersprüche) nicht angewendet.
(4) Für mündliche Auskünfte werden keine Gebühren erhoben. 
(5) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung oder


den Erlass von Verwaltungsgebühren betreffen.


§ 5
Auslagen


(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung Auslagen
notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kosten-
schuldner sie zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist.
Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer ande-
ren am Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind; in diesen Fällen findet ein
Ausgleich zwischen den Behörden nur statt, wenn die Auslagen im Einzelfall 25 Eu-
ro übersteigen. 
Beim Verkehr der Behörden untereinander werden Auslagen nur erstattet, wenn sie
im Einzelfall 25 Euro übersteigen und die Behörden verschiedenen Rechtsträgern
angehören. 


(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
1. die Postgebühren für Zustellungen und für die Ladung von Zeugen und Sachver-


ständigen, 
2. die Telekommunikationsgebühren (z.B. Gebühren für  Telefongespräche, Fax),
3. die Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. die Entschädigungen für Zeugen- und Sachverständige,
5. die bei Dienstgeschäften entstehenden Reisekosten,
6. die Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu


zahlen sind,
7. die Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. die Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen oder Auszüge und die Kosten für


Fotokopien.


§ 6
Kostentarif


Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 5 nach dem anliegenden Kostentarif
(Anlage 1) und der Stundensatztabelle (Anlage 2), die Bestandteile dieser Satzung sind. 


§ 7
Kostenschuldner


(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine der Gemeinde gegenüber abgegebene oder ihr mitge-


teilte Erklärung übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.


(2) Kostenpflichtiger nach § 3 ist derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat.
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 8
Entstehung der Kostenschuld


(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit
der Rücknahme des Antrages.


(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu
erstattenden Betrages.


§ 9
Fälligkeit der Kostenschuld


(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kosten-
schuldner fällig, wenn nicht die Gemeinde einen anderen Zeitpunkt bestimmt.


(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen
Zahlung der Kosten oder der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses
abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld über-
steigt, ist er zu erstatten.


(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl.
LSA S.710), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698),
vollstreckt.


§ 10
Säumniszuschlag


(1) Werden die Kosten nicht bis zum Ablauf eines Monats nach der Fälligkeit entrichtet,
so kann für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins
vom Hundert des rückständigen Betrages erhoben werden, wenn dieser 50 Euro
übersteigt. Für die Berechnung des Säumniszuschlages ist der rückständige Betrag
auf 50 Euro nach unten abzurunden.


(2) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für die Gemeinde zu-


ständige Kasse oder Zahlstelle der Tag des Eingangs;
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für die Gemeinde zuständi-


gen Kasse oder Zahlstelle der Tag, an dem der Betrag der Kasse oder Zahlstelle
gutgeschrieben wird.


§ 11
Billigkeitsmaßnahmen


Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG-LSA
ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebli-
che Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie
ganz oder zum Teil erlassen werden.


§ 12
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes


Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom
27.06.1991 (GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (GVBl.
LSA S.866), gelten sinngemäß, soweit die Regelungen des KAG-LSA nicht ausdrück-
lich entgegenstehen.


§ 13
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher
und männlicher Form.


§ 14
In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt an dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird


folgender Beschluss außer Kraft gesetzt: 


Beschluss-Nr. 009/2001 vom 08.03.2001 Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Pret-
zien für den eigenen Wirkungskreis


Pretzien, den 08.11.2007


Harwig
Bürgermeister


Anlage 1 zur Verwaltungskostensatzung


Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 6)
der Gemeinde Pretzien vom 08.11.2007


Gebühren (§ 2 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 5
Abs. 2 Nr. 8 der Verwaltungskostensatzung) 


Lfd. Nr.  Gegenstand              Gebühr/ 
Pauschbetrag 


Euro
ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN
1 Vervielfältigungen, FAX- und E-Mail-Gebühren
1.1 Vervielfältigungen mit Fotokopierer  


(schwarz-weiß)
1.1.1 pro Seite bis zum Format DIN A 5 0,15
1.1.2 pro Seite im Format DIN A 4  0,30
1.1.3 pro Seite im Format DIN A 3 0,60
1.1.4 pro Seite im Format DIN A 2 1,20
1.1.5 pro Seite im Format DIN A 1 2,40
1.1.6 einseitig (pro m2)  4,80
1.2 FAX- und E-Mail-Gebühren


je Seite (innerhalb Deutschlands) 0,50


2 Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen und
Negativen der Gemeinde Pretzien - Eigenurkunden


2.1 je Seite der Erstausfertigung 3,60
2.2 je Seite der Mehrausfertigung 1,55 


3            Akteneinsicht/ Aktenüberlassung 
3.1 Die Einsicht in Akten, Register, Karteien u. dergl.,


soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt sind und außerhalb eines anhängigen Verfahrens


3.1.1            wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss 2,17 - 69,00
3.1.2            in anderen Fällen je Akte oder Unterlage 2,17
3.2 Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher


Ansprüche oder Interessen oder über abgeschlossene
Verfahren 20,00


4  schriftliche Auskünfte aus Akten
4.1 soweit die Anfrage ohne besondere Ermittlungen 


beantwortet werden kann  6,50
4.2 soweit besondere Ermittlungen erforderlich sind 6,50 - 135,00
4.3 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und                       


wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen
an interessierte Gesellschaften o.ä.


4.3.1 Grundgebühr 10,00
4.3.2 zuzüglich je angefangene Seite  3,50


5 Abgabe von Druckstücken 
5.1 Satzungen, Tarife, Verzeichnisse und dergleichen


für jede angefangene Seite 0,50
5.2 Abgabe von Bauleitplänen 12,00
5.3 Abgabe von Stadtkarten 10,00


6 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen
und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten
vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere 
Gebühr vorgeschrieben ist 5,00 - 500,00


7 Widersprüche
Entscheidungen über Widersprüche, soweit der Widerspruch 
erfolglos bleibt oder der Widerspruch Erfolg hat, die angefochtene 
Verwaltungstätigkeit aber auf Grund unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, einschl. der 
Entscheidung über Widersprüche Dritter - je Fall 10,00 - 500,00


BESONDERE VERWALTUNGSKOSTEN
8 Haupt- und Finanzverwaltung
8.1        Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen 
8.1.1      bis zu 5.000 d des Bürgschaftsbetrages 10,00
8.1.2          für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
8.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre 


für jedes Jahr 2,60
8.3 Abgabe von Unbedenklichkeitsbescheinigungen über die


Melde- und Nachweispflicht sowie die Zahlungsverpflich-
tungen bezüglich der Gemeindesteuern zur Beantragung
ordnungsrechtlicher Erlaubnisse und Gestattungen 5,00


8.4        Nachforschung 
nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die Nachforschung
ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag an das angegebene
Konto abgeführt worden ist, zuzüglich der Ermittlungskosten des
Bankinstituts 6,00


9 Vermögens- und Bauverwaltung
9.1          Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs-  und sonstige Erklärungen 


zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber
Auflassungsvormerkungen und Vorkaufsrechten, sowie Belastungs-
genehmigungen         


9.1.1 bis zu 5.000 d des Nominalbetrages des vortretenden, 
höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 
oder des betroffenen Teilbetrages 10,00


9.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
9.2          Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
9.2.1 bis zu 5.000 d des Nominalbetrages des vortretenden, 


höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 10,00
9.2.2        für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
9.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, 


Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen für Rechte, 
die nicht unter die Lfd. Nr. 9.1 und 9.2 fallen 14,00


9.4          Ausstellung eines Zeugnisses 
über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufs- 
rechts (Negativzeugnis) nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB 13,00


9.5 Genehmigungen/Erlaubnisse auf Grund der geltenden 
Abwasserbeseitigungssatzung 5,00 - 500,00  


9.6 Aufgrabegenehmigungen 103,00 
9.7 Genehmigung zur Neuanlage bzw. Änderung 


der Zufahrten zu privaten Grundstücken 91,00
9.8 Bauantragsbearbeitung im Gebiet eines rechtswirksamen 39,00


Bebauungsplanes
9.9 Bescheide gemäß gültiger Stellplatzablösesatzung 25,00 


Anlage 2 zur Verwaltungskostensatzung


Stundensatztabelle zur Verwaltungskostensatzung (§ 6)
der Gemeinde Pretzien vom 08.11.2007


Je angefangene viertel Arbeitsstunde in dd
für Bedienstete


1. des höheren Dienstes 11,25


2. des gehobenen Dienstes 8,50


3. des mittleren Dienstes 6,50
oder vergleichbare Arbeitnehmer 


Mit diesen Stundensätzen ist der durchschnittliche personelle und sächliche Verwal-
tungsaufwand abgegolten.


4. Jahrgang    Sonntag, 18.11.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 47







Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Otto-von-Guericke-Straße 15
39104 Magdeburg
Tel. 03 91/5 67 78 20
Fax 03 91/5 67 86 86


M i t t e i l u n g


Verfahren V12-04/2007 nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG – Sonderungsplan
Nr. 4/2007


In der Gemeinde Schönebeck (Elbe), Gemarkung Schönebeck (Elbe), Flur 1, Flurstück 10375,
Lagebezeichnung: Zimmererstraße 2, wurde ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonde-
rung unvermessener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz -
BoSoG -) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2215) durchgeführt. Hierdurch sollen die
Reichweite des unvermessenen Eigentums bestimmt und somit beleihungsfähige Grundstücke
geschaffen werden. Das Verfahrensgebiet ist in beiliegender Karte gekennzeichnet. Sonde-
rungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt. Der
Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen liegen
vom 19.11.2007 bis 20.12.2007 im Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt in Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 15, Zimmer A 2084, während der Dienstzei-
ten zur Einsicht aus. Die Dienstzeiten sind wie folgt geregelt: Montag bis Freitag, 08:00 Uhr
bis 15:00 Uhr. Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach telefonischer Absprache un-
ter 03 91/5 67 31 13 möglich. Alle Planbetroffenen können innerhalb des Auslegungszeitrau-
mes den Entwurf für den Sonderungsplan sowie seine Unterlagen einsehen und Einwände ge-
gen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen Rechtsverhältnissen erheben. Planbe-
troffene sind die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber dinglicher Nut-
zungsrechte, von Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechts-
bereinigungsgesetz. Das Gleiche gilt für die Anmelder von Rückübertragungsansprüchen
nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 Vermögenszuordnungsgesetz)
und für die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken oder
Rechten an diesen Grundstücken. Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Auslegungs-
stelle unter der oben genannten Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
Magdeburg, 12. 11. 2007
Im Auftrag                                                                                           
gez. Gabriele Blockhaus


Anlage: Übersichtskarte zum Verfahrensgebiet der Bodensonderung nach
BoSoG in Schönebeck (Elbe)


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 021/2007
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung der Gemeinde Plötzky über die Er-
hebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung).


Schmeißer
Bürgermeister


Anlage zum Beschluss Nr. 021/2007


Satzung der Gemeinde Plötzky
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis


(Verwaltungskostensatzung)


Auf der Grundlage der §§ 2, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2006
(GVBl. LSA S. 522) und § 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), erlässt der Gemeinderat auf seiner Sitzung am 14.11.2007
folgende Satzung:


1
Allgemeines


(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (im nachfolgenden Verwal-
tungstätigkeiten) im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung
Gebühren und Auslagen (im nachfolgenden Kosten) erhoben, wenn die Beteiligten hierzu
Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidungen über Wider-
sprüche.


(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit
vor der Entscheidung zurückgenommen wird.


(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.


§ 2
Gebühren


(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und
Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwal-
tungsaufwandes, der Wert des Gegenstandes zurzeit der Beendigung der Verwaltungs-
tätigkeit, der Nutzen oder die Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den Ge-
bührenschuldner zu berücksichtigen. 


(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.


(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 
a) ganz oder teilweise abgelehnt,
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.


(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter Un-
kenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.


(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Widerspruch hin vorge-
nommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.


§ 3
Widerspruchskosten


(1) Wenn ein Widerspruch erfolgreich ist, sind nur die Kosten für die vorzunehmende Ver-
waltungshandlung zu erheben. Widerspruchskosten werden auch dann nicht erhoben,
wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung einer Formvor-
schrift nach § 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718), unbeachtlich ist.


(2) Soweit ein Widerspruch erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über
den Widerspruch das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung
anzusetzen war, mindestens jedoch 10 Euro. War für die angefochtene Entscheidung kei-
ne Gebühr festzusetzen, so richtet sich die Gebühr für die Entscheidung über den Wider-
spruch nach Nr. 7 des Kostentarifes.


(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt eingelegt wird,
der im Rahmen
1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses


oder
2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienstpflicht oder einer Tätigkeit, die an


Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden kann,
erlassen wurde.


(4) Wird eine Amtshandlung auf einen Widerspruch hin, der nicht von dem Kostenpflichtigen
eingelegt worden ist, im Widerspruchsverfahren oder durch gerichtliches Urteil aufgeho-
ben, so ist eine bereits gezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für eine Ab-
lehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das Gleiche gilt, wenn ein Ge-
richt nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) die
Rechtswidrigkeit der Amtshandlung festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlos-
sen, wenn die Amtshandlung auf Grund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben
des Antragstellers vorgenommen wurde. 


(5) Wird dem Widerspruch teilweise abgeholfen, so ermäßigt sich die aus Abs. 2 ergebende
Gebühr nach dem Umfang der Abhilfe.


§ 4
Gebührenbefreiungen


(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, zu denen 
1. eine Landesbehörde Anlass gegeben hat oder zu denen in Ausübung öffentlicher Ge-


walt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines
anderen Landes,


2. Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, einschließlich ihrer
Gemeinden und Gliederungen sowie öffentlich-rechtliche Verbände, Anstalten und
Stiftungen 


Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist. 
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran


ein öffentliches Interesse besteht.
(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe (Wider-


sprüche) nicht angewendet.
(4) Für mündliche Auskünfte werden keine Gebühren erhoben. 
(5) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung oder den


Erlass von Verwaltungsgebühren betreffen.


§ 5
Auslagen


(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung Auslagen not-
wendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner sie
zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Ko-
stenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am Verfahren beteiligten
Behörde entstanden sind; in diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den Behörden
nur statt, wenn die Auslagen im Einzelfall 25 Euro übersteigen. 
Beim Verkehr der Behörden untereinander werden Auslagen nur erstattet, wenn sie im
Einzelfall 25 Euro übersteigen und die Behörden verschiedenen Rechtsträgern angehören. 


(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
1. die Postgebühren für Zustellungen und für die Ladung von Zeugen und Sachverständi-


gen, 
2. die Telekommunikationsgebühren (z.B. Gebühren für  Telefongespräche, Fax),
3. die Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. die Entschädigungen für Zeugen- und Sachverständige,
5. die bei Dienstgeschäften entstehenden Reisekosten,
6. die Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen


sind,
7. die Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. die Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen oder Auszüge und die Kosten für


Fotokopien.
§ 6


Kostentarif
Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 5 nach dem anliegenden Kostentarif
(Anlage 1) und der Stundensatztabelle (Anlage 2), die Bestandteile dieser Satzung sind. 


§ 7
Kostenschuldner


(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine der Gemeinde gegenüber abgegebene oder ihr mitgeteilte


Erklärung übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.


(2) Kostenpflichtiger nach § 3 ist derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat.
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 8
Entstehung der Kostenschuld


(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der
Rücknahme des Antrages.


(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-
stattenden Betrages.


§ 9
Fälligkeit der Kostenschuld


(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner
fällig, wenn nicht die Gemeinde einen anderen Zeitpunkt bestimmt.


(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zah-
lung der Kosten oder der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig
gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu
erstatten.


(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. LSA
S.710), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), vollstreckt.


§ 10
Säumniszuschlag


(1) Werden die Kosten nicht bis zum Ablauf eines Monats nach der Fälligkeit entrichtet, so
kann für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins vom Hun-
dert des rückständigen Betrages erhoben werden, wenn dieser 50 Euro übersteigt. Für die
Berechnung des Säumniszuschlages ist der rückständige Betrag auf 50 Euro nach unten
abzurunden.


(2) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für die Gemeinde zustän-


dige Kasse oder Zahlstelle der Tag des Eingangs;
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für die Gemeinde zuständige Kasse


oder Zahlstelle der Tag, an dem der Betrag der Kasse oder Zahlstelle gutgeschrieben
wird.


§ 11
Billigkeitsmaßnahmen


Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG-LSA ganz
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für
den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum
Teil erlassen werden.


§ 12
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes


Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.06.1991
(GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 866), gel-
ten sinngemäß, soweit die Regelungen des KAG-LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.


§ 13
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher und
männlicher Form.


§ 14
In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt an dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird folgen-
der Beschluss außer Kraft gesetzt: 


Beschluss-Nr. 007/2001 vom 21.03.2001
Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Plötzky für den eigenen Wirkungskreis


Plötzky, den 14.11.2007


Schmeißer
Bürgermeister


Anlage 1 zur Verwaltungskostensatzung


Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 6)
der Gemeinde Plötzky vom 14.11.2007


Gebühren (§ 2 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 5 Abs. 2
Nr. 8 der Verwaltungskostensatzung) 


Lfd.-Nr. Gegenstand Gebühr/ 
Pauschbetrag 
Euro


ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN
1 Vervielfältigungen, FAX- und E-Mail-Gebühren
1.1 Vervielfältigungen mit Fotokopierer  


(schwarz-weiß)
1.1.1 pro Seite bis zum Format DIN A 5 0,15
1.1.2 pro Seite im Format DIN A 4 0,30
1.1.3 pro Seite im Format DIN A 3 0,60
1.1.4 pro Seite im Format DIN A 2 1,20
1.1.5 pro Seite im Format DIN A 1 2,40
1.1.6 einseitig (pro m2) 4,80
1.2 FAX- und E-Mail-Gebühren


je Seite (innerhalb Deutschlands) 0,50
2 Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen,


Vervielfältigungen und Negativen 
der Gemeinde Plötzky - Eigenurkunden


2.1 je Seite der Erstausfertigung 3,60
2.2 je Seite der Mehrausfertigung 1,55 
3 Akteneinsicht/ Aktenüberlassung 
3.1 Die Einsicht in Akten, Register, Karteien u. dergl.,


soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt sind und außerhalb eines anhängigen Verfahrens


3.1.1 wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss 2,17–69,00
3.1.2 in anderen Fällen je Akte oder Unterlage 2,17
3.2 Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher


Ansprüche oder Interessen oder über abgeschlossene
Verfahren 20,00


4 schriftliche Auskünfte aus Akten
4.1 soweit die Anfrage ohne besondere Ermittlungen 


beantwortet werden kann 6,50
4.2 soweit besondere Ermittlungen erforderlich sind 6,50–135,00
4.3 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und


wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen
an interessierte Gesellschaften o.ä.


4.3.1 Grundgebühr 10,00
4.3.2 zuzüglich je angefangene Seite 3,50
5. Abgabe von Druckstücken 
5.1 Satzungen, Tarife, Verzeichnisse und dergleichen


für jede angefangene Seite 0,50
5.2 Abgabe von Bauleitplänen 12,00
5.3 Abgabe von Stadtkarten 10,00
6 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen


und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten
vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere 
Gebühr vorgeschrieben ist 5,00–500,00


7 Widersprüche
Entscheidungen über Widersprüche, soweit der Widerspruch 
erfolglos bleibt oder der Widerspruch Erfolg hat, die angefochtene 
Verwaltungstätigkeit aber auf Grund unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, einschl. der 
Entscheidung über Widersprüche Dritter - je Fall 10,00–500,00


BESONDERE VERWALTUNGSKOSTEN


8 Haupt- und Finanzverwaltung
8.1 Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen
8.1.1      bis zu 5.000 d des Bürgschaftsbetrages 10,00
8.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
8.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre 


für jedes Jahr 2,60
8.3 Abgabe von Unbedenklichkeitsbescheinigungen über die


Melde- und Nachweispflicht sowie die Zahlungsverpflich-
tungen bezüglich der Gemeindesteuern zur Beantragung
ordnungsrechtlicher Erlaubnisse und Gestattungen 5,00


8.4        Nachforschung 
nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die Nachforschung
ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag an das angegebene
Konto abgeführt worden ist, zuzüglich der Ermittlungskosten des
Bankinstituts 6,00


9 Vermögens- und Bauverwaltung
9.1          Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs-  und sonstige Erklärungen 


zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber
Auflassungsvormerkungen und Vorkaufsrechten, sowie Belastungs-
genehmigungen 


9.1.1 bis zu 5.000 d des Nominalbetrages des vortretenden, 
höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 
oder des betroffenen Teilbetrages 10,00


9.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
9.2          Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
9.2.1 bis zu 5.000 d des Nominalbetrages des vortretenden, 


höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 10,00
9.2.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
9.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, 


Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen für Rechte, 
die nicht unter die Lfd.-Nr. 9.1 und 9.2 fallen 14,00


9.4          Ausstellung eines Zeugnisses 
über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufs- 
rechts (Negativzeugnis) nach § 28 Abs.1 Satz 3 BauGB 13,00


9.5 Genehmigungen/Erlaubnisse auf Grund der geltenden 
Abwasserbeseitigungssatzung 5,00–500,00  


9.6 Aufgrabegenehmigungen 103,00 
9.7 Genehmigung zur Neuanlage bzw. Änderung 


der Zufahrten zu privaten Grundstücken 91,00
9.8 Bauantragsbearbeitung im Gebiet eines rechtswirksamen 39,00


Bebauungsplanes
9.9 Bescheide gemäß gültiger Stellplatzablösesatzung 25,00 


Anlage 2 zur Verwaltungskostensatzung


Stundensatztabelle zur Verwaltungskostensatzung (§ 6) 
der Gemeinde Plötzky vom 14.11.2007


Je angefangene viertel Arbeitsstunde in dd  


für Bedienstete
1. des höheren Dienstes 11,25
2. des gehobenen Dienstes  8,50
3. des mittleren Dienstes       6,50
oder vergleichbare Arbeitnehmer 
Mit diesen Stundensätzen ist der durchschnittliche personelle und sächliche Verwaltungsauf-
wand abgegolten.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden.


4. Jahrgang    Sonntag, 18.11.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 47
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Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 06.12.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“


Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.11.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom


08.11.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2006


Beschlussvorlage Nr. 027/2007
7. Beratung und Beschluss zur Nutzungsordnung für die Überlassung von Räumen im Dorf-


gemeinschaftshaus Pretzien
Beschlussvorlage Nr. 028/2007


8. Informationen zu verkehrsrechtlichen Angelegenheiten
9. Informationen zur Wintersaisonvorbereitung
nichtöffentlicher Teil:
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss Nr. 025/2007
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung der Gemeinde Ranies über die Erhe-
bung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung).


Maser
Bürgermeister


Anlage zum Beschluss Nr. 025/2007


S a t z u n g  d e r  G e m e i n d e  R a n i e s
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis


(Verwaltungskostensatzung)
Auf der Grundlage der §§ 2, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2006
(GVBl. LSA S. 522), und § 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), erlässt der Gemeinderat auf seiner Sitzung am 20.11.2007
folgende Satzung:


§ 1
Allgemeines


(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten (im nachfolgenden Verwal-
tungstätigkeiten) im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung
Gebühren und Auslagen (im nachfolgenden Kosten) erhoben, wenn die Beteiligten hierzu
Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidungen über Wider-
sprüche.


(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit
vor der Entscheidung zurückgenommen wird.


(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.


§ 2
Gebühren


(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und
Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwal-
tungsaufwandes, der Wert des Gegenstandes zurzeit der Beendigung der Verwaltungs-
tätigkeit,  der Nutzen oder die Bedeutung der Verwaltungstätigkeit für den Ge-
bührenschuldner zu berücksichtigen. 


(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.


(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 
a) ganz oder teilweise abgelehnt,
b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.


(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter Un-
kenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.


(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Widerspruch hin vorge-
nommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.


§ 3
Widerspruchskosten


(1) Wenn ein Widerspruch erfolgreich ist, sind nur die Kosten für die vorzunehmende Ver-
waltungshandlung zu erheben. Widerspruchskosten werden auch dann nicht erhoben,
wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung einer Formvor-
schrift nach § 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718), unbeachtlich ist.


(2) Soweit ein Widerspruch erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über
den Widerspruch das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung
anzusetzen war, mindestens jedoch 10 Euro. War für die angefochtene Entscheidung kei-
ne Gebühr festzusetzen, so richtet sich die Gebühr für die Entscheidung über den Wider-
spruch nach Nr. 7 des Kostentarifes.


(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt eingelegt wird,
der im Rahmen
1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses


oder
2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienstpflicht oder einer Tätigkeit, die an


Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden kann,
erlassen wurde.


(4) Wird eine Amtshandlung auf einen Widerspruch hin, der nicht von dem Kostenpflichtigen
eingelegt worden ist, im Widerspruchsverfahren oder durch gerichtliches Urteil aufgeho-
ben, so ist eine bereits gezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für eine Ab-
lehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das Gleiche gilt, wenn ein Ge-
richt nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), die
Rechtswidrigkeit der Amtshandlung festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlos-
sen, wenn die Amtshandlung auf Grund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben
des Antragstellers vorgenommen wurde. 


(5) Wird dem Widerspruch teilweise abgeholfen, so ermäßigt sich die aus Abs. 2 ergebende
Gebühr nach dem Umfang der Abhilfe.


§ 4
Gebührenbefreiungen


(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, zu denen 
1. eine Landesbehörde Anlass gegeben hat oder zu denen in Ausübung öffentlicher Ge-


walt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines
anderen Landes,


2. Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, einschließlich ihrer
Gemeinden und Gliederungen sowie öffentlich-rechtliche Verbände, Anstalten und
Stiftungen 


Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist. 
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran


ein öffentliches Interesse besteht.
(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe (Wider-


sprüche) nicht angewendet.
(4) Für mündliche Auskünfte werden keine Gebühren erhoben. 
(5) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung oder den


Erlass von Verwaltungsgebühren betreffen.


§ 5
Auslagen


(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung Auslagen not-
wendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner sie
zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Ko-
stenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am Verfahren beteiligten
Behörde entstanden sind; in diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den Behörden
nur statt, wenn die Auslagen im Einzelfall 25 Euro übersteigen. 
Beim Verkehr der Behörden untereinander werden Auslagen nur erstattet, wenn sie im
Einzelfall 25 Euro übersteigen und die Behörden verschiedenen Rechtsträgern angehören. 


(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
1. die Postgebühren für Zustellungen und für die Ladung von Zeugen und  Sachverständi-


gen, 
2. die Telekommunikationsgebühren (z.B. Gebühren für  Telefongespräche, Fax),
3. die Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
4. die Entschädigungen für Zeugen- und Sachverständige,
5. die bei Dienstgeschäften entstehenden Reisekosten,
6. die Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen


sind,
7. die Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
8. die Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen oder Auszüge und die Kosten für Fo-


tokopien.


§ 6
Kostentarif


Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 5 nach dem anliegenden Kostentarif (An-
lage 1) und der Stundensatztabelle (Anlage 2), die Bestandteile dieser Satzung sind. 


§ 7
Kostenschuldner


(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2. wer die Kosten durch eine der Gemeinde gegenüber abgegebene oder ihr mitgeteilte Er-


klärung übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.


(2) Kostenpflichtiger nach § 3 ist derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat.
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 8
Entstehung der Kostenschuld


(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der
Rücknahme des Antrages.


(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-
stattenden Betrages.


§ 9
Fälligkeit der Kostenschuld


(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner
fällig, wenn nicht die Gemeinde einen anderen Zeitpunkt bestimmt.


(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zah-
lung der Kosten oder der Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig
gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu
erstatten.


(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. LSA
S.710), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), vollstreckt.


§ 10
Säumniszuschlag


(1) Werden die Kosten nicht bis zum Ablauf eines Monats nach der Fälligkeit entrichtet, so
kann für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins vom Hun-
dert des rückständigen Betrages erhoben werden, wenn dieser 50 Euro übersteigt. Für die
Berechnung des Säumniszuschlages ist der rückständige Betrag auf 50 Euro nach unten
abzurunden.


(2) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für die Gemeinde zustän-


dige Kasse oder Zahlstelle der Tag des Eingangs;
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für die Gemeinde zuständigen


Kasse oder Zahlstelle der Tag, an dem der Betrag der Kasse oder Zahlstelle gutge-
schrieben wird.


§ 11
Billigkeitsmaßnahmen


Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13a KAG-LSA ganz
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für
den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum
Teil erlassen werden.


§ 12
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes


Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.06.1991
(GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S.866), gel-
ten sinngemäß, soweit die Regelungen des KAG-LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.


§ 13
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher und
männlicher Form.


§ 14
In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt an dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird folgen-
der Beschluss außer Kraft gesetzt: 
Beschluss-Nr. 003/2001 vom 08.03.2001
Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Ranies für den eigenen Wirkungskreis


Ranies, den 20.11.2007


Maser
Bürgermeister


Anlage 1 zur Verwaltungskostensatzung 
Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 6) der 


Gemeinde Ranies vom 20.11.2007


Gebühren (§ 2 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 5 Abs. 2
Nr. 8 der Verwaltungskostensatzung) 


Lfd. Nr.  Gegenstand Gebühr/ 
Pauschbetrag 
Euro


ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN
1 Vervielfältigungen, FAX- und E-Mail-Gebühren
1.1 Vervielfältigungen mit Fotokopierer  


(schwarz-weiß)
1.1.1 pro Seite bis zum Format DIN A 5 0,15
1.1.2 pro Seite im Format DIN A 4  0,30
1.1.3 pro Seite im Format DIN A 3 0,60
1.1.4 pro Seite im Format DIN A 2 1,20
1.1.5 pro Seite im Format DIN A 1 2,40
1.1.6 einseitig (pro m2) 4,80
1.2 FAX- und E-Mail-Gebühren


je Seite (innerhalb Deutschlands) 0,50
2 Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negati-


ven der Gemeinde Ranies - Eigenurkunden
2.1 je Seite der Erstausfertigung 3,60
2.2 je Seite der Mehrausfertigung 1,55 
3 Akteneinsicht/Aktenüberlassung 
3.1 Die Einsicht in Akten, Register, Karteien u. dergl.,


soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt sind und außerhalb eines anhängigen
Verfahrens


3.1.1 wenn die Einsicht beaufsichtigt werden muss 2,17 - 69,00
3.1.2 in anderen Fällen je Akte oder Unterlage 2,17
3.2 Überlassung von Akten für die Verfolgung zivilrechtlicher 


Ansprüche oder Interessen oder über abgeschlossene 
Verfahren 20,00


4  schriftliche Auskünfte aus Akten
4.1 soweit die Anfrage ohne besondere Ermittlungen 


beantwortet werden kann 6,50
4.2 soweit besondere Ermittlungen erforderlich sind 6,50 - 135,00
4.3 Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und                       


wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen
an interessierte Gesellschaften o.ä.


4.3.1 Grundgebühr 10,00
4.3.2 zuzüglich je angefangene Seite  3,50
5 Abgabe von Druckstücken 
5.1         Satzungen, Tarife, Verzeichnisse und dergleichen


für jede angefangene Seite 0,50
5.2       Abgabe von Bauleitplänen 12,00
5.3 Abgabe von Stadtkarten 10,00
6 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen


und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten
vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere 
Gebühr vorgeschrieben ist 5,00 - 500,00


7 Widersprüche
Entscheidungen über Widersprüche, soweit der Widerspruch 
erfolglos bleibt oder der Widerspruch Erfolg hat, die angefochtene 
Verwaltungstätigkeit aber auf Grund unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, einschl. der 
Entscheidung über Widersprüche Dritter - je Fall 10,00 - 500,00


BESONDERE VERWALTUNGSKOSTEN
8 Haupt- und Finanzverwaltung
8.1        Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen 
8.1.1      bis zu 5.000 d des Bürgschaftsbetrages 10,00
8.1.2          für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
8.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre 


für jedes Jahr 2,60
8.3 Abgabe von Unbedenklichkeitsbescheinigungen über die


Melde- und Nachweispflicht sowie die Zahlungsverpflich-
tungen bezüglich der Gemeindesteuern zur Beantragung
ordnungsrechtlicher Erlaubnisse und Gestattungen 5,00


8.4        Nachforschung 
nach dem Verbleib einer Überweisung, soweit die Nachforschung
ergeben hat, dass der in Frage stehende Betrag an das angegebene
Konto abgeführt worden ist, zuzüglich der Ermittlungskosten des
Bankinstituts 6,00


9 Vermögens- und Bauverwaltung
9.1          Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs-  und sonstige Erklärungen 


zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber
Auflassungsvormerkungen und Vorkaufsrechten, sowie Belastungs-
genehmigungen         


9.1.1 bis zu 5.000 d des Nominalbetrages des vortretenden, 
höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 
oder des betroffenen Teilbetrages 10,00


9.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
9.2          Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter
9.2.1 bis zu 5.000 d des Nominalbetrages des vortretenden, 


höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 10,00
9.2.2        für jede weiteren angefangenen 5.000 d 5,00
9.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, 


Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen für Rechte, 
die nicht unter die Lfd. Nr. 9.1 und 9.2 fallen 14,00


9.4                Ausstellung eines Zeugnisses 
über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufs- 
rechts (Negativzeugnis) nach § 28 Abs.1 Satz 3 BauGB 13,00


9.5 Genehmigungen/Erlaubnisse auf Grund der geltenden 
Abwasserbeseitigungssatzung 5,00 - 500,00  


9.6 Aufgrabegenehmigungen 103,00 
9.7 Genehmigung zur Neuanlage bzw. Änderung 


der Zufahrten zu privaten Grundstücken 91,00
9.8 Bauantragsbearbeitung im Gebiet eines rechtswirksamen 39,00


Bebauungsplanes
9.9 Bescheide gemäß gültiger Stellplatzablösesatzung 25,00 


Anlage 2 zur Verwaltungskostensatzung
Stundensatztabelle zur Verwaltungskostensatzung (§ 6)


der Gemeinde Ranies vom 20.11.2007


Je angefangene viertel Arbeitsstunde                                    in dd
für Bedienstete
1. des höheren Dienstes                                                         11,25
2. des gehobenen Dienstes                                                      8,50
3. des mittleren Dienstes                                                         6,50
oder vergleichbare Arbeitnehmer 
Mit diesen Stundensätzen ist der durchschnittliche personelle und sächliche Verwaltungsauf-
wand abgegolten.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden.


4. Jahrgang    Sonntag, 25.11.2007   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 48


N a c h r u f


Im Alter von 62  Jahren verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin 


Christine Agahd
Wir haben sie als eine pflichtbewusste und stets hilfsbereite Kollegin
schätzen gelernt. 
Ihr Tod ist für uns ein Verlust.


Die Stadtverwaltung wird sie in ehrender Erinnerung behalten.


Haase                                                                        Reimer
Oberbürgermeister                                                  Personalratsvorsitzende


N a c h r u f


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied der
Stadtteilfeuerwehr Elbenau der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schöne-
beck (Elbe)


Oberlöschmeister a.D.


Wilhelm Griegel
im Alter von 86 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kamera-
den, der in 59-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit durch sein Fachwissen
und seine Einsatz- und Hilfsbereitschaft hohes Ansehen erworben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.


Stadt Schönebeck (Elbe)


Hans-Jürgen Haase Chris Schwabe Ronald Mühlsiegel
Oberbürgermeister Stadtwehrleiter Stadtteilwehrleiter
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Amtliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 12.12.2007


Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-


Straße 6  


Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom


14.11.2007 
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sit-


zung vom 14.11.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschluss zum Haushalt 2008


Beschlussvorlage Nr. 022/2007
7. Beratung und Beschluss zum Ausscheiden eines Mitglieds aus dem 


Gemeinderat der Gemeinde Plötzky
Beschlussvorlage Nr. 023/2007


nichtöffentlicher Teil:
8. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat
9. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


4. Jahrgang    Sonntag, 02.12.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 49








BEKANNTMACHUNG
der 29. Sitzung des Stadtrates am 13.12.2007


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal  


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag der CDU-Fraktion vom 27.11.2007


- Neufassung einer Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe)


7. Abwahl des Vorsitzenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe) gem. 
§ 36 Abs. 2 GO LSA


8. Neuwahl der/des Vorsitzenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0421/2007


Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates
Schönebeck (Elbe) - 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004
vom 08.07.2004 hier: Hauptausschuss


10. Vorlagen-Nummer: 0423/2007
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0387/2007


11. Vorlagen-Nummer: 0398/2007
Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive e.V. in
Höhe von 10.000,00 d im Haushaltsjahr 2007


12. Vorlagen-Nummer: 0408/2007
2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb Städti-
scher Bauhof Schönebeck


13. Vorlagen-Nummer: 0411/2007
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „SOLE-
PARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


14. Vorlagen-Nummer: 0406/2007
Wirtschaftsplan 2008 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof
Schönebeck


15. Vorlagen-Nummer: 0412/2007
Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“


16. Vorlagen-Nummer: 0413/2007
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008
der Stadt Schönebeck (Elbe)


17. Vorlagen-Nummer: 0416/2007
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 48 „Wohngebiet Gna-
dauer Straße“


18. Vorlagen-Nummer: 0417/2007
Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbeitung und 
B-Plan-Änderung - Wohngebiet „Am Streitfeld“


19. Vorlagen-Nummer: 0418/2007
Beitrittsbeschluss - Flächennutzungsplan Schönebeck (Elbe) zur
Maßgabe, die mit Genehmigungsbescheid vom Landesverwal-
tungsamt erteilt wurde


20. Vorlagen-Nummer: 0424/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der
Stadt Schönebeck (Elbe)


21. Vorlagen-Nummer: 0425/2007
5. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der
Stadt Schönebeck (Elbe)


22. Vorlagen-Nummer: 0426/2007
Beauftragung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von Ge-
sprächen über die Bildung einer leitbildgerechten Einheitsgemein-
de in der freiwilligen Phase der Gemeindegebietsreform


23. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
24. Vorlagen-Nummer: 0397/2007


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
25. Vorlagen-Nummer: 0414/2007


Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2007
26. Vorlagen-Nummer: 0399/2007


Erlass der Gewerbesteuer 2002
27. Vorlagen-Nummer: 0400/2007


Aufhebung des Erbbaurechtes und Verkauf des Grundstückes
Magdeburger Straße 176


28. Vorlagen-Nummer: 0401/2007
Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich 


29. Vorlagen-Nummer: 0402/2007
Verkauf einer Grundstücksfläche Am alten Stadtbad


30. Vorlagen-Nummer: 0403/2007
Ankauf von Grundstücksflächen für den Straßenbau


31. Vorlagen-Nummer: 0404/2007
Verkauf einer Grundstücksfläche an der Randauer Straße


32. Vorlagen-Nummer: 0405/2007
Verkauf von Grundstücksteilflächen an der Felgeleber Straße


33. Vorlagen-Nummer: 0422/2007
Einleitung eines Klageverfahrens gegen eine Haftpflichtversicherung


34. Informationen der Verwaltung
35. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung
der Sitzung des Gemeinderates Ranies am 18.12.2007


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1 


T A G E S O R D N U N G
öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-


fähigkeit
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung


vom 20.11.2007
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der


Sitzung vom 20.11.2007
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung zur Verfahrensweise von Genehmigungen bei ordnungs-


rechtlichen Angelegenheiten


nichtöffentlicher Teil:
7. Beratung und Beschluss zur Bereitstellung von Mitteln zur Erfül-


lung einer gerichtlichen finanziellen Verpflichtung
Beschlussvorlage Nr. 026/2007


8. Beratung und Beschluss zum Verkauf von Grundstücksflächen für
den Deichbau
Beschlussvorlage Nr. 027/2007


9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; An-


fragen der Gemeinderatsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Bekanntmachung
über die Zusammensetzung des Wahlausschusses 


für die Stadt Schönebeck (Elbe)


Entsprechend  §  10  (1)  KWG LSA  i.V.m.  §  4  KWO LSA   in der zur-
zeit gültigen Fassung gebe  ich die Zusammensetzung des Wahlausschus-
ses bekannt:
Beisitzer/in stellvertretende/r Beisitzer/in
Götz-Olaf Mielke Iris Gang
Annemarie Stange Werner Grundmann
Thomas Mogge Matthias Walsch
Ina-Babette Barann Birgit Kreikenbaum
Jörg Naumann Olaf Boeck


Schönebeck (Elbe), den 05.12.2007


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe)


4. Jahrgang    Sonntag, 09.12.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 50








Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Beschluss Nr. 028/2007
Der Gemeinderat beschließt die Nutzungsordnung für die Überlassung von Räumen im Dorfgemein-
schaftshaus Pretzien.


Harwig
Bürgermeister
Anlage zum Beschluss Nr. 028/2007


Gemeinde Pretzien
Nutzungsordnung für die Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Pretzien
I. Allgemeine Bedingungen
Die Räume im Dorfgemeinschaftshaus Pretzien können Einzelpersonen, örtlichen Vereinen und Verbän-
den zur Durchführung von Veranstaltungen nach Maßgabe der Nutzungsordnung überlassen werden.


– Die Räume werden hauptsächlich nur zu solchen Veranstaltungen vergeben, die gemeinnüt-
zigen Zwecken dienen oder die der öffentlichen Förderung unterliegen. Die private Nutzung
ist gestattet, wird aber als nachrangig angesehen. Vereinsfeiern gelten als private Nutzung.


1. Für Veranstaltungen jeglicher Art, bei der gastronomische Versorgung vorgesehen ist, gelten nach-
folgende Absätze.


– Die komplette gastronomische Versorgung (Speisen und Getränke) muss durch einen Ga-
stronom erfolgen. Ein Gastronom ist jeder Erlaubnisinhaber nach Gaststättengesetz, der ei-
ne Betriebsstätte betreibt.


– Der Antrag zur Nutzung muss vom Nutzer gestellt werden.
2. Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich gegen die


verfassungsmäßige Ordnung richten, sind von der Benutzung ausgeschlossen.
3. Anträge zur Nutzung sind schriftlich an die Gemeinde Pretzien, August-Bebel-Straße 24, 39245 Pret-


zien, mindestens 4 Wochen vor der Nutzung zu stellen. Die Art der Veranstaltung ist genau zu be-
nennen. Über die Anträge entscheidet die Gemeinde Pretzien. Bei gleichzeitigem Antragseingang
entscheidet der Bürgermeister in Zusammenarbeit mit der Ortskraft im Losverfahren.


4. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn sich die genannten Räume für die Durchführung
der Veranstaltung eignen.


5. Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht.
6. Das Nutzungsverhältnis wird durch Nutzungsvertrag geregelt. Für die Überlassung wird ein Nut-


zungsentgelt erhoben.
7. Der Nutzer ist verpflichtet, die Hausordnung zu beachten und den Weisungen des Gemeindeperso-


nals zu folgen. In den Vereinszimmern gilt Rauchverbot.
8. Der Nutzer darf über die bereits vorhandene Ausstattung der überlassenen Räume hinausgehende


zusätzliche Einrichtungen, wie z.B. Dekoration, Hinweisschilder, Plakate und sonstige Werbemittel
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde anbringen bzw. aufstellen.


9. Die Bedingungen dieser Ordnung sind vom Nutzer durch Unterschrift anzuerkennen. Die Anerken-
nung erfolgt mit Unterzeichnung auf dem entsprechenden Nutzungsvertrag.


10. Nach Antragstellung erhält der Antragsteller einen Nutzungsvertrag mit der Festlegung des Einzah-
lungstermins für das Nutzungsentgelt. Erfolgt die Einzahlung nicht laut Einzahlungstermin, erlischt
der Nutzungsvertrag, es besteht kein Anspruch des Antragstellers mehr. Der Nutzungsvertrag kann
innerhalb der ersten 5 Werktage nach Vertragsunterzeichnung gekündigt werden. Ausschlaggebend
hierbei ist das Vertragsdatum der Gemeinde. Ein weiteres Kündigungsrecht steht dem Nutzer nur
aus wichtigem Grund, z. Bsp. Krankheit, zu. Die Kündigung hat in schriftlicher Form zu erfolgen.


11. Das Nutzungsentgelt ist zum vertraglich vereinbarten Termin zu entrichten. Bei einer Kündigung in-
nerhalb der ersten 5 Werktage nach Vertragsabschluss erhält der Antragsteller das volle Nutzungs-
entgelt zurück. Bei einer Kündigung aus wichtigem Grund nach Ablauf der ersten 5 Werktage erhält
der Antragsteller 50 % des Nutzungsentgeltes zurück. Erfolgt aus Gründen; die beim Antragsteller
liegen; keine Nutzung, besteht die Zahlungspflicht.


12. Das Nutzungsentgelt zur Überlassung von Inventar ist gemeinsam mit dem Raumnutzungsentgelt zu
zahlen. 


13. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmungen kann die Gemeinde die Überlassung der Räume je-
derzeit widerrufen.


14. Als gastronomische Versorgung gilt nicht die Getränkeversorgung (Pausengetränk) bei Nutzungen
laut Punkt II. (a, b, c).


15. Der Nutzer darf sein Nutzungsrecht keinem Dritten überlassen.
II. Befreiungsvorschriften
In besonders begründeten Einzelfällen kann auf die Forderung eines Nutzungsentgeltes ganz oder teilwei-
se verzichtet werden. Über entsprechende Anträge entscheidet die Gemeinde.
Kein Nutzungsentgelt wird erhoben:
a) für den Übungsbetrieb und für Veranstaltungen des förderungsfähigen Nutzerkreises 


(Anlage 1), wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird und der Nutzer die Veranstaltung nicht gastrono-
misch bewirtschaftet. Bei gastronomischer Versorgung gelten die Befreiungsvorschriften nicht.


b) bei Veranstaltungen, bei denen die Gemeinde der Veranstalter ist und mit der Durchführung einen
Verein beauftragt.


c) für Sitzungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse, Fraktionen und Arbeitsgruppen sowie von
Gremien der Verwaltungsgemeinschaft.


III. Höhe des Nutzungsentgeltes
Für die Nutzung wird ein Nutzungsentgelt erhoben, dessen Höhe sich nach der Größe und dem Nutzungs-
zeitraum des zu nutzenden Raumes richtet:


Nutzungsentgelt pro Tag
Bezeichnung des Raumes Miete in EE
Saal gesamt EG 280
Kleiner Saal EG 120
Großer Saal EG 160
Vereinszimmer groß OG 30
Vereinszimmer klein OG 15
Vereinszimmer klein OG 15
Flur OG 20
Galerie OG 20
Ratssaal EG 40
Zubereitungsküche EG 10
Kücheninventar EG 10
Gesamt OG mit Galerie 100
Gesamt EG mit Saal 340
Gesamtes Haus 500


IV. Sondernutzungen
Nutzungen, die nicht Bestandteil dieser Nutzungsordnung sind, wie z. Bsp. Anmietung von Geschäftsräu-
men, Werbe- und Verkaufsveranstaltungen u.ä. werden durch entsprechenden Mietvertrag durch die Ge-
meinde geregelt.
V. Haftung
Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf seiner Veranstaltung. Er haf-
tet der Gemeinde gegenüber für alle Schäden, die der Gemeinde mit der Nutzung der Räume, Zugänge
und Nebenräume sowie am Inventar und den technischen Einrichtungen entstehen. Alle Genehmigungen
zur Veranstaltung muss der Nutzer eigenständig einholen und anfallende Gebühren übernehmen. Schä-
den, verursacht durch die Benutzer, können von der Gemeinde beseitigt werden. Der Nutzer ist dann zur
Erstattung der Kosten verpflichtet. Für Personenschäden jeglicher Art, im Zusammenhang mit der Nut-
zung, haftet die Gemeinde nicht. Die Gemeinde kann den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtver-
sicherung verlangen.
VI. Übergabe/Übernahme der Nutzungssache
Die Nutzungssache kann ab 10:00 Uhr am Nutzungstag übernommen werden. Die Rückgabe der Nut-
zungssache erfolgt am Folgetag bis 10:00 Uhr. Es können im Nutzungsvertrag abweichende Zeiten verein-
bart werden.
VII. Inkrafttreten
Diese Nutzungsordnung tritt ab 01.12.2007 rückwirkend in Kraft.
Die Nutzungsordnung Beschluss Nr. 014/2006 vom 01.11.2006 tritt außer Kraft.
Eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) wird erfolgen.
Pretzien, d. 06.12.2007


Harwig
Bürgermeister                                          
Anlage
Förderungswürdige Nutzer
Anlage zur Nutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus in Pretzien
Förderungswürdige Nutzer:
Kulturelle Vereinigungen, die von der Gemeinde gefördert oder als förderungswürdig anerkannt werden,
Träger der freien Wohlfahrtspflege, öffentlich anerkannte Träger der Jugendhilfe und die im Sozialamt an-
erkannten Selbsthilfegruppen, Wählervereinigungen und deren Jugendorganisationen, Bürgervereine und
sonstige eingetragene Vereine, deren Gemeinnützigkeit beim Finanzamt anerkannt ist, sowie Bürgeri-
nitiativen, die nach den Richtlinien für Gemeinwesenarbeit eine Förderung erhalten können, Kirchenge-
meinden und sonstige Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, sonstige Vereinigungen, die
Zwecke verfolgen, welche geeignet sind, das örtliche Gemeinschaftsleben zu bereichern und daher von der
Gemeinde als förderungswürdig anerkannt werden. Die oben genannten Nutzergruppen sind nur dann för-
derungswürdig, wenn sie ihren Sitz in Pretzien haben oder mit überregionalen Trägern eine Informations-
veranstaltung überwiegend für Pretziener Einwohner durchführen oder mindestens 5 Pretziener Bürger in
Nutzergruppen, die ihren Sitz außerhalb von Pretzien haben, mitwirken.


Bekanntmachung
über die Zusammensetzung des Wahlausschusses für die Gemeinde Pretzien


Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i. V. m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen Fassung gebe ich die 
Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt:


Beisitzer/in stellvertretende/r Beisitzer/in
Birgit Mehr Birgit Müller-Zeißig
Barbara Thomas Monika Chemnitz
Ingelore Schneckenhaus Sina Weise
Britta Meldau Carola Lindner
Silvia Franke Marlies Thesenvitz
Ralf Behrend Frank Meyer


Pretzien, d. 10.12.2007


Thesenvitz
Wahlleiter der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung
über die Zusammensetzung des Wahlausschusses für die Gemeinde Ranies


Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i. V. m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen Fassung gebe ich die 
Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt:


Beisitzer/in stellvertretende/r Beisitzer/in
Andreas Fischer Hans Taeger 
Cornelia Fleischmann Mandy Lauth
Elke Brommundt Denise Schmidt
Pierre-Michel Fischer Jörg Herrmann
Fabian Herrler Florian Herrler
Karin Kranhold Detlef Schulz


Ranies, d. 10.12.2007


Herrmann
Wahlleiterin der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung
über die Zusammensetzung des Wahlausschusses für die Gemeinde Plötzky


Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i. V. m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen Fassung gebe ich die 
Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt:


Beisitzer/in stellvertretende/r Beisitzer/in
Rosemarie Ulrich Renate Schopf
Ingeborg Konrad Yvette Schmeißer
Axel Krumbe Gerald Crackau
Reinhard Szymlet Marcus Pietzonka
Wilfried Kiske Edith Dreher
H.-Jürgen Rosenkranz Monika Beierke


Plötzky, d. 10.12.2007


Weigel
Wahlleiterin der Gemeinde Plötzky
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schönebeck.
Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


4. Jahrgang    Sonntag, 16.12.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 51








4. Jahrgang    Mittwoch, 19.12.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 52


Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft
Schönebeck (Elbe)


Beschlüsse des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungs-
gemeinschaft Schönebeck (Elbe) vom 07.11.2007


Beschluss Nr. 003/2007
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt gemäß den §§ 81, 85
und 108 Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 16. November 2006
(GVBl. LSA S. 522), die Jahresrechnung 2006 und erteilt
gleichzeitig dem Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) für den
Vollzug der Haushaltsführung die Entlastung.


Hennig
stellv. Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
Bekanntmachung
Die vorstehende Jahresrechnung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die  Jahresrechnung 2006 der Verwaltungs-
gemeinschaft Schönebeck (Elbe) und der Rechenschaftsbe-
richt liegen nach § 108 Abs. 5 GO LSA vom 20.12.2007 bis
04.01.2008 zu den bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme
im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.


Haase
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
Beschluss Nr. 004/2007
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt gemäß §§ 79 Abs. 1
Nr. 3 und 83 Abs. 1 und 3 Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S.
568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Än-
derung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006
(GVBl. LSA S. 522), die Verwaltungsgemeinschaftsumlage
in Höhe von 230,00 E je Einwohner für das Haushaltsjahr
2007 der Mitgliedsgemeinden Schönebeck (Elbe), Plötzky,
Pretzien und Ranies.


Haase
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes


Öffentliche Bekanntmachung 
Beschluss des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 01.11.2007
Beschluss-Nummer 0391/2007
Entlastung Jahresrechnung 2006 der Stadt Schönebeck (El-
be)
Der Stadtrat beschließt gemäß § 108 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.Oktober 1993
(GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S. 522), die nachfolgend auf-
geführte Jahresrechnung 2006 und erteilt gleichzeitig dem
Oberbürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung
2006 die Entlastung.


Haase
Oberbürgermeister
Anlage: - Jahresrechnung 2006
Bekanntmachung
Die vorstehende Jahresrechnung 2006 der Stadt Schönebeck
(Elbe) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Jahresrechnung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2006 liegt nach §
108 Abs. 5 GO LSA vom 20.12. 2007 bis zum 04.01.2008 zu
den bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus,
Zimmer 108, öffentlich aus.
Schönebeck (Elbe), den 14.12.2006


Haase
Oberbürgermeister
Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 13.12.2007
Beschluss-Nummer 0398/2007
Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive
e.V. in Höhe von 10.000,00 EE im Haushaltsjahr 2007
Der Stadtrat beschließt, gemäß § 101 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vor-
schriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 32 S. 522), die
Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die SG Lokomotive
e.V. in Höhe von  10.000,00 E für die Erneuerung der
Dacheindeckung an der Bootshalle in Schönebeck, Alt Froh-
se 24a.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0416/2007
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 48 "Wohngebiet
Gnadauer Straße"
Der Stadtrat beschließt, dass für das auf dem beiliegenden
Lageplan dargestellte Gebiet der Bebauungsplan Nr. 48
„Wohngebiet Gnadauer Straße“ aufgestellt werden soll
(gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch).
Mit der Annahme dieses Beschlusses werden die Beschlüsse


– Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 48 
„Wohngebiet Gnadauer Straße“
Beschluss Nr. 0505/2001 vom 25.10.2001 und                    


– Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan 
Nr. 48 „Wohngebiet Gnadauer Straße“, 
Beschluss Nr. 0913/2003 vom 18.12.2003


aufgehoben.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0418/2007
Beitrittsbeschluss - Flächennutzungsplan Schönebeck (Elbe)
zur Maßgabe, die mit Genehmigungsbescheid vom Landes-
verwaltungsamt erteilt wurde
Der Stadtrat erklärt durch Beschluss den Beitritt der Stadt
Schönebeck (Elbe) zu der im beiliegenden Genehmigungsbe-
scheid des Landesverwaltungsamtes vom 02.10.2007 aufge-
führten Maßgabe und beschließt die in den Anlagen (Auszug
aus der Planzeichnung und der Begründung des Flächennut-
zungsplanes) dargestellten Änderungen sowie die redaktio-
nelle Ergänzung in der Planzeichenerklärung.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0421/2007
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 3. Änderung des Beschlusses
Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004
hier: Hauptausschuss
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung
gemäß Beschluss Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004 folgende
Neubesetzung im Hauptausschuss durch die CDU-Fraktion:


Hauptausschuss Mitglied: Herr Olaf Droste


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0423/2007
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0387/2007
Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr.
0387/2007 - Ergänzung der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) vom 20.09.2007. 


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0426/2007
Beauftragung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von
Gesprächen über die Bildung einer leitbildgerechten Ein-
heitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Gemeindege-
bietsreform 
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister mit der Auf-
nahme von Gesprächen über die Bildung einer leitbildge-
rechten Einheitsgemeinde in der freiwilligen Phase der Ge-
meindegebietsreform.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0424/2007
4. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensat-
zung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in
der Anlage befindliche 4. Änderung der 4. Novellierung der
Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister
Anlage
Präambel
Aufgrund der §§ 2, 4, 6 und 8 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S.
568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.
November 2006 (GVBl. LSA S. 552), der §§ 1 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch den Artikel 11
des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698)
und des § 151 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt in
der Fassung vom 12. April 2006 (GVBL. LSA S. 248), hat der
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am
13.12.2007  folgendes beschlossen:
Artikel 1
Die 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe) vom 20.06.2002 (Beschluss Nr. 650/2002)
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am
16.07.2002, zuletzt geändert durch die 3. Änderung vom
14.12.2006 (Beschluss Nr. 0295/2006), veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 24.12.2006, wird wie
folgt geändert:
§ 13 (1) wird wie folgt geändert:


(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Er-
baurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbaube-
rechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Ge-
bührenpflichtig sind außerdem die sonst dinglich Nut-
zungsberechtigten des Grundstückes. Der Träger der
Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen trägt die Ge-
bühren des in die öffentliche Kanalisation gelangten
Niederschlagswassers, soweit gesetzlich möglich. Meh-
rere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. Mieter
und Pächter haften für den ihnen zurechenbaren An-
teil.


Artikel 2
§ 24 wird wie folgt ergänzt:
Die 4. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgaben-
satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Schönebeck (Elbe), den 17.12.2007


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0425/2007
5. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensat-
zung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in
der Anlage befindliche 5. Änderung der 4. Novellierung der
Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister
Anlage
Präambel
Aufgrund der §§ 2, 4, 6 und 8 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S.
568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.
November 2006 (GVBl. LSA S. 552), der §§ 1 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch den Artikel 11
des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698)
und des § 151 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt in
der Fassung vom 12. April 2006 (GVBL. LSA S. 248), hat der
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am
13.12.2007 folgendes beschlossen:
Artikel 1
Die 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe) vom 20.06.2002 (Beschluss Nr. 650/2002)
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am
16.07.2002, zuletzt geändert durch die 3. Änderung vom
14.12.2006 (Beschluss Nr. 0295/2006) veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 24.12.2006, wird wie
folgt geändert:
1. Der § 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
(3) Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je
Wohneinheit 6,00 E/Monat.
2. Der § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
(4) Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grund-
stücke beträgt je Wasserzähler:
mit einem Nenndurchfluss bis Qn= 2,5 m3/h 6,00 E/Monat
mit einem Nenndurchfluss bis Qn= 10 m3/h 12,00 E/Monat
mit einem Nenndurchfluss bis Qn= 60 m3/h   36,00 E/Monat
mit einem Nenndurchfluss bis Qn= 150 m3/h 90,00 E/Monat
mit einem Nenndurchfluss bis Qn= 250 m3/h 150,00 E/Monat
mit einem Nenndurchfluss bis Qn= 400 m3/h 240,00 E/Monat
3. Der § 11 Abs. 6 Nr. a wird wie folgt geändert:
a) für Schmutzwasser,  das in die öffentliche Kanäle eingelei-
tet und durch die 
öffentliche Kläranlage gereinigt wird 2,32 E/m3


4. Der § 11 Abs. 6 Nr. b wird wie folgt geändert:
b) für Schmutzwasser nach § 11 (3b) 1,93 E/m3


5. Der § 11 Abs. 6 Nr. c wird wie folgt geändert:
c) für Niederschlagswasser 0,89 E/m2


6. Der § 12 Abs. 2 Nr. a wird wie folgt geändert:
a) bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube (Absatz 1a)


1,93 E/m3


7. Der § 12 Abs. 2 Nr. b wird wie folgt geändert:
b) für die Reinigung des Anlageninhaltes (Fäkalschlamm)
aus Kleinkläranlagen 
mit Anbindung an ein Gewässer 35,04 E/m3


Artikel 2
Der § 24 wird wie folgt ergänzt:
Die 5. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgaben-
satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
Schönebeck (Elbe), den 17.12.2007


Haase
Oberbürgermeister       
Anlage: Gebührenkalkulation
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und
Präsentation,  Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-An-
zeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann ge-
gen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








Öffentliche Bekanntmachung


Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 
„Wohngebiet Gnadauer Straße“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am
13.12.2007 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch beschlossen, dass der Be-
bauungsplan Nr. 48 „Wohngebiet Gnadauer Straße“ aufgestellt werden
soll. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch bekannt gemacht. Das Planungsgebiet liegt im Süden des
Stadtteiles Felgeleben, unmittelbar an der Westseite der Gnadauer
Straße. Im Westen und Süden grenzt es an die vorhandenen Kleingärten
und an das letzte an der Gnadauer Straße stehende freistehende Wohn-
und Geschäftshaus. Im Norden wird es durch das vorhandene Wohnge-
biet mit freistehenden Einfamilienhäusern begrenzt.  Für das ehemals
von einer LPG genutzte Gelände wurde nach Beschluss des Stadtrates
am 25.10.2001 bereits mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48
„Wohngebiet Gnadauer Straße“ begonnen. Das Verfahren wurde bis
einschließlich der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden und der öffentlichen
Auslegung der  Planunterlagen durchgeführt. Da aufgrund der im vor-
beschriebenen Rahmen eingegangenen Anregungen/Bedenken bezüg-
lich des hohen Grundwasserstandes und des noch zu lösenden Problems
der Niederschlagsentwässerung die Bebauung in der angedachten Form
vom damaligen Grundstückseigentümer nicht realisiert werden konnte,
ruhte das Verfahren seit Beginn des Jahres 2004. Das ca. 3 ha große
Grundstück wurde Ende des Jahres 2005 vom heutigen Grundstücksei-
gentümer, der Impro Verwaltungsgesellschaft mbH, mit dem Ziel der
Entwicklung und Vermarktung als Wohnbauland gekauft. Im Rahmen
der Aufstellung des Bebauungsplanes soll zunächst die planungsrechtli-
che Zulässigkeit der beabsichtigten Vorhaben untersucht werden. Auf-
grund der zu erwartenden wesentlichen Änderungen im Bebauungspla-
nentwurf sowie des zwischenzeitlich geänderten Planungsrechtes durch
die Novellierung des Baugesetzbuches hat der Stadtrat den Aufstel-
lungsbeschluss neu gefasst, um alle Verfahrensschritte nach dem neuen
Planungsrecht durchführen zu können.


In der gleichen Sitzung hat der Stadtrat die am 25.10.2001 und am
18.12.2003 gefassten Beschlüsse, den 


- Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 48 „Wohngebiet Gna-
dauer Straße“ (Beschluss Nr. 0505/2001) und den


- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 48
„Wohngebiet Gnadauer Straße“ (Beschluss Nr. 0913/2003) aufge-
hoben.


Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung mit den Mitarbeitern des


Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes 
Breiteweg 12 
39218 Schönebeck (Elbe)


während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden.


Schönebeck (Elbe), 23.12.2007


Haase
Oberbürgermeister


Aufforderung zur Angebotsabgabe


Öffentliche Ausschreibung für Leistungen nach VOL/A über die Liefe-
rung von Servertechnik, PC-Komplettsystemen, Drucktechnik sowie
weiterer Hard- und Software nach Konfigurationsvorgaben des Auf-
traggebers. 
a) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Sachgebiet Org. und Info.,


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
Telekommunikation: Tel. (03928) 710 151, Fax (03928) 710 799
Die Angebote sind einzureichen bei:
Stadt Schönebeck (Elbe), Submissionsstelle, 
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


b) Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
c) Art des Auftrages:


Lieferung von 2 Servern, 12 PC-Komplettsystemen, 1 Server-
schrank, Drucktechnik sowie weiterer Hard- und Software nach
Konfigurationsvorgaben des Auftraggebers. 
Umfang des Auftrages:
Die Server und PC-Systeme sowie die weiter aufgeführte Hard- und
Software werden nach Vorgaben des Auftraggebers geliefert und
vorinstalliert.
Lieferort:
Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, Raum 104, 
39218 Schönebeck (Elbe)


d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen.
e) Die Lieferung erfolgt bis zum 29.02.2008. Der frühestmöglichste


Liefertermin ist anzugeben. Weiteres ist in der  Aufgabenstellung
zum Leistungsverzeichnis geregelt.


f) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bis spä-
testens zum 16.01.2008 anfordern bei: siehe a)


g) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Sachgebiet Org. und 
Info., Breiteweg 11, 39218 Schönebeck (Elbe), Zimmer 103


h) Für die Verdingungsunterlagen wird ein Selbstkostenbeitrag von
10,00 J ohne Rückzahlungsoption erhoben, der mittels Verrech-
nungsscheck oder per Banküberweiser zu begleichen ist.
Bankverbindung bei Einzahler (gegen Beleg):
Sparkasse Elbe-Saale, BLZ: 800 555 00, Konto: 370 102 240
Der codierte Zahlungsgrund lautet: 02100-1000/SG 1004


i) Die Angebotsfrist endet am Dienstag, dem 05.02.2008,
um 09:00 Uhr


k) Die Sicherheitsleistung von der Auftragssumme wird nicht einbe-
halten.


l) Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL/B, § 17 durch die Stadt Schöne-
beck (Elbe) nach erfolgter Leistung und Lieferung sowie nach Ab-
nahme durch den Auftraggeber für die ausgeschriebene Hard- und
Software.


m) Nachweise:
Nach § 7 VOL/A sind zum Nachweis der unternehmensbezogenen
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit die Bescheini-
gungen der Eintrag in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis
der ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de) oder fol-
gende Einzelnachweise vorzulegen:
Auskunft aus dem Gewerbe-Zentral-Register, Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes, Bescheinigung über die Zahlung
der Krankenkassenbeiträge, Referenzliste, Geschäftsbedingungen.


n) Die Zuschlags- und Bindefrist ist der 18.02.2008.
o) Bieter, die nicht in die engere Auswahl gekommen sind, erhalten


nur dann eine Benachrichtigung, wenn ein frankierter Rückum-
schlag dem Angebot beigefügt wird.


Haase
Oberbürgermeister


4. Jahrgang    Sonntag, 23.12.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 53








BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 10.01.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
August-Bebel-Straße 24
39245 Pretzien


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-


schlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen


Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 001/2008


Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für die Ge-
meinde Pretzien in die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes „Stadt-Umland-Verband Magdeburg“


7. Beratung zur Thematik Schäden am Kirchengelände
Nichtöffentlicher Teil
8. Beratung zur Änderung des Verwaltervertrages mit der NE-


GmbH
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat


10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


4. Jahrgang    Sonntag, 30.12.2007    Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 54
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